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1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Grundlagen
(1) Wir halten fest an dem alten katholischen Glau-
ben, wie er in der Heiligen Schrift, in den ökume-
nischen Glaubensbekenntnissen und in den allge-
mein anerkannten dogmatischen Entscheidungen 
der ökumenischen Konzilien der ungeteilten Kir-
che des ersten Jahrtausends ausgesprochen ist.
(2) Wir bekennen uns zu der Einen, Heiligen, Ka-
tholischen und Apostolischen Kirche. Die Kirche 
hat ihren Grund in Jesus Christus und seinem 
Werk der Versöhnung. Wir streben die konziliare 
Gemeinschaft der historisch gewordenen Kirchen 
in ihrer Vielfalt an.
(3) Wir sind eine autonome Ortskirche im altkirch-
lichen Sinn (ecclesia localis), die sich selbständig 
Ordnungen und Satzungen gibt.
(4) Wir halten fest an der alten bischöflich-syn-
odalen Verfassung der Kirche. Danach leitet die 
Bischöfin oder der Bischof unmittelbar und selb-
ständig die Ortskirche unter Mitwirkung und 
Mitentscheidung der Gemeinschaft der Ordinier-
ten und des ganzen Gottesvolkes.
(5) In der Kirche haben Frauen und Männer die 
gleichen Rechte. Insbesondere können Frauen und 
Männer gleichermaßen zum apostolischen Dienst 
des Diakonats, Presbyterats und Episkopats ordi-
niert werden. 

§ 2 Begründung der Eigenständigkeit
Wir können die vatikanischen Lehrsätze vom 
universalen Rechtsprimat des Papstes und seiner 
Lehrunfehlbarkeit, wie sie 1870 verkündet wurden, 
nicht anerkennen, da sie zum Geist der heiligen 
Schrift sowie zu Glaube und Leben der alten Kir-
che im Widerspruch stehen. Solange die Anerken-
nung dieser Lehrsätze in der römisch-katholischen 
Kirche eingefordert wird, ist darum eine eigene 
kirchliche Grundordnung geboten. Als vollberech-
tigte Glieder der katholischen Kirche halten wir an 
unserem Anspruch auf alle den Katholiken zuste-
henden Rechte fest, insbesondere auf die dem ka-
tholischen Gottesdienst gewidmeten Kirchen, auf 
die katholischen Pfründen und Stiftungen und auf 
die für katholische Kultus- und Unterrichtszwecke 
von den Staaten in ihren Haushalten gewährten 
Beträge.

Synodal- und Gemeindeordnung
§ 3 Staatliche Vorschriften
Die Geltung der staatlichen Vorschriften bleibt, 
soweit sie in der folgenden Ordnung nicht aus-
drücklich erwähnt werden, unberührt. Nach dem 
geltenden Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland „ordnet und verwaltet jede Religi-
onsgemeinschaft ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden 
Gesetzes“ (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 der 
deutschen Verfassung vom 11. August 1919).

§ 4 Fortbestand wohlerworbener Rechte
Alle wohlerworbenen Rechte bleiben durch die 
nachfolgenden Bestimmungen unberührt, sofern 
sie nicht durch sie ausdrücklich aufgehoben wer-
den.

2. Synode

§ 5 Aufgaben; Einberufung
(1) Die Synode ist die Vertretung der gesamten 
Ortskirche. Sie kommt zusammen, um deren Le-
ben und Wirken in geschwisterlicher Aussprache 
darzustellen und zu fördern. Sie beschließt als 
oberstes Organ die Ordnungen und Satzungen des 
Bistums und hat in allen die Ortskirche betreffen-
den Fragen die letzte Entscheidung, ausgenommen 
die Bereiche, die der Bischöfin oder dem Bischof 
kraft Amtes (§§ 20-24) vorbehalten sind. Ihr sind 
die anderen Organe für ihre Amtsführung verant-
wortlich.
(2) Mindestens alle zwei Jahre wird eine Ordentli-
che Synode gehalten, die von der Bischöfin und der 
Synodalvertretung oder dem Bischof und der Syno-
dalvertretung einberufen wird. Die Synodalvertre-
tung bestimmt spätestens sechs Monate nach jeder 
Synode Ort und Zeitpunkt der nächsten.

§ 6 Außerordentliche Synode
(1) Die Bischöfin oder der Bischof oder die Syno-
dalvertretung können außerordentliche Synoden 
einberufen.
(2) Beantragen zwei Drittel aller Mitglieder der 
Synodalvertretung oder die Hälfte der Gemeinden 
eine außerordentliche Synode, wird diese innerhalb 
eines Monats einberufen und findet innerhalb von 
drei Monaten nach der Einberufung statt.
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§ 7 Mitglieder; Stimmrecht
(1) Mitglieder der Synode sind:
1. die Bischöfin oder der Bischof,
2. die Mitglieder der Synodalvertretung,
3. die Abgeordneten der Gemeinden,
4. die Mitglieder der ständigen Geistlichkeit,
5. insgesamt fünf gewählte Mitglieder aus dem 
Kreis der Geistlichen im Ehrenamt (§ 61 Abs. 2 II. 
8. sowie III. 12.).
Die Bischöfin oder der Bischof erlässt die Wahl-
ordnung mit Zustimmung der Synodalvertretung 
durch Verordnung.
(2) Mitglieder der Synode nach Absatz 1 Nr. 3 und 
Nr. 5 können nur Personen sein, die dem Bistum 
seit mindestens zwei Jahren angehören.
(3) Das Stimm- und Wahlrecht derjenigen Geist-
lichen sowie der Gemeindeabgeordneten ruht, die 
selbst oder deren Gemeinden seit der letzten Syno-
de mit den geschuldeten Leistungen für allgemeine 
kirchliche Zwecke oder mit den amtlich vorge-
schriebenen Berichten (§ 125 Abs. 2) im Rückstand 
sind und einer Erinnerung der Synodalvertretung 
nicht Folge geleistet haben, es sei denn, dass die 
Synodalvertretung ausdrücklich Befreiung oder 
Aufschub zugestanden hat. Die Synodalvertretung 
veröffentlicht acht Wochen vor der Synode die ent-
sprechende Liste. 
(4) Ohne Stimm- und Wahlrecht, aber mit Re-
derecht nehmen die Pfarrvikarinnen, die Pfarrvi-
kare und die Geistlichen im Auftrag an der Synode 
teil. Die Direktorin oder der Direktor des Alt-Ka-
tholischen Seminars der Universität Bonn wird zur 
Synode ohne Stimm- und Wahlrecht, aber mit Re-
derecht eingeladen.

§ 8 Wahl der Abgeordneten der Gemeinden
(1) Jede Gemeinde wählt auf je angefangene 300 der 
Mitglieder eine Abgeordnete oder einen Abgeord-
neten. Für die Ermittlung der Zahl der Gemeinde-
mitglieder gilt § 1 Abs. 2 GOS. Die Wahl geschieht 
nach der Wahlordnung für Kirchenvorstände und 
Synodalabgeordnete.
(2) Wählbar sind alle nichtordinierten Gemeinde-
mitglieder, die
1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und
2. nicht bereits als Mitglieder der Synodalvertre-
tung Mitglieder der Synode sind (§ 7 Abs. 1 Nr. 2).
Die Wählerinnen und Wähler sollen denjenigen 

den Vorzug geben, die durch Mitarbeit im Gemein-
deleben qualifiziert sind. Personen mit einer ge-
meinsamen Haushaltsführung können der Synode 
nicht gleichzeitig angehören. § 7 Abs. 2, § 50 Abs. 3 
und § 52 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 sind zu beachten.
(3) Das Mandat der oder des Synodalabgeordne-
ten erstreckt sich über zwei ordentliche Synoden 
und endet mit der Wahl der Nachfolgeperson. Das 
Mandat gilt auch für eine außerordentliche Synode, 
die vor Ablauf der Wahlperiode stattfindet. Im Fal-
le eines vorzeitigen Ausscheidens tritt die gewählte 
Ersatzperson an die Stelle der ausgeschiedenen 
Person. Ist keine Ersatzperson mehr vorhanden 
und hat die zweite ordentliche Synode noch nicht 
stattgefunden oder wird eine außerordentliche 
Synode einberufen, findet eine Nachwahl für die 
verbleibende Wahlperiode nach den Vorschriften 
der Wahlordnung für Kirchenvorstände und Syn-
odalabgeordnete statt.
(4) Synodalabgeordnete, die nicht dem Kirchen-
vorstand angehören, sind zu allen Sitzungen des 
Kirchenvorstands einzuladen. Sie haben beratende 
Stimme.

§ 9 Vorsitz
Den Vorsitz auf der Synode führt die Bischöfin oder 
der Bischof beziehungsweise die Bistumsverwese-
rin oder der Bistumsverweser. Sie oder er bestimmt 
mit Zustimmung der Synodalvertretung eine be-
ziehungsweise einen oder mehrere stellvertretende 
Vorsitzende. Diese übernehmen die Leitung, sooft 
und solange die Bischöfin oder der Bischof dies be-
stimmt oder verhindert ist.

§ 10 Eingaben; Öffentlichkeit
(1) Die Synode entscheidet über Vorlagen der Bi-
schöfin oder des Bischofs oder der Synodalvertre-
tung sowie über rechtzeitig bei der Synodalver-
tretung eingebrachte Anträge, Beschwerden und 
Anfragen. Vorlagen und Anträge, die die Synodal- 
und Gemeindeordnung abändern, müssen immer 
acht Wochen vor Beginn der Synode bekannt ge-
geben werden.
(2) Antragsberechtigt sind Gemeinden über die 
Gemeindeversammlung, Gemeindeverbände und 
Landessynoden, auch vertreten durch ihre Vorstän-
de, Pastoralkonferenzen, das Dozentenkollegium 
und Gruppen von mindestens fünf Mitgliedern der 

Synodal- und Gemeindeordnung
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Synode, die nicht der gleichen Gemeinde angehö-
ren dürfen.
(3) Die Eingabefristen setzt die Synodalvertretung 
im Voraus fest. Die Frist soll nicht früher als fünf 
Monate vor dem Beginn der Synode enden.
(4) Anträge sind per Post oder durch Überbrin-
gung einzureichen. Zur Fristwahrung genügt auch 
die Übersendung per Telefax vorab. Ein Sendepro-
tokoll ist zu fertigen und zu archivieren. Bei der 
Übermittlung durch Telefax muss das Original un-
terschrieben sein. Die Übersendung einer E-Mail 
genügt nicht zur Fristwahrung.
(5) Die Verhandlungen der Synode sind öffentlich. 
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag der Bischöfin 
oder des Bischofs, der oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden, der Synodalvertretung oder von 
zwölf Abgeordneten durch Beschluss der Synode 
für die gesamte Tagungsdauer oder für einzelne 
Verhandlungspunkte ausgeschlossen werden.

§ 11 Bericht der Bischöfin oder des Bischofs
Die Bischöfin oder der Bischof erstattet einen Be-
richt über Entwicklung und Lage der Kirche seit 
der letzten Synode. Auf Wortmeldungen hin er-
folgt eine Aussprache über den Bericht.

§ 12 Bericht der Synodalvertretung
Die Synodalvertretung erstattet vorab schriftlich 
Bericht über ihre Arbeit. In der Synode soll aus-
schließlich nur noch die Aussprache und die Ent-
lastung der Synodalvertretung erfolgen. Die einzel-
nen Beschlüsse der vergangenen Synode und deren 
Umsetzung und Folgen sind fester Bestandteil des 
schriftlichen Berichtes der Synodalvertretung. 
Ebenso erstatten die Bevollmächtigten für die 
Rechnungsprüfung Bericht. Auf Wortmeldungen 
hin erfolgt eine Aussprache. Auf Antrag der Be-
vollmächtigten für die Rechnungsprüfung erteilt 
die Synode der Synodalvertretung und der Finanz-
kommission die Entlastung.

§ 13 Bistumshaushalt; Synodalkasse; 
Bischöflicher Haushalt
(1) Das Bistum hat eine Synodalkasse.
(2) Die Synodalvertretung beschließt auf Vorschlag 
der Finanzkommission den Bistumshaushalt, der 
die Einnahmen und Ausgaben der Synodalkasse 

umfasst. Die Einzelheiten der Synodalkasse regelt 
deren Satzung.
(3) Die Synodalvertretung beschließt den bischöfli-
chen Haushalt, der die Einnahmen und Ausgaben 
der bischöflichen Verwaltung ausgenommen die 
Gehälter umfasst. Er ist ein selbständiger Bestand-
teil des Bistumshaushalts.

§ 14 Wahlen durch die Synode
Die Synode wählt
1. die Bischöfin oder den Bischof,
2. die weiteren Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Synodalvertretung (§§ 31, 32),
3. die Schöffinnen oder Schöffen zu den kirchlichen 
Gerichten, und zwar acht Geistliche und zwölf Lai-
en,
4. zwei Bevollmächtigte zur Rechnungsprüfung 
der Synodalkasse und der Verwaltung des bischöfli-
chen Haushalts,
5. drei Bevollmächtigte zur Prüfung und Beglaubi-
gung des Verhandlungsberichts der Synode,
6. die Mitglieder und gegebenenfalls die Ersatzmit-
glieder der Bistumskommissionen.

§ 15 Synodenvorbereitungen
(1) Die Synodalvertretung sendet die rechtzeitig 
eingegangenen Anträge, die Jahresrechnungen der 
Synodalkasse und des bischöflichen Haushalts so-
wie die von ihr oder von der Bischöfin oder dem Bi-
schof zu diesem Zeitpunkt beabsichtigten Vorlagen 
den Mitgliedern der Synode persönlich oder über 
die Pfarrämter spätestens acht Wochen vor Beginn 
der Synode zu.
(2) Die Synodalvertretung stellt vor der Synode den 
beabsichtigten Ablauf mit der Reihenfolge der Ta-
gesordnungspunkte fest und teilt sie den Synodalen 
spätestens drei Wochen vor Tagungsbeginn mit. 
Über eine von mindestens zwölf Mitgliedern bean-
tragte Abänderung ihrer Tagesordnung beschließt 
die Synode mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten.

§ 16 Ausschüsse
Die Synodalvertretung kann vor Beginn der Synode 
wichtige Beratungsgegenstände an einen Ausschuss 
von Fachleuten zur Vorbereitung oder an Sachver-
ständige zur Begutachtung überweisen. Das gleiche 
kann die Synode während der Beratungsdauer tun.
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§ 17 Plenum
Alle zur Verhandlung kommenden Gegenstände 
werden dem Plenum der Synode zur Beratung vor-
gelegt.

§ 18 Mehrheiten; Minderheitenschutz
(1) Soweit nicht für einzelne Beschlüsse einfache 
Mehrheit ausdrücklich zugelassen ist, werden alle 
Anträge durch absolute Mehrheit der zu Beginn 
der Sitzung festgestellten Stimmberechtigten ent-
schieden. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt.
(2) Eine Angelegenheit ist der nächsten Synode zu 
überweisen, wenn der Beschluss darüber mit we-
niger als zwei Dritteln der Stimmen gefasst wurde 
und die Überweisung von einem Drittel der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder der Synode 
oder durch einstimmigen Beschluss der Synodal-
vertretung verlangt wird. Die Angelegenheit kann 
von der nächsten Synode mit absoluter Mehrheit 
erledigend entschieden werden.

§ 19 Verkündung; Inkrafttreten
Die Bischöfin oder der Bischof verkündet die Syn-
odenbeschlüsse innerhalb von 60 Tagen im Amt-
lichen Kirchenblatt. Damit treten die Beschlüsse 
der Synode in Kraft. In dringenden Fällen kann die 
Synode Beschlüsse, die keine Änderung der Syno-
dal- und Gemeindeordnung beinhalten, sofort in 
Kraft setzen.

3. Bischöfin, Bischof, 
Generalvikarin, Generalvikar, 
Bistumsverweserin, Bistumsverweser

3.1 Bischöfin, Bischof

§ 20 Grundlagen
Der bischöfliche Dienst erfolgt aufgrund der Wahl 
und der Weihe und kraft der Nachfolge im apo-
stolischen Amt. Unter Mitwirkung und Mitent-
scheidung der Synodalvertretung leitet die Bischö-
fin oder der Bischof das Bistum. Innerhalb der in 
diesen Bestimmungen festgestellten Grundsätze 
hat sie oder er alle jene Rechte und Pflichten, die 
die Konzilien der alten Kirche und die einmütige 
altkirchliche Tradition dem bischöflichen Amt 
beilegen. Sie oder er vertritt das Bistum in Rechts-

geschäften nach außen nach Maßgabe dieser Ord-
nungen und Satzungen; im Verhinderungsfall die 
Generalvikarin oder der Generalvikar (Bischofsvi-
karin, Bischofsvikar).

§ 21 Wahl der Bischöfin oder des Bischofs
(1) Die Bischöfin oder der Bischof wird von der Syn-
ode nach der Ordnung der Wahl der Bischöfin oder 
des Bischofs gewählt. Die Wahl findet auf einer or-
dentlichen oder außerordentlichen Synode statt. 
Diese wird von der Synodalvertretung einberufen 
und muss spätestens ein Jahr nach Beendigung der 
Amtsführung der Bischöfin oder des Bischofs statt-
finden.
(2) Sofort nach der Annahme der Wahl legt die 
oder der Gewählte vor der Synode das Gelöbnis ab, 
gewissenhaft die bischöflichen Pflichten zu erfül-
len und insbesondere die in dieser Grundordnung 
enthaltenen Bestimmungen zu befolgen. Sollte die 
oder der Gewählte nicht anwesend sein, so legt sie 
oder er dieses Gelöbnis unverzüglich vor Mitglie-
dern der Synodalvertretung ab. Sobald die Amts-
führung der bisherigen Bischöfin oder des bisheri-
gen Bischofs beendet ist und die gewählte Person 
das Gelöbnis abgelegt hat, übernimmt sie bis zur 
Weihe die Funktion der Bistumsverweserin oder 
des Bistumsverwesers. Ist die Amtsführung noch 
nicht beendet, wird sie stimmberechtigtes Mitglied 
der Synodalvertretung.
(3) Der erzbischöfliche Stuhl von Utrecht wird un-
verzüglich nach der Wahlsynode über die gewähl-
te Person unterrichtet und zugleich gebeten, eine 
katholische Bischöfin oder einen katholischen Bi-
schof mit der Weihe zu beauftragen. Die Weihe soll 
nicht stattfinden, bevor die Erzbischöfin oder der 
Erzbischof von Utrecht der oder dem zweiten Vor-
sitzenden der Synodalvertretung nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Internationalen Bischofs-
konferenz der Utrechter Union schriftlich mitge-
teilt hat, ob Bedenken gegen die gewählte Person 
erhoben werden.
(4) Sie oder er muss spätestens ein Jahr nach der 
Wahl die Weihe empfangen haben. Ist dies nicht 
möglich, muss eine Synode einberufen werden.
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§ 22 Wählbarkeit
(1) Zur Bischöfin oder zum Bischof gewählt werden 
kann, wer 
− zur Priesterin oder zum Priester ordiniert und als 
Pfarrerin oder Pfarrer nach § 70 wählbar ist,
− wenigstens fünf Jahre lang in der alt-katholischen 
Seelsorge oder als Lehrerin oder als Lehrer der 
alt-katholischen Theologie tätig war und mindes-
tens 35 Jahre alt ist, 
− über die nötige wissenschaftlich-theologische 
Qualifikation verfügt, 
− die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.
(2) Die Wählerinnen und Wähler sollen auf Glau-
bensüberzeugung, Spiritualität, menschliche Rei-
fe, Führungsqualitäten und Kontaktfähigkeit der 
Kandidatinnen und Kandidaten achten.

§ 23 Aufgaben
(1) Zum apostolischen Dienst der Bischöfin oder 
des Bischofs gehört die Verantwortung
1. für die Verkündigung des Evangeliums,
2. für die Einheit der Kirche,
3. für die Feier der Eucharistie und der anderen Sa-
kramente und
4. für die Diakonie im Bistum.
(2) Der Bischöfin oder dem Bischof obliegt insbe-
sondere,
1. die Ordinationen zu erteilen und das Sakrament 
der Firmung zu spenden, das Öl für die liturgischen 
Handlungen zu segnen sowie Kirchen und Altäre 
zu weihen,
2. mit dem Einverständnis der Synodalvertretung 
die Ordnungen für alle gottesdienstlichen Hand-
lungen vorzuschreiben und die liturgischen Texte, 
Gesang- und Gebetbücher herauszugeben,
3. die Katholizität des Glaubens und des Kultes im 
Sinne der Utrechter Erklärung vom 24. September 
1889 innerhalb des Bistums zu wahren,
4. im Zusammenwirken mit den entsprechenden 
Gremien über die Zulassung zu Lehre und Kate-
chese, Predigt und geistlichen Amtshandlungen zu 
entscheiden und über deren Ausübung zu wachen,
5. die Gemeinschaft im Bistum und das diakoni-
sche Wirken im Sinne des Evangeliums zu fördern,
6. die Zusammenarbeit und Einheit aller christli-
chen Kirchen zu fördern, insbesondere in Wahr-
nehmung der Kollegialität des bischöflichen Amtes 
die Verbindung mit den Kirchen zu festigen, mit 

denen die alt-katholischen Kirchen in voller Kir-
chengemeinschaft stehen,
7. die Dienst- und Lebensführung der Geistlichen 
in pastoraler Verantwortung zu beaufsichtigen,
8. die Synodalbeschlüsse zu verkünden und gemein-
sam mit der Synodalvertretung für ihre Durchfüh-
rung zu sorgen,
9. die Gemeinden des Bistums regelmäßig zu visi-
tieren.

§ 24 Bischöfliche Verordnungen
Die Bischöfin oder der Bischof erlässt mit Zustim-
mung der Synodalvertretung bis zur endgültigen 
Regelung durch die Synode
1. Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die nicht 
im Widerspruch zu von der Synode erlassenen Ord-
nungen und Satzungen stehen;
2. Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Sachen, 
die durch die geltenden Ordnungen und Satzungen 
nicht geregelt sind.

§ 25 Dienstsitz
Der Dienstsitz der Bischöfin oder des Bischofs ist 
Bonn.

§ 26 Beendigung des Dienstes
(1) Die Bischöfin oder der Bischof tritt mit dem 
Erreichen des staatlich festgelegten Rentenalters 
in den Ruhestand. Vor diesem Zeitpunkt kann die 
Bischöfin oder der Bischof jederzeit durch unwider-
rufliche schriftliche Erklärung gegenüber der oder 
dem zweiten Vorsitzenden der Synodalvertretung 
von dem Amt zurücktreten. Die Bischöfin oder 
der Bischof bestimmt, zu welchem Zeitpunkt der 
Rücktritt wirksam wird (Ende der Amtsführung). 
Ist zu diesem Zeitpunkt eine Wahl bereits erfolgt, 
gilt § 21 Absatz 2 Satz 3. Ist zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Wahl erfolgt, gilt § 28 Absatz 1.
(2) Im Fall des Rücktritts vor dem Erreichen des 
staatlich festgelegten Rentenalters hat die Bischö-
fin oder der Bischof das Recht, im Einvernehmen 
mit der Gemeindeversammlung eine frei werdende 
Pfarrstelle zu übernehmen, sofern die Vorausset-
zungen für eine Neubesetzung der Stelle vorliegen 
und die Stelle noch nicht ausgeschrieben worden 
ist; in diesem Fall unterbleibt die Ausschreibung 
der Stelle. Ist die Stelle bereits ausgeschrieben wor-
den, sind jedoch bis zum Ende der Ausschreibungs-
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frist keine Bewerbungen eingegangen oder war kei-
ne Bewerbung erfolgreich, gilt Satz 1 entsprechend.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof kann vor dem 
Erreichen des staatlich festgelegten Rentenalters 
unter Fortzahlung der Bezüge und ohne Über-
nahme eines anderen kirchlichen Amts aus dem 
bischöflichen Amt scheiden, höchstens jedoch für 
jedes vollendete Jahr im bischöflichen Amt einen 
Monat vor dem Erreichen des staatlich festgeleg-
ten Rentenalters. Die Bischöfin oder der Bischof 
entscheidet selbst, ob und in welchem Umfang sie 
oder er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. 
Zur Finanzierung wird aus den Mitteln der Syno-
dalkasse in jedem Jahr ein Betrag zurückgelegt, der 
einem aktuellen Monatsgehalt entspricht. Macht 
die Bischöfin oder der Bischof von dieser Möglich-
keit keinen Gebrauch, fließt der angesparte Betrag 
wieder in die Synodalkasse zurück.
(4) Die Bischöfin oder der Bischof verliert das Lei-
tungsamt,
1. wenn sie oder er von dem bei der Weihe zur Bi-
schöfin oder zum Bischof bezeugten Glauben 
abfällt. Den Abfall vom Glauben kann nur die Sy-
node feststellen. Dazu ist ein Antrag von zwei Drit-
teln aller Mitglieder der Synodalvertretung oder 
der Hälfte der Gemeinden erforderlich. Ferner sind 
zuvor Bischöfinnen oder Bischöfe aus Kirchen, mit 
denen volle Gemeinschaft besteht, und das Dozen-
tenkollegium anzuhören;
2. wenn sie oder er infolge eines nachgewiesenen 
körperlichen oder geistigen Gebrechens nicht nur 
vorübergehend gehindert ist, die Amtspflichten an-
gemessen zu erfüllen, und dadurch als berufsunfä-
hig im Sinne der Sozialversicherungsgesetzgebung 
anzusehen ist.
(5) Verletzt die Bischöfin oder der Bischof die 
Pflichten in schwerwiegender Weise, ist sie oder er 
des Amtes zu entheben oder mit einer anderen an-
gemessenen Sanktion zu belegen. Dasselbe gilt im 
Fall einer Ärgernis erregenden Lebensführung.
(6) Über eine Berufsunfähigkeit nach Absatz 4 
Nr. 2 oder eine Verfehlung nach Absatz 5 und de-
ren Folgen entscheidet das Synodalobergericht auf 
Antrag der Synodalvertretung durch Urteil. Hier-
gegen kann innerhalb eines Monats Berufung an 
die Synode eingelegt werden.
(7) Eine Entscheidung der Synode nach Absatz 4 
Nr. 1 ist unanfechtbar.

(8) Bei Gefahr in Verzug kann die Synodalvertre-
tung beim Synodalobergericht beantragen, die 
Bischöfin oder den Bischof durch einstweilige An-
ordnung, deren Voraussetzungen glaubhaft zu ma-
chen sind, für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten von der Amtsführung zu entbinden. Das 
Synodalobergericht entscheidet in diesem Fall ohne 
Schöffinnen oder Schöffen durch Beschluss. Seine 
Entscheidung ist unanfechtbar.
(9) Für das Verfahren vor dem Synodalobergericht 
und für die Gerichtsverfassung gilt das Diszipli-
narrecht der Geistlichen (DGS) entsprechend. Die 
Synodalanwältin oder der Synodalanwalt ist Betei-
ligter des Verfahrens.

3.2 Generalvikarin, Generalvikar 
(Bischofsvikarin, Bischofsvikar), 
Bischöfliche Vikarinnen, 
Bischöfliche Vikare

§ 27 Ernennung; Aufgaben; Beendigung
(1) Das Amt der Generalvikarin oder des General-
vikars (Bischofsvikarin oder Bischofsvikars) ist eine 
ständige Einrichtung des Bistums. Die Bischöfin 
oder der Bischof ernennt die Generalvikarin oder 
den Generalvikar mit Zustimmung der Synodal-
vertretung. Die Generalvikarin oder der General-
vikar ist aus den Mitgliedern der ständigen Geist-
lichkeit des Bistums zu bestellen. Ist eine Geistliche 
oder ein Geistlicher mit der Bischöfin oder dem 
Bischof verwandt oder verschwägert, kann sie oder 
er nicht zur Generalvikarin oder zum Generalvikar 
ernannt werden.
(2) Die Generalvikarin oder der Generalvikar hat 
als ständige Stellvertretung der Bischöfin oder des 
Bischofs für das ganze Bistum eine ordentliche 
Vollmacht in Verwaltungsangelegenheiten. In 
geistlichen Angelegenheiten hat sie oder er Voll-
macht in dem von der Bischöfin oder vom Bischof 
festgelegten Umfang. Nur mit Ermächtigung der 
Bischöfin oder des Bischofs kann sie oder er Visita-
tionen vornehmen, Disziplinaruntersuchungen ge-
gen Geistliche einleiten und Entlassungsbriefe für 
Geistliche ausstellen.
(3) Die Generalvikarin oder der Generalvikar hat 
der Bischöfin oder dem Bischof Rechenschaft über 
ihre oder seine Amtsführung zu geben.
(4) Die Generalvikarin oder der Generalvikar 
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nimmt an den Sitzungen der Synodalvertretung 
teil. Wenn sie oder er nicht zu den Mitgliedern der 
Synodalvertretung gehört, hat sie oder er in An-
wesenheit der Bischöfin oder des Bischofs eine be-
ratende, in deren Abwesenheit eine volle Stimme, 
jedoch nicht den Vorsitz.
(5) Die Amtsführung der Generalvikarin oder des 
Generalvikars endet
1. durch freiwilligen Verzicht,
2. durch Widerruf der Ernennung durch die Bi-
schöfin oder den Bischof,
3. mit Freiwerden des bischöflichen Amtes.
(6) Die Generalvikarin oder der Generalvikar ist 
im gleichen Umfang wie die Bischöfin oder der Bi-
schof an die Beschlüsse der Synode und der Syno-
dalvertretung gebunden.
(7) Die Generalvikarin oder der Generalvikar kann 
nicht Mitglied eines kirchlichen Gerichts sein.
(8) Die Bischöfin oder der Bischof kann unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 für kategoriale 
Aufgaben oder für Teile des Bistums, die keine 
Dekanin oder keinen Dekan haben, zusätzlich mit 
Zustimmung der Synodalvertretung Bischöfliche 
Vikarinnen oder Bischöfliche Vikare ernennen. Sie 
haben jeweils für ihren Bereich die Befugnisse des 
Absatzes 2. Die Absätze 3 und 5 bis 7 gelten entspre-
chend.

3.3 Bistumsverweserin, Bistumsverweser

§ 28 Wahl; Befugnisse; Beendigung
(1) Ist das bischöfliche Amt nicht mehr besetzt, 
so wählt die Synodalvertretung innerhalb von 10 
Tagen eine Bistumsverweserin oder einen Bis-
tumsverweser. Zur Bistumsverweserin oder zum 
Bistumsverweser kann gewählt werden, wer die Vo-
raussetzungen des § 22 erfüllt.
(2) Die Bistumsverweserin oder der Bistumsver-
weser hat die gesamte bischöfliche Amtsbefugnis, 
ausgenommen die nur mit der Weihe zur Bischöfin 
oder zum Bischof übertragbaren Rechte.
(3) Sie oder er hat sich aller Neuerungen zu enthal-
ten und darf die Rechte des Bistums und der künf-
tigen Bischöfin oder des künftigen Bischofs nicht 
schmälern.
(4) Sie oder er führt den Vorsitz in der Synodalver-
tretung.

(5) Das Amt der Bistumsverweserin oder des Bis-
tumsverwesers erlischt mit der Wahl und Vereidi-
gung der neuen Bischöfin oder des neuen Bischofs 
oder durch Abberufung durch die Synodalvertre-
tung.

4. Synodalvertretung

§ 29 Aufgaben
Die Synodalvertretung ist die ständige Vertretung 
der Synode. Ihr steht in der Leitung des Bistums die 
Mitwirkung und die Mitentscheidung zu. Sie trägt 
Sorge für die Entscheidungsfindung und Willens-
bildung im synodalen Leben des Bistums.

§ 30 Mitglieder
Die Synodalvertretung besteht aus der Bischöfin 
oder dem Bischof, zwei weiteren Geistlichen und 
vier Laien.

§ 31 Wahl
(1) Die Mitglieder der Synodalvertretung mit Aus-
nahme der Bischöfin oder des Bischofs werden ab 
der 59. ordentlichen Synode von jeder zweiten or-
dentlichen Synode mit absoluter Mehrheit gewählt. 
Ihr Amt beginnt mit dem Ende der Synode, auf der 
sie gewählt wurden. Mitglieder, die drei Mal in Fol-
ge gewählt worden sind, verlieren für die anschlie-
ßende Wahlperiode ihr passives Wahlrecht.
(2) Für die Wählbarkeit der Laien gilt § 8 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1, S. 2 und S. 3 entsprechend, ferner gelten 
§ 50 Abs. 3 und § 52 Abs. 1 Nr. 2 S. 2.  Als Geistli-
che sind nur wählbar die gewählten und ernannten 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die zur Pfarrerin oder 
zum Pfarrer wählbaren Priesterinnen und Priester, 
die ständigen Diakoninnen und Diakone sowie die 
Geistlichen im Ehrenamt (§ 61 Abs. 2 II. 3., 4., 5., 
und 8. sowie III. 10., und 12.). § 79 Abs. 3 ist zu be-
achten.
(3) Mitglieder der Synodalvertretung können nur 
Personen sein, die dem Bistum seit mindestens vier 
Jahren angehören.
(4) Mehr als zwei Angehörige eines Pfarrbezirks 
dürfen der Synodalvertretung nicht gleichzeitig als 
gewählte Mitglieder angehören.
(5) Ein Mitglied der Finanzkommission kann nicht 
gleichzeitig Mitglied der Synodalvertretung sein.
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§ 32 Ersatzmitglieder
Die Synode wählt außerdem zwei Geistliche und 
zwei Laien als Ersatzmitglieder. Scheidet ein Mit-
glied der Synodalvertretung aus, rückt das Ersatz-
mitglied mit den meisten Stimmen nach. Für eine 
Geistliche oder einen Geistlichen kann nur eine 
Geistliche oder ein Geistlicher nachrücken, für ei-
nen Laien nur ein Laie. Steht kein Ersatzmitglied 
mehr zur Verfügung, wählt die Synodalvertretung 
mit Stimmenmehrheit ein neues Mitglied.

§ 33 Vorsitz
(1) In den Sitzungen der Synodalvertretung hat die 
Bischöfin oder der Bischof Vorsitz und Stimme. 
Die oder der zweite Vorsitzende ist ein von den 
Mitgliedern der Synodalvertretung aus ihrer Mitte 
gewählter Laie.
(2) Bei Abwesenheit beider Vorsitzenden führt das 
älteste anwesende Mitglied den Vorsitz.

§ 34 Sitzungen
(1) Zu den Sitzungen der Synodalvertretung lädt die 
oder der Vorsitzende unter Angabe der Tagesord-
nung alle Mitglieder und die Generalvikarin oder 
den Generalvikar ein.
(2) Es können Beschlüsse gefasst werden, wenn 
die Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist und 
mindestens fünf Mitglieder an ihr teilnehmen. 
Die Synodalvertretung kann ihre Sitzungen unter 
Wahrung der Belange des Datenschutzes auch te-
lefonisch oder als Videokonferenz durchführen. 
Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Sitzung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens 
fünf stimmberechtigte Mitglieder teilnehmen. Die 
Beschlüsse sind zu protokollieren, das Protokoll ist 
von den teilnehmenden Mitgliedern zu unterzeich-
nen.
(3) Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt.

§ 35 Besondere Aufgaben
(1) Die Synodalvertretung verwaltet die für allge-
meine kirchliche Zwecke bestimmten Vermögen 
und hat darüber der Synode Rechnung zu legen. Sie 
übermittelt die Jahresrechnung der Synodalkasse 
nach Prüfung spätestens bis 30.09. an alle Gemein-
den.

(2) Die Bischöfin oder der Bischof bedarf für alle 
Handlungen, die eine dauernde wirtschaftliche 
Verpflichtung des Bistums begründen, der Zustim-
mung der Synodalvertretung.
(3) Die Synodalvertretung vollzieht die Urteile des 
Synodalgerichts, des Synodalverwaltungsgerichts 
und des Synodalobergerichts.

5. Gemeinden, Gemeindeversammlung, 
Kirchenvorstand, Filialgemeinden und 
Personalgemeinden

5.1 Gemeinden

§ 36 Aufgaben
(1) Im Leben der Gemeinde wird die Kirche als 
Gottesvolk sichtbar und erfahrbar. Als Teil der 
Ortskirche gestaltet die Gemeinde im Rahmen der 
vorliegenden Ordnung in eigener Verantwortung 
das kirchliche Leben in ihrem Gebiet und nimmt 
ihre öffentlichen und sozialen Verpflichtungen 
wahr. Sie sorgt insbesondere für den Gottesdienst, 
ein lebendiges Gemeinschaftsleben und die Vertie-
fung und Weitergabe des Glaubens.
(2) Aufgrund ihrer Verantwortung aus Taufe und 
Firmung sollen alle Alt-Katholikinnen und Alt-Ka-
tholiken zum Wohl und Aufbau der Kirche aktiv 
in ihrer Gemeinde mitarbeiten, am Leben der Ge-
meinde teilnehmen, verantwortliche Dienste und 
Aufgaben übernehmen, sich mit ihren Gaben und 
Begabungen einbringen und Aufgaben und Diens-
te in Bistum und Gemeinde mittragen.

§ 37 Anerkennung
(1) Gemeinde im Sinne dieser Ordnung ist, unab-
hängig von einer staatlichen Anerkennung, die 
Gemeinschaft der Alt-Katholikinnen und Alt-Ka-
tholiken eines bestimmten Gebiets oder Bezirks, 
sofern sie von der Bischöfin oder dem Bischof und 
der Synodalvertretung als Gemeinde anerkannt ist.
(2) Eine Gemeinde hat einen eigenen Kirchenvor-
stand, feiert Gottesdienst in regelmäßiger Folge, 
sorgt für den nötigen Religionsunterricht und für 
die Diakonie und verfügt mindestens über die für 
die Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen finan-
ziellen Mittel.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof und die Synodal-
vertretung können neue Gemeinden errichten oder 
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anerkennen, bestehende Gemeinden teilen, Ge-
meinden vereinigen, Gemeinden oder Teile dersel-
ben in eine oder mehrere Nachbargemeinden ein-
gliedern oder die Grenzen der Gemeinden ändern, 
wenn die Gewähr besteht, dass die künftige(n) 
Gemeinde(n) die Voraussetzungen des Absatzes 2 
erfüllen werden.
(4) Erfüllt eine Gemeinde die Merkmale nach Ab-
satz 2 dauerhaft nicht mehr, sollen die Bischöfin 
oder der Bischof und die Synodalvertretung die 
Anerkennung als Gemeinde mit Wirkung für die 
Zukunft zurücknehmen.
(5) Vor einer Entscheidung nach Absatz 3 oder 4 
werden die Gemeindeversammlungen aller betrof-
fenen bisherigen Gemeinden, die Vorstände der 
zuständigen Gemeindeverbände, die zuständi-
gen Landessynodalräte und Pastoralkonferenzen 
gehört. Sie können gegen die Entscheidung der 
Bischöfin oder des Bischofs und der Synodalver-
tretung innerhalb von zwei Monaten Beschwerde 
zum Synodalobergericht einlegen. Das Verfahren 
hat aufschiebende Wirkung.

§ 38 Leitung, Vertretung
Jede Gemeinde steht hinsichtlich der Seelsorge un-
ter der Leitung der Pfarrerin oder des Pfarrers und 
der Bischöfin oder des Bischofs. In den übrigen 
Gemeindeangelegenheiten wird sie je nach Zustän-
digkeit durch die Gemeindeversammlung oder den 
Kirchenvorstand vertreten.

§ 39 Mitglieder
(1) Mitglieder der Gemeinde sind alle im Gemein-
debezirk wohnenden Alt-Katholikinnen und 
Alt-Katholiken. Die Mitgliedschaft wird durch 
die alt-katholische Taufe einer im Gemeindebezirk 
wohnenden Person, durch Zuzug einer getauften 
alt-katholischen Person oder bei beitretenden Ge-
tauften durch die Entgegennahme und Bestäti-
gung der schriftlichen Beitrittserklärung durch 
den zuständigen Seelsorger oder die zuständige 
Seelsorgerin erworben. Im Vorfeld muss hierzu ein 
seelsorgerliches Gespräch geführt werden. Über 
den Beitritt sind der Kirchenvorstand und die zu-
ständigen staatlichen Behörden unverzüglich zu 
benachrichtigen.
(2) Bestehen hinsichtlich der Beweggründe für ei-
nen Beitritt Bedenken, muss der zuständige Seel-

sorger oder die zuständige Seelsorgerin die Ent-
scheidung über die Annahme des Beitritts auf den 
Kirchenvorstand übertragen.
(3) Gegen die Ablehnung eines Beitritts durch den 
Kirchenvorstand ist Berufung an die Synodalver-
tretung innerhalb eines Monats ab Zugang zulässig; 
auf dieses Recht ist in dem Bescheid hinzuweisen. 
Die Synodalvertretung kann im Fall der Berufung 
die Aufnahme beschließen.
(4) Entscheiden sich Alt-Katholikinnen oder 
Alt-Katholiken für die Zugehörigkeit zu einer an-
deren Gemeinde als der, in der sie ihren Erstwohn-
sitz haben, sind die betreffenden Kirchenvorstände 
über diese Entscheidung zu unterrichten. Eine er-
neute Umpfarrung ohne Wechsel des Erstwohnsit-
zes ist frühestens nach zwölf Monaten möglich.
(5) Kirchenmitglieder sind verpflichtet, auch bei 
den staatlichen oder kommunalen Meldebehörden 
ihre Kirchenzugehörigkeit anzugeben. Die Kir-
chenmitgliedschaft wird vermutet, wenn die Daten 
des staatlichen oder kommunalen Melderegisters 
entsprechende Angaben enthalten.

§ 40 Archiv
(1) Jede Gemeinde führt ein Archiv, das aus dem 
Pfarrarchiv und dem Gemeindearchiv besteht.
(2) Im Pfarrarchiv werden die Matrikelbücher, alle 
pfarramtlichen Urkunden und Vermerke bezüglich 
Taufe, Beitritt, Erstkommunion, Firmung, Ehe-
schließung, Tod und Austritt, die Protokolle der 
Gemeindeversammlung und des Kirchenvorstands 
sowie der dienstliche Schriftverkehr der Pfarrerin 
oder des Pfarrers oder der Pfarrverweserin oder des 
Pfarrverwesers und des Kirchenvorstands aufbe-
wahrt.
(2a) Das digitale Kirchenbuch ist von allen Ge-
meinden verpflichtend ab dem 1. Januar 2019 zu 
führen. Es umfasst die Amtshandlungen Taufe, 
Aufnahme, Erstkommunion, Firmung, Trauung, 
Lebenspartnerschaftssegnung, Bestattung und 
Austritt. Das Kirchenbuch ist jeweils zu Beginn 
eines neuen Jahres für das alte Jahr vollständig aus-
zudrucken (auf beständigem Papier nach DIN EN 
ISO 9706), zu siegeln und zu unterzeichnen. Unab-
hängig von der Anzahl der jeweiligen Amtshand-
lungen ist das Kirchenbuch alle zehn Jahre zu bin-
den und dann im Gemeindearchiv aufzubewahren.
(3) Im Gemeindearchiv werden die Gemeindebrie-
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fe, die abgeschlossenen Gemeinderechnungen, die 
Verhandlungsberichte der Synode, das Amtliche 
Kirchenblatt, die Kirchenzeitung, Rundschreiben 
der Bischöfin oder des Bischofs und anderer Orga-
ne und Einrichtungen des Bistums sowie alle ande-
ren wichtigen Dokumente aufbewahrt. Der übrige 
Schriftverkehr unterliegt der Aufbewahrungsfrist 
nach Maßgabe der staatlichen Gesetze.
(4) Die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Führung des Pfarrarchivs liegt bei der Pfarrerin 
oder dem Pfarrer oder bei der Pfarrverweserin oder 
dem Pfarrverweser, die Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Führung des Gemeindearchivs bei 
der oder dem mit der ständigen Gemeindeleitung 
beauftragten Geistlichen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Führung des Archivs einer anderen Per-
son übertragen wird. Eine Übertragung bedarf der 
Einwilligung des Kirchenvorstands.

5.2 Gemeindeversammlung

§ 41 Bedeutung; Einberufung
Die Gemeindeversammlung ist die Vertretung 
der Gemeinde. Sie wird jeweils in wichtigen An-
gelegenheiten, mindestens einmal im Jahr vom 
Kirchenvorstand einberufen. Ferner beruft der 
Kirchenvorstand die Gemeindeversammlung ein, 
wenn mindestens zwölf Gemeindemitglieder dies 
schriftlich beantragen.

§ 42 Aufgaben
(1) Die Gemeindeversammlung nimmt die Aufga-
ben der Gemeinde wahr (§ 36).
(2) Ihr sind die folgenden Gegenstände zur Bera-
tung und Entscheidung vorbehalten:
1. die Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers, der Mit-
glieder des Kirchenvorstands und der Abgeordne-
ten zu Synoden;
2. die Genehmigung des Haushaltsplans, die Wahl 
mindestens zweier Beauftragter für die Rechnungs-
prüfung, die Entgegennahme der Jahresabschluss-
rechnung und des Prüfungsberichts und die Entlas-
tung des Kirchenvorstands;
3. gegebenenfalls die Erhebung eines Kirchgeldes in 
Ergänzung zum Kirchensteueraufkommen;
4. die Genehmigung des Erwerbs, der Belastung 
und der Veräußerung von Grundstücken, grund-
stücksgleichen Rechten und Dauerwohnrechten, 

der Veräußerung von dinglichen Rechten an un-
beweglichem Besitz und der Vermietung von Ge-
bäuden und Räumen, die bisher als Pfarrwohnung 
oder für sonstige gemeindliche Zwecke dienten, so-
fern sie durch die Vermietung auf mehr als drei Mo-
nate ihrem Zweck entfremdet werden. § 46 Abs. 2 
ist zu beachten;
5. die Erteilung der Ermächtigung oder Genehmi-
gung zum Eingehen von Rechtsstreitigkeiten an 
den Kirchenvorstand;
6. Anträge der Gemeinde an die Synode sowie der 
Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 
Synode (§ 6 Abs. 2).
(3) Folgende Entscheidungen der Gemeinde wer-
den nur wirksam, wenn ihnen vor dem Abschluss 
des Vertrages die Mehrheit aller Mitglieder der Syn-
odalvertretung zugestimmt hat:
1. Beschlüsse nach Absatz 2 Nr. 4,
2. die Anstellung von haupt- oder nebenamtlichen 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern in der Seelsor-
ge,
3. die Anstellung von sonstigen haupt- oder neben-
amtlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bei 
einer monatlichen Belastung der Gemeinde von 
mehr als 700 Euro,
4. die Anstellung von sonstigen haupt- oder neben-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
Angehörige einer oder eines in der Gemeinde täti-
gen haupt- oder ehrenamtlichen Geistlichen oder 
eines gewählten Mitgliedes des Kirchenvorstandes 
sind.
5. Kreditgeschäfte, die 20 % des Durchschnitts des 
Haushaltsvolumens der letzten drei Jahre überstei-
gen sowie
6. Kredite an eine Geistliche oder einen Geistli-
chen.

§ 43 Lagebericht
Mindestens einmal im Jahr ist der Gemeindever-
sammlung ein umfassender Bericht über die Lage 
der Gemeinde zu erstatten, der die Gesamttätigkeit 
des Kirchenvorstands umfasst und die Gemeinde 
zur Aussprache anregen soll.

§ 44 Teilnahme und Stimmrecht
(1) Zur Gemeindeversammlung werden alle Ge-
meindemitglieder eingeladen. Stimmberechtigt 
sind die Mitglieder, die das achtzehnte Lebensjahr 
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vollendet und die regulären finanziellen Beiträge 
entrichtet haben, soweit sie hiervon nicht ausdrück-
lich befreit wurden. Bei den Wahlen der Pfarrerin 
oder des Pfarrers, der Mitglieder des Kirchenvor-
stands und der Abgeordneten der Synoden (§ 42 
Abs. 2 Nr. 1) gilt die Stimmberechtigung ab Vollen-
dung des sechzehnten Lebensjahrs.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof oder eine von 
ihm benannte Vertretung kann an der Gemeinde-
versammlung mit Stimmrecht teilnehmen.

§ 45 Einberufung
(1) Die Einladung zu einer Gemeindeversammlung 
erfolgt mit der Angabe einer Tagesordnung spätes-
tens drei Wochen vorher durch schriftliche Mit-
teilung an die Mitglieder und in dieser Zeit durch 
Ankündigungen in allen Gottesdiensten sowie wo 
immer möglich durch Anschlag im Schaukasten 
oder an der Kirchentür.
(2) Gegen einen ungünstigen Termin können 
mindestens zwölf Gemeindemitglieder gemein-
sam innerhalb von acht Tagen nach Bekanntgabe 
Einspruch erheben. Der nächste vom Kirchenvor-
stand beschlossene Termin ist dann auf jeden Fall 
bindend.
(3) Die Pfarrämter sind verpflichtet, dem Seelsorge-
bericht eine Kopie der Protokolle der im Berichts-
jahr abgehaltenen Gemeindeversammlungen bei-
zufügen.

§ 45a Protokoll
Über die Gemeindeversammlung wird ein Sit-
zungsprotokoll angefertigt. Dieses wird am Ende 
der Gemeindeversammlung vorgelesen und nach 
Erledigung von Einreden von der Versammlungs-
leiterin oder dem Versammlungsleiter und den 
anwesenden Kirchenvorstandsmitgliedern unter-
zeichnet. 

§ 46 Mehrheiten; Beschlussfähigkeit; 
Anfechtung
(1) In allen Fragen entscheidet die unbedingte 
Mehrheit der Anwesenden; ein Antrag, der diese 
nicht erreicht, gilt als abgelehnt.
(2) Bei der Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers und 
bei Immobiliengeschäften (§ 42 Abs. 2 Nr. 4) ist 
bei einer Anzahl der stimmberechtigten Gemein-
demitglieder von weniger als 500 die Anwesenheit 

von mindestens 10% der stimmberechtigten Ge-
meindemitglieder erforderlich. Bei einer Anzahl 
von 500 oder mehr stimmberechtigten Gemein-
demitgliedern ist die Anwesenheit von mindestens 
50 stimmberechtigten Gemeindemitgliedern zwin-
gend. Maßgeblich für die Mitgliederzahl ist der 
Seelsorgebericht des vorangegangenen Jahres.
(3) Beschlüsse, Wahlen oder Abstimmungen, die 
mit wesentlichen Fehlern behaftet sind, sind ungül-
tig. Wesentliche Fehler sind insbesondere
1. Verstöße gegen wesentliche Verfahrensvorschrif-
ten,
2. Überschreiten der Zuständigkeit der Gemeinde-
versammlung.
(4) Jedes Mitglied der Gemeinde kann innerhalb 
von einem Monat bei der Synodalvertretung bean-
tragen, die Nichtigkeit des Beschlusses festzustel-
len. Gegen die Entscheidung ist innerhalb von zwei 
Wochen Beschwerde an das Synodalobergericht 
ohne Schöffinnen oder Schöffen zulässig, das nach 
den Vorschriften der Synodalverwaltungsgerichts-
ordnung durch Beschluss entscheidet.

5.3 Kirchenvorstand

§ 47 Vertretung; Mitglieder
Der Kirchenvorstand ist die ständige Vertretung 
der Gemeindeversammlung. Er besteht aus der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer, der Pfarrverweserin 
oder dem Pfarrverweser, der oder dem mit der stän-
digen Gemeindeleitung beauftragten Geistlichen 
und mindestens vier, höchstens zwölf Mitgliedern, 
welche ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich aus-
üben. Die zu wählenden Mitglieder des Kirchen-
vorstandes müssen immer eine gerade Zahl (4; 6; 
8; 10 oder 12) ergeben. Pfarramtsanwärterinnen 
und Pfarramtsanwärter gehören dem Kirchenvor-
stand mit beratender Stimme an (§ 78). Andere 
Geistliche, die regelmäßig für die Gemeinde seel-
sorglich tätig sind, gehören dem Kirchenvorstand 
mit beratender Stimme an. Sie sind unter Angabe 
der Tagesordnung zu den Kirchenvorstandssitzun-
gen einzuladen und können aus fachlicher Sicht 
Stellungnahmen zu allen Tagesordnungspunkten 
abgeben.
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§ 48 Wahlversammlung
(1) Die Mitglieder des Kirchenvorstands werden in 
einer zu diesem Zweck vom Kirchenvorstand oder, 
sofern dieser nicht besteht, von der Bischöfin oder 
vom Bischof berufenen Gemeindeversammlung 
durch die nach §§ 39 und 44 berechtigten Gemein-
demitglieder gewählt. Die Wahl geschieht nach der 
Wahlordnung für Kirchenvorstände und Synodal-
abgeordnete.
(2) Sollen in dieser Gemeindeversammlung noch 
andere Gegenstände verhandelt werden, so ist dies 
bei der Einberufung anzugeben.

§ 49 Wählbarkeit
(1) Wählbar in den Kirchenvorstand sind Gemein-
demitglieder, die
1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und
2. nicht ordiniert sind. 
Über Ausnahmen entscheidet die Bischöfin oder 
der Bischof mit Zustimmung der Synodalvertre-
tung. Zu beachten sind § 50 Abs. 3 und § 52 Abs. 
1 Nr. 2 S. 2.
(2) Die Wählerinnen und Wähler sollen in erster 
Linie ihr Augenmerk auf solche Gemeindemit-
glieder richten, die sich tätig am kirchlichen Leben 
beteiligen.
(3) Personen, die im gleichen Haushalt leben, kön-
nen dem Kirchenvorstand nicht gleichzeitig ange-
hören. Es dürfen nicht mehr als zwei Verwandte 
ersten oder zweiten Grades gleichzeitig im Kirchen-
vorstand sein.

§ 50 Amtsniederlegung
(1) Wer dem Kirchenvorstand als gewähltes Mit-
glied angehört, kann das Amt nur niederlegen, 
wenn sie oder er durch Krankheit, Dienstverhält-
nisse, häufige Ortsabwesenheit oder andere zwin-
gende Gründe in der Ausübung des Amtes erheb-
lich gehindert ist.
(2) Erkennt der Kirchenvorstand die Erheblich-
keit des Grundes nicht an, so entscheidet auf eine 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Ent-
scheidung einzulegende Berufung die Synodalver-
tretung.
(3) Eine Niederlegung ohne erheblichen Grund 
zieht den Verlust der Wählbarkeit auf drei Jahre für 
alle kirchlichen Ämter nach sich. 

§ 51 Wahlen
(1) Die Mitglieder des Kirchenvorstands werden 
erstmals zur Hälfte auf drei, zur Hälfte auf sechs 
Jahre gewählt. Dann findet alle drei Jahre eine Er-
neuerungswahl für die Hälfte der Mitglieder auf 
sechs Jahre statt. Wiederwahl ist zulässig.
(2) Mit der Wahl der Mitglieder des Kirchenvor-
stands erfolgt jeweils eine getrennte Wahl von min-
destens halb so vielen Ersatzpersonen. Diese rücken 
für einzelne im Laufe der Wahlzeit ausscheidende 
Mitglieder ihrer Wahlperiode in der Reihenfolge 
ihres Stimmenanteils in den Kirchenvorstand ein. 
Ist die Zahl der Ersatzpersonen erschöpft, so sind 
auf der nächsten Gemeindeversammlung für den 
Rest der Wahlzeit neue zu wählen.
(3) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter oder eine 
von ihr oder ihm beauftragte Person teilt das Er-
gebnis der Wahlen unverzüglich der Bischöfin oder 
dem Bischof und der Synodalvertretung, der Deka-
nin oder dem Dekan und der Landessynode oder 
dem Gemeindeverband mit.

§ 52 Auflösung; Ausschluss
(1) Wenn die Gefahr besteht, dass der Gemeinde 
oder der Kirche erheblicher Schaden entsteht, ist 
die Bischöfin oder der Bischof mit Zustimmung 
der Synodalvertretung nach Anhörung der Betrof-
fenen berechtigt,
1. den Kirchenvorstand aufzulösen und Neuwahlen 
anzuordnen sowie für diese die Wahlleiterin oder 
den Wahlleiter zu bestimmen;
2. ein Mitglied des Kirchenvorstands aus diesem 
auszuschließen. Damit entfällt für drei Jahre die 
Wählbarkeit für alle kirchlichen Ämter. Zugleich 
scheidet es aus seinen anderen kirchlichen Ämtern 
aus.
(2) Gegen eine Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 1 oder 
Nr. 2 steht den betroffenen Kirchenvorstandsmit-
gliedern die Beschwerde an das Synodalverwal-
tungsgericht zu, jedoch ohne aufschiebende Wir-
kung.

§ 53 Aufgaben
(1) Der Aufgabenbereich des Kirchenvorstands um-
fasst
1. die Einberufung der Gemeindeversammlung;
2. die Vorlage des Jahresberichts über seine Tätig-
keit und der Jahresrechnung;
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3. die Ausführung der Gemeindeversammlungsbe-
schlüsse.
(2) Der Kirchenvorstand ist mitverantwortlich für 
das religiöse Leben in der Gemeinde, insbesondere
1. für den Aufbau einer lebendigen Gemeinde und 
für ihre innere Entwicklung;
2. für den Kontakt der Gemeindemitglieder unter-
einander;
3. für eine lebendige Gottesdienstfeier;
4. für die Weitergabe des Glaubens, die kirchliche 
Unterweisung der Jugend und die Jugendarbeit;
5. für die diakonisch-karitative Tätigkeit der Ge-
meinde;
6. für die missionarischen Aufgaben und die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Gemeinde;
7. für gute Beziehungen zu den anderen christlichen 
Gemeinden im Sinne des ökumenischen Anliegens.
(3) Der Kirchenvorstand ist verantwortlich für die 
materiellen Mittel in der Gemeinde, insbesondere
1. die Aufstellung des Haushaltsplans;
2. die Prüfung der Rechnung und die Entlastung 
der Rechnerin oder des Rechners;
3. die Verwaltung des Gemeindevermögens und sei-
ne Verwendung innerhalb des Haushaltsplans;
4. die Anstellung von Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeitern.
(4) Der Kirchenvorstand führt den Schriftwech-
sel mit anderen alt-katholischen Gemeinden, mit 
der Bischöfin oder dem Bischof und mit der Syn-
odalvertretung in Angelegenheiten, die nicht die 
Seelsorge betreffen, und mit den örtlichen zivilen 
Behörden.

§ 54 Funktionen
(1) Der Kirchenvorstand wählt nach jeder Ergän-
zungswahl aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden (soweit nicht staatliche Vor-
schriften die Pfarrerin zur Vorsitzenden oder den 
Pfarrer zum Vorsitzenden bestimmen), eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter, eine Schrift-
führerin oder einen Schriftführer und eine Rech-
nerin oder einen Rechner. Mitglieder der ständigen 
Geistlichkeit oder mit ihnen in einem gemeinsa-
men Haushalt lebende Personen können nicht zur 
Rechnerin oder zum Rechner bestellt werden.
(2) Die Geschäfte der Rechnerin oder des Rechners 
können einer nicht zum Kirchenvorstand gehören-
den Person übertragen werden. In diesem Fall ist 

eine Vergütung der Rechnerin oder des Rechners 
zulässig.
(3) Die Gemeinde wird nach außen, insbesonde-
re im Rechtsverkehr, vor Gericht und gegenüber 
weltlichen Behörden, durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und zwei weitere Mitglieder des 
Kirchenvorstands vertreten. An die Stelle der oder 
des Vorsitzenden tritt im Fall der Verhinderung 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter. Der Kir-
chenvorstand kann durch allgemeine Regelungen 
bestimmen, in welchen Fällen die oder der Vorsit-
zende allein die Gemeinde nach außen vertritt.
(4) Jedes Mitglied des Kirchenvorstands über-
nimmt, seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten ent-
sprechend, Mitverantwortung in einem bestimm-
ten Aufgabenbereich.

§ 55 Einberufung
(1) Der Kirchenvorstand wird mindestens viermal 
im Jahr einberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
Der Kirchenvorstand kann bestimmen, welche 
Sitzungen oder Tagesordnungspunkte nicht öf-
fentlich sind. Über diese ist Verschwiegenheit zu 
wahren.
(2) Die oder der Vorsitzende lädt mindestens eine 
Woche vorher unter Angabe der Tagesordnung die 
Kirchenvorstandsmitglieder und Synodalabgeord-
neten der Gemeinde „(Landes- und Bistumssyno-
de, Abgeordnete der Gemeinde zur Verbandsver-
sammlung) zu den Sitzungen ein.
(2a) Die Sitzungen können unter Wahrung der Be-
lange des Datenschutzes auch als Videokonferenz 
oder öffentliche Telefonkonferenz durchgeführt 
werden. Diese Konferenzen sind durch geeignete 
Maßnahmen öffentlich zu gestalten, soweit nicht 
die Öffentlichkeit nach Absatz 1 Satz 2 ausge-
schlossen ist.
(3) Entschuldigt fehlende Mitglieder können gegen 
Beschlüsse über Gegenstände, die nachträglich auf 
die Tagesordnung gesetzt wurden, innerhalb von 
zwei Wochen, nachdem sie hiervon Kenntnis er-
langt haben, gegenüber der oder dem Vorsitzenden 
des Kirchenvorstands Einspruch erheben. Dies hat 
zur Folge, dass diese Beschlüsse ungültig sind.
(4) Eine kurzfristige Einladung in dringenden Fäl-
len muss nachträglich von der Mehrheit sämtlicher 
Mitglieder des Kirchenvorstands genehmigt wer-
den.
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(5) Die Sitzungen sind so einzuberufen, dass nach 
Möglichkeit die Pfarrerin oder der Pfarrer daran 
teilnehmen kann.
(6) Wenn ein Drittel der Mitglieder dies beantragt, 
muss die oder der Vorsitzende binnen acht Tagen 
eine Sitzung einberufen.
(7) Eine Sitzung ist auch auf Verlangen der Bischö-
fin oder des Bischofs oder der Synodalvertretung 
einzuberufen.
(8) Die Bischöfin oder der Bischof oder eine von ihr 
oder ihm benannte Vertretung kann mit Stimm-
recht an den Sitzungen des Kirchenvorstands teil-
nehmen.

§ 56 Beschlussfähigkeit; Vertraulichkeit
(1) Der Kirchenvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend ist; als anwesend gelten bei einer 
Videokonferenz oder öffentlichen Telefonkon-
ferenz zugeschaltete Mitglieder. Ist eine Sitzung 
nicht beschlussfähig gewesen, so ist nach dieser zu 
einer weiteren Sitzung einzuladen; auf dieser ist der 
Kirchenvorstand jedenfalls beschlussfähig, wenn in 
der Einladung darauf hingewiesen wurde.
(2) Wenn bei dieser zweiten Sitzung weniger als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind, dürfen nur Beschlüsse gefasst werden zu 
Gegenständen, die in der Tagesordnung ausdrück-
lich erwähnt werden.
(3) Bei Beratungsgegenständen, die der Kirchenvor-
stand für vertraulich erklärt, besteht die Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit.

§ 57 Mehrheiten
In allen Fragen entscheidet die unbedingte Mehr-
heit der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab-
gelehnt.

§ 58 Protokolle
(1) Über jede Sitzung des Kirchenvorstands ist ein 
Protokoll anzufertigen und von allen an der Sitzung 
teilnehmenden Mitgliedern zu unterschreiben; dies 
gilt auch für Videokonferenzen und öffentliche Te-
lefonkonferenzen. Das Protokoll ist chronologisch 
abzulegen.
(2) Auf Verlangen der Synodalvertretung sind be-
glaubigte Kopien der Sitzungsprotokolle und da-

zugehöriger Schriftstücke der Bischöfin oder dem 
Bischof zu übersenden.

§ 59 Jahresabschlussrechnung
Der Kirchenvorstand erstellt nach dem Schluss 
des Rechnungsjahres (Kalenderjahres) den Jahres-
rechnungsabschluss und legt ihn so rechtzeitig der 
Gemeindeversammlung vor, dass er innerhalb der 
Frist des § 125 Absatz 2 SGO bei der prüfenden Stel-
le eingereicht werden kann.

§ 60 Geschäftsanweisung
Im Übrigen gilt die Geschäftsanweisung für die 
Kirchenvorstände. Bei Bedarf kann die Bischöfin 
oder der Bischof mit Zustimmung der Synodalver-
tretung ergänzende Vorschriften erlassen (§ 24).

5.4 Filialgemeinden

§ 60a Errichtung und Abgrenzung 
(1) Eine Gemeinde kann innerhalb ihres Gebie-
tes zur besseren seelsorgerischen Versorgung ihrer 
Mitglieder und zur stärkeren gesellschaftlichen 
und ökumenischen Präsenz vor Ort eine oder auch 
mehrere Filialgemeinden einrichten. Die Filialge-
meinde zeichnet sich durch ein eigenes Gemein-
deleben aus, ohne dabei die Voraussetzungen einer 
Anerkennung nach §§ 36, 37 zu erfüllen. Eine Seel-
sorgerin oder ein Seelsorger leitet die Filialgemein-
de.
(2) Die Errichtung geschieht durch Beschluss der 
Gemeindeversammlung. Er bedarf der Bestätigung 
durch die Bischöfin oder den Bischof und durch die 
Synodalvertretung. 
(3) Der Kirchenvorstand beschreibt das Gebiet der 
Filialgemeinde. Die Bischöfin oder der Bischof be-
traut auf Vorschlag des Kirchenvorstandes eine zu-
gelassene Geistliche oder einen zugelassenen Geist-
lichen mit der Seelsorge. Für deren oder dessen 
Dienstbezeichnung gilt § 85 Abs. 2 entsprechend.
(4) Die Verantwortung der Pfarrerin oder des 
Pfarrers und des Kirchenvorstandes für die ganze 
Gemeinde bleiben von der Errichtung einer Fili-
algemeinde unberührt. Die Seelsorgerin oder der 
Seelsorger der Filialgemeinde ist an die Beschlüsse 
des Kirchenvorstandes und an die Weisungen der 
Pfarrerin oder des Pfarrers gebunden.
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(5) Mitglieder der Filialgemeinde sind alle Alt-Ka-
tholikinnen und Alt-Katholiken, die in dem als 
Filialgemeinde beschriebenen Bezirk der Gemein-
de wohnen und die nicht einer anderen alt-katholi-
schen Gemeinde zugeordnet sind.

§ 60b Zusammenkunft der Filialgemeinde 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer − oder in deren 
oder dessen Vertretung die Seelsorgerin oder der 
Seelsorger der Filialgemeinde − lädt die Mitglieder 
der Filialgemeinde wenigstens einmal im Jahr in 
ortsüblicher Weise zu einer Zusammenkunft ein. 
Der oder dem Einladenden obliegt die Leitung der 
Zusammenkunft.
(2) Die Zusammenkunft hat beratende Funktion 
und kann dem Kirchenvorstand oder der Gemein-
deversammlung Vorschläge unterbreiten.  

§ 60c Beirat
(1) Der Beirat besteht aus der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer der Gemeinde, der Seelsorgerin oder dem 
Seelsorger der Filialgemeinde und aus mindestens 
drei gewählten Mitgliedern. Die Zusammenkunft 
der Filialgemeinde wählt die Wahlmitglieder für 
vier Jahre. Der Kirchenvorstand kann die Zahl auf 
fünf oder sieben Wahlmitglieder erhöhen. 
(2) Der Beirat unterstützt die Seelsorgerin oder den 
Seelsorger der Filialgemeinde in Fragen der Orga-
nisation und Repräsentation in den Bereichen Re-
ligion, Kirche und Gesellschaft. Er hat beratende 
Funktion.

§ 60d Verwaltung
(1) Die pfarramtliche Verwaltung und Matrikel-
führung obliegt weiterhin der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer und verbleibt am Sitz der Gemeinde.
(2) Sakramentenspendungen, die in Matrikelbü-
cher einzutragen sind, sowie Bestattungen, sind der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer vorbehalten. Sie oder er 
kann diese Handlungen der Seelsorgerin oder dem 
Seelsorger der Filialgemeinde übertragen. Diese 
oder dieser teilt den Vollzug der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer unverzüglich schriftlich mit.

§ 60e Kassenführung
(1) Die Filialgemeinde ist zur Führung eigener Bar-
kassen berechtigt. Sie kann mit Zustimmung des 
Kirchenvorstandes auch Konten einrichten. Bar-

kassen und Konten unterliegen der Aufsicht der 
Rechnerin oder des Rechners sowie des Kirchen-
vorstandes. 
(2) Der Kirchenvorstand kann auf Vorschlag der 
Seelsorgerin oder des Seelsorgers der Filialgemein-
de oder des Beirates eine Filialgemeinderechnerin 
oder einen Filialgemeinderechner zur Führung der 
Barkassen und der Konten einsetzen. 
(3) Zeichnungsberechtigt sind die Pfarrerin oder 
der Pfarrer, die Seelsorgerin oder der Seelsorger der 
Filialgemeinde, gegebenenfalls die Filialgemein-
derechnerin oder der Filialgemeinderechner, jede 
oder jeder für sich, sofern nicht der Kirchenvor-
stand eine andere Regelung beschließt.
(4) Die Prüfung der Kassen und Konten obliegt 
den Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprü-
fern der Gemeinde. 

§ 60f Auflösung
(1) Wenn der Bedarf oder die Voraussetzungen für 
eine Filialgemeinde nicht mehr erfüllt sind, kann 
eine Filialgemeinde aufgelöst werden und wird 
dann wieder zum regulären Teil der Gemeinde.
(2) Das Verfahren der Auflösung folgt dem Ver-
fahren zur Errichtung gemäß §60a Absatz 2. Die 
Zusammenkunft der Filialgemeinde ist dabei vom 
Kirchenvorstand der Gemeinde um Stellungnah-
me zu bitten.

5.5 Personalgemeinden

§ 60g Einrichtung
Ein Institut des geweihten Lebens (IGL) oder eine 
Kommunität wird vom Bischof oder der Bischöfin 
im Einvernehmen mit der Synodalvertretung als 
Personalgemeinde eingerichtet. Sie ist unabhängig 
von Orts- und Filialgemeinden. Aufgaben, Organi-
sation und Wahlrecht ergeben sich aus dem jewei-
ligen Partikularrecht und etwaigen Auflagen, die 
im Zusammenhang mit der Einrichtung oder An-
erkennung der betroffenen IGL oder Kommunität 
verpflichtend festgeschrieben wurden.

§ 60h Auflösung
Die Einrichtung als Personalgemeinde entfällt mit 
der Auflösung oder Rücknahme der Anerkennung 
eines IGL oder einer Kommunität. Dies gilt eben-
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falls, wenn die Mindestmitgliederzahl von drei un-
terschritten wird.

6. Geistlichkeit

6.1 Allgemeine Bestimmungen

§ 61 Gemeinschaft der Ordinierten
(1) Mit der Bischöfin oder dem Bischof bilden die 
Priesterinnen und Priester sowie die Diakoninnen 
und Diakone die Gemeinschaft der Ordinierten 
(Geistlichkeit) und erfüllen auf Grund ihrer Weihe 
und kraft ihrer Nachfolge im apostolischen Amt 
unter ihrer oder seiner Jurisdiktion Aufgaben in der 
Verkündigung, in der Feier der Sakramente, in der 
Seelsorge und in der Diakonie.
(2) Die Geistlichkeit setzt sich zusammen aus
I. den Bischöfinnen und Bischöfen
1. der amtierenden Bischöfin oder dem amtierenden 
Bischof
2. den emeritierten Bischöfinnen und Bischöfen
II. der Gemeinschaft der Priesterinnen und Priester 
(Presbyterium)
3. den gewählten und ernannten Pfarrerinnen und 
Pfarrern
4. den zur Pfarrerin oder zum Pfarrer wählbaren 
Priesterinnen und Priestern
5. den Pfarrvikarinnen und Pfarrvikaren
6. den Vikarinnen und Vikaren vor der Pfarramts-
prüfung
7. den übernommenen Priesterinnen und Priestern 
in der Probezeit (Geistliche im Auftrag)
8. den Priesterinnen und Priestern im Ehrenamt 
9. den Priesterinnen und Priestern im Ruhestand
III. den Diakoninnen und Diakonen
10. den ständigen Diakoninnen und Diakonen
11. den Diakoninnen und Diakonen, die sich auf die 
Weihe zum priesterlichen Dienst vorbereiten
12. den Diakoninnen und Diakonen im Ehrenamt
13. den Diakoninnen und Diakonen im Ruhestand.

§ 62 Inkardination; Weiheverpflichtungen
(1) Der Empfang der Diakonatsweihe für den 
Dienst im Bistum bewirkt die Zugehörigkeit zur 
Gemeinschaft der Ordinierten (Inkardination).
(2) Bei der Weihe zum diakonischen und priesterli-
chen Dienst erkennt die oder der zu Ordinierende 
die jeweiligen Weiheverpflichtungen, die im Ritus 

der Weihe enthalten sind, feierlich an. Den Inhalt 
der Weiheverpflichtungen bestimmt die Bischöfin 
oder der Bischof. Sie sind Bestandteil der Dienst- 
und Standespflichten.
(3) Bereits Ordinierte werden durch Aushändigung 
der Urkunde der Bischöfin oder des Bischofs inkar-
diniert. Sie unterstellen sich mit der Inkardination 
den für ihre Ordinationsstufe geltenden Weihever-
pflichtungen.

§ 63 Voraussetzungen der Ordination
(1) Die Ordination durch die Bischöfin oder den 
Bischof zur Diakonin oder zum Diakon oder zur 
Priesterin oder zum Priester setzt voraus, dass die 
oder der zu Ordinierende
1. die von der Würde des kirchlichen Amtes und 
von den kirchlichen Ordnungen und Satzungen 
verlangten Eigenschaften besitzt;
2. die vorgeschriebenen Studien absolviert und die 
entsprechenden Prüfungen bestanden hat;
3. von den kirchlichen Ordnungen und Satzungen 
Kenntnis erlangt und sie durch schriftliche Bestäti-
gung anerkannt hat.
(2)  Pfarramtsanwärterinnen und Pfarramtsanwär-
ter müssen einen Master in Alt-Katholischer und 
Ökumenischer Theologie oder einen vergleichba-
ren Studienabschluss mit vergleichbaren Inhalten 
haben; über die Vergleichbarkeit des Studienab-
schlusses und der Inhalte entscheidet das Dozen-
tenkollegium.
(3) Für Kandidatinnen und Kandidaten für den 
hauptamtlichen Dienst gelten die Vorschriften für 
die Ausbildung gemäß § 117. Kandidatinnen und 
Kandidaten für einen nicht hauptamtlichen Dienst 
müssen die Voraussetzungen der für sie geltenden 
Ausbildungsordnung erfüllen. Die Bischöfin oder 
der Bischof erlässt die Ausbildungsordnung nach 
Satz 2 auf Vorschlag des Dozentenkollegiums.

§ 64 Ständige Geistlichkeit
Geistliche, denen im Bereich der Geltung dieser 
Ordnung das Amt als Bischöfin oder Bischof, 
Bistumsverweserin oder Bistumsverweser, Gene-
ralvikarin oder Generalvikar (Bischofsvikarin, 
Bischofsvikar), Pfarrerin oder Pfarrer, Pfarrver-
weserin oder Pfarrverweser, übertragen ist, bilden 
innerhalb der Gemeinschaft der Ordinierten die 
ständige  Geistlichkeit, da ihnen ein ständiges 
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kirchliches Amt übertragen wurde. Die Zugehörig-
keit zur ständigen Geistlichkeit verleiht das Recht 
zu geistlichen Amtshandlungen im Bereich des 
ganzen Bistums, soweit nicht den Pfarrerinnen und 
Pfarrern in ihren Seelsorgebezirken ausschließliche 
Rechte zustehen (§ 67). Die Zugehörigkeit zur stän-
digen Geistlichkeit schließt die Verpflichtung ein, 
ein rechtmäßig übertragenes Amt anzunehmen 
und auszuüben.

§ 65 Exkardination
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann eine Or-
dinierte oder einen Ordinierten in beiderseitigem 
Einverständnis oder auf deren oder dessen Antrag 
aus der ständigen Geistlichkeit oder aus der Ge-
meinschaft der Ordinierten entlassen.
(2) Hat die oder der Geistliche eine Aufnahme in 
die Gemeinschaft der Ordinierten durch Vorspie-
gelung falscher Tatsachen oder durch Verschweigen 
von Tatsachen, die eine Aufnahme unmöglich ge-
macht hätten, erwirkt, kann die Bischöfin oder der 
Bischof sie oder ihn aus der Gemeinschaft der Ordi-
nierten entlassen.
(3) Fällt die oder der Geistliche von dem bei der 
Inkardination bezeugten Glauben ab und ist da-
her ein der Sendung der Kirche entsprechender 
geistlicher Dienst nicht mehr gewährleistet, spricht 
die Bischöfin oder der Bischof nach Anhörung des 
Dozentenkollegiums und mit Zustimmung der Sy-
nodalvertretung den Ausschluss aus der Gemein-
schaft der Ordinierten aus.
(4) Die Entlassung aus der Gemeinschaft der Ordi-
nierten hebt alle Rechte und Pflichten für die Zu-
kunft auf, die sich aus der Ordination ergeben. Die 
Bischöfin oder der Bischof kann mit Zustimmung 
der Synodalvertretung diese Rechte und Pflichten 
durch erneute Zulassungsurkunde wieder aufleben 
lassen. Die Entlassung aus der ständigen Geistlich-
keit hebt alle Rechte und Pflichten auf, die sich aus 
der Zugehörigkeit zu dieser ergeben, nicht jedoch 
die Rechte und Pflichten, die sich aus der Zugehö-
rigkeit zu der Gemeinschaft der Ordinierten erge-
ben.
(5) Die Bischöfin oder der Bischof kann der oder 
dem Geistlichen in den Fällen der Absätze 2 und 3 
mit Zustimmung der Synodalvertretung vor ihrer 
oder seiner endgültigen Entscheidung jede Amts-

handlung untersagen und die aufschiebende Wir-
kung einer Anfechtungsklage ausschließen.

§ 66 Enthebung von einem Seelsorgedienst
(1) Ist das Verhältnis zwischen einer Gemeinde 
und ihrer Seelsorgerin oder ihrem Seelsorger tief-
greifend gestört und ist wegen dieser Störung ein 
der Sendung der Kirche entsprechender geistlicher 
Dienst nicht mehr gewährleistet, kann die Bischö-
fin oder der Bischof mit Zustimmung der Synodal-
vertretung nach Anhörung des Kirchenvorstands 
und der regionalen Pastoralkonferenz die oder den 
Geistlichen des ihr oder ihm übertragenen Seelsor-
gedienstes entheben.
(2) Bei Gefahr seelsorglichen Schadens kann die 
Bischöfin oder der Bischof mit Zustimmung der 
Synodalvertretung der oder dem Geistlichen schon 
vor einer abschließenden Entscheidung jede Amts-
handlung untersagen. Sie oder er kann die aufschie-
bende Wirkung einer Anfechtungsklage ausschlie-
ßen.

§ 66a Gesamtpastoralkonferenz
Die Geistlichen des Bistums bilden die Gesamt-
pastoralkonferenz. Die hauptberuflichen Geistli-
chen wählen aus ihrer Mitte ein Präsidium, das aus 
drei Personen besteht. Es kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. Das Nähere regelt die Satzung der 
Gesamtpastoralkonferenz.

6.2 Pfarrerinnen, Pfarrer

§ 67 Aufgaben
Die Pfarrerin oder der Pfarrer nimmt am Hirten-
amt der Kirche teil. Unter der Autorität der Bischö-
fin oder des Bischofs und in Verbindung mit dem 
Kirchenvorstand leitet sie oder er eine Gemeinde. 
In besonderer Weise obliegt ihr oder ihm die Ver-
kündigung, die Feier der Sakramente, die Seelsorge 
und die Diakonie im Bereich der von ihr oder ihm 
geleiteten Gemeinde. Die Pfarrerin oder der Pfarrer 
ist jeder alt-katholischen Person, die sich in ihrem 
oder seinem Seelsorgebezirk aufhält, zu geistlichem 
Dienst verpflichtet.

§ 68 Ernennung
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer wird nach der 
Ordnung der Wahl einer Pfarrerin oder eines Pfar-
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rers von der Gemeinde gewählt und aufgrund der 
Wahl von der Bischöfin oder vom Bischof ernannt. 
Gegen die Verweigerung der Ernennung steht so-
wohl der gewählten Pfarrerin oder dem gewählten 
Pfarrer als auch der Gemeinde innerhalb eines Mo-
nats der Beschwerdeweg an die Synodalvertretung 
offen.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung die Pfarrerin 
oder den Pfarrer nur dann unmittelbar ernennen, 
wenn
1. eine Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers nicht 
stattfinden kann oder
2. die Gemeinde innerhalb von zwei Jahren trotz 
Abmahnung von ihrem Wahlrecht keinen Ge-
brauch gemacht hat.

§ 69 Stellenausschreibung
(1) Jede Pfarrstelle ist zwei Monate vor Ablauf der 
bisherigen Stellenbesetzung, bei unvorhergesehener 
Beendigung der Amtszeit einer Pfarrerin oder eines 
Pfarrers innerhalb eines Monats nach deren Be-
kanntwerden von der Bischöfin oder dem Bischof 
öffentlich auszuschreiben. Die Bewerbungsfrist be-
trägt vier Wochen.
(2) Eine Ausschreibung kann unterbleiben, wenn 
der Unterhalt der Pfarrerin oder des Pfarrers nicht 
gesichert ist.

§ 70 Wählbarkeit
(1) Voraussetzung für die Wählbarkeit ist
1. die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Prieste-
rinnen und Priester des Bistums, 
2. die bestandene Pfarramtsprüfung, 
3. ein Beschluss der Synodalvertretung, dass die Be-
werberin oder der Bewerber für den hauptberufli-
chen Dienst als Pfarrerin oder als Pfarrer geeignet 
ist, 
4. bei Ordinierten aus nicht alt-katholischen Kir-
chen zusätzlich der erfolgreiche Abschluss des Mas-
terstudiengangs „Alt-Katholische und Ökumeni-
sche Theologie“ oder des Kolloquiums. 
Bei Ordinierten aus nicht alt-katholischen Kirchen 
ist zusätzlich das Aufnahmekolloquium sowie ein 
Beschluss der Synodalvertretung erforderlich, dass 
die Bewerberin oder der Bewerber für den haupt-
beruflichen Dienst als Pfarrerin oder als Pfarrer 
geeignet ist.

(2) Wählbar ist auch, wer in der Vergangenheit zu 
der Gemeinschaft der Priesterinnen und Priester 
des Bistums gehört hat, die weiteren Vorausset-
zungen des Absatzes 1 erfüllt und in einer Kirche 
im Sinne des § 86 Absatz 1, mit der Sakramentsge-
meinschaft besteht, zu geistlichen Amtshandlun-
gen zugelassen ist. Das gilt nicht, sofern die oder 
der Geistliche wegen einer Pflichtverletzung aus 
der Geistlichkeit entlassen, nach den Vorschriften 
des Disziplinarrechts der Geistlichen aus der Geist-
lichkeit ausgeschlossen worden ist oder sofern die 
Zulassung zu geistlichen Amtshandlungen wegen 
einer Pflichtverletzung entzogen worden ist.

§ 71 Vakanz, 
Pfarrverweserin, Pfarrverweser
(1) Führt die Ausschreibung einer Pfarrstelle nicht 
binnen zwölf Monaten zur Wahl und Ernennung 
einer Pfarrerin oder eines Pfarrers, so ist die Stel-
le nochmals auszuschreiben. Die Ausschreibung 
kann auf Antrag des Kirchenvorstands verschoben 
werden, wenn begründet erwartet werden kann, 
dass eine Geistliche im Auftrag oder ein Geistli-
cher im Auftrag, der oder dem in der Gemeinde 
ein Seelsorgeauftrag zugewiesen ist, nach Abschluss 
des Masterstudiengangs „Alt-Katholische und 
Ökumenische Theologie“ oder des Kolloquiums 
als geeignete Bewerberin oder geeigneter Bewerber 
anzusehen ist. 
(2) Bei vakanter Pfarrstelle wird von der Bischö-
fin oder dem Bischof eine Pfarrverweserin oder 
ein Pfarrverweser ernannt. Zur Ernennung zur 
Pfarrverweserin oder zum Pfarrverweser sind die 
gleichen Eigenschaften und Voraussetzungen erfor-
derlich wie bei der Wählbarkeit zur Pfarrerin oder 
zum Pfarrer. Die Pfarrverweserin oder der Pfarr-
verweser darf nichts tun, was eine Beeinträchti-
gung der Rechte der Pfarrerin oder des Pfarrers mit 
sich brächte oder einen Schaden für das pfarrliche 
Vermögen verursachen könnte. Ansonsten hat die 
Pfarrverweserin oder der Pfarrverweser alle Rechte 
und Pflichten der Pfarrerin oder des Pfarrers mit 
Ausnahme der Residenzpflicht. Die Pfarrverwe-
serin oder der Pfarrverweser hat nach Beendigung 
des Dienstes der Pfarrerin oder dem Pfarrer Re-
chenschaft abzulegen. Am Anfang und am Ende 
des Dienstes wird gemäß § 72 Abs. 2 das Inventar 
festgestellt und unterschrieben.
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(3) Bei vakanter Pfarrstelle ist die Bischöfin oder 
der Bischof außerdem berechtigt, im Einverneh-
men mit der Synodalvertretung nach Anhörung 
des Kirchenvorstands eine Geistliche oder einen 
Geistlichen mit der Seelsorge zu beauftragen. Die-
se oder dieser untersteht der Pfarrverweserin oder 
dem Pfarrverweser.

§ 72 Amtseinführung
(1) Die Bischöfin oder der Bischof führt die Pfarre-
rin oder den Pfarrer innerhalb eines Gottesdienstes 
in ihr oder sein Amt ein. Die Bischöfin oder der Bi-
schof kann eine Geistliche oder einen Geistlichen 
mit der Einführung beauftragen. In diesem Gottes-
dienst legt die Pfarrerin oder der Pfarrer das nizä-
no-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis 
ab und bekennt sich zur Utrechter Erklärung vom 
Jahre 1889.
(2) Das Inventar der Ausstattung der Kirche, des 
Archivs (§ 40) und des übrigen Gemeindeeigen-
tums wird vor der Einführung festgestellt und von 
der einzuführenden Pfarrerin oder dem einzufüh-
renden Pfarrer unterschrieben.

§ 73 Geistliche Amtshandlungen
Die Pfarrerin oder der Pfarrer sowie deren Stellver-
treterin oder Stellvertreter haben das ausschließli-
che Recht zu geistlichen Amtshandlungen in ihrem 
Seelsorgebezirk. Ausgenommen sind im Notfall 
Taufe, Krankensakramente und Beerdigungen, 
der Fall einer plötzlichen Verhinderung der Seel-
sorgerin oder des Seelsorgers, wenn eine Vorsorge 
nicht mehr getroffen werden kann, sowie besonde-
re Verfügungen der Bischöfin oder des Bischofs auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen.

§ 74 Pfarrkartei
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer führt die Pfarr-
kartei. Sie verzeichnet alle Mitglieder der Gemein-
de mit
1. Name und Anschrift,
2 Geburts- und Tauf- oder Beitrittsdatum,
3. Familienstand (einschließlich des Datums der 
Trauung),
4. Beruf sowie
5. sonstigen Angaben zur Person, die für die Stel-
lung des Mitglieds in der Gemeinde von Belang 
sind.

Die Pfarrerin oder der Pfarrer ergänzt die Pfarrkar-
tei fortlaufend. Sie oder er überprüft zu Jahresbe-
ginn, ob die Kartei alle amtsbekannten Angaben 
nach neustem Stand enthält (Jahresrevision).
(2) Die Pfarrerin oder der Pfarrer meldet
1. die Taufe oder
2. den Beitritt eines Gemeindemitglieds
dem für den Wohnsitz des Gemeindemitglieds 
örtlich zuständigen Einwohnermeldeamt (zwecks 
Eintragung des Vermerks „ak“ auf der Lohnsteuer-
karte) sowie dem entsprechenden Standesamt.
(3) Verzieht ein Gemeindemitglied an einen Ort 
außerhalb der Pfarrei, meldet die Pfarrerin oder der 
Pfarrer den Umzug unverzüglich an das für den 
neuen Wohnort örtlich zuständige Pfarramt. Die 
Meldung enthält die in Absatz 1 genannten Anga-
ben nach neuestem Stand sowie die neue Anschrift 
des Gemeindemitglieds.
(4) Hat die Bischöfin oder der Bischof eine andere 
Geistliche oder einen anderen Geistlichen mit der 
Leitung der Gemeinde betraut, nimmt diese oder 
dieser die vorstehenden Aufgaben wahr.

§ 75 Ausscheiden aus dem Amt, Versetzung
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer scheidet aus dem 
Amt durch
1. Eintritt in den Ruhestand,
2. Beendigung des Dienstverhältnisses nach den 
Bestimmungen der Vergütungs- und Versorgungs-
ordnung oder
3. Versetzung.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof spricht die Ver-
setzung mit Zustimmung der Synodalvertretung 
aus, wenn
1. das bisherige Pfarramt gemäß § 37 aufgehoben 
wird oder 
2. sie oder er dies wegen der Bedeutung des Am-
tes im Interesse der Kirche für dringend geboten 
erachtet. Vor der Entscheidung sind die oder der 
Geistliche, die Kirchenvorstände der betreffenden 
Gemeinden und der zuständige Landessynodalrat 
oder der Vorstand des zuständigen Gemeindever-
bands anzuhören.
(3) Mit dem Ausscheiden der Pfarrerin oder des 
Pfarrers wird gemäß § 72 Abs. 2 das Inventar festge-
stellt und von ihr oder ihm unterschrieben.
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§ 75a Geistliche im Ruhestand
Die Zulassung der Geistlichen zu geistlichen Amts-
handlungen im gesamten Bistum besteht nach 
ihrem Eintritt in den ehrenvollen Ruhestand fort. 
Sie können jedoch nur im Einvernehmen mit dem 
oder der zuständigen Ortspfarrer oder Ortspfarre-
rin und unter Wahrung seiner oder ihrer Rechte 
wahrgenommen werden.

6.3 Anwärterinnen und Anwärter 
auf das Pfarramt, Vikariat

§ 76 Ausbildung zur Pfarrerin 
oder zum Pfarrer
(1) Priesteramtskandidatinnen und Priesteramts-
kandidaten, welche die Abschluss- und Eignungs-
prüfungen im Sinne der Ausbildungsordnung 
bestanden haben, können sich um die Aufnahme 
in die Ausbildung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer 
(Pfarramtsanwärterinnen und Pfarramtsanwärter) 
bewerben. Die Bischöfin oder der Bischof entschei-
det über die Aufnahme mit Zustimmung der Sy-
nodalvertretung. Die Ausbildungszeit beträgt vier 
Jahre. Für das Dienstverhältnis gilt § 3 Abs. 1 und 
3 DEVO. Die Pfarramtsanwärterin oder der Pfarr-
amtsanwärter untersteht der Bischöfin oder dem 
Bischof und der Ortspfarrerin oder dem Ortspfar-
rer der Gemeinde, der sie oder er zugeordnet wur-
de. Überdies kann die Bischöfin oder der Bischof 
im Einvernehmen mit der Synodalvertretung und 
dem Dozentenkollegium eine weitere Geistliche 
oder einen weiteren Geistlichen als Mentorin oder 
als Mentor für besondere Bereiche der Ausbildung 
der Pfarramtsanwärterin oder des Pfarramtsanwär-
ters ernennen.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof weiht die Pfarr-
amtsanwärterin oder den Pfarramtsanwärter zur 
Diakonin oder zum Diakon. Frühestens ein halbes 
Jahr nach der Diakonatsweihe kann die Bischöfin 
oder der Bischof sie oder ihn zur Priesterin oder 
zum Priester weihen. Danach führt sie oder er den 
Titel „Vikarin“ oder „Vikar“.
(3) Die Ausbildung endet mit der Pfarramtsprü-
fung.
(4) Vor der Pfarramtsprüfung entscheidet die Syno-
dalvertretung darüber, ob die Pfarramtsanwärterin 
oder der Pfarramtsanwärter für den hauptberufli-
chen Dienst als Pfarrerin oder Pfarrer im Bistum 

geeignet ist. Bei einem negativen Entscheid ist die 
Anwärterin oder der Anwärter auch nach bestan-
dener Pfarramtsprüfung nicht berechtigt, sich um 
eine Pfarrstelle zu bewerben und scheidet zu einem 
von der Synodalvertretung festzusetzenden Termin 
aus dem hauptberuflichen Dienst aus.
(5) Wird die hauptberufliche Tätigkeit der Pfarr-
amtsanwärterin oder des Pfarramtsanwärters nach 
der bestandenen Pfarramtsprüfung bei festgestell-
ter Eignung für den hauptberuflichen Dienst im 
Bistum fortgesetzt, so führt sie oder er den Titel 
„Pfarrvikarin“ oder „Pfarrvikar“. Die Bischöfin 
oder der Bischof kann in diesem Fall den Titel 
„Pfarrerin“ oder „Pfarrer“ verleihen. 
(6) Den Umfang des Dienstes der Pfarramtsanwär-
terin oder des Pfarramtsanwärters bestimmen die 
Ordnungen und Satzungen, die Weiheverpflich-
tungen und die Stellenbeschreibung.

§ 77 Pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 
Verkürzung der Ausbildungszeit, 
Priesterinnen und Priester 
aus anderen Kirchen
(1) Pfarramtsanwärterinnen und Pfarramtsanwär-
ter können für eine begrenzte Zeit vor einer mög-
lichen Diakonatsweihe als pastorale Mitarbeiterin 
oder pastoraler Mitarbeiter eingesetzt werden. Die 
Bischöfin oder der Bischof kann mit Zustimmung 
der Synodalvertretung diese Zeit auf die Ausbil-
dung als Pfarramtsanwärterin oder Pfarramtsan-
wärter anrechnen.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung für Pfarramtsan-
wärterinnen und Pfarramtsanwärter, die bei ihrer 
Aufnahme in die Ausbildung zur Pfarrerin oder 
zum Pfarrer das 28. Lebensjahr vollendet haben, die 
Ausbildungszeit um höchstens ein Jahr verkürzen.
(3) Für Priesterinnen und Priester ohne Pfarramts-
prüfung, die als Geistliche im Ehrenamt in unserer 
Kirche tätig sind bzw. die aus anderen Kirchen in 
den hauptamtlichen Dienst übernommen werden 
sollen, bestimmt die Bischöfin oder der Bischof im 
Einvernehmen mit Synodalvertretung und Dozen-
tenkollegium die Länge der noch zu absolvieren-
den Ausbildungszeit als Pfarramtsanwärterin oder 
Pfarramtsanwärter.
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§ 78 Teilnahme an Sitzungen 
des Kirchenvorstands
Die Pfarramtsanwärterin oder der Pfarramtsan-
wärter nimmt an den Sitzungen des Kirchenvor-
stands nicht teil, soweit der Beratungsgegenstand 
sie oder ihn selbst betrifft.

6.4 Geistliche im Auftrag

§ 79 Geistliche im Auftrag
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung Priesterinnen 
und Priester aus einer anderen Kirche probeweise 
zum hauptberuflichen Dienst zulassen, wenn die 
Voraussetzungen für die Übernahme nach Ab-
schnitt 6.6 vorliegen.
(2) Ihre Dienstbezeichnung ist „Geistliche im Auf-
trag“ oder „Geistlicher im Auftrag“. Die Bischöfin 
oder der Bischof kann ihnen unter Berücksichti-
gung regionaler Gepflogenheiten den Titel Kuratin 
oder Kurat, Pfarrkuratin oder Pfarrkurat, Pastorin 
oder Pastor oder, wenn sie das Pfarrexamen oder 
eine vergleichbare Prüfung bestanden haben, Pfar-
rerin oder Pfarrer verleihen.
(3) Geistliche im Auftrag können nicht Mitglieder 
der Synodalvertretung, des Vorstands eines Ge-
meindeverbands oder eines Landessynodalrats sein.
(4) Für das Dienstverhältnis gelten die Vorschriften 
der Vergütungs- und Versorgungsordnung2. Es gilt 
als Dienstverhältnis in der Probezeit (§ 3 Abs. 1 und 
3 DEVO).
(5) Die oder der Geistliche im Auftrag absolviert 
den Masterstudiengang „Alt-Katholische und 
Ökumenische Theologie“ am Alt-Katholischen Se-
minar der Universität Bonn, sofern sie oder er die 
Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Andernfalls legt 
sie oder er dem Bischöflichen Dozentenkollegium 
eine schriftliche Arbeit vor. Nach Annahme der 
Arbeit, jedoch frühestens nach vier Jahren unter-
zieht sie oder er sich einem Kolloquium vor dem 
Bischöflichen Dozentenkollegium. 
(6) Die für diese Qualifizierung anfallenden Kos-
ten trägt die Synodalkasse.
(7) Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung die Frist nach 
Absatz 5 aus besonderen Gründen verkürzen.

6.5 Geistliche im Ehrenamt

§ 80 Zulassung
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann nach An-
hörung des Dozentenkollegiums mit Zustimmung 
der Synodalvertretung Geistliche, die einen ande-
ren Hauptberuf ausüben (Geistliche im Ehrenamt), 
zu geistlichen Amtshandlungen im Katholischen 
Bistum der Alt-Katholiken zulassen. Die Zulas-
sung gilt zunächst für zwei Jahre und kann danach 
von der Bischöfin oder dem Bischof unbefristet er-
teilt werden.
(2) Die Zulassung setzt voraus, dass die oder der 
Geistliche in Übereinstimmung mit den Ordina-
tionsvoraussetzungen des Bistums (§ 63) geweiht 
worden ist; eine Ordinierte oder ein Ordinierter 
aus einer anderen Kirche muss die Zulassungsvor-
aussetzungen nach Abschnitt 6.6 erfüllen. Die oder 
der Geistliche muss die von der Würde des geistli-
chen Amtes und von den kirchlichen Ordnungen 
und Satzungen verlangten Eigenschaften besitzen 
(§ 63 Abs. 1 Nr. 1).
(3) Die oder der Geistliche muss sich in die alt-ka-
tholische Theologie einarbeiten. Zu diesem Zweck 
besucht sie oder er Studienveranstaltungen, deren 
erfolgreicher Besuch durch eine Prüfung nachge-
wiesen wird. Näheres regelt ein Studienplan, den 
die Bischöfin oder der Bischof auf Vorschlag des 
Dozentenkollegiums erlässt. Die Zulassung zu 
geistlichen Amtshandlungen kann noch vor Ab-
schluss dieser Studien gewährt werden. Sie erlischt, 
wenn die Studienleistungen nicht innerhalb von 
zwei Jahren nach der Zulassung erbracht werden.
(4) Für die Zulassung ist die Zustimmung der Ge-
meindeversammlung der Gemeinde erforderlich, 
in der die oder der Geistliche Dienst tun soll. Die 
Gemeindeversammlung berät und beschließt in 
Abwesenheit der oder des Geistlichen. Sie ist be-
schlussfähig, wenn mindestens 10% der stimmbe-
rechtigten Gemeindemitglieder anwesend sind. 
Die Abstimmung ist geheim. Die hauptberufliche 
Seelsorgerin oder der hauptberufliche Seelsorger 
der Gemeinde oder einzelne Gemeindemitglieder 
sind verpflichtet, der Bischöfin oder dem Bischof 
Gründe, die gegen eine Zulassung sprechen, aber 
nicht öffentlich beraten werden können, schriftlich 
und vertraulich mitzuteilen. Die Seelsorgerin oder 
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der Seelsorger informiert die Gemeindemitglieder 
über diese Pflicht.
(5) Die Bischöfin oder der Bischof kann unter den 
Voraussetzungen der Absätze 1 und 2, falls die seel-
sorglichen Bedürfnisse dies angeraten sein lassen, 
Geistliche auch ohne Zustimmung einer Ortsge-
meinde zum kategorialen (seelsorgliche Zuständig-
keit für eine bestimmte Aufgabe) oder überregiona-
len geistlichen Dienst im Bistum zulassen.
(6) Geistliche im Ehrenamt können unter der Vor-
aussetzung des § 70 zur Pfarrerin oder zum Pfarrer 
einer Gemeinde gewählt werden. Sie erhalten kei-
ne Leistungen nach der Vergütungs- und Versor-
gungsordnung3.

§ 81 Fortdauer und Entziehung 
der Zulassung
(1) Kommt eine Geistliche oder ein Geistlicher im 
Ehrenamt ihren oder seinen Dienst- und Standes-
pflichten nicht nach oder ändern sich die seelsorgli-
chen Bedürfnisse im Bistum oder in der Gemeinde, 
kann die Bischöfin oder der Bischof mit Zustim-
mung der Synodalvertretung der oder dem Geist-
lichen die Zulassung zu geistlichen Amtshandlun-
gen entziehen.

§ 82 Jurisdiktion; 
Anerkennung von Bestimmungen
Wer als Geistliche oder Geistlicher im Ehrenamt 
zugelassen wird, unterstellt sich damit der Jurisdik-
tion der Katholischen Bischöfin oder des Katholi-
schen Bischofs der Alt-Katholiken in Deutschland. 
Sie oder er erkennt die geltenden kirchlichen Ord-
nungen und Satzungen sowie die Weiheverpflich-
tungen des Katholischen Bistums der Alt-Katho-
liken in Deutschland an. Sie oder er bekräftigt die 
Anerkennung durch ihre oder seine Unterschrift. 

§ 83 entfallen

§ 84 Besondere Rechte und Pflichten
(1) Die Geistlichen im Ehrenamt nehmen an dem 
für sie stattfindenden Jahrestreffen oder an der 
jährlichen Pastoralkonferenz des Bistums teil. Sie 
werden zu allen regionalen Pastoralkonferenzen 
eingeladen. Die Pfarrämter und Dekanate las-
sen ihnen alle Informationen zukommen, die die 
Geistlichen des Bistums betreffen. 

(2) Die Geistlichen im Ehrenamt wählen ihre Ab-
geordneten zur Bistumssynode über eine eigene 
Wahlordnung (§ 7 Abs. 1 Nr. 5). Sie genießen kein 
zusätzliches passives Wahlrecht zur Bistumssyno-
de.
(3)  Der oder die Geistliche im Ehrenamt ist auch 
bei der Ausübung des Hauptberufs verpflichtet, das 
Gebührenverbot nach § 93 zu beachten.

§ 85 Dienstumfang und Dienstbezeichnung
(1) Mit der oder dem Geistlichen im Ehrenamt 
schließen
1. bei einem kategorialen oder überregionalen 
Dienst Bischöfin und Synodalvertretung oder Bi-
schof und Synodalvertretung,
2. bei Zuordnung zu einer Gemeinde die hauptbe-
rufliche Seelsorgerin und der Kirchenvorstand oder 
der hauptberufliche Seelsorger und der Kirchenvor-
stand eine schriftliche Vereinbarung über den Um-
fang ihres oder seines Dienstes ab, die beim Bistum 
hinterlegt wird und der Genehmigung durch Bi-
schof und Synodalvertretung bedarf. Sie kann auf 
Wunsch einer der Parteien einvernehmlich abgeän-
dert werden. 
(2) Die Dienstbezeichnung für die Geistlichen im 
Ehrenamt lautet „Priesterin im Ehrenamt“ oder 
„Priester im Ehrenamt“ oder „Diakonin im Ehren-
amt“ oder „Diakon im Ehrenamt“. Die Bischöfin 
oder der Bischof kann Geistlichen im Ehrenamt 
mit Zustimmung der Synodalvertretung nach re-
gionalen Gepflogenheiten einen pastoralen Titel 
verleihen.

6.6 Geistliche aus anderen Kirchen

§ 86 Ordinierte aus Kirchen, mit denen 
Sakramentsgemeinschaft besteht
(1) Die Aufnahme von Ordinierten aus Bistümern 
der Utrechter Union, der Anglikanischen Kirchen-
gemeinschaft und der Philippinischen Unabhängi-
gen Kirche steht der Bischöfin oder dem Bischof zu.
(2) Voraussetzungen für die Aufnahme sind
1. ein schriftliches Gesuch mit der ausführlichen 
Darlegung der Motive für den Wunsch zur Auf-
nahme,
2. ein Zeugnis der bisherigen Bischöfin oder des 
bisherigen Bischofs sowie deren oder dessen Bereit-
erklärung zur Exkardination,
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3. die Studien- und Weihezeugnisse,
4. ein dem polizeilichen Führungszeugnis ent-
sprechendes Zeugnis und eine eidesstattliche Er-
klärung, dass keine Vorstrafen vorliegen, keine 
Strafverfahren anhängig und keine Schuldver-
pflichtungen zu erfüllen sind.
(3) Die Zulassung zum geistlichen Dienst im Ka-
tholischen Bistum der Alt-Katholiken für Or-
dinierte aus Kirchen, mit denen Sakramentsge-
meinschaft besteht, erfolgt im Übrigen nach den 
Vorschriften für den hauptberuflichen Dienst oder 
nach den Vorschriften für den Dienst als Geistliche 
oder Geistlicher im Ehrenamt.

§ 87 Ordinierte aus bestimmten Kirchen, 
mit denen keine Sakramentsgemeinschaft 
besteht
(1) Die Aufnahme von Ordinierten aus Kirchen, 
mit denen keine Sakramentsgemeinschaft besteht, 
deren Weihen aber von den Kirchen der Utrechter 
Union anerkannt werden, erfolgt durch die Bischö-
fin oder den Bischof.
(2) Voraussetzungen für die Aufnahme sind
1. ein Aufnahmegesuch, in welchem wahrheitsge-
mäß die Gründe des Ausscheidens aus der bisheri-
gen Kirchengemeinschaft benannt werden,
2. die Zustimmung zu den in bilateralen Vereinba-
rungen über die Übernahme von Ordinierten ein-
gegangenen Informations- und Abstandspflichten 
gegenüber der bisherigen Kirchengemeinschaft,
3. ein Zeugnis der bisherigen Bischöfin oder des bis-
herigen Bischofs,
4. die Studien- und Weihezeugnisse,
5. ein dem polizeilichen Führungszeugnis ent-
sprechendes Zeugnis und eine eidesstattliche Er-
klärung, dass keine Vorstrafen vorliegen, keine 
Strafverfahren anhängig und keine Schuldver-
pflichtungen zu erfüllen sind.
(3) Die Zulassung zum geistlichen Dienst im Ka-
tholischen Bistum der Alt-Katholiken für Ordi-
nierte aus Kirchen, mit denen keine Sakramentsge-
meinschaft besteht, deren Weihen aber anerkannt 
werden, erfolgt im Übrigen nach den Vorschriften 
für den hauptberuflichen Dienst oder nach den 
Vorschriften für den Dienst als Geistliche oder 
Geistlicher im Ehrenamt.

§ 88 Aufnahme von Personen 
aus anderen Kirchen
(1) Die Aufnahme von nichtordinierten Theolo-
ginnen und Theologen oder von Amtsträgerinnen 
und Amtsträgern aus Kirchen, deren Ordinationen 
nicht nach der katholischen Tradition erfolgen, 
unter die Kandidatinnen und Kandidaten für das 
diakonische oder priesterliche Amt des Bistums ge-
schieht durch die Bischöfin oder den Bischof.
(2) Voraussetzungen für die Aufnahme sind
1. ein Aufnahmegesuch, in welchem wahrheitsge-
mäß die Gründe des Ausscheidens aus der bisheri-
gen Kirchengemeinschaft benannt werden,
2. ein Zeugnis der bisherigen Kirchenleitung über 
den bisherigen pastoralen Dienst,
3. die Studienzeugnisse und gegebenenfalls Ordina-
tionsdokumente,
4. ein dem polizeilichen Führungszeugnis ent-
sprechendes Zeugnis und eine eidesstattliche Er-
klärung, dass keine Vorstrafen vorliegen, keine 
Strafverfahren anhängig und keine Schuldver-
pflichtungen zu erfüllen sind.
(3) Auf Grund der in Absatz 2 genannten Vorausset-
zungen entscheidet die Bischöfin oder der Bischof 
mit dem Dozentenkollegium des Bischöflichen Se-
minars nach Zustimmung der Synodalvertretung 
von Fall zu Fall, unter welchen Bedingungen die 
oder der Aufzunehmende die Weihe zur Diakonin 
oder zum Diakon, zur Priesterin oder zum Priester 
empfangen kann. Mit der Weihe erfolgt die Zulas-
sung zum geistlichen Dienst im Katholischen Bis-
tum der Alt-Katholiken nach den Vorschriften für 
den hauptberuflichen Dienst oder für den Dienst 
als Geistliche oder Geistlicher im Ehrenamt.

7. Dienst- und Standespflichten 
der Geistlichen

7.1 Dienstpflichten, Nebentätigkeit

§ 89 Gottesdienste
Alle Geistlichen haben die Pflicht, die Eucharistie-
feier sowie die Spendung der hl. Sakramente mit 
der höchsten Sorgfalt und Ehrfurcht zu vollziehen 
und den Ritus und die Zeremonien nach den vorge-
schriebenen Ritualbüchern genau einzuhalten. Für 
jede Abweichung von den vorgeschriebenen Ritual-
büchern ist vorher die Genehmigung der Bischöfin 

Synodal- und Gemeindeordnung



31

oder des Bischofs und der Synodalvertretung einzu-
holen.

§ 90 Predigt
Die Bischöfin oder der Bischof ist berechtigt, von 
einer oder einem Geistlichen die regelmäßige 
Einsendung eines Predigtentwurfs und auch die 
schriftliche Abfassung einer Predigt zu verlangen.

§ 91 Teilnahmepflichten; Auskünfte
(1) Alle hauptberuflichen Geistlichen sind zur 
Teilnahme an den Synoden und Pfarrkonferenzen 
verpflichtet. Die Fahrtkosten zur pflichtgemäßen 
Teilnahme an Synoden und Pfarrkonferenzen tra-
gen die Kirchengemeinden.
(2) Alle Geistlichen haben die Pflicht, Anfragen der 
Bischöfin oder des Bischofs, der Synodalvertretung, 
des Landessynodalrats sowie der Dekanin oder des 
Dekans fristgemäß in der gewünschten Form zu 
beantworten.

§ 92 Residenzpflicht
Die hauptberuflichen Geistlichen sind residenz-
pflichtig. Nur aus zwingenden Gründen kann die 
Bischöfin oder der Bischof gestatten, dass eine oder 
ein Geistlicher außerhalb des Pfarrortes oder Seel-
sorgebezirks wohnt. Den Wohnort einer oder eines 
Diasporageistlichen bestimmt die Bischöfin oder 
der Bischof.

§ 93 Gebührenverbot
Messstipendien, Stolgebühren, Gebetsgelder und 
ähnliche Vergütungen dürfen nicht erhoben wer-
den. Freiwillige Spenden sind bestimmungsgemäß 
zu verwenden und die Verwendung auszuweisen.

§ 94 Amtshandlungen
Es ist Geistlichen, die nicht zur ständigen Geistlich-
keit gehören, nicht gestattet, ohne ausdrückliche 
bischöfliche Zulassung geistliche Amtshandlungen 
(z.B. Eucharistiefeier, Predigt, Spendung der hl. 
Sakramente) vorzunehmen. Ausgenommen blei-
ben die Notfälle: Taufe, Beerdigung, Krankenver-
sehgänge sowie die Fälle plötzlicher Verhinderung 
der zuständigen Pfarrerin oder des zuständigen 
Pfarrers, wenn eine Vorsorge nicht mehr getroffen 
werden kann.

§ 95 Nebentätigkeit
Das Erlernen und die Ausübung eines weltlichen 
Nebenberufs oder einer sonstigen Nebentätigkeit 
ist in jedem Fall allen hauptberuflichen Geistlichen 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Synodal-
vertretung erlaubt.

§ 96 Einschränkung oder Untersagung 
der Nebentätigkeit
(1) Wenn sich in der Amtsführung der oder des 
Geistlichen mit weltlichem Nebenberuf begrün-
dete Anstände ergeben, kann die Bischöfin oder 
der Bischof im Einverständnis mit der Synodal-
vertretung die Nebentätigkeit einschränken oder 
untersagen. Ist die Beeinträchtigung der Seelsor-
ge schwerwiegend und nicht nur vorübergehend, 
kann sie oder er den Seelsorgeauftrag eines Mit-
glieds der ständigen Geistlichkeit zurückziehen.
(2) Eine Klage gegen eine Maßnahme nach Absatz 1 
hat keine aufschiebende Wirkung.

7.2 Standespflichten

§ 97 Führung; Kleidung
(1) Alle Geistlichen haben die Verpflichtung, durch 
ihre Führung innerhalb und außerhalb des Diens-
tes den Gläubigen ein gutes Beispiel zu geben. Sie 
sollen deshalb das innere geistliche Leben beson-
ders sorgfältig pflegen. Als hierzu geeignete Mittel 
werden empfohlen: tägliche Schriftlesung, Betrach-
tung, Gebet und Gewissenserforschung, Teilnah-
me an Einkehrtagen und Freizeiten der Theologin-
nen und Theologen, geschwisterliche Aussprache 
mit Amtskolleginnen oder Amtskollegen, denen 
die Seelsorge an Geistlichen besonders am Herzen 
liegt.
(2) Alle Geistlichen sind, auch wenn sie keinen 
liturgischen Dienst haben, angehalten zur Teil-
nahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier, zu 
täglicher Schriftlesung und täglichem Gebet und 
– nach Möglichkeit – zu aktiver Teilnahme am Le-
ben einer Ortsgemeinde.
(3) In Ausübung des Dienstes haben die Geistlichen 
eine angemessene Kleidung zu tragen.
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§ 98 Weitere Verhaltensregeln; Schlichtung
(1) Die Geistlichen schulden der Bischöfin oder 
dem Bischof Respekt und Achtung und ein dem 
Amt angemessenes Verhalten.
(2) Geistliche schulden einander ein respektvolles 
Verhalten und die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit. Bestehen zwischen Geistlichen Streitigkeiten, 
die sich nicht durch ein klärendes Gespräch mit der 
Bischöfin oder dem Bischof beheben lassen, so leitet 
diese oder dieser ein Verfahren nach der Schlich-
tungsordnung ein.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof erlässt die 
Schlichtungsordnung mit Zustimmung der Syno-
dalvertretung durch Verordnung.

§ 99 Genehmigungsvorbehalt 
für Rechtsstreitigkeiten
(1) Eine Geistliche oder ein Geistlicher, die oder 
der gegen eine andere Geistliche oder einen ande-
ren Geistlichen, ein Gemeindemitglied oder eine 
kirchliche Behörde ein Verfahren vor einem staat-
lichen Gericht anstrengen will, ist verpflichtet, 
zuvor der Synodalvertretung von der beabsichtig-
ten Rechtsverfolgung unter genauer Darstellung 
des Sachverhalts Mitteilung zu machen und deren 
Zustimmung abzuwarten. Soll sich das Verfahren 
gegen die Synodalvertretung richten, so bedarf es 
keiner Genehmigung. Der Synodalvertretung ist 
jedoch Mitteilung zu machen. Ihre Stellungnahme, 
die sie innerhalb der Frist nach Absatz 2 abgibt, ist 
abzuwarten.
(2) Um vor dem Gericht die gesetzliche Frist zur 
Verfolgung eines zu stellenden Antrages nicht zu 
gefährden, entscheidet die Synodalvertretung spä-
testens innerhalb von sechs Wochen über den An-
trag.

§ 100 Politische Betätigung
Den Geistlichen wird bei politischer Betätigung 
die größte Zurückhaltung dringend empfohlen im 
Hinblick auf ihr priesterliches Amt und den inne-
ren Frieden in den Gemeinden. Die Bereitschaft 
zur Übernahme eines politischen Mandats ist der 
Bischöfin oder dem Bischof anzuzeigen. Über-
nimmt eine Geistliche oder ein Geistlicher ein be-
zahltes politisches Mandat, so verzichtet sie oder er 
damit auf das Amt. Das Dienstverhältnis endet mit 
dem Antritt des bezahlten Mandats.

§ 101 Informationspflicht 
über persönliche Verhältnisse
(1) Alle Geistlichen haben die Bischöfin oder den 
Bischof über Veränderungen in den beruflichen, 
persönlichen oder familiären Verhältnissen unver-
züglich in Kenntnis zu setzen, insbesondere wenn 
diese für die kirchliche Arbeit oder das persönliche 
Ansehen von Bedeutung sein können.  Hierzu ge-
hören strafrechtlich relevante Sachverhalte, gravie-
rende wirtschaftliche oder berufliche Schwierigkei-
ten sowie Veränderungen im Bereich von Ehe und 
Familie sowie Wohnortwechsel.
(2) Der Geistliche teilt die Absicht der Eheschlie-
ßung dem Bischof rechtzeitig mit.
(3) Geistliche stellen ihre zukünftige Ehepartnerin 
oder ihren zukünftigen Ehepartner der Bischöfin 
oder dem Bischof persönlich vor.

§ 102 Christliche Ehe
Zur Gemeinschaft der Ordinierten kann als Ver-
heiratete oder Verheirateter nur gehören, wer in 
einer nach alt-katholischem Verständnis christli-
chen Ehe lebt. Über Ausnahmen entscheidet die 
Bischöfin oder der Bischof mit Zustimmung der 
Synodalvertretung.

§ 103 Einsegnung
Die Ehe ist durch eine oder einen von der Bischöfin 
oder dem Bischof ausdrücklich dazu ermächtigte 
Geistliche oder ermächtigten Geistlichen einzuseg-
nen.

§ 104 entfallen

§ 105 Unterrichtungspflicht gegenüber der 
Ehepartnerin oder dem Ehepartner, Kinder
(1) Die oder der Geistliche hat ihre Ehepartnerin 
oder seinen Ehepartner über die Bedeutung ihres 
oder seines Amtes und ihre oder seine Dienstpflich-
ten zu unterrichten.
(2) Die Kinder eines alt-katholischen Pfarr-Ehe-
paars werden nach alt-katholischem Ritus getauft 
und im alt-katholischen Bekenntnis erzogen.

§ 106 Vormundschaft; Bürgschaften
Die im Kirchendienst stehenden Geistlichen haben 
vor Übernahme einer Vormundschaft die bischöf-
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liche Genehmigung einzuholen. Die Übernahme 
von Bürgschaften ist untersagt.

8. Gemeindeverbände (Landessynoden), 
Kirchensteuerverbände, Dekanate

8.1 Gemeindeverbände (Landessynoden)

§ 107 Bildung; Austritt; Rechtsform
(1) Die Gemeinden können sich im Einvernehmen 
mit der Synodalvertretung zu Gemeindeverbän-
den, auch in Form von Landessynoden, zusammen-
schließen. Die Landessynode kann nur von allen 
Gemeinden eines Bundeslandes gebildet werden.
(2) Eine Gemeinde kann aus einem Verband nicht 
austreten, es sei denn, sie schließt sich mit Geneh-
migung der Synodalvertretung einem anderen 
Verband an. Durch Teilung entstehende Gemein-
den verbleiben beim bisherigen Verband. Liegt 
die durch Teilung entstehende neue Gemeinde in 
einem anderen Bundesland als der Sitz ihrer bis-
herigen Gemeinde, entscheidet die Synodalvertre-
tung unter Berücksichtigung des § 37 Abs. 5 Satz 
1, welchem Gemeindeverband die neugegründete 
Gemeinde angehört. 

§ 108 Aufgaben
Die Gemeindeverbände erfüllen bestimmte Aufga-
ben für alle Gemeinden gemeinsam in eigener Ver-
antwortung. Die Synodalvertretung kann ihnen 
zusätzliche Aufgaben übertragen.

§ 109 Ordnung; Teilnahme der Bischöfin 
oder des Bischofs; Berichte
(1) Jeder Gemeindeverband gibt sich eine Ordnung. 
Sie bedarf der Genehmigung der Synodalvertre-
tung.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof nimmt stimm-
berechtigt an jeder Tagung der Gemeindeverbän-
de teil oder entsendet eine Vertreterin oder einen 
Vertreter mit Stimmrecht. Der Bischöfin oder dem 
Bischof oder der Vertreterin oder dem Vertreter ist 
auf Verlangen jederzeit das Wort zu geben. Die Ein-
berufenden zeigen der Bischöfin oder dem Bischof 
jede Tagung spätestens vier Wochen vorher unter 
Angabe der Tagesordnung an.
(3) Die Gemeindeverbände sind verpflichtet, der 
Bischöfin oder dem Bischof jährlich einen Bericht 

über ihre Tätigkeit zu erstatten sowie die Jahres-
rechnung und den Haushaltsvoranschlag vorzule-
gen.

§ 110 Landessynoden
Die Landessynoden sind zuständig für
1. die Wahl des Landessynodalrats. § 79 Abs. 3, § 50 
Abs. 3 und § 52 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 sind zu beachten;
2. Fragen der Förderung, Festigung und Verbrei-
tung der alt-katholischen Bewegung innerhalb des 
Bundeslandes;
3. Aufbringung und Verwendung von Mitteln für 
Landeszwecke;
4. Anträge an die Synodalvertretung auf Anerken-
nung neuer Gemeinden, Gründung neuer Seelsor-
gestellen und Verteilung der Diaspora;
5. die Erstellung von Gutachten auf Ersuchen der 
Bischöfin oder des Bischofs, der Synode oder der 
Synodalvertretung;
6. die Feststellung von Anträgen und Berichten an 
die Synode und gegebenenfalls die Durchführung 
ihrer Beschlüsse innerhalb des Landes;
7. die Entscheidung über Beschwerden gegen den 
Landessynodalrat.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen für die Ge-
meindeverbände entsprechend.

8.2 Kirchensteuerverbände

§ 111 Kirchensteuerverbände, 
Kirchensteuerrecht
(1) Die Gemeinden eines Bundeslandes können ei-
nen Kirchensteuerverband bilden. Die staatlichen 
Vorschriften sind zu beachten.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof erlässt mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung nach Anhörung 
der Finanzkommission die Bestimmungen über die 
Kirchensteuer. Sie oder er kann diese Befugnis mit 
Zustimmung der Synodalvertretung auf einen Ge-
meindeverband oder eine Gemeinde übertragen, 
sofern der Gemeindeverband oder die Gemeinde 
mit dem Gebiet eines Landes übereinstimmt.
(3) Die Bestimmungen über die Kirchensteuer, die 
am 1. Dezember 2003 in Kraft sind, bleiben beste-
hen. Sie können nach Maßgabe des Absatz 2 aufge-
hoben oder geändert werden.
(4) Die Landessynoden und Gemeindeverbände so-
wie die verbandsfreien Gemeinden bestellen für ihr 
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Gebiet Kirchensteuerbeauftragte. Die Einzelheiten 
regelt die Ordnung für Kirchensteuerbeauftragte.

8.3 Dekanate

§ 112 Bildung; Dekanin, Dekan
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung mehrere Ge-
meinden zu einem Dekanat zusammenfassen.
(2) Die Dekanin oder der Dekan wird auf einer Ver-
sammlung gewählt. Ihr gehören an
1. die Pfarrerinnen und Pfarrer, die zur Pfarrerin 
oder zum Pfarrer wählbaren Priesterinnen und 
Priester, die Geistlichen im Auftrag, die ständigen 
Diakoninnen und Diakonen sowie die Geistlichen 
im Ehrenamt des Dekanats (§ 61 Abs. 2 II. 3., 4., 7., 
8 und Abs. 2 III 10 und 12);
2. die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchen-
vorstände des Dekanats.
(3) Zur Dekanin oder zum Dekan wählbar sind 
alle Priesterinnen und Priester des Dekanats, die 
zur ständigen Geistlichkeit gehören. Die Bischöfin 
oder der Bischof bestimmt ein Mitglied des Deka-
nats, das die Wahlversammlung einberuft.
(4)  Die Wahlhandlung ist auf maximal drei Wahl-
gänge begrenzt. Zwischen den Wahlgängen ist auf 
Wunsch Gelegenheit zur Aussprache zu geben. 
Im dritten Wahlgang erfolgt die Wahl zwischen 
den beiden Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die 
im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Steht nur eine Bewerberin oder einen 
Bewerber zur Wahl, so ist die Wahlhandlung auf 
einen Wahlgang beschränkt. Gewählt ist, wer die 
absolute Mehrheit der anwesenden Wahlberechtig-
ten auf sich vereint.
(5) Die Dekanin oder der Dekan wird aufgrund der 
Wahl von der Bischöfin oder vom Bischof ernannt. 
Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Scheidet die De-
kanin oder der Dekan aus der ständigen Geistlich-
keit des Dekanats aus, so endet ihr oder sein Amt 
als Dekan. Erhebt die Bischöfin oder der Bischof in-
nerhalb von einem Monat gegenüber der oder dem 
Gewählten Widerspruch, ist die Wahl unwirksam. 
Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zustim-
mung der Synodalvertretung und nach Anhörung 
der jeweiligen Pastoralkonferenz die Dekanin oder 
den Dekan aus einem wichtigen Grund abberufen.
(6) Die Bischöfin oder der Bischof beruft zweimal 

im Jahr eine Konferenz aller Dekaninnen und De-
kane ein.

§ 113 Aufgaben der Dekanin, des Dekans
(1) Die Dekanin oder der Dekan hat die Pflicht und 
das Recht,
1. die gemeinsame pastorale Tätigkeit im Dekanat 
zu fördern und zu koordinieren,
2. den Zusammenhalt zwischen Geistlichen, Kir-
chenvorständen und Gemeinden zu festigen,
3. mindestens zweimal im Jahr eine Pastoralkonfe-
renz aller Geistlichen einzuberufen.
(2) Die Dekanin oder der Dekan regelt die Vertre-
tung der Geistlichen des Dekanats in Krankheits-
fällen und ist in besonderer Weise zur Hilfeleistung 
für schwer erkrankte und in materiellen oder psy-
chischen Schwierigkeiten befindliche Geistliche 
verpflichtet.
(3) Die Dekanin oder der Dekan führt im Auftrag 
der Bischöfin oder des Bischofs die Aufsicht über 
die gesamte Amtsführung der Geistlichen des De-
kanats. Sie oder er hat zu kontrollieren, dass die 
Residenzpflicht eingehalten wird, die amtlichen 
Bücher und das Archiv ordnungsgemäß geführt 
werden, der Zustand der Kirchenräume, Paramen-
te und Altargeräte sauber und einwandfrei erhalten 
wird. Sie oder er prüft, ob die Vorschriften zur Prä-
vention von sexuellen Grenzverletzungen und sexu-
eller Gewalt (Abschnitt 11.3) eingehalten werden.
(4) Die Geistlichen sind verpflichtet, die Dekanin-
nen und Dekane bei der Ausübung ihres Amtes 
in jeder Richtung zu unterstützen und vor allem 
Anfragen im Rahmen der vorstehenden Befugnis-
se fristgemäß zu erledigen sowie sie von geplanten 
Urlauben und eingetretenen Erkrankungen wegen 
der Regelung der Vertretung unverzüglich zu be-
nachrichtigen.
(5) Die Dekanin oder der Dekan hält in allen Ge-
meinden des Dekanats alle drei Jahre eine Visita-
tion. Hierbei prüft sie oder er auch die Geschäfts-
führung der Kirchenvorstände und der Rechnerin 
oder des Rechners, wo keine Landessynode besteht. 
Sie oder er stellt den Stand des Religionsunterrichts 
fest. Sie oder er prüft, ob die Vorschriften zur Prä-
vention von sexuellen Grenzverletzungen und se-
xueller Gewalt (Abschnitt 11.3) eingehalten werden. 
Die Visitationen der Bischöfin oder des Bischofs 
werden davon nicht berührt.
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(6) Die Dekanin oder der Dekan erstattet der Bi-
schöfin oder dem Bischof über das Ergebnis jeder 
Visitation unverzüglich einen schriftlichen Bericht. 
Der betreffende Kirchenvorstand erhält eine Kopie 
des Berichts. Die Dekanin oder der Dekan infor-
miert die Bischöfin oder den Bischof über in dem 
Dekanat zu Tage tretende Missstände.

9. Ausbildung 
der Priesteramtskandidatinnen 
und Priesteramtskandidaten

§ 114 Bischöfliches Seminar
(1) Zur Ausbildung der Priesteramtskandidatinnen 
und Priesteramtskandidaten unterhält das Bistum 
das Bischöfliche Seminar und Konvikt „Johanne-
um“ in Bonn. Der „alt-katholischen Seminar-Kon-
vikt-Stiftung in Bonn“ wurden am 17. Januar 1894 
von König Wilhelm II. von Preußen die Rechte 
einer juristischen Person verliehen (Sammlung 
kirchl. und staatl. Vorschriften, 1898, S. 69 f.).
(2) Die Priesteramtskandidatinnen und Priester-
amtskandidaten wohnen während ihres Studiums 
an der Universität und in der Zeit der praktischen 
Ausbildung im Bischöflichen Seminar. Sie können 
nur mit Erlaubnis der Bischöfin oder des Bischofs 
zeitweise auch außerhalb des Konviktes wohnen. 
Sind Plätze frei, können auch Theologiestudieren-
de anderer Kirchen, die an der Universität Bonn 
studieren, Aufnahme finden. Sie unterstehen der 
Hausordnung wie die eigenen Studierenden. Sie 
unterliegen der Pflicht der Immatrikulation ent-
sprechend der Ausbildungsordnung. Sie sollen sich 
am gottesdienstlichen Leben des Bischöflichen Se-
minars beteiligen.
(3) Die Mittel zum Unterhalt des Bischöflichen Se-
minars werden aufgebracht:
1. durch Dotation des Staates;
2. durch Diözesansteuer oder Gemeindeumlage;
3. durch Unterhaltsbeiträge der Studierenden (Kos-
ten der Ausbildung können im Wege der Verein-
barung auf die Kandidatinnen und Kandidaten 
umgelegt werden);
4. durch Kollekten;
5. durch freiwillige Spenden.
(4) Die Leitung des Seminars obliegt der Bischöfin 
oder dem Bischof, seine Verwaltung der Bischöfin 
oder dem Bischof und der Synodalvertretung. Die 

Bischöfin oder der Bischof kann im Einvernehmen 
mit der Synodalvertretung und nach Anhörung 
des Dozentenkollegiums zu ihrer oder seiner Ver-
tretung in Leitung und Verwaltung eine Direkto-
rin oder einen Direktor des Bischöflichen Seminars 
ernennen. Diese oder dieser muss alt-katholische 
Geistliche oder alt-katholischer Geistlicher sein 
und ist der Bischöfin oder dem Bischof gegenüber 
verantwortlich. Die Direktorin oder der Direktor 
des Bischöflichen Seminars ist zugleich Rektorin 
oder Rektor der Johannes-Kapelle (Rector Ecclesi-
ae) im Döllingerhaus in Bonn.

§ 115 Bischöfliches Dozentenkollegium
(1) Am Bischöflichen Seminar besteht das Bischöf-
liche Dozentenkollegium. Es ist für alle Fragen der 
theologisch-wissenschaftlichen Ausbildung zustän-
dig. Ihm obliegt die Planung und Durchführung 
der theologischen Lehre am Bischöflichen Seminar 
entsprechend den hierfür erlassenen Ordnungen.
(2) Das Dozentenkollegium besteht aus der Di-
rektorin oder dem Direktor des Bischöflichen Se-
minars, den von der Bischöfin oder dem Bischof 
ernannten Dozentinnen und Dozenten und den 
jeweiligen Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern für Alt-Katholische Theologie an der Uni-
versität Bonn. Es wählt aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof ernennt Dozen-
tinnen und Dozenten auf Vorschlag des Dozenten-
kollegiums. Dozentinnen und Dozenten können 
für all jene theologischen Disziplinen ernannt 
werden, für die nach Meinung des Dozentenkolle-
giums Lehrbedarf besteht.

§ 116 Priesteramtskandidatinnen, 
Priesteramtskandidaten
(1) Die Bischöfin oder der Bischof nimmt die Be-
werberin oder den Bewerber in das Bischöfliche 
Seminar und damit in den Kreis der Priesteramts-
kandidatinnen und Priesteramtskandidaten auf.
(2) Zur Aufnahme ist ein formloses Aufnahmege-
such erforderlich. Diesem ist beizufügen
1. eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinde des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland;
2. ein Tauf- und Firmzeugnis;
3. ein lückenloser Lebenslauf;
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4. ein kirchliches Führungszeugnis des zuständi-
gen Pfarramts (Sittenzeugnis);
5. ein polizeiliches Führungszeugnis;
6. ein zu diesem Zweck ausgefertigtes amtsärztli-
ches Zeugnis;
7. das Abiturzeugnis;
8. zwei Fotografien in Passbildgröße;
9. die Erklärung, von allen für die Ausbildung gel-
tenden kirchlichen Ordnungen und Satzungen 
Kenntnis genommen zu haben und diese anzuer-
kennen.
(3) Das Gesuch ist mit allen erforderlichen Anlagen 
der Direktorin oder dem Direktor des Seminars zu 
übergeben, die oder der es an die Bischöfin oder den 
Bischof weiterleitet.

§ 117 Vorschriften für die Ausbildung
(1) Die Ausbildung der Priesteramtskandidatinnen 
und Priesteramtskandidaten erfolgt am Bischöfli-
chen Seminar in Verbindung mit dem Alt-Katho-
lischen Seminar der Universität Bonn.
(2) Die Ausbildung richtet sich nach
1. der vom Senat der Rheinischen-Friedrich-Wil-
helms-Universität erlassenen Prüfungsordnung,
2. der von der Bischöfin oder dem Bischof auf 
Vorschlag des Dozentenkollegiums erlassenen 
Prüfungsordnung für die Kolloquiumsprüfung in 
Alt-Katholischer Theologie,
3. der von der Bischöfin oder dem Bischof auf Vor-
schlag des Dozentenkollegiums erlassenen Kirch-
lichen Ausbildungsordnung für die Priesteramts-
kandidatinnen und Priesteramtskandidaten.

§ 118 Spiritualin, Spiritual
Die Bischöfin oder der Bischof bestellt eine Geist-
liche oder einen Geistlichen für die besondere Seel-
sorge der Studierenden (Spiritualin, Spiritual). Im 
Einvernehmen mit dem Dozentenkollegium leitet 
diese oder dieser die spirituelle Bildung der Studie-
renden.

§ 119 Entlassung
Kandidatinnen oder Kandidaten, die sich durch ihr 
Verhalten für den geistlichen Beruf als untauglich 
erweisen, entlässt die Bischöfin oder der Bischof 
nach Anhören der Direktorin oder des Direktors 
und des Dozentenkollegiums.

10. Bistumskommissionen

§ 120 Einrichtung und Abberufung
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann Kommis-
sionen einberufen, die ihre oder seine besonderen 
Rechte und Pflichten betreffen (§ 20 und § 23).
(2) Die Synode kann Kommissionen einrichten 
und abberufen, die ihr und der Synodalvertretung 
gegenüber verantwortlich sind. Sie sollen aus vier 
bis sechs Mitgliedern bestehen, die durch die Syn-
ode gewählt werden.

§ 121 Vorsitz; Bericht
(1) Die Mitglieder der Kommissionen wählen aus 
ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den. 
(2) Die Kommissionen berichten der Synodalver-
tretung fortlaufend über ihre Tätigkeit und erstat-
ten ihr vor einer ordentlichen Synode umfassenden 
schriftlichen Bericht. Dieser Bericht wird der Syn-
ode vorgelegt.

§ 122 Auskunftspflicht
Alle kirchlichen Organe und Einrichtungen im Be-
reich dieser Ordnung sind verpflichtet, den Kom-
missionen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Auskunft 
zu gewähren.

§ 123 Finanzkommission
(1) Die Finanzkommission ist eine ständige Bis-
tumskommission. Sie besteht aus sechs Mitglie-
dern, davon mindestens drei Laien und mindestens 
einer gewählten Pfarrerin oder einem gewählten 
Pfarrer. Die Laien sollen auf dem Gebiet des Fi-
nanzwesens besondere Sachkenntnisse besitzen.
(2) Jede ordentliche Bistumssynode wählt jeweils 
die Hälfte der Mitglieder der Finanzkommission 
sowie die Ersatzmitglieder in geheimer Wahl. Un-
ter den Ersatzmitgliedern sind mindestens zwei 
Laien und mindestens eine gewählte Pfarrerin 
oder ein gewählter Pfarrer. Ein Mitglied der Syno-
dalvertretung kann nicht gleichzeitig Mitglied der 
Finanzkommission sein.
(3) Die Synodalvertretung hat ein Vorschlagsrecht. 
Auf regionale Ausgewogenheit soll geachtet wer-
den.
(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, rückt für 
die verbleibende Amtszeit das nächste Ersatzmit-
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glied auf der in der Reihenfolge ihres Stimmanteils 
geordneten Liste der Ersatzmitglieder nach, und 
zwar auf eine Geistliche oder einen Geistlichen die 
oder der nächste Geistliche und auf einen Laien der 
nächste Laie.

§ 124 Aufgaben der Finanzkommission
(1) Die Aufgaben und Tätigkeit der Finanzkom-
mission sind in ihrer Satzung geregelt.
(2) Die Synode oder die Synodalvertretung können 
der Finanzkommission über die in der Satzung ge-
nannten Aufgaben hinaus weitere Aufgaben über-
tragen.

§ 125 Jahresrechnungsabschlüsse
(1) Die Gemeinden und Kassenbezirke verwenden 
für die Aufstellung der Jahresrechnungsabschlüsse 
die von der Finanzkommission entworfenen Vor-
drucke.
(2) Alle Gemeinden reichen spätestens bis zum 31. 
März den Jahresrechnungsabschluss und den Ver-
mögenshaushalt des Vorjahres sowie den Haus-
haltsplan des laufenden Jahres bei dem Vorstand 
des Gemeindeverbands beziehungsweise bei dem 
Landessynodalrat in vierfacher Ausfertigung ein. 
Dieser prüft die Unterlagen und leitet sie bis zum 
31. Mai mit einem Bericht über das Prüfergebnis 
an das Ordinariat und an die Finanzkommission 
weiter. Ein Exemplar der Unterlagen erhält die Ge-
meinde unter Beifügung des Berichts zurück, ein 
Exemplar verbleibt bei der prüfenden Stelle. Ver-
bandsfreie Gemeinden und Kassenbezirke übersen-
den die Unterlagen unmittelbar an das Ordinariat 
und an die Finanzkommission; in diesem Fall führt 
die Finanzkommission die Prüfung durch. Die Fi-
nanzkommission bestimmt in einer Richtlinie mit 
Zustimmung der Synodalvertretung das Nähere zu 
Inhalt und Umfang der Prüfung sowie zu dem bei-
zufügenden Bericht.

11. Prävention von sexuellen 
Grenzverletzungen und sexueller Gewalt

11.1 Präventionsbeauftragte

§ 126 Präventionsbeauftragte
(1) Die Synodalvertretung ernennt Präventions-
beauftragte, die bei der Umsetzung der Leitlinien 

gegen sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle Ge-
walt mitwirken.
(2) Die Synodalvertretung legt in Absprache mit 
den Präventionsbeauftragten deren genaue Aufga-
ben in Ausführungsbestimmungen zu dieser Vor-
schrift fest.

11.2 Betreuung von Minderjährigen

§ 127 Persönliche Eignung für die Betreuung 
von Minderjährigen
(1) Mit der Betreuung von Minderjährigen darf nur 
betraut werden, wer neben der erforderlichen fach-
lichen auch über die persönliche Eignung verfügt.
(2) Wer wegen einer Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, gegen die körperliche Unver-
sehrtheit oder gegen die persönliche Freiheit oder 
wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungs-
pflicht (dreizehnter, siebzehnter und achtzehnter 
Abschnitt sowie § 171 des Strafgesetzbuchs) rechts-
kräftig verurteilt worden ist, darf nicht mit der Be-
treuung von Minderjährigen betraut werden.

11.3 Führungszeugnis, Selbstverpflich-
tungserklärung und Schulung

§ 128 Pflichten; Kosten
(1) Wer nach § 129 oder § 130 verpflichtet ist, muss 
vor Beginn der Tätigkeit
1. ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen;
2. eine Selbstverpflichtungserklärung vorlegen, die 
darauf gerichtet ist, anvertraute Personen vor sexu-
ellen Grenzverletzungen und sexueller Gewalt zu 
bewahren; und
3. an einer Schulung teilnehmen, die vermittelt, wie 
man vor sexuellen Grenzverletzungen und sexuel-
ler Gewalt schützt, und die über die Leitlinien und 
Rechtsvorschriften gegen sexuelle Grenzverletzun-
gen und sexuelle Gewalt informiert.
(2) Während der kirchlichen Tätigkeit besteht die 
Pflicht nach Absatz 1 fort. Nach jeweils fünf Jahren 
sind erneut ein erweitertes Führungszeugnis und 
eine Selbstverpflichtungserklärung vorzulegen und 
an einer Schulung teilzunehmen. Die nach § 132 
zuständigen Stellen informieren die Präventions-
beauftragten, ob diese Pflichten fristgerecht erfüllt 
worden sind.
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(3) Die Kosten, die für die Umsetzung dieser Vor-
schrift anfallen, trägt das Bistum. Hierzu gehören 
insbesondere die Kosten für die erweiterten Füh-
rungszeugnisse und die Schulungen.

§ 129 Verpflichtung wegen Kontakts zu 
Minderjährigen 
(1) Wer bei der Tätigkeit für die Kirche Kontakt zu 
Minderjährigen hat, muss die Pflichten erfüllen, 
die in § 128 geregelt sind.
(2) Allein die Mitgliedschaft in der Synode, in einer 
Landessynode oder in einem Kirchenvorstand oder 
die Kandidatur für eines dieser Ämter begründet 
für sich genommen noch keine Verpflichtung nach 
dieser Vorschrift.
(3) Wenn unklar ist, ob eine Person aufgrund die-
ser Vorschrift verpflichtet ist, dann entscheidet die 
nach § 132 zuständige Stelle.

§ 130 Verpflichtung wegen Kontakts zu 
schutzbedürftigen Erwachsenen
(1) Wer nach dieser Vorschrift verpflichtet worden 
ist, weil sie oder er bei der Tätigkeit für die Kirche 
Kontakt zu schutzbedürftigen Erwachsenen hat, 
muss die Pflichten erfüllen, die in § 128 geregelt 
sind.
(2) Schutzbedürftige Erwachsene sind alle, bei de-
nen ein erhöhtes Risiko besteht, sexuellen Grenz-
verletzungen oder sexueller Gewalt ausgesetzt zu 
sein. Hierzu gehören alle, deren Möglichkeiten 
eingeschränkt sind, sich gegen sexuelle Grenzverlet-
zungen oder sexuelle Gewalt zu wehren, beispiels-
weise aufgrund eines Abhängigkeitsverhältnisses 
oder aufgrund einer geistigen Behinderung. Wenn 
zweifelhaft ist, ob eine erwachsene Person schutz-
bedürftig ist, dann ist von ihrer Schutzbedürftigkeit 
auszugehen.
(3) Die nach § 132 zuständigen Stellen prüfen bei je-
der Person, für die sie verantwortlich sind, ob diese 
Person bei ihrer Tätigkeit für die Kirche Kontakt 
zu schutzbedürftigen Erwachsenen hat. Wenn die 
Prüfung ergibt, dass eine Person bei ihrer Tätigkeit 
für die Kirche Kontakt zu schutzbedürftigen Er-
wachsenen hat, dann verpflichtet die nach § 132 zu-
ständige Stelle diese Person, die in § 128 geregelten 
Pflichten zu erfüllen.
(4) Allein die Mitgliedschaft in der Synode, in einer 
Landessynode oder in einem Kirchenvorstand oder 

die Kandidatur für eines dieser Ämter ist für sich 
genommen kein Grund, eine Verpflichtung nach 
dieser Vorschrift anzuordnen.
(5) Die nach § 132 zuständige Stelle dokumentiert 
das Ergebnis ihrer Prüfung schriftlich.

§ 131 Inhalt der Selbstverpflichtungs-
erklärung und der Schulung
(1) Die Präventionsbeauftragten legen die genauen 
Inhalte der Selbstverpflichtungserklärung und der 
Schulung in Ausführungsbestimmungen zu dieser 
Vorschrift fest. Sie kann dabei die Inhalte für ver-
schiedene Fälle unterschiedlich regeln. Insbesonde-
re kann sie unterschiedliche Regelungen für haupt-
beruflich und ehrenamtlich tätige Personen treffen.
(2) Die Präventionsbeauftragten können im Ein-
zelfall abweichende Regelungen zum Inhalt der 
Selbstverpflichtungserklärung und der Schulung 
treffen. Dies gilt insbesondere für Personen, die au-
ßerhalb ihrer kirchlichen Tätigkeit bereits an einer 
vergleichbaren Schulung teilgenommen haben. Die 
Präventionsbeauftragten müssen die Einzelfallent-
scheidung schriftlich dokumentieren und der Sy-
nodalvertretung sowie der nach § 132 zuständigen 
Stelle mitteilen; die nach § 132 zuständige Stelle 
nimmt die Dokumentation zur Personalakte der 
betreffenden Person.

§ 132 Zuständigkeit für die Durchführung
(1) Zuständig für die Durchführung der §§ 128 bis 
130 sind
1. für die Bischöfin oder den Bischof: die Synodal-
vertretung;
2. für die Generalvikarin oder den Generalvikar 
und für die Dekaninnen und Dekane: die Bischö-
fin oder der Bischof;
3. für alle übrigen Geistlichen: die jeweilige Deka-
nin oder der jeweilige Dekan;
4. für die Priesteramtskandidatinnen und -kan-
didaten: die Direktorin oder der Direktor des Bi-
schöflichen Seminars; falls keine Direktorin und 
kein Direktor ernannt ist: die Bischöfin oder der 
Bischof;
5. für alle, die im Bund Alt-Katholischer Jugend auf 
Bistumsebene tätig sind: die Bistumsjugendseelsor-
gerin oder der Bistumsjugendseelsorger; falls keine 
Bistumsjugendseelsorgerin und kein Bistumsju-
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gendseelsorger ernannt ist: die Bischöfin oder der 
Bischof;
6. für alle, die im Bund Alt-Katholischer Jugend auf 
Dekanatsebene tätig sind: die jeweilige Dekanats-
jugendseelsorgerin oder der jeweilige Dekanatsju-
gendseelsorger; falls keine Dekanatsjugendseelsor-
gerin und kein Dekanatsjugendseelsorger ernannt 
ist: die jeweilige Dekanin oder der jeweilige Dekan;
7. für alle, die beim Bistum arbeitsrechtlich ange-
stellt oder vom Bistum mit einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit betraut worden sind: die Bischöfin oder 
der Bischof;
8. für alle, die bei einem Dekanat arbeitsrechtlich 
angestellt oder von einem Dekanat mit einer ehren-
amtlichen Tätigkeit betraut worden sind: die jewei-
lige Dekanin oder der jeweilige Dekan;
9. für alle, die bei einer Gemeinde arbeitsrechtlich 
angestellt oder von einer Gemeinde mit einer eh-
renamtlichen Tätigkeit betraut worden sind: die 
jeweilige Pfarrerin oder der jeweilige Pfarrer;
10. für alle übrigen Personen: die Bischöfin oder der 
Bischof.
(2) Die nach Absatz 1 zuständige Stelle muss ins-
besondere 1. die Entscheidung nach § 130 treffen, 
ihre Entscheidung schriftlich dokumentieren, die 
Dokumentation zur Personalakte der betreffenden 
Person nehmen und nötigenfalls eine Personalakte 
anlegen;
2. die Präventionsbeauftragten informieren, welche 
Personen nach den §§ 129 und 130 verpflichtet sind;
3. die Selbstverpflichtungserklärungen und die 
Teilnahmebescheinigungen für die Schulungen 
entgegennehmen, zur Personalakte der betreffen-
den Person nehmen und nötigenfalls eine Persona-
lakte anlegen;
4. die erweiterten Führungszeugnisse entgegen-
nehmen, auf Aktualität und relevante Einträge 
(§ 127 Abs. 2) prüfen, bei einem relevanten Ein-
trag die Präventionsbeauftragten informieren, das 
Prüfergebnis in der Personalakte der betreffenden 
Person vermerken, nötigenfalls eine Personalakte 
anlegen und die erweiterten Führungszeugnisse 
der betreffenden Person zurückgeben;
5. rechtzeitig vor Ablauf der in § 128 Absatz 2 gere-
gelten Frist die betreffende Person erinnern, an der 
Schulung teilzunehmen und das erweiterte Füh-
rungszeugnis, die Selbstverpflichtungserklärung 

und die Teilnahmebescheinigung für die Schulung 
neu einzureichen;
6. kontrollieren, ob die erweiterten Führungszeug-
nisse, Selbstverpflichtungserklärungen und Teil-
nahmebescheinigungen für die Schulungen zum 
Ablauf der in § 128 Absatz 2 geregelten Frist erneut 
vorgelegt werden, und anderenfalls die Synodalver-
tretung und die Präventionsbeauftragten über das 
Ausbleiben der Unterlagen informieren;
7. die Dokumentation über die Einzelfallentschei-
dung nach § 131 Absatz 2 von den Präventionsbe-
auftragten entgegennehmen, zur Personalakte der 
betreffenden Person nehmen und nötigenfalls eine 
Personalakte anlegen;
8. in die Arbeitsverträge der arbeitsrechtlich an-
gestellten Personen die Regelungen aus dem Ab-
schnitt 11 aufnehmen.

Synodal- und Gemeindeordnung



40



41

II. GeSchäftSordnunGen



42

Geschäftsordnung der Synode (GOS)

1. Vorbereitung

§ 1
(1) Die Bischöfin oder der Bischof lädt zur ordentli-
chen Synode (§ 5 SGO) ein Jahr zuvor offiziell ein. 
Sie oder er weist dabei auf die für die Einsendung 
von Anträgen, Beschwerden und Anfragen beste-
henden Fristen hin.
(2) Sofern die Wahlperiode der von den Gemein-
den gewählten Abgeordneten vor dieser Synode ab-
läuft, veröffentlicht die Bischöfin oder der Bischof 
mit der Einladung ein Verzeichnis der anerkannten 
Gemeinden (§ 37 SGO) mit der Angabe der Zahl 
der von jeder zu wählenden Abgeordneten. Diese 
wird berechnet aus den Zahlen der Seelsorgeberich-
te des vorangegangenen Jahres (IV.2 GKV). Für die 
zweite ordentliche Synode nach Beginn der Wahl-
periode und für eine außerordentliche Synode wird 
keine neue Zahl der zu wählenden Abgeordneten 
ermittelt.
(3) Beschwerde gegen diese Festsetzung ist an die 
Synodalvertretung, gegen deren Entscheidung an 
die Synode zu richten.

§ 2
Die Wahl der Abgeordneten der Gemeinden findet 
binnen drei Monaten nach der offiziellen Einla-
dung statt. Die Gemeinde teilt die Namen der Ge-
wählten unverzüglich dem Ordinariat mit.

§ 3
Geistliche, welche am Erscheinen auf der Synode, 
oder Gemeinden, welche an der Entsendung von 
Abgeordneten verhindert sind, haben dies der Bi-
schöfin oder dem Bischof rechtzeitig vor dem Be-
ginn der Synode schriftlich anzuzeigen.

§ 4
Die Synodalvertretung übermittelt die rechtzeitig 
eingegangenen Anträge, Beschwerden und Anfra-
gen und ihre eigenen Vorlagen acht Wochen vor 
dem Beginn der Synode den Mitgliedern der Syn-
ode. Die Synode kann auch über verspätet übermit-
telte Vorlagen beraten und beschließen.

2. Allgemeine Bestimmungen 
für die Sitzungen

§ 5
Zu den Sitzungen werden die Mitglieder der Syn-
ode gegen Vorzeigung ihrer Ausweiskarten zuge-
lassen. Über die Zulassung der Öffentlichkeit siehe 
§ 10 Abs. 4 SGO.

§ 6
Die Mitglieder der Synode sind bezüglich der 
nicht-öffentlichen Verhandlungen zu gewissenhaf-
ter Verschwiegenheit verpflichtet.

§ 7
(1) Die Verhandlungen der Synode werden auf Ton-
träger aufgenommen.
(2) Die Aufnahme ist im bischöflichen Archiv auf-
zubewahren.

§ 8
Über den Schluss der Sitzung und den Anfang der 
nächsten Sitzung entscheidet die Synode nach dem 
Vorschlag der oder des Vorsitzenden.

§ 9
Die Synode ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel 
der anerkannten Mitglieder (§ 21) anwesend sind.

§ 10
(1) Von jeder Sitzung wird eine Ergebnisnieder-
schrift angefertigt.
(2) Beim Beginn jeder Sitzung wird die Ergebnis-
niederschrift über die vorhergehende Sitzung vor-
gelesen und nach Erledigung von Einreden von der 
oder dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Ergeb-
nisniederschrift der letzten Sitzung wird an deren 
Schluss verlesen.

§ 11
Über die Erörterungen verzeichnet die Ergebnis-
niederschrift nichts. Das Ergebnis der Abstim-
mungen ist aufzuzeichnen, wie es die oder der Vor-
sitzende angibt. Es steht jedem Mitglied frei, seine 
Abstimmung durch ein der Ergebnisniederschrift 
beigefügtes Schriftstück zu begründen.
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3. Die Ämter

§ 12
(1) Die Bischöfin oder der Bischof gibt zu Beginn 
der ersten Sitzung die mit Zustimmung der Syno-
dalvertretung ernannten stellvertretenden Vorsit-
zenden (§ 9 SGO) bekannt. Diese übernehmen die 
Leitung, sooft und solange die Bischöfin oder der 
Bischof dies bestimmt oder selbst verhindert ist.
(2) Ist die Bischöfin oder der Bischof überhaupt 
am Erscheinen verhindert, so eröffnet die oder der 
zweite Vorsitzende der Synodalvertretung die Sit-
zung, gibt die Ernennung des oder der stellvertre-
tenden Vorsitzenden bekannt und überlässt diesen 
dann die Leitung. Ist nur eine Person als Stellvertre-
terin oder Stellvertreter ernannt worden, wählt die 
Synode auf Vorschlag der Synodalvertretung weite-
re Stellvertreterinnen oder Stellvertreter hinzu.

§ 13
Die oder der Vorsitzende schlägt drei Personen als 
Schriftführerin oder Schriftführer vor, sofern nicht 
auf Antrag von zwölf Mitgliedern die Synode die 
Wahl durch Stimmzettel beschließt.

§ 14
(1) Die oder der hierzu von der oder dem Vorsitzen-
den bestimmte (erste) Schriftführerin oder Schrift-
führer hat die Anträge der Mitglieder der Synode 
und die Anmeldung zum Worte entgegenzuneh-
men und der oder dem Vorsitzenden rechtzeitig 
mitzuteilen.
(2) Die beiden anderen Schriftführerinnen oder 
Schriftführer haben jeweils für sich die gefassten 
Beschlüsse aufzuzeichnen, nach der Sitzung ihre 
Aufzeichnungen zu vergleichen und danach die Er-
gebnisniederschrift (§10) festzusetzen.

§ 15
Die oder der Vorsitzende schlägt drei Personen als 
Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer vor. Der Vor-
schlag ist von der Synode zu bestätigen.

4. Vollmachten und Ausweise

§ 16
Die von der Bischöfin oder dem Bischof anerkann-
ten Geistlichen bedürfen keiner weiteren Voll-

macht. Sie haben sich bei dem mit der Prüfung der 
Vollmachten beauftragten Mitglied der Synodal-
vertretung zu melden, das ihre Namen in eine Liste 
einzutragen und ihnen eine Ausweiskarte auszu-
händigen hat.

§ 17
(1) Die Gemeinden senden einen Monat vor der Sy-
node schriftliche Vollmachten für ihre Abgeordne-
ten an die Synodalvertretung. Nur in begründeten 
Ausnahmefällen können die Abgeordneten ihre 
Vollmacht bei ihrer Ankunft dem mit der Prüfung 
der Vollmachten beauftragten Mitglied der Syno-
dalvertretung aushändigen.
(2) Die Vollmacht hat folgenden Wortlaut:
„Vollmacht für die x. Synode des Katholischen Bis-
tums der Alt-Katholiken in Deutschland
NN. aus XY ist von der Gemeinde zu XY zur / zum 
Abgeordneten für die x. Synode vom /Datum/ bis /
Datum/ in Z gewählt worden.
XY, den /Datum/
Der Kirchenvorstand der Gemeinde zu XY/
Unterschrift und Siegel/“
Die Vollmacht ist von der oder dem Vorsitzenden 
des Kirchenvorstandes beziehungsweise der oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden zu unterschrei-
ben und zu siegeln, in Ermangelung eines Siegels 
von drei Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben.

§ 18
Die Namen der Abgeordneten und der von ihnen 
vertretenen Gemeinden werden von dem mit der 
Prüfung der Vollmachten beauftragten Mitglied 
der Synodalvertretung unter fortlaufender Num-
mer in eine Liste eingetragen, die Vollmachten, mit 
den betreffenden Nummern bezeichnet, zusam-
mengelegt.

§ 19
Abgeordneten, deren Vollmachten das mit der Prü-
fung beauftragte Mitglied der Synodalvertretung 
für genügend hält, werden sofort Ausweiskarten 
eingehändigt. In zweifelhaften Fällen ist zunächst 
die Entscheidung der Synodalvertretung einzuho-
len.
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§ 20
(1) Abgeordnete, deren Vollmacht von der Syn-
odalvertretung beanstandet wird, erhalten eine 
Ausweiskarte mit der in die Liste einzutragenden 
Bemerkung, dass der Synode die Entscheidung vor-
behalten bleibe.
(2) Vollmachten von Abgeordneten, die nicht auf 
Grund der bischöflichen Einladung (§ 1) gewählt 
sind, gelten ohne weiteres als beanstandet bis zur 
Entscheidung der Synode.

§ 21
In der ersten Sitzung werden von einem Mitglied 
der Synodalvertretung zunächst die Namen derje-
nigen verlesen, die Ausweiskarten ohne Vorbehalt 
erhalten haben. Die Vollmachten derjenigen, gegen 
die von keinem Mitglied der Synode Einrede erho-
ben wird, gelten als anerkannt. Wird gegen eine 
Vollmacht Einrede erhoben, so ist der betreffende 
Abgeordnete vorläufig nicht stimmberechtigt.

§ 22
Nach Erledigung der unbeanstandeten Vollmach-
ten wird zunächst über die bei der Verlesung der 
Namen beanstandeten, dann über die von der 
Synodalvertretung beanstandeten Vollmachten 
entschieden. Das Mitglied, welches Einrede erho-
ben hat, oder die Berichterstatterin oder der Be-
richterstatter der Synodalvertretung begründet die 
Beanstandung; die oder der betreffende Geistliche 
oder Abgeordnete erhält das Wort, um die ihr oder 
ihm nötig scheinenden Aufklärungen zu geben; 
dann wird sofort darüber abgestimmt, ob die Frage 
gleich von der Synode entschieden oder zuvor an 
einen Ausschuss verwiesen werden soll. Im ersteren 
Fall wird nach vorheriger Erörterung mit einfacher 
Stimmenmehrheit über die Vollmacht entschieden.

§ 23
(1) Wird die Prüfung der beanstandeten Vollmach-
ten einem Ausschuss überwiesen, so ist dieser Aus-
schuss aus drei Mitgliedern zu bilden, von denen 
eines durch die Synodalvertretung, zwei auf Vor-
schlag der oder des Vorsitzenden durch die Synode 
zu wählen sind.
(2) Der Ausschuss hat in der nächsten Sitzung 
mündlich Bericht zu erstatten.

§ 24
Mit den Vollmachten der nach dem Beginn der 
ersten Sitzung eintreffenden Geistlichen und Ab-
geordneten ist sinngemäß nach den §§ 16 bis 22 zu 
verfahren.

§ 25
Die Geistlichen und Abgeordneten, deren Voll-
machten nicht anerkannt sind, haben bis zur Erle-
digung der Beanstandung kein Stimmrecht, dürfen 
aber an der Erörterung teilnehmen. Nur diejenigen, 
welche durch Beschluss der Synode für nicht be-
vollmächtigt erklärt worden sind, werden von den 
Erörterungen ausgeschlossen.

5. Beratungsgegenstände

§ 26
(1) Die Synodalvertretung hat in der ersten Sitzung 
durch eines ihrer Mitglieder die Tagesordnung 
(§ 15 SGO) vorzulegen.
(2) Hierin stellt sie die Reihenfolge fest, in der die 
Beratungsgegenstände zur Verhandlung gelangen.

§ 27
Schriftlich eingereichte und von wenigstens zwölf 
Mitgliedern unterzeichnete Abänderungsvorschlä-
ge und Zusätze zu den Vorlagen werden mit dem 
betreffenden Gegenstand gleichzeitig zur Beratung 
gestellt.

§ 28
Jedes Mitglied kann bei der Beratung selbst eine 
Abänderung oder einen Zusatz beantragen. Es 
hat diesen Antrag schriftlich und mit seinem Na-
men unterzeichnet der ersten Schriftführerin oder 
dem ersten Schriftführer (§ 14) zu überreichen. Die 
oder der Vorsitzende hat dann zunächst die Un-
terstützungsfrage zu stellen. Wird der Antrag von 
wenigstens zwölf Mitgliedern unterstützt, so wird 
der Antrag zur Beratung zugelassen, und die An-
tragstellerin oder der Antragsteller erhält das Wort 
zur Begründung.
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6. Beratung und Abstimmung

§ 29
Die Synodalvertretung hat für jede Vorlage eine 
Berichterstatterin oder einen Berichterstatter zu er-
nennen. Diese oder dieser hat, wenn die Vorlage an 
die Reihe kommt, das Wort, nachdem die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller ihren oder seinen 
Antrag vorgebracht und begründet hat.

§ 30
Ist eine Frage von der Synodalvertretung oder von 
der Synode an einen Ausschuss von Fachleuten 
oder an eine einzelne Person zur Begutachtung 
überwiesen (§ 16 SGO), so wird die Beratung mit 
der Berichterstattung dieser Person oder der oder 
des vom Ausschuss bestellten Berichterstatterin 
oder Berichterstatters und Gegenberichterstatterin 
oder Gegenberichterstatters eröffnet.

§ 31
Über die Trennung der Erörterung in eine allge-
meine und eine besondere entscheidet auf Vor-
schlag der oder des Vorsitzenden die Synode.

§ 32
Wer über den zur Beratung gestellten Gegenstand 
reden will, hat sich mündlich oder schriftlich bei 
der ersten Schriftführerin oder dem ersten Schrift-
führer (§ 14) zum Wort zu melden und zugleich 
anzugeben, ob sie oder er für oder gegen den be-
treffenden Antrag sprechen will. Die Schriftfüh-
rerin oder der Schriftführer hat die angemeldeten 
Rednerinnen und Redner in der Reihenfolge ihrer 
Anmeldung aufzuzeichnen und die oder der Vor-
sitzende ihnen nach dieser Reihenfolge − möglichst 
abwechselnd dagegen und dafür − das Wort zu er-
teilen.

§ 33
In der allgemeinen Erörterung sowohl wie in jeder 
besonderen kann ein Mitglied nur einmal das Wort 
ergreifen. Zur Berichtigung bestimmt bezeichneter 
Tatsachen kann einer Rednerin oder einem Redner 
von der oder dem Vorsitzenden noch einmal das 
Wort erteilt werden, zur Beteiligung an der Erörte-
rung nur mit vorheriger Genehmigung der Synode.

§ 34
Die oder der Vorsitzende darf, um tatsächliche Mit-
teilungen und Berichte zu machen, welche die Be-
ratung zu fördern geeignet sind, jederzeit, nachdem 
eine Rednerin oder ein Redner zu Ende gesprochen 
hat, das Wort ergreifen. Zu demselben Zweck kann 
auch die Berichterstatterin oder der Berichterstat-
ter der Synodalvertretung (§ 29) oder eines Aus-
schusses (§ 30) jederzeit das Wort erhalten, jedoch 
nicht mehr als dreimal während der Beratung über 
einen Abschnitt.

§ 35
Keine Rednerin und kein Redner, mit Ausnahme 
der Berichterstatterinnen und Berichterstatter so-
wie der Antragstellerinnen und Antragsteller, darf 
ohne besondere Erlaubnis der Synode länger als 
zehn Minuten sprechen.

§ 36
Auf den schriftlichen Antrag von zwölf Mitgliedern 
hat die oder der Vorsitzende die Frage zu stellen, ob 
die Erörterung geschlossen werden soll. Die Synode 
entscheidet darüber mit einfacher Mehrheit ohne 
Erörterung. Bleibt die Abstimmung zweifelhaft, so 
ist der Schlussantrag abgelehnt.

§ 37 
Zu einer Bemerkung der Geschäftsordnung kann 
jederzeit jedes Mitglied das Wort verlangen, jedoch 
erst, wenn die einzelne Rednerin oder der einzelne 
Redner geendet hat.

§ 38
Ist die Liste der Rednerinnen und Redner erschöpft 
oder der Schluss der Erörterung angenommen 
(§ 36), so ist den Mitgliedern das Wort zu erteilen, 
welche sich zu einer persönlichen Bemerkung ge-
meldet haben.

§ 39
Nach dem Schluss der Erörterung können noch 
dasjenige Mitglied, welches den Antrag gestellt 
oder eine Abänderung oder einen Zusatz dazu be-
antragt hat, oder wenn es mehrere Mitglieder sind, 
ein von ihnen zu bestimmendes Mitglied, ferner die 
Berichterstatterin oder der Berichterstatter der Sy-
nodalvertretung (§ 29) oder die Berichterstatterin 

GeschäftsordnungenGOS



46

oder der Berichterstatter und die Gegenberichter-
statterin oder der Gegenberichterstatter eines Aus-
schusses (§ 30) das Wort verlangen. Auch die oder 
der Vorsitzende darf vor der Abstimmung noch 
einmal sprechen.

§ 40
Wer vom Beratungsgegenstand abschweift, sich un-
angemessener Ausdrücke bedient oder die Redezeit 
(§ 35) überschreitet, ist von der oder dem Vorsitzen-
den zu erinnern. Beachtet die Person diese Erinne-
rung nicht, so ist sie zur Ordnung zu rufen. Wird 
auch der Ordnungsruf nicht beachtet, so ist ihr das 
Wort zu entziehen.

§ 41
Gegen den Ordnungsruf und die Entziehung des 
Wortes kann die Synode angerufen werden. Die 
Synode entscheidet darüber, nachdem die oder der 
Vorsitzende gesprochen hat, ohne weitere Erörte-
rung mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 42
Die Abstimmung geschieht durch Aufzeigen der 
Stimmkarte, in zweifelhaften Fällen durch eine von 
den Schriftführerinnen und Schriftführern vorzu-
nehmende Abzählung. Auf schriftliches Verlangen 
von zwanzig Mitgliedern ist namentliche Abstim-
mung vorzunehmen.

§ 43
(1) Ist zu dem Beratungsgegenstand ein vorentschei-
dender Antrag eingebracht, so kommt dieser zuerst 
zur Abstimmung.
(2) Alle Abänderungsanträge sind in der Reihenfol-
ge zur Abstimmung zu bringen, in der sie sich wei-
ter von der Fassung der Synodalvertretung oder des 
Ausschusses entfernen. Über beantragte Zusätze zu 
einem Antrag wird vor der Abstimmung über den 
Antrag selbst abgestimmt.

§ 44
Die oder der Vorsitzende gibt vor der Abstimmung 
die Reihenfolge an, in welcher die einzelnen Ab-
stimmungen vorgenommen werden sollen. Wird 
gegen den Vorschlag eine Einrede erhoben, so ent-
scheidet die Synode ohne vorherige Erörterung.

§45
(1) Bei allen entscheidenden Abstimmungen ist 
unbedingte Mehrheit erforderlich (§ 18 SGO). 
Die Synodal- und Gemeindeordnung und die Ge-
schäftsordnung der Synode lassen ausdrücklich die 
einfache Mehrheit der Anwesenden zu in Absatz 5 
der Ordnung der Wahl der Bischöfin oder des Bi-
schofs, in § 15 Abs. 2 SGO und §§ 22, 36, 41 GOS.
(2) Die einfache Mehrheit ist auch genügend bei al-
len Zwischenabstimmungen.

§ 46
(1) Wird ein Beschluss mit einer Mehrheit von we-
niger als zwei Drittel der Stimmen gefasst, so gilt er 
nur dann als endgültig, wenn nicht von der Min-
derheit oder von der Synodalvertretung auf Grund 
von § 18 Abs. 2 SGO die Überweisung der Frage an 
die nächste Synode verlangt wird. Dieses Verlan-
gen ist in der nächsten Sitzung nach der betreffen-
den Abstimmung oder, wenn diese in der letzten 
Sitzung geschah, an deren Schluss, entweder von 
sämtlichen auf der Synode anwesenden Mitglie-
dern der Synodalvertretung oder von wenigstens 
einem Drittel sämtlicher Mitglieder der Synode 
unterzeichnet, der oder dem Vorsitzenden einzu-
händigen und von dieser oder diesem der Synode 
mitzuteilen.
(2) Ist dieses Verlangen eingebracht, so ist die betref-
fende Frage der nächsten Synode nochmals vorzu-
legen, die dann endgültig entscheidet.
(3) Über die Veröffentlichung der Beschlüsse siehe 
§ 19 SGO.

7. Rechnungslegung 
der Synodalvertretung

§ 47
Die Synode wählt für die Zeit bis zur nächsten Sy-
node zwei Bevollmächtigte (§ 14 SGO) zur Einzel-
prüfung der Rechnungslegung (§ 35 SGO). Wenn 
eine oder einer der Bevollmächtigten ausscheidet, 
so bestimmt die Synodalvertretung für die Zeit bis 
zur nächsten Synode eine Ersatz-Bevollmächtigte 
oder einen Ersatz-Bevollmächtigten.

§ 48
Den Bevollmächtigten ist mindestens vierzehn 
Tage vor dem Zusammentritt der Synode die abge-
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schlossene Rechnung über die für allgemeine kirch-
liche Zwecke bestimmten Vermögen nebst Belegen 
vorzulegen. Sie umfasst die Jahresrechnungen der 
Synodalkasse und des bischöflichen Haushalts. Der 
von den Bevollmächtigten erstellte und unterzeich-
nete Bericht ist der Synode in der ersten Sitzung von 
ihnen vorzutragen. Auf ihren Antrag erteilt die Sy-
node der Synodalvertretung die Entlastung.

8. Wahlen

§ 49
(1) Die Mitglieder der Synodalvertretung werden 
stets durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung 
mit unbedingter Mehrheit gewählt (§§ 14, 30-31 
SGO).
(2) Die Wahl ist nicht auf Mitglieder der Synode 
beschränkt.
(3) Die Wahl geschieht frühestens bei Beginn der 
zweiten Sitzung, findet nur eine Sitzung statt, an 
deren Schluss.

§ 50
Die Wählerinnen und Wähler schreiben die Na-
men von zwei Geistlichen und vier Laien auf einen 
Zettel. Die Stimmzettel müssen gleich sein und 
werden von den Wahlhelferinnen und Wahl-
helfern verteilt. Die geheime Stimmabgabe wird 
durch geeignete Vorkehrungen gewährleistet. Die 
Stimmzettel werden von den Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern gezählt und verlesen. Einer der 
Schriftführerinnen oder Schriftführer verzeichnet 
die Namen. Die Synode kann beschließen, wäh-
rend der Auszählung der Stimmen die Beratung 
fortzusetzen.

§ 51
(1) Stimmzettel, die mit dem Namen der Stimm-
geberin oder des Stimmgebers unterzeichnet sind 
oder die Namen von mehr als zwei Geistlichen oder 
vier Laien enthalten, sind ungültig.
(2) Wenn dagegen ein Stimmzettel zu wenig Na-
men oder einzelne Namen von nicht wählbaren 
Personen enthält, so ist die auf ihm für wählbare 
Personen (§ 31 SGO) gegebene Stimme diesen zu-
zuzählen.

§ 52
Erhalten nicht so viele Mitglieder, wie zu wählen 
sind, im ersten Wahlgang die unbedingte Mehr-
heit, so kommen doppelt so viele Geistliche oder 
Laien, wie noch zu wählen sind, und zwar diejeni-
gen, welche im ersten Wahlgang der unbedingten 
Mehrheit am nächsten gekommen waren, in die 
engere Wahl.

§ 53
Die erste Schriftführerin oder der erste Schriftfüh-
rer hat die Namen derer, die in die engere Wahl 
kommen, zu verlesen. Alle Stimmen, welche bei der 
engeren Wahl für andere abgegeben werden, sind 
ungültig.

§ 54
Wenn die Gewählten anwesend sind, haben sie sich 
sofort über die Annahme der Wahl zu erklären. 
Lehnen sie die Wahl ab, so ist eine neue Wahl vor-
zunehmen.

§ 55
Sind die Gewählten nicht anwesend, so haben sie 
sich auf eine Anzeige der Bischöfin oder des Bi-
schofs binnen acht Tagen über die Annahme der 
Wahl zu erklären. Nimmt eine Gewählte oder ein 
Gewählter die Wahl nicht an, so tritt die Ersatzper-
son an ihre oder seine Stelle (§ 32 SGO).

§ 56
Die übrigen Wahlen (§ 14 SGO) wie die der Schöf-
finnen und Schöffen zu den kirchlichen Gerichten 
(§ 58), der Bevollmächtigten für die Prüfung der 
Rechnungslegung (§ 47) und der Bevollmächtigten 
zur Prüfung und Beglaubigung des Verhandlungs-
berichtes der Synode (§ 62) mit Ausnahme der Fi-
nanzkommission (§ 123 SGO) können durch Zuruf 
geschehen, wenn kein Widerspruch erfolgt.

§ 57
Die Synodalvertretung kann eine Anzahl von Per-
sonen, die sie für geeignet hält, vor der Wahl in Vor-
schlag bringen. Die Wahl ist jedoch nicht auf diese 
beschränkt.
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§ 58
Für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen zu den 
kirchlichen Gerichten schlägt die Bischöfin oder 
der Bischof der Synode acht Geistliche und zwölf 
Laien vor.

§ 59
Über die Zahl der Mitglieder von Ausschüssen 
wird, wenn die Geschäftsordnung nicht darüber 
bestimmt, in jedem einzelnen Fall von der Synode 
Beschluss gefasst.

§ 60
Desgleichen wird in jedem einzelnen Fall von der 
Synode bestimmt, ob die Mitglieder des Ausschus-
ses auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden durch 
Zuruf oder durch Stimmzettel und, im letzteren 
Fall, ob mit unbedingter oder einfacher Mehrheit 
zu wählen sind.

§ 61
Vor der Wahl von Fachausschüssen (§ 16 SGO) 
dürfen die oder der Vorsitzende, die Synodalvertre-
tung und die Antragstellerin oder der Antragsteller 
geeignete Personen in Vorschlag bringen.

9. Verhandlungsbericht

§ 62
Die Schriftführerinnen und Schriftführer stellen 
die Ergebnisniederschriften zum Verhandlungsbe-
richt über die Synode zusammen. Die Bevollmäch-
tigten der Synode prüfen den Verhandlungsbericht. 
Er wird danach im Amtlichen Kirchenblatt des Ka-
tholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutsch-
land veröffentlicht. 

§ 63
Jede Rednerin und jeder Redner ist befugt, sich von 
der Aufnahme auf Tonträger (§ 7) eine Abschrift 
ihrer oder seiner Reden auf eigene Kosten machen 
zu lassen und sie, nachdem ihre Richtigkeit von den 
Bevollmächtigten bescheinigt ist, zu veröffentli-
chen.
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Geschäftsanweisung 
für die Kirchenvorstände (GKV)

I. Abschnitt 
Allgemeiner Geschäftsgang

1. Posteingang
Jedes Mitglied des Kirchenvorstands, besonders die 
Pfarrerin oder der Pfarrer, hat das Recht, von jedem 
an den Kirchenvorstand einlangenden Schreiben 
Kenntnis zu nehmen. Es ist die Pflicht der oder des 
Vorsitzenden, die einlaufenden Schriftstücke zur 
Kenntnis der Mitglieder zu bringen.

2. Vertraulichkeit
Kein einzelnes Mitglied, auch nicht die oder der 
Vorsitzende, ist befugt, ohne Beschluss des Kir-
chenvorstands von einem Schriftstück oder einem 
Beschluss einen außeramtlichen Gebrauch (in Zei-
tungen usw.) zu machen. Vertrauliche Schriftstü-
cke der Bischöfin oder des Bischofs oder der Syno-
dalvertretung können ohne deren Erlaubnis nicht 
zum außeramtlichen Gebrauch verwendet werden.

3. Verkehr mit Staatsbehörden
Der Verkehr mit den höheren staatlichen Behörden 
hat durch Vermittlung der Bischöfin oder des Bi-
schofs zu erfolgen.

4. Beschluss über einen Beitritt
Der nach § 39 Abs. 1 SGO erforderliche Beschluss 
über einen Beitritt erfolgt innerhalb von acht Wo-
chen nach Entgegennahme der Beitrittserklärung. 
Er wird der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
unverzüglich mitgeteilt.

5. Amtliche Drucksachen
Jede Gemeinde ist verpflichtet, die Verhandlungs-
berichte der Synode, das amtliche Kirchenblatt und 
die Kirchenzeitung zu beziehen.

II. Abschnitt Sitzungsdienst

1. Vorschriften der SGO 
über den Kirchenvorstand
Die Vorschriften der SGO über den Kirchenvor-
stand (§§ 47 bis 60 SGO) sind einzuhalten. 

2. Einberufung (§ 55 SGO)
(1) Die Einladung zur Kirchenvorstandssitzung soll 
in der Regel schriftlich erfolgen; in Ausnahmefäl-
len können die Mitglieder auch mündlich eingela-
den werden.
(2) Die Tagesordnung braucht nur ganz kurz an-
gedeutet zu werden, z.B. die Aufstellung des Vor-
anschlags, Prüfung der Rechnung usw. Ein nicht 
auf der Tagesordnung stehender Antrag, der nicht 
nur ein Zusatz oder Verbesserungsantrag zu einem 
Gegenstand der Tagesordnung ist, darf nur mit 
Zustimmung aller Anwesenden zur Verhandlung 
kommen.
(3) Eine kurzfristige Einladung in dringlichen 
Fällen (§ 55 Abs. 4 SGO) muss ausdrücklich als 
dringlich gekennzeichnet werden. Wird die Dring-
lichkeit nicht von der Mehrheit sämtlicher Mitglie-
der genehmigt, ist der Kirchenvorstand nicht be-
schlussfähig. Für den Einspruch eines entschuldigt 
fehlenden Mitglieds gegen Beschlüsse gilt § 55 Abs. 
3 SGO entsprechend.

3. Protokoll (§ 58 SGO)
(1) Im Eingang jedes Protokolls ist anzugeben:
1. dass die Einladung ordnungsgemäß geschehen 
ist,
2. falls Dringlichkeit vorhanden ist, wodurch diese 
begründet wird,
3. welche Mitglieder trotz der Einladung nicht er-
schienen sind.
(2) Jedes Protokoll wird von allen an der Sitzung 
teilnehmenden Mitgliedern unterzeichnet. Ein 
Mitglied, das unterzeichnet, bekundet damit die 
Richtigkeit der Vorgänge und Beschlüsse, wie sie im 
Protokoll dargestellt werden. Hält ein Mitglied die-
se Darstellung nicht für richtig, so hat es bei seiner 
Unterschrift einen Zusatz (z.B. „mit Vorbehalt“, 
„ein Antrag ist nicht behandelt“) zu machen.

4. Anfechtung von Beschlüssen
Beschwerde gegen einen Beschluss ist binnen 14 
Tagen vom Tage der Sitzung bei der Bischöfin oder 
dem Bischof oder dem Vorstand einzulegen. Letz-
terer hat sie innerhalb von 14 Tagen der Bischöfin 
oder dem Bischof zu berichten.
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5. Persönliche Angelegenheiten
Ist in einer Sitzung eine Angelegenheit zu behan-
deln, bezüglich derer ein Mitglied persönlich betei-
ligt ist, so ist das Mitglied gleichwohl zur Sitzung 
einzuladen. Das Mitglied ist berechtigt, sich über 
die Sache auszusprechen; seine Erklärung ist in-
haltlich in das Protokoll aufzunehmen. Wenn das 
Mitglied dann die Sitzung nicht verlässt, so kann 
entweder in seiner Gegenwart verhandelt und be-
schlossen werden, oder es ist, wenn das beschlossen 
wird, das Mitglied zu bitten, die Sitzung zu verlas-
sen. Folgt es dieser Bitte nicht, dann darf, aber nur 
für diesen Gegenstand, eine neue Sitzung, auch un-
mittelbar nach Beendigung der tagenden, gehalten 
werden ohne seine Einladung und Zustimmung. 
Der Beschluss ist ihm mitzuteilen.

6. Sitzungsort
Die Sitzungen sind entweder in dem hierfür be-
stimmten, der Gemeinde gehörigen Raum oder in 
der Wohnung der Pfarrerin oder des Pfarrers oder 
der bzw. des Vorsitzenden, wenn keiner dieser Räu-
me zur Verfügung steht, jedenfalls in einem geson-
derten Raum abzuhalten. Dies gilt nicht bei Video-
konferenzen und öffentlichen Telefonkonferenzen. 
Die Teilnehmenden haben sich aber bei nicht 
öffentlichen Sitzungen (§ 55 Absatz 1 Sätze 2 u. 3 
SGO) in einem gesonderten Raum aufzuhalten.

III. Abschnitt 
Vermögensrechtliche Fragen

1. Seelsorgebezirk, 
der mehrere Gemeinden umfasst
Umfasst ein Seelsorgebezirk mehrere Gemeinden, 
so schließen die Kirchenvorstände dieser Gemein-
den miteinander eine Vereinbarung über die Art 
und Weise der Seelsorge an den einzelnen Orten 
und ihre Beteiligung am Auslagenersatz. Die Ver-
einbarung bedarf der Genehmigung der Synodal-
vertretung.

2. Stiftungen, Schenkungen, Vermächtnisse
Über Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse 
ist der Synodalvertretung Bericht zu erstatten. Sind 
daran Bedingungen geknüpft, dürfen die Kirchen-
vorstände sie nur annehmen, wenn sie von der Sy-
nodalvertretung als zulässig erkannt worden sind.

3. Haushaltsplan und 
Jahresrechnungsabschluss
Die Gemeinden legen der Synodalvertretung den 
Haushaltsplan und den Jahresrechnungsabschluss 
jährlich nach Maßgabe des § 125 SGO vor.

4. Beiträge und Sammlungen
(1) Weder eine einzelne Gemeinde noch eine Ein-
zelne bzw. ein Einzelner oder ein Verein in der 
Gemeinde ist berechtigt, unmittelbar an andere 
Gemeinden ohne Genehmigung der Synodalver-
tretung ein Gesuch um Beiträge oder Sammlungen 
zu richten.
(2) Die einzelnen Gemeinden sind gehalten, Gesu-
che um nicht genehmigte Beiträge oder Sammlun-
gen für ihren Bereich zurückzuweisen.

IV. Abschnitt 
Berichterstattung, Schriftwechsel

1. Form der Eingaben
Alle amtlichen Schreiben sind zu unterzeichnen 
mit: „Katholischer Kirchenvorstand der alt-katho-
lischen Gemeinde“.

2. Berichte
(1) Alle Gemeinden haben alljährlich der Synodal-
vertretung einen Bericht über die Verhältnisse in 
der Gemeinde zu erstatten (Seelsorgebericht; Haus-
haltsplan und Jahresrechnungsabschluss (III.3)).
(2) Nach jeder Kirchenvorstandswahl ist der Syno-
dalvertretung Bericht über die eingetretenen Ver-
änderungen zu machen.
(3) Fordert die Bischöfin oder der Bischof oder die 
Synodalvertretung einen besonderen Bericht an, so 
muss dieser sämtlichen Mitgliedern des Kirchen-
vorstands zur Unterzeichnung vorgelegt werden.
(4) Die Kirchenvorstände sind ausdrücklich ver-
pflichtet, wenn sie glauben, dass an der Amtsfüh-
rung einer oder eines Geistlichen etwas auszuset-
zen sei, und geschwisterliche Vorstellungen nichts 
fruchten, ohne Verzug hierüber der Bischöfin oder 
dem Bischof zu berichten.
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Satzung der Finanzkommission (SaFinko)

 Präambel
Die gemäß § 123 Synodalordnung gewählte Finanz-
kommission verwaltet nach Maßgabe der Satzung 
der Synodalkasse zusammen mit der Synodalver-
tretung das Vermögen des Bistums.

§ 1 Aufgaben
Die Finanzkommission
− kann alle im Bistum eingerichteten Kassen prü-
fen. Sie ist berechtigt, alle zur Prüfung erforderli-
chen Handlungen vorzunehmen.
− setzt die jährlichen Sockelbeträge für die Erfül-
lung der Aufgaben der Verbandskörperschaften des 
Bistums (Gemeindeverbände, Landessynoden und 
verbandsfreie Gemeinden) und des Bunds Alt-Ka-
tholischer Jugend bedarfsgerecht fest.
− erstattet der Synodalvertretung jährlich mindes-
tens einen Bericht über die Finanzsituation des Bis-
tums (Jahresrechnung).
− erstattet gegenüber einer ordentlichen Synode ei-
nen schriftlichen Bericht über die Jahresrechnung 
und ihre Tätigkeit.
− ist im Vorstand einer kirchlichen Stiftung vertre-
ten.

§ 2 Vorsitz, Sitzungen
(1) Die Mitglieder der Kommission wählen aus ih-
rer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 
Die oder der Vorsitzende führt die Dienstbezeich-
nung Finanzreferentin oder Finanzreferent.
(2) Die Kommission tagt mindestens einmal pro 
Kalenderhalbjahr. Die oder der Vorsitzende lädt 
die Mitglieder mindestens zwei Wochen vor der 
Sitzung schriftlich ein und teilt ihnen die Tages-
ordnung mit. 
(3) Die oder der Vorsitzende berichtet der Synodal-
vertretung fortlaufend über die Entscheidungen 

der Kommission und macht ihr das Entscheidungs-
protokoll zugänglich. 

§ 3 Auskünfte, Datenschutz
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Finanz-
kommission berechtigt, von allen kirchlichen 
Organen und Einrichtungen des Katholischen 
Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland dieje-
nigen Auskünfte einzuholen, die sie benötigt. Diese 
sind verpflichtet, die Auskünfte sach- und fristge-
recht zu erteilen.
(2) Für die Finanzkommission und ihre Mitglieder 
sowie andere an den Beratungen beteiligte Perso-
nen gilt die Datenschutzordnung des Bistums.

§ 4 Prüfverfahren
(1) Die Finanzkommission führt ihre Prüfungen 
grundsätzlich nach eigenem Terminansatz durch. 
Auf Antrag eines Zehntels der Mitglieder einer Ge-
meinde oder eines Drittels der Versammlung einer 
sonstigen Verbandskörperschaft oder der Synodal-
vertretung prüft sie die betreffende Kasse so zeitnah 
wie möglich (Prüfbeginn nicht später als zwei Mo-
nate ab Antrag).
(2) Für die Prüfung bildet die Finanzkommission 
jeweils einen Ausschuss von mindestens zwei Prü-
ferinnen oder Prüfern. Dies können auch fach-
kundige Personen sein, die nicht Mitglieder der 
Finanzkommission sind. Dem Prüfungsausschuss 
darf kein Mitglied aus dem Bezirk der zur Prüfung 
anstehenden Kasse angehören. Zum Abschluss 
erörtert der Prüfungsausschuss das Ergebnis der 
Prüfung mit den beauftragten Vertreterinnen und 
Vertretern der geprüften Kasse.
(3) Der Prüfungsausschuss legt seinen Prüfungs-
bericht der Finanzkommission vor. Billigt sie ihn, 
wird er unverzüglich der Synodalvertretung und 
sodann der Gemeinde oder dem Verband, deren 
oder dessen Kasse geprüft wurde, bekannt gegeben.

§ 5 Beschlussfähigkeit 
Mehrheitsentscheidung. Umlaufverfahren
(1) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei Mitglieder anwesend sind. 
(2) Beschlüsse können mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst werden.
(3) Beschlüsse können auch im schriftlichen Um-
laufverfahren, und zwar auch mittels elektronischer 
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* Als Rücklage für die Kosten der Instandhaltung und In-
standsetzung ist zunächst der aktuelle Kostenansatz der 
Gemeinde maßgebend. Die Finanzkommission prüft bis 
zur nächsten Synode, ob und ggf. in welcher Höhe hierfür 
ein Prozentsatz des Neuwertes (Gebäudebrandversiche-
rungssumme) festgelegt werden kann.
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Post oder im Wege einer Telefonkonferenz, gefasst 
werden. Beschlüsse mittels elektronischer Post oder 
im Wege einer Telefonkonferenz bedürfen der an-
schließenden Dokumentation im Protokoll der 
nächsten Sitzung oder im schriftlichen Umlaufver-
fahren. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

Satzung der Synodalkasse des 
Katholischen Bistums der Alt-Katholiken 
in Deutschland (SaSynka)

§1 Einnahmen und Ausgaben 
der Synodalkasse
1) Die Synodalkasse erhält die dem Bistum, den Ge-
meindeverbänden, Landessynoden, Kirchensteu-
erverbänden und verbandsfreien Gemeinden der 
alt-katholischen Kirche in Deutschland (Körper-
schaften) zustehenden Kirchensteuerbeträge und 
staatlichen Leistungen aller Art.
2) Weitere Einnahmen ergeben sich u.a. aus Zins-
erträgen aus Bankanlagen und aus an Gemeinden 
gewährten Darlehen. Bei den Geldanlagen ist die 
Richtlinie für die Anlage von kirchlichem Vermö-
gen zu beachten.
3) Die Synodalkasse bestreitet im Wesentlichen die 
folgenden laufenden Ausgaben:
− Personalkosten aller aktiven Geistlichen sowie 
die Pensionen der pensionsberechtigten Geistli-
chen und deren Hinterbliebenen,
− Personalkosten der Bischöfin oder des Bischofs 
und der Angestellten des Ordinariats
− Zuschüsse zum bischöflichen Haushalt
− Sockelbeträge für die Landessynoden, Gemein-
deverbände und gemeindeverbandsfreien Gemein-
den sowie für den Bund Alt-Katholischer Jugend
− Unterstützungsfonds
− Bauerhaltungsfonds
− Investitionsfonds
− Versicherungen für die Gemeinden, die vom Bis-
tum abgeschlossen werden
− Zinsaufwendungen für übernommene Darlehen.
− sonstige Zuschüsse nach Beschluss der Synodal-
vertretung
4) Zu den Personalkosten gehören u.a. auch Um-
zugskosten, Kosten der Ausbildung, Kosten der 
Fortbildung und der Gemeindeberatung.
5) Die Synodalvertretung entscheidet nach An-

hörung der Finanzkommission über die Bewil-
ligungen aus dem Bauerhaltungsfonds und dem 
Investitionsfonds. Der Bauerhaltungsfonds dient 
der Unterstützung der Gemeinden bei erhaltenden 
Baumaßnahmen an Kirchen und Gemeinderäu-
men (Pfarrhaus). Aus dem Investitionsfonds wer-
den Neuanschaffungen von Kirchen und Gemein-
deräumen bezuschusst. Für Zahlungen aus dem 
Unterstützungsfonds gilt die gesonderte Ordnung 
des Unterstützungsfonds. Beschlossene, noch nicht 
ausgezahlte Mittel sind bereits als Aufwand zu 
zeigen und in den Verbindlichkeiten auszuweisen. 
Die Synodalvertretung und die Finanzkommission 
können gemeinsam Darlehen an Gemeinden für 
Investitionen vergeben. Hierzu sind Darlehensver-
träge abzuschließen.
6) Aus der Synodalkasse werden die bei der Finanz-
reform übernommenen Darlehen zurückgezahlt. 
Synodalvertretung und Finanzkommission ent-
scheiden über Sondertilgungen.
7) Für Personalaufwendungen werden Rücklagen 
gebildet. Diesen werden die Überschüsse aus den 
einzelnen Jahren in voller Höhe zugeführt. Es ist 
darauf zu achten, dass die Hälfte der Rücklagen in 
liquiden Mitteln zu halten ist.

§ 2 Leitung der Synodalkasse
1) Die Synodalvertretung ernennt die Leiterin oder 
den Leiter der Synodalkasse und eine Stellvertrete-
rin oder einen Stellvertreter.
2) Anweisungen zu obigen Ausgaben erfolgen von 
der Synodalvertretung bzw. dem Bischof in eigener 
Verantwortung. Zahlungen für Unterstützungs-
fonds, Bauerhaltungsfonds, Investitionsfonds und 
Darlehen werden von der Synodalkasse nach Be-
schluss der zuständigen Gremien angewiesen. Alle 
Zahlungsfreigaben erfolgen unter Wahrung des 
Vier-Augen-Prinzips.

§ 3 Jahresrechnung, Entlastung
Die Finanzkommission legt den Jahresabschluss 
der Synodalkasse und den Haushaltsplan für das 
kommende Jahr der Synodalvertretung vor. Der Sy-
nodalvertretung obliegt die Genehmigung und die 
Entlastung der Leitung der Synodalkasse.
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§ 4 Rechtsstellung des Katholischen 
Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland und 
seiner Körperschaften
Die staatskirchenrechtliche Stellung des Bistums 
und seiner Körperschaften bleibt unberührt.

Ordnung des Unterstützungsfonds

§ 1 Voraussetzungen für eine Unterstützung
(1) Eine Gemeinde erhält Mittel aus dem Unter-
stützungsfonds, wenn sie ihre für das Gemeindele-
ben notwendigen Ausgaben aus eigenen Mitteln 
nicht decken kann.
(2) Für das Gemeindeleben notwendige Ausgaben 
sind insbesondere Ausgaben für die Seelsorge und 
Pfarramtsverwaltung einschließlich der Fahrtkos-
ten und der Kosten für die Instandhaltung und 
Instandsetzung der Kirche, des Pfarrhauses und 
anderer kirchlichen Zwecken unmittelbar dienen-
den Immobilien.*
(3) Die Gemeinden unterrichten die Synodalvertre-
tung und die Finanzkommission über den abseh-
baren Instandsetzungsbedarf von Gebäuden, die 
unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen.
(4) Eigene Mittel sind insbesondere
a) Einkünfte aus
− Vermietungen, Verpachtungen oder Kapitalver-
mögen,
− Gewinne oder Erlöse aus Veranstaltungen,
− Kollekten oder Spenden, die nicht anderweitig 
zweckgebunden sind;
b) das Vermögen (mit Ausnahme einer angemes-
senen, zweckgebundenen Rücklage für die Kosten 
der Instandhaltung und Instandsetzung der Im-
mobilien);
c) ggf. Mittelrückflüsse aus Überschüssen der Syn-
odalkasse.

§ 2 Antragsberechtigung 
und Nachweis der finanziellen Lage
(1) Eine Gemeinde ist nur antragsberechtigt, wenn 
sie ihren Pflichten nach § 125 SGO nachgekommen 
ist, d.h. wenn sie den Haushaltsplan, den Jahres-
rechnungsabschluss, den Vermögenshaushalt und 

den Seelsorgebericht form- und fristgerecht vorge-
legt hat. Auf Anfrage gibt das bischöfliche Ordina-
riat der Finanzkommission hierüber Auskunft.
(2) Als Nachweis der finanziellen Lage einer Ge-
meinde dienen die Haushaltspläne, Jahresrech-
nungsabschlüsse und die Vermögenshaushalte der 
beiden letzten Jahre und der Haushaltsvoranschlag 
des laufenden Jahres.

§ 3 Antragstellung, Antragsfrist, 
Entscheidung, Auszahlung und Prüfung
(1) Die Gemeinde beantragt die erforderliche Un-
terstützung bei der Finanzkommission. Der Antrag 
für das kommende Haushaltsjahr nebst den Nach-
weisen (§ 2 Abs. 1 Satz 1) wird bei der oder dem Vor-
sitzenden der Finanzkommission bis spätestens 30. 
September gestellt; das Antragsrecht erlischt mit 
Fristablauf (Ausschlussfrist).
(2) Die Finanzkommission entscheidet binnen drei 
Monaten ab Eingang des vollständigen Antrags 
einschließlich der Nachweise (§ 2 Abs. 1 Satz 1). Der 
Bescheid ist bindend und wird der antragstellenden 
Gemeinde schriftlich mitgeteilt.
(3) Gemeinden, die einen Antrag an den Unterstüt-
zungsfonds stellen, müssen den Zugang des posi-
tiven Bescheids der Finanzkommission abwarten, 
ehe sie Rechtsgeschäfte tätigen, durch die die bean-
tragten Mittel gebunden beziehungsweise ausgege-
ben werden.
(4) Die Finanzkommission kann die Gemeinde be-
raten und ihre finanzielle Lage auf der Grundlage 
der eingereichten sowie weiterer geeigneter Unter-
lagen oder auch durch Einsichtnahme vor Ort prü-
fen. Hierzu beauftragt und bestellt sie in der Regel 
zwei Prüferinnen oder Prüfer.

§ 4 Beschwerde
Die Gemeinde kann gegen eine Entscheidung der 
Finanzkommission, durch die sie beschwert ist, 
binnen vier Wochen ab Zugang des Bescheides Be-
schwerde bei der Synodalvertretung einlegen. Die 
Synodalvertretung entscheidet binnen vier Mona-
ten über die Beschwerde.

§ 5 Meldepflicht, Kontrolle, Rückforderung
(1) Die unterstützte Gemeinde oder die Gemeinde, 
die eine Unterstützung beantragt hat, meldet der 
Finanzkommission unverzüglich Umstände, die 
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zum Wegfall oder zur wesentlichen Änderung des 
Unterstützungsbedarfs geführt haben oder voraus-
sichtlich führen werden.
(2) Die Finanzkommission kann den Fortbestand 
der Voraussetzungen der Unterstützung überprü-
fen.
(3) Die Finanzkommission kann den Unterstüt-
zungsbetrag bei falschen Angaben, bei Wegfall 
oder wesentlicher Veränderung der Unterstüt-
zungsvoraussetzungen unverzüglich ganz oder teil-
weise zurückfordern.

§ 6 Unvorhersehbare finanzielle Notlage
Im Fall einer unvorhersehbaren und unabwendba-
ren Notlage der Gemeinde kann die Finanzkom-
mission mit Zustimmung der Synodalvertretung 
auf Antrag zusätzliche Mittel bereitstellen. 

§ 7 Kürzung von Unterstützungen 
bei finanzieller Notlage der Synodalkasse 
und des Bistums
Ist absehbar, dass die Summe der jährlichen Unter-
stützungen die finanziellen Möglichkeiten der Sy-
nodalkasse selbst bei angemessener Heranziehung 
der Rücklagen der Synodalkasse erheblich überstei-
gen wird, unterliegen die Unterstützungen einer 
gleichmäßigen Kürzung (Quotelung). Stehen zu 
einem späteren Zeitpunkt des Haushaltsjahres wie-
der Mittel zur Verfügung, wird die Quote durch 
entsprechende Nachzahlungen angehoben.

Kassen der Körperschaften des Bistums

§ 1 Aufgaben und Ausstattung der Kassen
(1) Die Kassen verwalten die Finanzmittel ihrer 
Körperschaften.
(2) Die Verbandskörperschaften gemäß § 1 Abs. 1 
Buchstabe b der Satzung der Finanzkommission 
erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus der Syn-
odalkasse jährlich Sockelbeträge. Sie können Spen-
den und andere Zuwendungen einwerben, wenn 
sie dadurch entsprechende Zuwendungen an die 
Gemeinden nicht beeinträchtigen.

§ 2 Mittelrückflüsse
(1) Die Kassen der Verbandskörperschaften gemäß 
§ 1 Abs. 2 erhalten und verwalten ggf. die Mittel-
rückflüsse aus Überschüssen der Synodalkasse.
Bis zur Neuregelung durch die Synode entscheidet 
die Synodalvertretung über den Verteilungsschlüs-
sel, sofern Überschüsse der Synodalkasse entstehen 
sollten, die nicht den Rücklagen zugeführt werden.

Richtlinien 
für die Anlage von kirchlichem Vermögen

Grundsatz
Das Kirchenvermögen ist gewissenhaft, pfleglich 
und wirtschaftlich zu verwalten. Anlagen von 
kirchlichem Vermögen sind nicht nur nach öko-
nomischen Grundsätzen vorzunehmen, sondern 
müssen auch ethischen Kriterien gerecht werden. 
Da die Anlage von Vermögen in der Regel mit 
der Inkaufnahme bestimmter Risiken verbunden 
ist, werden im Folgenden verbindliche Richtlini-
en für die Anlageentscheidung aufgestellt. Dabei 
ist zu beachten, dass bezüglich Art und Höhe von 
Vermögensanlagen immer ein Beschluss des Lei-
tungsgremiums unter Beachtung der geltenden 
Vorschriften erforderlich ist, weil dieses letztlich die 
Verantwortung für die Entscheidung trägt. Wenn 
auch nicht jede einzelne Anlageentscheidung deren 
Zustimmung bedarf, so ist zumindest der Rahmen 
für Anlageentscheidungen vorzugeben. Dabei ist 
festzulegen, a) welche ethischen Grundsätze bei der 
Vermögensanlage zu beachten sind und b) welche 
Risiken bei der Vermögensanlage eingegangen wer-
den dürfen und wie diese zu limitieren sind. Dabei 
darf über die in diesen Richtlinien vorgegebenen 
Limits nicht hinausgegangen werden.

Einteilung in Risikoklassen
Grundsätzlich lassen sich Vermögensanlagen in Ri-
sikoklassen einteilen. In der folgenden Tabelle sind 
diese aufgeführt, dabei findet sich in der letzten 
Spalte die für kirchliches Vermögen zulässige Ge-
wichtung in dieser Anlageklasse, bezogen jeweils 
auf das nicht zweckgebundene Gesamtkapitalver-
mögen der jeweiligen Anleger (Gemeinde usw.).
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Risiko-
klasse

Anlagestrategie Anlageziele Beispielhafte Anlagen Gewichtung in Rela-
tion zum Vermögen

0 - Substanzerhalt, 
die Sicherheit der 
Anlage steht im 
Vordergrund

Tagesgeldkonten, 
Termingelder, 
Sparkonten, 
Sparbriefe

Anlage kann 
bis zu 100% des 
Gesamtkapital-
vermögens erfolgen

1 konservativ Ertragserwartungen 
stehen moderate 
Risiken gegenüber

EUR-Anleihen 
von Schuldnern 
sehr guter Bonität 
(Bund, Länder 
usw., Pfandbriefe), 
EUR-Rentenfonds

Anlagen dürfen bis 
zu 80% des Gesamt-
kapitalvermögens 
betragen

2 defensiv Ertragserwartungen 
über 
Kapitalmarktniveau 
stehen angemessene 
Risiken gegenüber

Anleihen von Schuld-
nern mit guter bis 
mittlerer Bonität, 
internationale 
Rentenfonds, 
Darlehensvergabe 
innerhalb der alt-
katholischen Kirche, 
gemischte Fonds

Anlagen dürfen bis 
zu 50% des nicht 
zweckgebundenen 
Gesamtkapital-
vermögens betragen

3 wachstums-
orientiert

Höheren 
Ertragserwartungen
stehen höhere 
Risiken gegenüber; 
Totalverlust wenig 
wahrscheinlich

EUR-Anleihen von 
Schuldnern mit 
schlechterer Bonität, 
Wandelanleihen, 
Aktien*, Aktienfonds, 
Genussscheine*, 
offene 
Immobilienfonds

Anlagen dürfen bis 
zu 10% des nicht 
zweckgebundenen 
Gesamtkapital-
vermögens betragen 

4 risikobewusst Hohen 
Ertragserwartungen 
stehen hohe Risiken 
gegenüber; 
dynamische 
Wertentwicklung, 
Totalverlust möglich

Aktien*, 
Genussscheine*, 
Zertifikate*, Anteile 
an geschlossenen 
Fonds, Darlehens-
vergabe an Stellen 
außerhalb der alt-
katholischen Kirche,

Anlage nicht 
zulässig

5 spekulativ Sehr hohen 
Ertragserwartungen 
stehen sehr hohe 
Risiken, auch 
des Totalverlusts, 
gegenüber

Zertifikate*, 
Optionsscheine, 
sonstige 
Börsentermin-
geschäfte

Anlage nicht 
zulässig

* Die Einstufung einer Anlage in mehr als einer Risikoklasse ist abhängig von der Güte des Emittenten sowie des Sitzlan-
des des Emittenten (s. Schaubild)
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Definition 
zweckgebundenes Kapitalvermögen
Zweckgebundenes Kapitalvermögen sind z.B. 
zweckgebundene Spenden, Instandhaltungsrück-
lagen, Investitionsrücklagen und ähnliches.

Limitierung riskanter Geschäfte 
(Risikoklasse 3)
Zur weiteren Begrenzung der mit risikorelevanten 
Geschäften (das sind solche, die in Risikoklasse 3 
einzustufen sind) verbundenen Risiken sind fol-
gende Limitierungen zu beachten: Risikorelevante 
Geschäfte sind erst ab einem nicht zweckgebun-
denen Gesamtkapitalvermögen von 100.000 Euro 
zulässig zur sog. „Beimischung“. Sie dürfen gemäß 
obiger Tabelle insgesamt 10% des freien Gesamt-
kapitalvermögens zum Zeitpunkt der Anlageent-
scheidung nicht übersteigen. Zusätzlich darf eine 
einzelne Anlage in dieser Klasse nicht mehr als 5% 
des Gesamtkapitalvermögens betragen. Der Ab-
schluss dieser Geschäfte erfordert nachweislich be-
sondere Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers, 
z.B. aufgrund dessen beruflicher Tätigkeit. Auf je-
den Fall muss die Funktionsweise dieser Geschäfte 
vollständig verstanden worden sein.

Anlagedauer
Neben der reinen Risikobetrachtung ist bei der An-
lageentscheidung ebenso wichtig, dass die übliche 
Anlagedauer mit den Anlagemotiven des Anlegers 
zusammenpasst. Z.B. ist es nicht sinnvoll, mit ei-
nem eher kurzfristigen Anlagehorizont Geld in ei-
nem Fonds anzulegen, dessen Ausgabeaufschlag er-
fahrungsgemäß nur über einen längeren Zeitraum 
wieder erwirtschaftet werden kann.

Ethische Grundsätze
Vermögensanlagen müssen grundsätzlich unter 
Beachtung ethischer Grundsätze erfolgen. Als 
Orientierung für ethische Mindeststandards gelten 
beispielsweise der Leitfaden der EKD für ethisch 
nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kir-
che oder entsprechend deklarierte Anlageprodukte 
von kirchlichen Banken. Die Entscheidungsgrund-
lage unter ethischen Geschichtspunkten für eine 
Vermögensanlage ist zu dokumentieren. Wird 
zu einem späteren Zeitpunkt bekannt, dass eine 
gewählte Anlageform nicht oder nicht mehr den 

von der Gemeinde zugrunde gelegten ethischen 
Grundsätzen entspricht, ist die Vermögensanlage 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt entsprechend 
umzuwandeln.
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Richtlinien für Rechnerinnen und Rechner

1. Präambel
Der Kirchenvorstand als ständige Vertretung der 
Gemeindeversammlung (§ 47 SGO) ist nach § 53 
Abs. 3 SGO verantwortlich für die materiellen Mit-
tel in der Gemeinde, insbesondere für
− die Aufstellung des Haushaltsplans
− die Prüfung der Rechnung und die Entlastung 
der Rechnerin oder des Rechners
− die Verwaltung des Gemeindevermögens und 
seine Verwendung innerhalb des Haushaltsplanes
− die Anstellung von Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeitern
Der Kirchenvorstand wählt nach jeder Ergän-
zungswahl eine Rechnerin oder einen Rechner. 
Er oder sie kann dem Kirchenvorstand angehören, 
die Geschäfte können aber auch einer nicht zum 
Kirchenvorstand gehörenden Person übertragen 
werden. Dies bedeutet insbesondere, dass mit der 
Bestellung der Rechnerin oder des Rechners zwar 
Verwaltungsaufgaben auf diesen übertragen wer-
den, die Verantwortlichkeit des Kirchenvorstands 
für obige Aufgaben aber weiter bestehen bleibt und 
unbedingt beachtet werden muss.

2. Zahlungsverkehr
Die Rechnerin oder der Rechner werden vom Kir-
chenvorstand bestellt, um den gesamten Zahlungs-
verkehr einer Kirchengemeinde abzuwickeln. Zu 
den Aufgaben gehört es, die Belege ordnungsgemäß 
zu sammeln und die Buchungen vorzunehmen. 
Bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Über-
weisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Barge-
schäfte) soll grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip 
angewendet werden. Der Kirchenvorstand ent-
scheidet über die konkrete Regelung für die Ge-
meinde durch einen Beschluss.
Die Kirchengemeinde führt ein oder mehrere 
Bankkonten. Die Konten müssen auf die Kirchen-
gemeinde lauten und nicht auf den Namen des 
Rechners. Zugangsberechtigung zu diesen Konten 
haben nicht nur die Rechnerin oder der Rechner 
sondern auch der oder die Vorsitzende des Kirchen-
vorstands und/oder ein anderes Mitglied. Es gilt 
keine Befreiung nach § 181 BGB. 
Die Kollektengelder sind nach Möglichkeit von 

zwei Personen zu zählen und der Eingang durch 
Unterschrift zu dokumentieren.
Der Kassenbestand soll möglichst niedrig gehalten 
werden. Barmittel sind getrennt vom persönlichen 
Geldbestand zu halten, eine jederzeitige Überprü-
fung des tatsächlichen Bestandes muss möglich 
sein. Es ist laufend ein Kassenbuch zu führen.
Hat die Rechnerin oder der Rechner den Eindruck, 
dass mit Maßnahmen Mitgliedern des Kirchenvor-
standes oder dessen Angehörigen Vorteile gewährt 
werden, hat er zuvor den Kirchenvorstand einzu-
schalten.

3. Geldanlagen und Darlehensaufnahmen
Die Entscheidung über die Anlage von Geldern 
und die Aufnahme von Darlehen ist Aufgabe des 
Kirchenvorstands und kann nicht auf die Rechne-
rin oder den Rechner delegiert werden. Gleiches 
gilt für die Vergabe von Darlehen. Kredite an und 
vom Rechner oder an und von der Rechnerin sind 
nicht erlaubt.

4. Jahresrechnung
Die Rechnerin oder der Rechner legt dem Kirchen-
vorstand in den beiden ersten Monaten des folgen-
den Jahres die Jahresrechnung für das vergangene 
Jahr sowie die dazugehörigen Belege vor. Dabei sind 
die von der Finanzkommission des Bistums heraus-
gegebenen Formblätter zu verwenden.
Der Kirchenvorstand hat diese Jahresrechnung 
eingehend zu prüfen, insbesondere im Hinblick 
auf Abweichungen zu Vorjahresbeträgen und zum 
Haushaltsplan. Er hat ein Prüfungsrecht insbeson-
dere im Hinblick auf die Belege und Unterlagen 
und ob die Regelungen zur Haushaltsführung be-
achtet sind.
Der Kirchenvorstand entscheidet über die Entlas-
tung der Rechnerin oder des Rechners.
Die Rechnerin oder der Rechner hat regelmäßig 
(mindestens halbjährlich) dem Kirchenvorstand 
über die Entwicklung der Einnahmen und Aus-
gaben im laufenden Haushaltsjahr zu berichten, 
insbesondere über Abweichungen vom Haushalts-
plan. Soweit es sich aus der Jahresrechnung nicht 
bereits ergibt, hat die Rechnerin oder der Rechner 
in einer Aufstellung die vollständige Weiterleitung 
von abzuführenden Kollekten und Spenden nach-
zuweisen.
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5. Haushaltsplan
Die Rechnerin oder der Rechner legt dem Kir-
chenvorstand mit der Jahresrechnung in derselben 
Sitzung den Haushaltsplan (unter Verwendung der 
Formblätter) vor. Basis soll grundsätzlich die letzte 
Jahresrechnung sein, wobei der Kirchenvorstand 
über eventuelle zusätzliche oder wegfallende Ein-
nahmen und Ausgaben berät. Der Haushaltsplan 
ist in dieser vom Kirchenvorstand beschlossenen 
Form der Gemeindeversammlung zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Richtlinien 
für die gemeindliche Rechnungsprüfung

Eine Rechnungsprüfung und der dazugehörige 
Bericht sind die Entscheidungsgrundlage für die 
Gemeindeversammlung. Sie befindet, ob der Kir-
chenvorstand entlastet werden soll. Mit der Entlas-
tung wird dem Kirchenvorstand als Gesamtorgan 
das Vertrauen ausgesprochen (die Rechnerin oder 
der Rechner wird vom Kirchenvorstand entlastet) 
und auf Schadenersatzforderungen verzichtet. Die 
Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer ha-
ben Anrecht auf Einsicht in sämtliche Unterlagen, 
des zu prüfenden Jahres die für die Prüfung erfor-
derlich sind. Dabei sind insbesondere folgende Kri-
terien anzuwenden:
− Sind alle Buchungen nachvollziehbar, sind alle 
Belege vorhanden, stimmen Belege und Buchun-
gen überein?
− Sind alle Unterlagen vollständig (Vorstandsbe-
schlüsse, Verträge usw.)?
− Stimmen Kassenbuch und Bankauszüge mit 
dem Jahresabschluss überein? Stimmen die Rech-
nungsabgrenzungsposten?
− Wurden Abhebungen und Einzahlungen auf 
Bankkonten richtig verbucht?
− Wurden alle weiterzuleitenden Spenden und 
Kollekten zeitnah weitergeleitet?
Eine lückenlose Prüfung der Belege und der Unter-
lagen ist nicht möglich und auch nicht notwendig. 
Es sollten jedoch die Hauptvorgänge untersucht 
werden, insbesondere die Abstimmungen von 
Kasse und Bank mit der Buchführung. Zu ach-

ten ist insbesondere darauf, dass keine Vorteile an 
Mitglieder des Kirchenvorstands und Rechnerin 
oder Rechner (einschließlich deren Angehörigen) 
gewährt werden.
Der Prüfungsbericht sollte folgende Angaben ent-
halten:
Namen der Rechnungsprüfer/innen
Zeit und Ort der Prüfung
Prüfungsfeststellungen:
1) Anfangs- und Endbestände von Kasse und Bank-
konten sind in der Buchführung richtig (nicht rich-
tig) eingetragen
2) Die stichprobenweise Vergleiche der Buchungen 
mit den Belegen ergaben folgende/keine Beanstan-
dungen
3) Die Belege der Buchführung werden übersicht-
lich aufbewahrt.
4) Es wurden folgende Mängel festgestellt:
Die Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer 
schlagen der Gemeindeversammlung die Entlas-
tung/Nichtentlastung des Kirchenvorstands vor.
Ort, Datum
Unterschrift der Rechnungsprüfer/innen

Die einzelnen Blätter der Jahresrechnung und des 
Prüfberichts sind von den Rechnungsprüferinnen 
oder Rechnungsprüfern mit einer Unterschrift zu 
versehen.
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Wahlordnung für Kirchenvorstände 
und Synodalabgeordnete

§ 1
In der Regel geschieht die Wahl durch die anwe-
senden Gemeindemitglieder (§ 2). Eine eventuelle 
Briefwahl muss von den Wahlberechtigten bean-
tragt und begründet werden. Falls die Zulassung 
zur Briefwahl beantragt wird, beschließt die der 
jeweiligen Wahlversammlung vorausgehende Ge-
meindeversammlung mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden darüber. Dieser Beschluss gilt bis zur 
Fassung eines anderen Beschlusses. Wird die Brief-
wahl zugelassen, gilt für die Wahl § 3.

§ 2 Wahlordnung ohne Briefwahl
(1) Die Wahl geschieht in einer vom Kirchenvor-
stand oder, sofern dieser nicht besteht, von der Bi-
schöfin oder dem Bischof einberufenen Gemeinde-
versammlung. 
(2) Der Kirchenvorstand bzw. die von der Bischöfin 
oder dem Bischof dazu Beauftragten veröffentli-
chen spätestens sechs Wochen vor dem Wahlter-
min im Gemeindebrief eine erste Vorschlagsliste. 
Diese ist bis zum Wahltag auf Antrag von Gemein-
demitgliedern zu ergänzen. Neue Wahlvorschläge 
können auch in der Wahlversammlung gemacht 
werden. 
(3) Die oder der vom Kirchenvorstand bzw. von der 
Bischöfin oder dem Bischof benannte Wahlleiterin 
oder Wahlleiter eröffnet die Wahlversammlung 
und benennt zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer aus 
den Wählerinnen und Wählern. Darauf gibt er den 
Vorgeschlagenen Gelegenheit zu einer kurzen Vor-
stellung und der Wahlversammlung Gelegenheit 
zu Fragen an die Vorgeschlagenen. 
(4) Die Beisitzerinnen oder Beisitzer verteilen die 
Stimmzettel, die Wählerinnen und Wähler kenn-
zeichnen diese und legen sie in das für die Wahl 
vorgesehene Gefäß ein. 
(5) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter zählt die 
Stimmzettel und verliest die Namen der auf dem 
Stimmzettel Gekennzeichneten. Die Beisitzerin-
nen oder Beisitzer vermerken diese in jeweils einer 
Liste. Über die Ungültigkeit von Stimmzetteln 
beschließt der Wahlvorstand (Wahlleiterin oder 
Wahlleiter und die Beisitzerinnen oder Beisitzer). 
Ungültig sind Stimmzettel, 

a) die unterschrieben oder auf andere Weise kennt-
lich gemacht sind, 
b) die keinen auf dem Stimmzettel Genannten aus-
reichend bezeichnen, 
c) die außer der Kennzeichnung der Gewählten 
weitere Zusätze enthalten, 
d) auf denen mehr Namen gekennzeichnet sind als 
Personen zu wählen sind. 
(6) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt das 
Ergebnis der Wahl bekannt. Erhalten weniger Vor-
geschlagene die absolute Mehrheit der Stimmen, 
als Kirchenvorstandsmitglieder bzw. Synodale zu 
wählen sind, wird sofort ein zweiter Wahlgang er-
öffnet. Wird ein dritter Wahlgang nötig, reicht die 
relative Mehrheit der Stimmen zur Wahl aus. 
(7) Nach der Wahl findet eine getrennte Wahl von 
Ersatzmitgliedern bzw. Ersatzsynodalen statt. Ihre 
Zahl soll mindestens halb so viele Personen umfas-
sen wie die Zahl der gerade Gewählten. 
(8) Der Wahlvorstand gibt das gesamte Wahlergeb-
nis der Gemeindeversammlung bekannt. Der Kir-
chenvorstand meldet das Ergebnis der Wahlen und 
bei Kirchenvorstandswahlen die Besetzung seiner 
Ämter unverzüglich nach der konstituierenden 
Sitzung der Bischöfin oder dem Bischof und der Sy-
nodalvertretung, der Landessynode bzw. dem Ge-
meindeverband sowie der Dekanin oder dem De-
kan. Im der Wahl nächstfolgenden Gemeindebrief 
werden ebenso Wahlergebnis und Ämterbesetzung 
mitgeteilt. 
(9) Die Beratung von nach der Wahl vorgesehenen 
Tagesordnungspunkten wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes geleitet, die 
Beschlüsse werden von der Schriftführerin oder 
dem Schriftführer protokolliert. 

§ 3 Wahlordnung mit Briefwahl
(1) Die Wahl geschieht in einer vom Kirchenvor-
stand oder, sofern dieser nicht besteht, von der 
Bischöfin oder dem Bischof einberufenen Gemein-
deversammlung und auf Antrag des jeweiligen 
Wahlberechtigten auch durch Briefwahl. 
(2) Der Kirchenvorstand bzw. die von der Bischöfin 
oder dem Bischof dazu Beauftragten haben spä-
testens sechs Wochen vor dem Wahltermin eine 
Vorschlagsliste für die Kirchenvorstandswahl bzw. 
Synodalenwahl aufzustellen und durch Gemeinde-
brief mitzuteilen. 
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(3) In der Vorschlagsliste sind die Namen der Kan-
didaten in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe 
von Alter, Beruf und Wohnung aufzuführen. 
(4) Die Vorschlagsliste ist auf Antrag von wahlbe-
rechtigten Gemeindemitgliedern zu ergänzen. 
(5) Der Ergänzungsvorschlag ist gültig, wenn er von 
mindestens zwei Wahlberechtigten mit Vor-, Zuna-
men und Anschrift unterzeichnet und mit der Er-
klärung der Vorgeschlagenen, dass sie zu Annahme 
einer etwaigen Wahl bereit sind, innerhalb von drei 
Wochen nach Versendung des Gemeindebriefes 
beim Kirchenvorstand bzw. beim von der Bischöfin 
oder dem Bischof dafür Benannten eingereicht ist. 
Binnen einer Woche stellen der Kirchenvorstand 
bzw. die von der Bischöfin oder dem Bischof dazu 
Beauftragten den endgültigen Wahlvorschlag fest 
und veröffentlichen ihn. 
(6) Der Antrag auf Briefwahl kann vom Tag der 
Bekanntgabe der Vorschlagslisten des Kirchenvor-
standes bis sechs Tage vor dem Wahltermin gestellt 
werden. Er ist an die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Kirchenvorstandes bzw. an die Adresse 
des Pfarramtes zu richten. Der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller werden nach der Feststellung 
des endgültigen Wahlvorschlages Briefwahlschein, 
Briefwahlumschlag, ein mit den Namen der Vorge-
schlagenen bedruckter Stimmzettel und amtlicher 
Wahlumschlag ausgehändigt bzw. zugesandt. Die 
Ausstellung eines Briefwahlscheines ist in einem 
besonderen Verzeichnis festzuhalten, das dem 
Wahlvorstand der Gemeindeversammlung überge-
ben wird. 
(7) Die Briefwählerin oder der Briefwähler hat den 
verschlossenen amtlichen Wahlumschlag mit sei-
nem Stimmzettel und den Briefwahlschein in dem 
verschlossenen Briefwahlumschlag so rechtzeitig 
zu übersenden, dass er spätestens am Tag vor der 
Gemeindeversammlung bei der oder dem Vorsit-
zenden des Kirchenvorstandes eingeht. Auf dem 
Briefwahlschein hat die Wählerin oder der Wähler 
zu versichern, dass sie oder er den Stimmzettel per-
sönlich gekennzeichnet hat. 
(8) Die zur Wahl zusammengetretene Gemeinde-
versammlung wird von einem vom Kirchenvor-
stand bzw. von der Bischöfin oder dem Bischof 
benannten Wahlleiterin oder Wahlleiter und zwei 
von dieser oder diesem zu Beginn der Versamm-
lung bestimmten Beisitzerinnen oder Beisitzern als 

Wahlvorstand geleitet. Diese öffnen zunächst die 
Briefwahlumschläge, entnehmen Briefwahlschein 
und Wahlumschlag, prüfen die Wahlberechtigung 
und legen dann die als berechtigt anerkannten amt-
lichen Wahlumschläge in die Wahlurne ein. 
(9) Die an der Gemeindeversammlung teilneh-
menden Wahlberechtigten erhalten von den 
Beisitzerinnen oder Beisitzern ihren jeweils mit 
den Briefwahlunterlagen identischen amtlichen 
Wahlumschlag und Stimmzettel, kennzeichnen 
den Stimmzettel und legen ihn im verschlossenen 
Wahlumschlag in die Wahlurne ein. 
(10) Nach beendigtem Wahlgang werden die 
Wahlumschläge geöffnet und die Stimmen ausge-
zählt. 
(11) Für die Ungültigkeit von Stimmzetteln gilt § 2 
Absatz 5. Außerdem sind ungültig die Stimmzettel, 
a) deren Umschläge kenntlich gemacht sind, 
b) die zu mehreren in einem Umschlag enthalten 
sind. 
(12) Die auf den gültigen Stimmzetteln gekenn-
zeichneten Namen werden von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter laut vorgelesen und von bei-
den Beisitzerinnen oder Beisitzern in jeweils einer 
Liste vermerkt. Danach wird festgestellt, wie viel 
gültige Stimmen jede Kandidatin oder jeder Kan-
didat erhalten hat. 
(13) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstandes bzw. 
Synodalen sind so viele Kandidatinnen oder Kan-
didaten in der Reihenfolge der auf sie entfallenen 
Stimmenzahl gewählt, wie Kirchenvorsteher bzw. 
Synodale zu wählen waren. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Alle übrigen Kandidatinnen 
und Kandidaten sind, falls die Gemeindeversamm-
lung zustimmt, in der Reihenfolge der auf sie ent-
fallenen Stimmenzahl zu Ersatzmitgliedern bzw. 
Ersatzsynodalen gewählt. Erteilt die Gemeinde-
versammlung diese Zustimmung nicht, wird ein 
getrennter Wahlgang nur mit den auf der Gemein-
deversammlung erschienenen Wahlberechtigten 
durchgeführt, um die Ersatzleute zu ermitteln. Das 
Wahlergebnis wird in einer Wahlurkunde, die von 
der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter und den bei-
den Beisitzerinnen oder Beisitzern zu unterzeich-
nen ist, niedergeschrieben. 
(14) Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis der 
Gemeindeversammlung bekannt. Der Kirchen-
vorstand meldet das Ergebnis der Wahlen und bei 
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Kirchenvorstandswahlen die Besetzung seiner Äm-
ter unverzüglich nach der konstituierenden Sitzung 
der Bischöfin oder dem Bischof und der Synodal-
vertretung, der Landessynode bzw. dem Gemein-
deverband sowie der Dekanin oder dem Dekan. Im 
der Wahl nächstfolgenden Gemeindebrief werden 
ebenso Wahlergebnis und Ämterbesetzung mitge-
teilt. 
(15) Die Beratung von nach der Wahl vorgesehenen 
Tagesordnungspunkten wird von der oder dem 
Vorsitzenden des Kirchenvorstandes geleitet, die 
Beschlüsse werden von der Schriftführerin oder 
dem Schriftführer protokolliert.

Ordnung der Wahl 
der Bischöfin oder des Bischofs

(1) Zur Vorbereitung der Wahl der Bischöfin oder 
des Bischofs sollen gemeindeübergreifende Ver-
sammlungen der Synodenmitglieder stattfinden. 

(2) Die Wahl der Bischöfin oder des Bischofs findet 
auf einer ordentlichen oder außerordentlichen Sy-
node statt. Die außerordentliche Synode erstreckt 
sich mindestens auf zwei Tage; nach erfolgter Wahl 
können auch andere Themen behandelt werden. 
Die Synodalvertretung bestimmt eine Laiin oder 
einen Laien, die oder der die Wahl leitet. 

(3) Den Wahlberechtigten ist von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter ein Verzeichnis der wählbaren 
Priesterinnen und Priester (§ 22, Abs. 1 SGO) aus-
zuhändigen. 

(4) Die Wahlhandlung beginnt mit der Eucharis-
tiefeier „Zur Anrufung des Heiligen Geistes“. Die 
gesamte Wahlhandlung ist öffentlich. Nichtwahl-
berechtigte müssen in dem ihnen zugewiesenen 
Teil der Kirche, bzw. des Wahlraumes verbleiben. 

(5) Die Versammlung wählt mit einfacher Stim-
menmehrheit aus den Synodalen ohne passives 
Wahlrecht eine Wählerin oder einen Wähler zur 
Schriftführerin oder zum Schriftführer und drei 
Wählerinnen oder Wähler zu Stimmzählerinnen 

oder Stimmzählern. Die oder der Vorsitzende hat 
dabei das erste Vorschlagsrecht. 

(6) Die Wählerinnen und Wähler leisten gemein-
sam folgendes Gelöbnis: „Ich gelobe, derjenigen 
Person meine Stimme zu geben, die ich nach bes-
tem Wissen für die Geeignetste halte.“

(7) Vor der Wahl werden alle anwesenden wählba-
ren Priesterinnen und Priester von der Wahlleiterin 
oder dem Wahlleiter öffentlich gefragt, ob sie bereit 
sind, eine auf sie fallende Wahl anzunehmen. Da-
nach erhalten diejenigen, die diese Frage bejaht ha-
ben, das Wort für eine kurze Darstellung ihrer Hal-
tung dem bischöflichen Amt gegenüber. Es folgt 
eine Aussprache, in der den Kandidatinnen und 
Kandidaten auch Fragen gestellt werden können. 

(8) Nach einer Pause erfolgt der erste Wahlgang. 
Die Stimmzählerinnen und Stimmzähler verteilen 
gesiegelte Verzeichnisse aller wählbaren Priesterin-
nen und Priester als Stimmzettel. Den Wählerin-
nen und Wählern ist eine ausreichende Zahl von 
Wahlkabinen zur Verfügung zu stellen. Die Wäh-
lerinnen und Wähler legen ihre Stimmzettel in die 
vorbereiteten Urnen. 

(9) Nach der Einsammlung aller Stimmzettel wer-
den diese von der ältesten Stimmzählerin oder dem 
ältesten Stimmzähler zuerst gezählt, dann einzeln 
laut verlesen und den beiden anderen Stimmzähle-
rinnen oder Stimmzählern übergeben. Die Schrift-
führerin oder der Schriftführer hat die Namen zu 
verzeichnen. Nachdem alle Stimmzettel verlesen 
sind, werden sie versiegelt. 

(10) Gewählt ist, wer eine Mehrheit von drei Fünf-
teln der abgegebenen Stimmen erhält. Wird diese 
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erzielt, so ist 
die Wahlhandlung so lange fortzusetzen, bis die 
vorgeschriebene Mehrheit erreicht ist. 

(11) Haben mehrere Wahlgänge stattgefunden, 
so ist auf einen von mindestens einem Viertel der 
Wählerinnen und Wähler unterstützten Antrag 
hin eine öffentliche Aussprache oder eine Pause 
einzuräumen. Priesterinnen und Priester, die bereit 
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sind, eine Wahl anzunehmen, können sich ohne 
weiteres zu Wort melden. 

(12) Bei Anwesenheit der gewählten Person fordert 
die oder der Vorsitzende sie auf, sich über die An-
nahme der Wahl zu erklären. Nimmt sie die Wahl 
nicht an, so ist eine neue Wahl vorzunehmen. 

(13) Bei Abwesenheit der gewählten Person ersucht 
die Synodalvertretung sie mündlich oder schrift-
lich, sich bis zum Ende der Synode über die An-
nahme zu erklären. Sollte dieses nicht möglich sein, 
wird von der Synode eine angemessene Erklärungs-
frist festgelegt. Erklärt sie sich nicht vor Ablauf der 
Frist zur Annahme der Wahl bereit, so ist eine neue 
Wahlversammlung auszuschreiben. 

(14) Die gewählte Person legt sofort nach Annah-
me der Wahl das vorgeschriebene Gelöbnis ab (§ 21 
Abs. 2 SGO). 

(15) Die über die Wahlhandlung aufgenommene 
Urkunde ist von allen Wählerinnen und Wählern 
zu unterschreiben. 

(16) Wenn die gewählte Person während der Syno-
de die Annahme erklärt hat, wird, wenn möglich, 
in der Kirche, in der die Eucharistiefeier zur „An-
rufung des Heiligen Geistes“ stattgefunden hat, das 
Ergebnis durch eine Priesterin oder einen Priester 
verkündet, die oder der von der Wahlversammlung 
bestimmt wird. Der gewählten Person wird, wenn 
sie anwesend ist, das bischöfliche Brustkreuz über-
reicht. Die Synode wird mit einem Fürbittgebet 
und einem Danklied beschlossen.

Ordnung der Wahl 
der Pfarrerin oder des Pfarrers

(1) Die Namen aller Bewerberinnen und Bewerber 
werden sofort nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
durch die Bischöfin oder den Bischof dem Kirchen-
vorstand mitgeteilt. Dieser ist verpflichtet, über 
die Bewerberinnen und Bewerber Erkundigungen 
einzuziehen. Der Kirchenvorstand lädt alle Bewer-
berinnen und Bewerber zur Feier je einer Eucha-
ristiefeier mit Predigt ein. Allen wahlberechtigten 
Gemeindemitgliedern werden Ort und Zeit dieser 

Gottesdienste sowie Name, Alter, Familienstand 
und das derzeitige oder letzte kirchliche Amt der je-
weiligen Bewerberin oder des jeweiligen Bewerbers 
vom Kirchenvorstand mitgeteilt. Auf Anfrage ist 
den Bewerberinnen und Bewerbern Einsicht in die 
Seelsorgeberichte und Jahresrechnungen der ausge-
schriebenen Gemeinde aus den letzten fünf Jahren 
zu gewähren.

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber legt ihrer 
oder seiner Predigt eine der Tageslesungen zugrun-
de. In zeitlichem Zusammenhang mit der Eucharis-
tiefeier gibt der Kirchenvorstand Gelegenheit zu ei-
nem Gespräch zwischen der Bewerberin oder dem 
Bewerber, ggf. der Ehepartnerin oder dem Ehepart-
ner, dem Kirchenvorstand und den Gemeindemit-
gliedern. Die bisherige Inhaberin oder der bisherige 
Inhaber der Pfarrstelle darf bei diesen Gesprächen 
nicht zugegen sein. Sofern die Bewerberin oder der 
Bewerber nicht bereits in der Gemeinde Dienst tut, 
hat sie oder er den Aufenthalt in der ausgeschriebe-
nen Gemeinde auf die für den Gottesdienst und das 
Gespräch erforderliche Zeit zu beschränken und 
Besuche bei Gemeindemitgliedern, die nicht dem 
Kirchenvorstand angehören, zu unterlassen.

(3)  Der Kirchenvorstand beruft eine Gemeinde-
versammlung für die Wahl und bestimmt hierfür 
eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter. Die Wahl-
handlung ist öffentlich und geschieht nach Erledi-
gung der Pfarrstelle, frühestens am Sonntag nach 
der Eucharistiefeier der letzten Bewerberin oder des 
letzten Bewerbers. Sie findet in der Kirche, nur wo 
diese nicht zur Verfügung steht, in einem anderen 
geeigneten Raum statt. Sind weniger als zehn von 
Hundert der wahlberechtigten Gemeindemitglie-
der anwesend, kann die Wahl nicht stattfinden. 
In diesem Fall lädt der Kirchenvorstand zu einer 
zweiten Wahlversammlung, die nach Ablauf von 
drei Wochen stattfinden muss, erneut ein. Neh-
men an ihr ebenfalls weniger als zehn von Hundert 
der wahlberechtigten Gemeindemitglieder teil, so 
kann die Wahl wiederum nicht stattfinden. In die-
sem Fall tritt § 68(2)1. SGO in Kraft, nach dem die 
Bischöfin oder der Bischof mit Zustimmung der 
Synodalvertretung eine Pfarrerin oder einen Pfar-
rer unmittelbar ernennen kann.
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(4) Die oder der vom Kirchenvorstand bestimmte 
Wahlleiterin oder Wahlleiter lässt die Versamm-
lung mit einem Lied und einem Gebet eröffnen. Sie 
oder er stellt die nach § 44 SGO Wahlberechtigten 
namentlich fest und bestellt aus den Wählerinnen 
und Wählern zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer, 
von denen eine oder einer die Wahlurkunde nie-
derzuschreiben hat. Nichtwahlberechtigte müssen 
in dem ihnen zugewiesenen Teil der Kirche bzw. 
des Wahlraumes verbleiben. Die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter verliest die Namen sämtlicher Be-
werberinnen und Bewerber. Der Kirchenvorstand 
ist berechtigt, über seine Erhebungen zu berichten 
und einen Wahlvorschlag zu machen. Auf Antrag 
findet eine Aussprache statt.

(5) Die Wahl erfolgt geheim und durch Abgabe 
von gedruckten Stimmzetteln. Diese werden von 
der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter verlesen und 
von den Beisitzerinnen oder Beisitzern geprüft und 
vermerkt.

(6) Die Wahlhandlung ist auf drei Wahlgänge be-
schränkt. Auf Beschluss der Gemeindeversamm-
lung ist zwischen den einzelnen Wahlgängen Ge-
legenheit zur Aussprache zu geben. Beim dritten 
Wahlgang erfolgt die Wahl zwischen den beiden 
Bewerberinnen oder Bewerbern, die im zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Es 
gilt die Bewerberin oder der Bewerber als gewählt, 
die oder der die absolute Mehrheit der anwesenden 
Wahlberechtigten auf sich vereinigt. Steht nur eine 
Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl an, ist die 
Wahlhandlung auf einen einzigen Wahlgang be-
schränkt, und die Bewerberin oder der Bewerber 
benötigt zu ihrer oder seiner Wahl die Mehrheit 
von 70 vom Hundert der anwesenden Wahlbe-
rechtigten. Die Wahlurkunde ist sofort zu verlesen 
und von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter und 
den beiden Beisitzerinnen oder Beisitzern zu un-
terschreiben. Die Wahlhandlung wird durch ein 
Danklied beschlossen.

(7) Soll eine zu besetzende Pfarrstelle mehrere Ge-
meinden umfassen, so kann die Wahl der Pfarrerin 
oder des Pfarrers gemeinsam erfolgen, wenn die 
Kirchenvorstände aller betroffenen Gemeinden 
dies jeweils mit Mehrheit beschlossen haben. In 

diesem Fall tritt an die Stelle des Kirchenvorstands 
für alle Entscheidungen, die nach der Ordnung der 
Pfarrerwahl durch den Kirchenvorstand zu treffen 
sind, ein Gremium, das aus den Kirchenvorständen 
aller betroffenen Gemeinden besteht (gemeinsa-
mer Kirchenvorstand). Für das Verfahren dieses 
Gremiums sind die Vorschriften, die für den Kir-
chenvorstand gelten, entsprechend anzuwenden. 
Der gemeinsame Kirchenvorstand bestimmt aus 
seiner Mitte für die Dauer dieser Pfarrerwahl ei-
nen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, regelt das 
Nähere in Bezug auf die Vorstellung der Bewerber 
(Absätze 1 und 2) und legt den Ort fest, an dem die 
Gemeindeversammlung, die aus den Mitgliedern 
der Gemeindeversammlungen der betroffenen 
Gemeinden besteht (gemeinsame Gemeindever-
sammlung), stattfinden soll. Für das Verfahren 
der gemeinsamen Gemeindeversammlung sind die 
Vorschriften, die für die Gemeindeversammlung 
gelten, entsprechend anzuwenden. Die gemeinsame 
Gemeindeversammlung kann keine Beschlüsse zu 
anderen Angelegenheiten fassen.“

(8) Das Wahlergebnis wird veröffentlicht.
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Satzung der Gesamtpastoralkonferenz

§ 1 Die Gesamtpastoralkonferenz 
und ihr Präsidium
(1) Mindestens einmal jährlich tagt die Gesamt-
pastoralkonferenz. Die Teilnahme ist für die haupt-
beruflichen Geistlichen verpflichtend.
(2) Die Gesamtpastoralkonferenz wählt gemäß 
§ 2 dieser Satzung ein Präsidium. Das Präsidium ist 
die ständige Vertretung der Gesamtpastoralkonfe-
renz des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken 
in Deutschland. Es vertritt die hauptberuflichen 
Geistlichen gegenüber der Kirchenleitung und den 
Gesamtpastoralkonferenzen anderer alt-katholi-
scher Kirchen.
(3) Das Präsidium trägt in besonderer Weise Sorge 
für die Beachtung und Akzeptanz der persönlichen 
Anliegen und Nöte der Geistlichen, ebenso für die 
Kommunikation und für einen kreativen und ver-
söhnlichen Umgang mit Konflikten.

§ 2 Die Wahl des Präsidiums
(1) Das Präsidium umfasst drei Mitglieder, die we-
der der Synodalvertretung noch der Dekanekonfe-
renz angehören können.
(2) Die hauptberuflichen Geistlichen der Gesamt-
pastoralkonferenz ermitteln in einer geheimen 
Wahl aus ihrer Mitte drei Vertreterinnen bzw. Ver-
treter und zwei Ersatzmitglieder. Hierbei sind jene 
in das Präsidium gewählt, die die meisten Stim-
men erhalten. Ersatzmitglieder sind die mit der 
viert- und fünfthöchsten Stimmenzahl. Bei Stim-
mengleichstand entscheidet eine Stichwahl.
(3) Die Amtszeit des Präsidiums beginnt nach der 
jeweiligen Konferenz und beträgt vier Jahre. Eine 
Wiederwahl ist unbegrenzt oft möglich. Tritt ein 
Mitglied vor Ende der Amtszeit zurück, scheidet es 
durch die Beendigung des Dienst- oder Arbeitsver-
hältnisses aus oder wird es in die Synodalvertretung 
oder Dekanekonferenz gewählt, rückt das Ersatz-
mitglied mit der nächst höheren Stimmenzahl 
nach.

§ 3 Die Aufgaben des Präsidiums
(1) Das Präsidium bereitet die Teile der Gesamt-
pastoralkonferenz vor, die der Kommunikation 
der dort vertretenen hauptberuflichen Geistlichen 
dienen. Hierzu ermittelt es spätestens acht Wochen 

vor Beginn der Sitzung durch eine Umfrage bei den 
Teilnehmenden der Konferenz gewünschte The-
men, die in der Gemeinschaft der hauptberuflichen 
Geistlichen als Störungen empfunden werden.
(2) Die thematischen Teile der Gesamtpastoralkon-
ferenz werden von einer der Dekanatspastoralkon-
ferenzen vorbereitet und durchgeführt.
(3) Das Präsidium trägt nach der jeweiligen Konfe-
renz dafür Sorge, dass
(a) durch die in Absatz 2 genannte Dekanatspasto-
ralkonferenz ein Konferenzprotokoll erstellt und 
veröffentlicht wird.
(b) etwaige Beschlüsse zu den behandelten Themen 
umgesetzt werden.
(c) behandelte Themen, die nicht abgeschlossen 
werden konnten, in den jeweils zuständigen Gremi-
en zur Wiedervorlage kommen.
(4) Das Präsidium trägt Mitverantwortung für die 
Kommunikation zwischen den hauptberuflichen 
Geistlichen und den Geistlichen im Ehrenamt so-
wie den Einrichtungen, Initiativen und Hilfswer-
ken im Bistum.
(5) Das Präsidium kann angerufen werden, wenn
(a) eine Geistliche / ein Geistlicher Anregungen 
oder Beschwerden gegenüber der Kirchenleitung 
(Dekanin / Dekan, Bischöfin / Bischof, Synodal-
vertretung) vorbringen möchte.
(b) eine Geistliche / ein Geistlicher von der Kir-
chenleitung zu einem Personalgespräch gebeten 
wird. 
(c) das Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit einer/ ei-
nem Geistlichen beendet werden soll oder beendet 
worden ist. Dies betrifft nicht die Beendigung des 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses wegen des Errei-
chens der Altersgrenze oder einer Befristung.
(d) Unstimmigkeiten bei einer Stellenbesetzung 
bestehen. 
(e) Unstimmigkeiten zwischen Geistlichen beste-
hen.
(f) Dienstbedingungen für Familie und Partner-
schaft unzumutbar werden.

§ 4 Rechte und Pflichten des Präsidiums
(1) Auf Wunsch sind dem Präsidium alle für seine 
Arbeit erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. Dabei dürfen Personalakten nur mit schrift-
licher Zustimmung der/ des Geistlichen eingesehen 
werden. Unterlagen der Synodalvertretung und der 
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Bischöfin oder des Bischofs können nur mit deren 
Genehmigung eingesehen werden, soweit sie der 
Schweigepflicht unterliegen, die Willensbildung 
oder Beratung innerhalb der Synodalvertretung 
betreffen oder in sonstiger Weise vertraulich sind.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof und die Synodal-
vertretung informieren das Präsidium schriftlich 
über
(a) jede Veränderung bei der Vergütung
(b) jede Änderung der Arbeitszeit oder der Urlaubs-
regelung
(c) eine erwogene Beendigung eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses mit Darlegung der Gründe. 
Einer Darlegung der Gründe bedarf es nicht, wenn 
die Beendigung eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses auf Probe erwogen wird.
(3) Die in Absatz 2 genannte Informationspflicht 
erfolgt so rechtzeitig, dass das Präsidium Gelegen-
heit zur Stellungnahme sowie zur Erhebung von 
Einwendungen hat, mindestens jedoch zwei Wo-
chen vor dem Inkrafttreten des Beschlusses der 
Synodalvertretung. Kann diese Frist aus wichtigem 
Grund nicht eingehalten werden, ist die Informa-
tion unverzüglich nachzuholen, aber auf jeden Fall 
vor Inkrafttreten des Beschlusses.
(4) Eine Beendigung des Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses wird nicht wirksam, solange vor 
dem Inkrafttreten des Beschlusses eingegangene 
schriftliche Einwendungen des Präsidiums durch 
die Synodalvertretung nicht beraten und einer 
Entscheidung zugeführt worden sind, die folgende 
Sachverhalte betreffen:
(a) Ist eine Weiterbeschäftigung an einer anderen 
Seelsorgestelle möglich?
(b) Ist eine Weiterbeschäftigung nach zumutbaren 
Fortbildungsmaßnahmen möglich? 
(c) Wurden soziale Gesichtspunkte ausreichend be-
rücksichtigt?
(5) Die Mitglieder des Präsidiums führen ihr Amt 
unentgeltlich im Rahmen ihrer Dienstzeit. Die an-
fallenden angemessenen Kosten stellt das Präsidi-
um der Bistumssynodalkasse in Rechnung.
(6) Bei Bedarf kann das Präsidium Beratung oder 
Fortbildung in Anspruch nehmen. Die angemes-
senen Kosten werden im Einvernehmen mit der 
Finanzkommission von der Bistumssynodalkasse 
getragen.

(7) Zu dem die Absätze 5 und 6 betreffenden Kos-
tenansatz im Bistumshaushalt ist das Präsidium vor 
der Beschlussfassung anzuhören.
(8) Die Mitglieder des Präsidiums unterliegen im 
Hinblick auf ihre Tätigkeiten der Schweigepflicht, 
auch nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt.
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VI. dIenSt-, entGelt- und VerSorGunGSordnunG 
(deVo)
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Dienst-, Entgelt- und 
Versorgungsordnung (DEVO)

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung regelt den Dienst, das Entgelt 
und die Versorgung
1. der Geistlichen des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland und
2. der Angestellten des Bistums, die nicht geringfü-
gig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs.1 Nr. 2 SGB 
IV sind.
(2) Die Besoldung und Versorgung der Bischöfin 
oder des Bischofs ist Bestandteil der staatlichen 
Dotation.

§ 2 Begründung des Dienstverhältnisses
(1) Das Dienstverhältnis zwischen dem Bistum und 
den Geistlichen wird durch Aushändigung der Er-
nennungsurkunde begründet. Für das Dienstver-
hältnis gelten die Kirchlichen Ordnungen und Sat-
zungen einschließlich der Weiheverpflichtungen.
(2) Das Dienstverhältnis zwischen dem Bistum und 
den Angestellten wird durch den Abschluss des 
schriftlichen Dienstvertrages begründet. Für das 
Dienstverhältnis gilt das staatliche Recht, sofern 
diese Ordnung oder andere Kirchliche Ordnungen 
und Satzungen nichts anderes bestimmen.

§ 3 Dienstverhältnis auf Probe, 
unbefristetes Dienstverhältnis
(1) Das Dienstverhältnis der Geistlichen ist zu-
nächst auf vier Jahre befristet (Probezeit). Während 
der Probezeit kann es von beiden Seiten ohne be-
sondere Begründung beendet werden. Die Entlas-
sung kann frühestens zum Ende des nächsten Ka-
lendermonats ausgesprochen werden. 
(2) Die Probezeit kann aus besonderen Gründen 
verkürzt werden.
(3) Nach Ablauf der Probezeit können die Geist-
lichen in ein unbefristetes Dienstverhältnis über-
nommen werden. Ein Rechtsanspruch auf Über-
nahme besteht nicht. Die nochmalige Befristung 
des Dienstverhältnisses ist nicht zulässig.

§ 4 Pfarrstellenvereinbarung
(1) Die Pfarrstellenvereinbarung regelt ergänzend 
im Einklang mit den Kirchlichen Ordnungen und 
Satzungen die örtlichen Besonderheiten.
(2) Der Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde erstellt 
die Pfarrstellenvereinbarung gemeinsam mit der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer nach Anhörung der 
Dekanin oder des Dekans und des Landessynodal-
rats oder des Vorstands des Gemeindeverbands. Sie 
tritt mit der Genehmigung durch die Synodalver-
tretung in Kraft. 
(3) Diese Vorschrift gilt für andere Geistliche ent-
sprechend, die in einem Dienstverhältnis mit dem 
Bistum stehen, es sei denn, sie sind nicht einer be-
stimmten Gemeinde zugeordnet.

§ 5 Tägliche Dienstzeit, freier Tag, 
Nebentätigkeiten
(1) Die tägliche Dienstzeit der Geistlichen be-
stimmt sich nach den Erfordernissen des Amtes. 
Mehr-, Sonntags-, Nacht- und Feiertagsarbeit wer-
den nicht gesondert vergütet.
(2) Die Arbeitswoche besteht aus sechs Arbeitsta-
gen. Den Geistlichen steht ein freier Tag pro Wo-
che zu. Sie sorgen für die Aufrechterhaltung der 
Seelsorge in dringenden Fällen.
(3) Geistliche dürfen einer entgeltlichen Nebentä-
tigkeit nur nachgehen, wenn diese zuvor von der 
Synodalvertretung genehmigt worden ist. Das Ent-
gelt wird nach Maßgabe des § 28 gekürzt.

§ 6 Dienstwohnung und Diensträume
(1) Die Geistlichen sind verpflichtet, eine angebo-
tene Dienstwohnung zu beziehen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann davon abgesehen werden. 
Ausnahmen und die näheren Einzelheiten regelt 
die Synodalvertretung.
(2) Geistliche, denen eine Dienstwohnung zur 
Verfügung gestellt wird, schließen einen Dienst-
wohnungsüberlassungsvertrag mit der dienstwoh-
nungsgebenden kirchlichen Körperschaft. Der 
zuständige Landessynodalrat oder Gemeindever-
bandsvorstand, bei gemeindeverbandsfreien Ge-
meinden die Synodalvertretung, übermittelt der 
Körperschaft vorab einen Vertragsentwurf. Der 
Vertrag muss vorsehen, dass er erst mit der Geneh-
migung der Synodalvertretung wirksam wird.
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(3) Die Dienstwohnungsvergütung entspricht 
höchstens der ortsüblichen Vergleichsmiete unter 
Ausschluss der anteiligen Größe der vorwiegend 
dienstlich genutzten Räume, jedoch für Pfarr-
amtsanwärterinnen und Pfarramtsanwärter nicht 
mehr als 15 Prozent von Entgeltgruppe 11 Stufe 
3 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
und für alle übrigen Geistlichen und kirchlichen 
Angestellten nicht mehr als 15 Prozent von Ent-
geltgruppe 12 Stufe 6. Der Landessynodalrat oder 
Gemeindeverbandsvorstand, bei gemeindever-
bandsfreien Gemeinden die Synodalvertretung, 
setzt die Dienstwohnungsvergütung gemäß Satz 1 
und im Zweifelsfall die anteilige Größe der vorwie-
gend dienstlich genutzten Räume fest. Wird eine 
Dienstwohnung zur Verfügung gestellt und liegt 
die ortsübliche Vergleichsmiete höher als die festge-
setzte Dienstwohnungsvergütung, ist der geldwerte 
Vorteil nach Maßgabe des staatlichen Rechts zu 
versteuern. Der Landessynodalrat oder Gemeinde-
verbandsvorstand, bei gemeindeverbandsfreien Ge-
meinden die Synodalvertretung, überprüft alle fünf 
Jahre die Höhe der Dienstwohnungsvergütungen 
und passt sie gegebenenfalls an.
(4) Die Nebenkosten für die vorwiegend privat 
genutzten Räume der Dienstwohnung tragen die 
Geistlichen selbst.
(5) Halten Geistliche in der Privatwohnung 
Diensträume vor, werden die anteiligen Miet- und 
Nebenkosten ersetzt. Für die Festsetzung der antei-
ligen Größe der Diensträume gilt Absatz 3. 
(6) Bei Unstimmigkeiten zwischen Dienstwoh-
nungsgeber und Dienstwohnungsnehmer entschei-
det der Landessynodalrat oder Gemeindeverbands-
vorstand, bei gemeindeverbandsfreien Gemeinden 
die Synodalvertretung, ob und unter welchen Um-
ständen eine Wohnung als Dienstwohnung geeig-
net ist.

§ 7 Tarifvertragliche Vorschriften
Soweit auf den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) Bezug genommen wird, finden 
die Vorschriften des Tarifvertrags in der Ausprä-
gung für die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber 
(VKA-West) in der Fassung vom 1.Oktober 2005 
Anwendung, soweit nicht diese Ordnung etwas an-
deres vorschreibt.

Abschnitt II
Eingruppierung und Entgelt

§ 8 Eingruppierung
(1) Die Geistlichen werden in folgende Entgeltgrup-
pen des TVöD eingruppiert:
1. die Bischöfin oder der Bischof 14
2. Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrverweserinnen 
und Pfarrverweser sowie andere Geistliche nach 
bestandener Pfarramtsprüfung, denen ein Pfarr-
amt zur Verwaltung übertragen ist 13. 
3. Geistliche im Auftrag 11
4. Pfarramtsanwärterinnen und -anwärter, zweite 
Geistliche in einer Pfarrei 11
4a. Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare 12
5. Diakoninnen und Diakone mit theologischem 
Universitätsabschluss
− in den ersten vier Jahren 10
− ab Beginn des fünften Jahres 11
6. Sonstige hauptamtliche Diakoninnen und Dia-
kone (ohne theologischen Universitätsabschluss) 9
(2) Die Bezüge nach Absatz 1 sind nur gewähr-
leistet, wenn die Mitgliederzahl der von der oder 
dem Geistlichen zu betreuenden Gemeinde(n) 
insgesamt 350 nicht unterschreitet. Liegt die Mit-
gliederzahl unter dieser Grenze, kann die Syno-
dalvertretung nach Anhörung des zuständigen 
Landessynodalrats oder Vorstands des Gemeinde-
verbandes, der Finanzkommission, des Kirchenvor-
stands und der oder des betroffenen Geistlichen 
1. eine Änderung des Stellenplans im gesamten 
Landessynodal- oder Gemeindeverbandsbezirk in 
Voll- und Teilzeitdeputate (Pastoralplanung nach 
ausgewogenen Kriterien) vornehmen,
2. eine niedrigere Entgeltgruppe anbieten (freiwilli-
ger Gehaltsverzicht),
3. die Versetzung in ein anderes Amt nach § 75 Abs. 
2 SGO beantragen.
(3) Sollten mildere regionale Bemühungen nicht 
erfolgreich sein, kann die Synodalvertretung eine 
niedrigere Entgeltgruppe festsetzen.
(4) Die Eingruppierung von Angestellten richtet 
sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die 
Entgeltgruppe ist im Dienstvertrag anzugeben. 
§§ 9 bis 29 gelten entsprechend. 
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§ 9 Bestandteile des Entgeltes
Das Entgelt besteht aus
1. dem Tabellenentgelt
2. in besonderen Ausnahmefällen dem Sonderzu-
schlag gemäß § 12.

§ 10 Tabellenentgelt
(1) Die Geistlichen erhalten monatlich ein Ta-
bellenentgelt. Die Höhe bestimmt sich nach der Ent-
geltgruppe, in die sie eingruppiert sind, und nach der 
für sie oder ihn geltenden Stufe (§15 Abs.1 TVöD).
(2) Änderungen der Entgeltsätze des TVöD gelten 
unmittelbar auch für das Tabellenentgelt nach die-
ser Entgelt- und Versorgungsordnung.

§ 11 bleibt frei für Mutterschaftsregelung

§ 12 Sonderzuschläge
Geistlichen kann im Hinblick auf § 6 Abs. 3 ein 
Sonderzuschlag gewährt werden. Die Synodalver-
tretung legt den Sonderzuschlag nach Anhörung 
des zuständigen Landessynodalrats oder Vorstands 
des Gemeindeverbands sowie nach Anhörung des 
Kirchenvorstands und der Finanzkommission fest.

§ 13 Aufwandsentschädigungen
Eine Entschädigung für den mit der Dienststellung 
verbundenen allgemeinen Aufwand wird nicht ge-
währt. 

§ 14 Berechnung und Auszahlung 
der Bezüge, Vorschüsse
(1) Die Bezüge werden für den Kalendermonat 
berechnet und sollen am 15. jeden Monats für den 
laufenden Monat auf das von den Beschäftigten 
benannte Konto innerhalb des Bistums ausgezahlt 
werden.
(2) Über Vorschussanträge entscheidet die Leiterin 
oder der Leiter der Synodalkasse.

Abschnitt III
Sozialbezüge und sonstige Leistungen

§ 15 Sozialversicherung
Die Sozialversicherung (Kranken-, Unfall-, Ren-
ten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) richtet 
sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen.

§ 16 Zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung
Geistliche haben Anspruch auf Versicherung unter 
eigener Beteiligung zum Zwecke der zusätzlichen 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maß-
gabe des TVöD in Verbindung mit der Satzung der 
Zusatzversorgungsanstalt des Bundes und der Län-
der. Dies gilt für die Angestellten im kirchlichen 
Dienst entsprechend.

§ 17 Dienstverhinderung 
in Folge von Unfall oder Krankheit
(1) Geistliche erhalten im Falle einer durch Unfall 
oder Krankheit verursachten Dienstverhinderung 
Krankenbezüge nach Maßgabe des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes, es sei denn, sie haben sich den Unfall 
oder die Krankheit vorsätzlich oder grob fahrlässig 
oder bei einer nicht genehmigten Nebentätigkeit 
zugezogen.
(2) Krankenbezüge werden nur während der gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindestdauer gewährt. Im 
Übrigen gelten die §§ 21 und 22 TVöD.
(3) Die Geistlichen teilen die Dienstverhinderung 
unverzüglich der Bischöfin oder dem Bischof, der 
Dekanin oder dem Dekan und der Synodalkasse 
unter Angabe der Gründe und der voraussichtli-
chen Dauer mit.
(4) Zusätzlich reichen die Geistlichen innerhalb 
von drei Tagen der Synodalkasse die ärztliche Be-
scheinigung nach, aus der sich die Dienstverhinde-
rung, ihr Beginn und ihre voraussichtliche Dauer 
ergeben. Dauert die Dienstverhinderung länger als 
in der Bescheinigung angegeben, wird unverzüg-
lich eine neue ärztliche Bescheinigung eingereicht, 
auch wenn der Zeitraum der Krankenbezüge über-
schritten ist.

§ 18 Erholungsurlaub
(1) Geistliche erhalten jährlich 36 Arbeitstage Er-
holungsurlaub. Der Urlaub wird auf Antrag durch 
die nächste Dienstvorgesetzte oder den nächsten 
Dienstvorgesetzten entsprechend den Erfordernis-
sen des Amtes gewährt. Er ist so zu nehmen, dass 
höchstens drei freie Sonntage aufeinander folgen. 
Für die notwendige Urlaubsvertretung sorgen die 
Geistlichen selbst. Die Vertretungsregelung ist bei 
Stellung des Antrags vor Urlaubsantritt der oder 
dem nächsten Dienstvorgesetzten mitzuteilen.
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(2) Der Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf 
von sechs Monaten nach der Einstellung geltend 
gemacht werden, es sei denn, die Geistlichen schei-
den schon vorher aus.
(3) Erkranken Geistliche während des Urlaubs 
und wird dies unverzüglich angezeigt, so werden 
die durch ärztliches – auf Verlangen durch amts- 
oder vertrauensärztliches – Zeugnis nachgewie-
senen Krankheitstage, an denen die Geistlichen 
dienstunfähig waren, auf den Urlaub nicht ange-
rechnet. Die Geistlichen haben sich nach planmä-
ßigem Ablauf des Urlaubs oder, falls die Krankheit 
länger dauert, nach Wiederherstellung der Dienst-
fähigkeit zur Verfügung zu stellen. Der Antritt des 
restlichen Urlaubs wird erneut festgesetzt.
(4) Der Urlaub eines Kalenderjahres muss bis zum 
31. März des Folgejahres genommen worden sein. 
Eine finanzielle Abgeltung für nicht in Anspruch 
genommenen Urlaub erfolgt nicht.
(5) Beginnt oder endet das Dienstverhältnis im 
Laufe des Kalenderjahres, so beträgt der Urlaubs-
anspruch ein Zwölftel für jeden vollen Beschäf-
tigungsmonat. Scheiden die Geistlichen durch 
Erreichen der Altersgrenze (§ 30) oder wegen Be-
rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit (§ 31) aus 
dem Dienstverhältnis aus, so beträgt der Urlaubs-
anspruch sechs Zwölftel, wenn das Dienstverhält-
nis in der ersten Hälfte, und zwölf Zwölftel, wenn 
es in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres endet.
(6) Sonderurlaub unter Verzicht auf die Fortzah-
lung des Entgeltes kann bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes von der Synodalvertretung, Dienst-
befreiung aus persönlichen Gründen kann von der 
oder dem nächsten Dienstvorgesetzten gewährt 
werden.
(7) Alle Geistlichen können fünf Arbeitstage im 
Jahr für Exerzitien und Fortbildungsmaßnahmen 
nutzen. Die entsprechende Dienstbefreiung ist bei 
der Dekanin oder dem Dekan zu beantragen. Die-
ser oder diesem ist ein Nachweis zu erbringen. Fort-
bildungsmaßnahmen oder Exerzitien, bei denen 
der Dienstgeber Anwesenheitspflicht angeordnet 
hat, fallen nicht unter diese Bestimmung.

§ 19 Beihilfen bei Geburts-, Krankheits- 
und Todesfällen
Bei Geburts-, Krankheits- und Todesfällen können 
in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag ein-
malige Beihilfen gewährt werden

§ 20 Sterbegeld
Beim Tode von Geistlichen erhalten Sterbegeld un-
ter den Voraussetzungen des § 23 Abs.3 TVöD
1. die überlebende Ehegattin oder der überlebende 
Ehegatte,
2. die leiblichen Abkömmlinge und
3. die an Kindes statt angenommenen Kinder, wenn 
zur Zeit des Todes eine häusliche Gemeinschaft be-
stand oder die oder der Verstorbene sie ganz oder 
überwiegend ernährt hat.

§ 21 Jahressonderzahlung
(1) Über eine Jahressonderzahlung entscheidet die 
Synodalvertretung. Ein Rechtsanspruch besteht 
nicht. Er wird auch bei mehrmaliger vorbehaltloser 
Zahlung nicht für die Zukunft begründet.
(2) Die Jahressonderzahlung ist ausgeschlossen, 
wenn das Dienstverhältnis vor dem Auszahlungs-
zeitpunkt endet. Sie wird zurückgezahlt, wenn die 
Geistlichen bis zum 31. März des Folgejahres aus 
dem Dienst ausscheiden.
(3) Die Jahressonderzahlung soll nach Vorschrif-
ten berechnet werden, die für die Gewährung der 
jährlichen Jahressonderzahlung nach Maßgabe des 
TVöD gelten.

§ 22 Vermögenswirksame Leistungen
Arbeitgeberbeiträge zu vermögenswirksamen Leis-
tungen werden nicht gewährt.

§ 23 Fahrt- und Übernachtungskosten
(1) Wird ein Dienstwagen gestellt und ist die private 
Nutzung zulässig, so regelt die Pfarrstellenvereinba-
rung, ob und in welchem Umfang die Geistlichen 
die Kosten der privaten Nutzung erstatten. Im Üb-
rigen haben die Geistlichen die geldwerten Vorteile 
nach den Vorschriften des Einkommensteuerrechts 
zu versteuern.
(2) Bei Dienstreisen und Dienstgängen ist das preis-
werteste zumutbare Beförderungsmittel zu benut-
zen; dies kann auch eine Fahrgemeinschaft sein. 
Nur in begründeten Ausnahmefällen werden dar-
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über hinausgehende Kosten für die Fahrt mit dem 
eigenen Pkw erstattet. Es werden in jedem Fall nur 
die tatsächlich angefallenen Kosten erstattet. Bei 
Bahnfahrten ist die zweite Klasse zu wählen. Zu-
mutbare Vergünstigungen sind zu nutzen. Im Üb-
rigen gelten die Vorschriften des Bundesreisekos-
tengesetzes in der jeweiligen Fassung entsprechend.
(3) Die Synodalvertretung macht die Höhe der 
nach dem Bundesreisekostengesetz geltenden 
Wegstreckenentschädigung für Fahrten mit dem 
eigenen Pkw im Amtlichen Kirchenblatt des Bis-
tums bekannt, sie kann dort auch zusätzlich die 
Höhe einer Wegstreckenentschädigung für Fahr-
ten mit dem eigenen Fahrrad bekannt machen. Der 
Landessynodalrat oder der Vorstand des Gemein-
deverbands, andernfalls die Synodalvertretung er-
teilt die schriftliche Anerkennung, dass ein eigener 
Pkw gemäß § 6 Abs. 2 des Bundesreisekostengeset-
zes im überwiegenden dienstlichen Interesse gehal-
ten wird.
(4) Übernachtungskosten werden in angemessener 
Weise erstattet.
(5) Die Kosten trägt diejenige Kasse, deren tragende 
Körperschaft die Reise veranlasst hat, sofern nicht 
Beschlüsse der Bistumssynode eine andere Rege-
lung treffen.
(6) Dienstreisen außerhalb des Pfarrbezirks bedür-
fen, wenn Reisekosten erstattet werden sollen, der 
Genehmigung der oder des nächsten Dienstvorge-
setzten.
(7) Innerhalb des Pfarrbezirks werden abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 und 2 die Kosten für die Fahrt 
mit dem eigenen Pkw erstattet.

§ 24 Umzugskosten
(1)  Die Kosten des Zuzugs der Geistlichen trägt die 
Synodalkasse.
(2) Es werden ausschließlich die Transportkosten 
erstattet.

§ 25 Gebühren
(1) Die Erhebung von Gebühren für kirchliche 
Amtshandlungen (Stolgebühren) zu Gunsten der 
Geistlichen ist unzulässig.
(2) Vergleichbare freiwillige Zahlungen führen die 
Geistlichen an die Gemeindekasse ab. Sie sind dem 
Entgelt nicht zuzuschlagen.

Abschnitt IV
Kürzung des Entgeltes

§ 26 Kurzfristige Kürzung des Entgeltes
(1) Entgeltkürzungen können vorgenommen wer-
den, wenn die finanzielle Lage der Synodalkasse 
dies erfordert und keine vertretbare Umschichtung 
möglich ist.
(2) Die Entgeltkürzung bedarf eines begründeten 
schriftlichen Antrags der Kassenleiterin oder des 
Kassenleiters an die Synodalvertretung, welche 
nach Anhörung der Finanzkommission berechtigt 
ist, die Kürzung für einen Zeitraum bis zu sechs 
Monaten auszusprechen. Die Kürzung kann je-
weils für längstens sechs Monate verlängert werden.
(3) Die Entgeltkürzung darf höchstens 25 Prozent 
der Bruttoentgeltes betragen. Überhangbeträge 
sind der Personalkostenrücklage der Synodalkasse 
zuzuführen. Einsparungen dürfen nicht zu Guns-
ten anderer Haushaltstitel vorgenommen werden.
(4) Eine Entgeltkürzung darf nur mit demselben 
Prozentsatz gegenüber allen Entgeltempfängern 
gleichzeitig ausgesprochen werden, die einen Ent-
geltanspruch an die Synodalkasse haben.
(5) Die Synodalkasse muss die von ihr durch die 
Kürzung des Entgeltes einbehaltenen Beträge al-
len von der Entgeltkürzung betroffenen Personen 
nachzahlen, sobald es die finanziellen Mittel zulas-
sen.

§ 27 Sonstige Kürzung des Entgeltes
Die Synodalvertretung kann für Gemeinden oder 
Gemeindeverbände, welche die Vergütung von 
hauptamtlich beschäftigten Geistlichen nicht in der 
von dieser Ordnung vorgeschriebenen Höhe auf-
bringen können, nach Vorgaben der Finanzkom-
mission die Kürzungen der Vergütung in Schritten 
von jeweils 5 Prozent festsetzen. Die Kürzung darf 
nicht zu einer Vergütung von unter 75 Prozent der 
vorgesehenen Entgeltgruppe führen. Die betroffe-
nen Gemeinden oder die Synodalkasse haben der 
Synodalvertretung halbjährlich einen Bericht über 
ihre Finanzkraft zu erstatten, der einen Vorschlag 
zur Rückführung der Kürzung oder einen Antrag 
auf weitergehende Kürzung enthält. Die von der 
Synodalvertretung festgesetzte Kürzung ist allen 
betroffenen Geistlichen durch Bescheid bekannt 
zu geben.

Dienst-, Entgelt- und Versorgungsordnung



77

Abschnitt V
Zusammentreffen von kirchlichen 
Bezügen mit sonstigem Einkommen

§ 28 Kirchliche Bezüge und Dienst- oder 
Arbeitseinkommen
(1) Gehen Geistliche einer Nebentätigkeit gegen 
Entgelt nach, so ist ihr Entgelt zu kürzen.
(2) Die Kürzung beträgt bei einem Arbeitsbedarf 
von bis zu
4 Wochenstunden  0 vom Hundert
5 bis 10 Wochenstunden        5 vom Hundert
11 bis 15 Wochenstunden   20 vom Hundert
16 bis 20 Wochenstunden   40 vom Hundert
über 20 Wochenstunden     50 vom Hundert
des vollen Entgelts.
(3) Die Geistlichen sind verpflichtet, der Synodal-
kasse Verdienst- und Arbeitsbescheinigungen für 
Nebentätigkeiten vorzulegen. Bei Nichtvorlage 
der Bescheinigungen wird das Entgelt um 50 vom 
Hundert gekürzt.

§ 29 entfallen

Abschnitt VI
Beendigung des Dienstverhältnisses

§ 30 Erreichen der Altersgrenze, 
Weiterbeschäftigung
(1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Erreichen 
des staatlich festgelegten Rentenalters. 
(2) Die Bischöfin oder der Bischof bestätigt die Be-
endigung des Dienstverhältnisses durch feststellen-
den Bescheid.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof kann mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung Geistliche ersu-
chen, ihre Dienstzeit um eine zu bestimmende Zeit 
− höchstens bis zur Vollendung des 70. Lebensjah-
res − zu verlängern, wenn die personelle Situation 
der Kirche dies erfordert. Die Geistlichen können 
bei der Synodalvertretung aus triftigem Grund ei-
nen Antrag auf Verlängerung der Dienstzeit höchs-
tens bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres stel-
len. Zu dem Antrag findet sodann eine Aussprache 
mit der Synodalvertretung statt. Zu dieser sind die 
Geistlichen einzuladen.
(4) Eine Verlängerung der Dienstzeit einer Pfarre-
rin oder eines Pfarrers kommt über die Regelungen 

des Absatzes 3 hinaus nur mit Zustimmung der 
Gemeindeversammlung zustande. Es gelten die 
Nummern 4, 5 und 6 der Ordnung der Wahl der 
Pfarrerin oder des Pfarrers mit folgenden Maßga-
ben: Anstelle der vom Kirchenvorstand bestell-
ten Wahlleiterin oder des vom Kirchenvorstand 
bestellten Wahlleiters leitet die Dekanin oder der 
Dekan oder eine von der Bischöfin oder dem Bi-
schof beauftragte Person die Wahlversammlung. 
Die Pfarrerin oder der Pfarrer, deren oder dessen 
Dienstzeit verlängert werden soll, gilt als einzige Be-
werberin oder einziger Bewerber im Sinne von Nr. 
6 der vorgenannten Wahlordnung. Das Danklied 
kann entfallen.
(5) Die Pfarrerin oder der Pfarrer werden nach er-
folgter Verlängerung von der Bischöfin oder dem 
Bischof neu ernannt. Das Entgelt wird weiter ge-
mäß § 9 DEVO gewährt.

§ 31 Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
Im Falle der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit en-
det das Dienstverhältnis nach Maßgabe des 
§ 33 Abs. 2 bis 4 TVöD.

§ 32 Sonstige Beendigung 
des Dienstverhältnisses
Das Dienstverhältnis endet 
1. durch rechts- oder bestandskräftigen Ausschluss 
aus der Gemeinschaft der Ordinierten oder der 
ständigen Geistlichkeit;
2. durch Entlassung.

§ 33 Entlassung, Fristen
(1) Geistliche können nur entlassen werden, wenn
1. sie ihre Dienstpflichten schwerwiegend oder wie-
derholt erheblich verletzt haben;
2. die Zulassung zu geistlichen Amtshandlungen 
rechts- oder bestandskräftig entzogen worden ist;
3. das Vertrauensverhältnis zu den Dienstvorgesetz-
ten unheilbar zerrüttet ist oder
4. sie selbst die Entlassung beantragt haben.
Das staatliche Kündigungsschutzgesetz findet kei-
ne Anwendung.
(2) Die Synodalvertretung entscheidet über die Ent-
lassung und über den Zeitpunkt der Beendigung 
des Dienstverhältnisses. Sie hört zuvor die Geistli-
chen und den Kirchenvorstand der Gemeinde an. 
Die Entlassung wird schriftlich begründet.
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(3) Die Bischöfin oder der Bischof entlässt die 
Geistlichen durch Aushändigung der Entlassungs-
urkunde. Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-
lauf der in der Urkunde angegebenen Frist. Die Ur-
kunde kann auch förmlich auf dem Postweg oder 
in anderer Weise zugestellt werden.
(4) Die Entlassung ist zum Ende des Kalender-
vierteljahres auszusprechen, das mindestens sechs 
Wochen auf den Zugang der Entlassungsurkunde 
folgt. Nach Vollendung des fünften Dienstjahres 
beträgt die Frist mindestens sechs Monate zum 
Ende des Kalendervierteljahres. Die Entlassungsur-
kunde enthält den Zeitpunkt der Beendigung des 
Dienstverhältnisses.
(5) Werden Geistliche auf eigenen Antrag entlassen, 
ist die von ihnen vorgeschlagene Frist maßgebend, 
es sei denn, aus einem wichtigen Grund ist eine kür-
zere Frist erforderlich.

§ 34 Fristlose Entlassung
(1) Ist die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis 
zum Ablauf der sonst anwendbaren Frist unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 
unter Abwägung der Interessen beider Parteien 
nicht zumutbar, können Geistliche ohne Einhal-
tung einer Frist entlassen werden.
(2) Dies ist insbesondere der Fall, wenn Geistlichen 
auf Grund eines schuldhaften Verhaltens die Zu-
lassung zu geistlichen Amtshandlungen entzogen 
worden ist.

§ 35 Beendigung von Arbeitsverhältnissen 
mit Angestellten des Bistums
Für die Beendigung der Dienstverträge mit Ange-
stellten des Bistums gilt das staatliche Recht.

Diese DEVO tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
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Schlichtungsordnung

§ 1 Schlichtungsantrag
Der Antrag, ein Schlichtungsverfahren einzuleiten, 
ist schriftlich an die Bischöfin oder den Bischof zu 
richten.
Der Antrag muss den Gegenstand der Zwistigkeit, 
eine kurze Schilderung ihrer Entstehung sowie die 
Namen von drei Personen (Geistlichen oder Lai-
en) enthalten, die dem Katholischen Bistum der 
Alt-Katholiken in Deutschland angehören, das 21. 
Lebensjahr vollendet haben und das Vertrauen der 
Antragstellerin oder des Antragsstellers besitzen 
(Vertrauenspersonen).

§ 2 Zuleitung an die andere Partei
Die Bischöfin oder der Bischof fordert innerhalb ei-
nes Monats die Partei, mit der Zwistigkeiten beste-
hen, schriftlich auf, ebenfalls drei Personen, auf die 
die in § 1 Abs. 2 genannten Voraussetzungen zutref-
fen, zu benennen, soweit sie nicht schon vorher ge-
mäß § 1 Abs. 1 ein Schlichtungsverfahren beantragt 
hat. Der oder die Schlichtungsanträge sind jeweils 
der anderen Partei zuzuleiten. 

§ 3 Obfrau, Obmann
Die Obfrau oder der Obmann wird von der Bischö-
fin oder dem Bischof, für jeden Schlichtungsfall ge-
sondert, aus der ständigen Geistlichkeit schriftlich 
berufen. Sie oder er muss das 35. Lebensjahr vollen-
det haben und darf mit dem Streitfall bisher weder 
unmittelbar noch mittelbar befasst worden sein. 
Die Berufung kann nur wegen Befangenheit oder 
anderer schwerwiegender, in der Person begrün-
deter Einwendungen (schwere Krankheit, längere 
Abwesenheit u.ä.) schriftlich abgelehnt werden. 
Dem entsprechend begründeten Antrag soll nach 
pflichtgemäßem Ermessen möglichst stattgegeben 
werden. 

§ 4 Beisitzerinnen, Beisitzer / Ladung
Zu Beisitzerinnen oder Beisitzern ist jeweils eine 
Person aus dem Kreis der von den Parteien vorge-
schlagenen Vertrauenspersonen von der Bischöfin 
oder dem Bischof schriftlich zu berufen. Sie können 
die Berufung nur unter Hinweis auf die in § 3 Abs. 
2 näher bezeichneten Einwendungen ablehnen. In 
diesem Fall beruft die Bischöfin oder der Bischof 

eine andere Vertrauensperson der entsprechenden 
Partei. Eine Durchschrift der Berufungsschreiben 
ist der Obfrau oder dem Obmann zuzustellen. 

§ 5 Keine Ablehnung des Ausschusses
Eine Ablehnung des Schlichtungsausschusses oder 
seiner Mitglieder ist nicht möglich. 

§ 6 Protokoll
Über die Schlichtungsverhandlung ist von einem 
Mitglied des Ausschusses ein kurzes Protokoll zu 
führen. 

§ 7 Zeuginnen, Zeugen
Der Ausschuss kann mit Mehrheit der Stimmen 
die schriftliche Anhörung von Zeuginnen oder 
Zeugen, die die Parteien benennen, beschließen, 
wenn besondere Umstände im Interesse der Wahr-
heitsfindung es erfordern und eine wesentliche 
Verzögerung des Schlichtungsvorschlages nicht zu 
erwarten ist. 

§ 8 Beratung und Abstimmung
Nach der Aufklärung des Sachverhaltes berät der 
Ausschuss in geheimer Sitzung. Bei der anschlie-
ßenden Abstimmung über einen Schlichtungsvor-
schlag entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Das 
Votum des Ausschusses ist geheim. 

§ 9 Schlichtungsvorschlag
Der Schlichtungsvorschlag enthält in schriftlicher 
Form eine Empfehlung an die Parteien, den Streit-
fall beizulegen. Der Vorschlag ist kurz zu begrün-
den, auf die Ablehnungsmöglichkeit (§ 10) ist hin-
zuweisen. Schlichtungsvorschlag und Begründung 
sind vom Schlichtungsausschuss zu unterzeichnen 
und von der Obfrau oder vom Obmann zu verlesen. 
Sie sind der Bischöfin oder dem Bischof sowie den 
Parteien innerhalb von zwei Wochen durch Ein-
schreiben zuzustellen. 

§ 10 Annahme und Ablehnung
Wird dem Schlichtungsvorschlag durch die Partei-
en innerhalb einer Frist von einem Monat, gerech-
net seit Zugang, ausdrücklich zugestimmt oder 
wird innerhalb dieser Frist keine schriftliche Erklä-
rung abgegeben, so gilt er als angenommen. Wird 
der Schlichtungsvorschlag innerhalb eines Monats 
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schriftlich von einer der Parteien abgelehnt, so ist 
das Schlichtungsverfahren als gescheitert anzuse-
hen. 

§ 11 Kosten
Jede Partei trägt die eigenen Kosten. Obfrau oder 
Obmann und Beisitzerinnen oder Beisitzer sind 
ehrenamtlich tätig. Ihre baren Auslagen und ein 
angemessenes Taschengeld werden vom Bistum 
getragen. 

Disziplinarrecht der Geistlichen 
und Synodalgerichtsordnung (DGS)

Die Geistlichen erfüllen gewissenhaft die Pflich-
ten, die ihnen das geistliche Amt auferlegt und 
die in den kirchlichen Ordnungen und Satzungen 
genannt sind. Sie erwerben sich durch würdiges 
Verhalten innerhalb und außerhalb des Amtes An-
sehen, Achtung und Vertrauen, wie der geistliche 
Beruf es erfordert. Zuwiderhandlungen können 
disziplinarische Folgen nach sich ziehen.

1. Die Vergehen und Strafen

1.1 Die Vergehen

§ 1
(1) Die rechtskräftige Verurteilung einer oder eines 
Geistlichen durch ein staatliches Gericht wegen 
einer strafbaren Handlung kann Anlass zu einem 
kirchlichen Verfahren (außergerichtliche oder ge-
richtliche Handhabung) werden.
(2) Ist eine Geistliche oder ein Geistlicher, gegen 
die oder den öffentliche Anklage wegen eines Ver-
brechens oder eines Vergehens erhoben war, außer 
Verfolgung gesetzt oder freigesprochen worden, so 
kann die Synodalanwältin oder der Synodalanwalt 
auf Antrag der Synodalvertretung oder des Kir-
chenvorstands ein kirchliches Verfahren gegen sie 
oder ihn einleiten, wenn sie dies wegen des beson-
deren kirchlichen Interesses für geboten halten.
(3) Das gleiche gilt, wenn die Straftat nach den 
staatlichen Gesetzen nur auf Antrag, mit Ermächti-
gung oder auf Strafverlangen verfolgt wird und der 

Antrag, die Ermächtigung oder das Strafverlangen 
nicht gestellt oder zurückgenommen wurde. Das 
gleiche gilt ferner, wenn das staatliche Verfahren 
mit einem Strafbefehl abgeschlossen wurde. Das 
gleiche gilt ferner, wenn das staatliche Verfahren 
ohne Erhebung der Anklage eingestellt wurde un-
abhängig davon, auf welcher Vorschrift diese Ein-
stellung beruht; das kirchliche Verfahren kann ins-
besondere auch dann durchgeführt werden, wenn 
die Tat nach dem staatlichen Recht verjährt wäre.

§ 2
Kirchliche Vergehen, die Gegenstand einer Unter-
suchung von Amts wegen sind, sind:
1. Ämterkauf (Simonie)
2. Missbrauch der Amtsgewalt
3. Grobe Verletzung oder Vernachlässigung amtli-
cher Pflichten
4. Ungehorsam gegen die berechtigten Anordnun-
gen der Bischöfin oder des Bischofs, der Synodalver-
tretung oder einer oder eines anderen Vorgesetzten
5. Öffentliche Beleidigung, Schmähung, üble 
Nachrede oder Verleumdung von Vorgesetzten, 
anderen Geistlichen, der Vorstandsmitglieder einer 
Gemeinde, der Funktionsträger eines kirchlichen 
Verbandes oder eines Gemeindemitglieds
6. Ärgernis erregendes Benehmen, Trunkenheit 
und dergleichen
7. Schwere Missbräuche bei der Verwaltung der Sa-
kramente und sonstigen geistlichen Handlungen
8. Ein durch eigenes Verschulden der oder des 
Geistlichen herbeigeführtes Zerwürfnis mit der 
Gemeinde, welches eine gedeihliche Tätigkeit nicht 
mehr erwarten lässt.
9. Straftaten1 gegen das Leben, die körperliche Un-
versehrtheit oder die sexuelle Selbstbestimmung.

1.2 Die Strafen

§ 3
Zulässige Strafen sind:
1. im Falle der außergerichtlichen Handhabung 
(§§ 11 ff.): Ermahnung, Verwarnung, Verweis;
2. im Falle der gerichtlichen Handhabung (§§ 18 
ff.): Amtsentziehung, Ausschluss aus der ständigen 
Geistlichkeit, Ausschluss aus der Geistlichkeit.
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§ 4
(1) Besteht der dringende Verdacht einer besonders 
schweren Tat, die Gegenstand eines kirchlichen 
Verfahrens sein kann, so kann die Bischöfin oder 
der Bischof mit Zustimmung der Synodalvertre-
tung bei der Synodalrichterin oder dem Synodal-
richter die vorläufige Dienstenthebung beantragen.
(2) Dies gilt auch, wenn gegen eine Geistliche oder 
einen Geistlichen die Untersuchungshaft verhängt 
oder die öffentliche Anklage wegen eines Verbre-
chens oder eines schweren Vergehens erhoben wor-
den ist. Wird das Strafverfahren anders als durch 
Verurteilung beendet, ist die Dienstenthebung 
aufzuheben. Die vorläufige Dienstenthebung nach 
Absatz 1 bleibt hiervon unberührt.
(3) Der Antrag auf vorläufige Dienstenthebung 
kann jederzeit wiederholt werden. Die oder der 
Dienstenthobene kann jederzeit bei der Synodal-
richterin oder dem Synodalrichter beantragen, die 
Dienstenthebung aufzuheben; auch dieser Antrag 
kann jederzeit wiederholt werden.
(4) Gegen einen Beschluss der Synodalrichterin 
oder des Synodalrichters ist die Beschwerde der 
oder des Geistlichen, der Bischöfin oder des Bi-
schofs mit Zustimmung der Synodalvertretung so-
wie der Synodalanwältin oder des Synodalanwalts 
zu dem Synodalobergericht ohne Schöffinnen oder 
Schöffen statthaft.
(5) Die Kosten, die durch die vorläufige Dienstent-
hebung entstehen, trägt die oder der Enthobene.

§ 5
Die Amtsentziehung entzieht das Amt einschließ-
lich des Anspruchs auf Vergütung und geldwerte 
Vorteile, doch nicht die Fähigkeit zur Erlangung 
eines anderen Amtes.

§ 6
Der Ausschluss aus der ständigen Geistlichkeit 
entzieht das Amt einschließlich des Anspruchs auf 
Vergütung und geldwerte Vorteile sowie die Fähig-
keit, ein anderes Amt der ständigen Geistlichkeit zu 
erlangen. Die Synodalvertretung kann die Fähig-
keit frühestens nach drei Jahren wieder verleihen.

§ 7
Der Ausschluss aus der Geistlichkeit entzieht das 
Amt einschließlich des Anspruchs auf Vergütung 

und geldwerte Vorteile, die Zulassung zu geistli-
chen Amtshandlungen sowie die Fähigkeit, ein an-
deres geistliches Amt zu erlangen.

§ 8
Sind mehrere Strafvorschriften verletzt, so kommt 
nur jene zur Anwendung, welche die schwerste 
Strafe androht.

§ 9
Sofern nicht ein Gesetz unbedingt eine bestimmte 
Strafe androht, ist in der Regel die Reihenfolge des 
§ 3 einzuhalten; in besonders schweren Fällen darf 
jedoch hiervon abgewichen werden.

2. Die Anwendung

2.1 Die außergerichtliche Anwendung

§ 10
Werden bei der Bischöfin oder dem Bischof Be-
schwerden gegen eine oder einen Geistlichen von 
anderen Geistlichen, von Kirchenvorständen oder 
Gemeindemitgliedern angebracht, so ist zuerst 
der Versuch zu machen, die Sache auf gütlichem 
Wege beizulegen. Wenn sich die Beschwerde auf 
ein Verhalten bezieht, das nach staatlichem Recht 
mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
oder darüber bedroht ist, hat die Bischöfin oder der 
Bischof das Verhalten der zuständigen Staatsan-
waltschaft anzuzeigen und weitere Maßnahmen zu 
unterlassen. Dasselbe gilt, wenn die Bischöfin oder 
der Bischof auf einem anderen Weg Informationen 
erhält, die ein solches Verhalten als möglich erschei-
nen lassen, auch wenn die Informationen nur sehr 
vage und die Möglichkeit sehr unwahrscheinlich 
sind.

§ 11
Gelingt die gütliche Beilegung nicht, so kann die 
Bischöfin oder der Bischof eine Ermahnung, eine 
Verwarnung oder einen schriftlichen Verweis er-
teilen.

§ 12
Die Bischöfin oder der Bischof verfährt in den Fäl-
len der §§ 10 und 11 entweder allein oder im Ein-
verständnis mit der Synodalvertretung, je nachdem 
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es sich um Tatsachen handelt, die nur im kleinen 
Kreis oder öffentlich, insbesondere im Kreis der 
Gemeinde bekannt sind.

§ 13
Gegen einen schriftlichen Verweis steht binnen ei-
ner Woche der Rechtsweg zu dem Synodalgericht 
offen.

§ 14
Bleibt der in den §§ 10 bis 13 vorgeschriebene Weg 
erfolglos oder handelt es sich um eine Straftat ge-
gen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder 
die sexuelle Selbstbestimmung, oder fordert die 
Sachlage aus einem anderen Grund eine strengere 
Bestrafung oder ist eine Geistliche oder ein Geist-
licher bereits drei Mal durch einen Verweis bestraft 
worden, so kommt es zu dem im zweiten Abschnitt 
vorgezeichneten Verfahren.

2.2 Die gerichtliche Anwendung

Teil 1: Die Gerichtsverfassung

§ 15
(1) Die Dienstgewalt wird gehandhabt durch das 
Synodalgericht und durch das Synodalobergericht. 
Das Synodalgericht besteht aus der Synodalrichte-
rin oder dem Synodalrichter und zwei Schöffinnen 
oder Schöffen. Das Synodalobergericht besteht aus 
drei ständigen Mitgliedern und vier Schöffinnen 
oder Schöffen. Die Schöffinnen oder Schöffen neh-
men nur an dem Hauptverfahren und der Urteils-
fällung teil.
(2) Alle Richterinnen und Richter sind an Recht 
und Gesetz, insbesondere an die rechtsstaatlichen 
Anforderungen für gerichtliche Verfahren sowie an 
die Besonderheiten des kirchlichen Rechts gebun-
den. Sie sind von den anderen kirchlichen Organen 
unabhängig und keinen Weisungen unterworfen.

§ 16
Zur Synodalrichterin oder zum Synodalrichter und 
zu ständigen Mitgliedern des Synodalobergerichts 
können nur Personen ernannt werden, die nach 
dem staatlichen Recht die Befähigung zum Rich-
teramt haben.

§ 17
Die Synodalrichterin oder der Synodalrichter, die 
oder der Vorsitzende und die ständigen Räte des 
Synodalobergerichts, die Synodalverwaltungsrich-
terin oder der Synodalverwaltungsrichter sowie 
bis zu drei Ersatzrichterinnen oder Ersatzrichter 
werden von der Bischöfin oder dem Bischof und 
der Synodalvertretung ausgewählt und von der Bi-
schöfin oder dem Bischof ernannt. Ihr Amt ist ein 
Ehrenamt.

§ 18
Die in § 17 genannten Richterinnen oder Richter 
geben sich einen Vertretungsplan für den Fall, dass 
eine Richterin oder ein Richter aus einem gesetzli-
chen Grund abgelehnt wird oder sonst verhindert 
ist.

§ 19
Auf Antrag von Bischöfin oder Bischof und Sy-
nodalvertretung kann das Synodalobergericht in 
§ 17 genannte Richterinnen oder Richter entlassen, 
wenn sie ihre Pflichten leichtfertig und in grober 
Weise verletzt haben. An dem Verfahren nehmen 
die Schöffinnen oder Schöffen nicht teil.

§ 20 
Die Synode wählt auf Vorschlag der Bischöfin oder 
des Bischofs acht Geistliche und zwölf Laien zu 
Schöffinnen oder Schöffen (§ 14 Nr. 3 SGO).

§ 21
Für jede Hauptverhandlung werden durch von der 
Synodalrichterin oder dem Synodalrichter oder 
von der oder dem Vorsitzenden des Synodalober-
gerichts gezogene Lose aus zwei verschiedenen Ur-
nen für das Synodalgericht zwei Schöffinnen oder 
Schöffen, jeweils eine Person aus der Geistlichkeit 
und eine weltliche Person, für das Synodaloberge-
richt vier Schöffinnen oder Schöffen, jeweils zwei 
Personen aus der Geistlichkeit und zwei weltliche 
Personen, bestimmt. Die zuständige Richterin oder 
der zuständige Richter kann eine andere Richte-
rin oder einen anderen Richter mit der Auslosung 
beauftragen. Die Auslosung wird mindestens vier-
zehn Tage vor der Hauptverhandlung in Gegen-
wart der Synodalanwältin oder des Synodalanwalts 
vorgenommen. Die oder der Angeschuldigte kann 
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ihr persönlich oder durch eine Vertreterin oder ei-
nen Vertreter beiwohnen.

§ 22
(1) Gerichtskosten werden nicht erhoben.
(2) Die Mitglieder der kirchlichen Gerichte sind 
ehrenamtlich tätig. Sie erhalten eine Aufwands-
entschädigung. Der Bischof oder die Bischöfin 
bestimmt die Aufwandsentschädigung unter Be-
rücksichtigung der Beanspruchung der Mitglieder 
durch Verordnung.
(3)  Die Mitglieder erhalten weiter Ersatz ihrer Rei-
sekosten und Ersatz ihrer sonstigen notwendigen 
Auslagen gegen Nachweis, eine Pauschalierung ist 
möglich.

§ 23
Synodalgericht und Synodalobergericht haben 
ihren Sitz in Bonn. Es können Gerichtstage au-
ßerhalb des Sitzes im Inland abgehalten werden. 
Als postalischer Sitz des Synodalgerichts gilt die 
Privatanschrift der Vorsitzenden bzw. des Vorsit-
zenden. Als postalische Anschrift des Synodal-
obergerichts gilt die private Anschrift sämtlicher 
bestellten ständigen Räte. Die oder der Vorsitzende 
bestimmt, wann und an welchem Ort das Gericht 
jeweils zusammentritt. Es tritt auf Berufung der 
oder des Vorsitzenden so oft wie erforderlich zu-
sammen.

§ 24
Die Gerichtsschreiberin oder der Gerichtsschreiber 
wird von der Bischöfin oder dem Bischof bestellt 
und aus dem Bistumshaushalt bezahlt.

§ 25
Die Bischöfin oder der Bischof ernennt eine rechts-
kundige Person, die nach dem staatlichen Recht die 
Befähigung zum Richteramt besitzt oder auf ande-
re Weise die Kenntnis des staatlichen und kirchli-
chen Rechts nachgewiesen hat, zur Synodalanwäl-
tin oder zum Synodalanwalt. Die Bischöfin oder 
der Bischof kann sie oder ihn mit Zustimmung der 
Synodalvertretung abberufen. Im Falle einer Ver-
hinderung ernennt die Bischöfin oder der Bischof 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.

§ 26
Die Hauptverhandlung ist öffentlich. Das Gericht 
ist berechtigt, die Öffentlichkeit oder einzelne 
Personen auszuschließen, wenn dies nach den Vor-
schriften über das staatliche Strafverfahren zulässig 
wäre oder die Besonderheit des kirchlichen Verfah-
rens es verlangt.

§ 27
Die oder der Vorsitzende leitet die Verhandlung, 
Beratung, Abstimmung, handhabt die Ordnung 
und verkündet das Urteil.

§ 28
Das Synodalgericht entscheidet nach seiner freien, 
aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften 
Überzeugung.

§ 29
Die Beratung und Abstimmung des Gerichts er-
folgt nicht öffentlich. Die Reihenfolge der Abstim-
mung richtet sich nach dem Lebensalter; die oder 
der Jüngste stimmt zuerst, die oder der Vorsitzende 
zuletzt. Wenn eine Berichterstatterin oder ein Be-
richterstatter ernannt ist, so gibt diese oder dieser 
die Stimme zuerst ab.

§ 30
Zu einer jeden der oder dem Angeschuldigten 
nachteiligen Entscheidung, welche die Schuldfrage 
betrifft, ist beim Synodalobergericht eine Mehr-
heit von fünf Stimmen, beim Synodalgericht eine 
Mehrheit von zwei Stimmen erforderlich. Alle üb-
rigen Entscheidungen trifft das Synodalobergericht 
mit einfacher Stimmenmehrheit, die Synodalrich-
terin oder der Synodalrichter als Einzelrichterin 
oder Einzelrichter, jeweils ohne Zuziehung der 
Schöffinnen oder Schöffen. Die Entscheidungen 
werden im Namen des Bistums erlassen.

Teil 2: Das Verfahren

§ 31
Sachverhalte, die ein kirchliches Verfahren nach 
sich ziehen können, können bei der Bischöfin oder 
dem Bischof, der Synodalvertretung oder der Syn-
odalanwältin oder dem Synodalanwalt schriftlich 
angezeigt werden. In den beiden ersten Fällen wird 
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die Anzeige an die Synodalanwältin oder den Syn-
odalanwalt weitergeleitet. Auch eigenes Verhalten 
kann angezeigt werden.

§ 32
Die Synodalanwältin oder der Synodalanwalt ist 
befugt, von allen kirchlichen Stellen Auskünfte zu 
verlangen.

§ 33
Die Synodalanwältin oder der Synodalanwalt er-
hebt die Anklage, wenn die Ermittlungen genü-
gend Anlass bieten und die Voraussetzungen des 
§ 14 vorliegen, durch Einreichung einer Anklage-
schrift bei dem Synodalgericht. Andernfalls verfügt 
die Synodalanwältin oder der Synodalanwalt die 
Einstellung des Verfahrens und setzt hiervon die 
anzeigende Person unter kurzer Angabe der Grün-
de in Kenntnis. Beschwerde gegen die Einstellung 
des Verfahrens ist an die Synodalrichterin oder den 
Synodalrichter zu richten; diese oder dieser ent-
scheidet ohne Schöffinnen oder Schöffen endgültig 
darüber. Beschwerdeberechtigt sind die Synodal-
vertretung, jede oder jeder Dienstvorgesetzte und 
die oder der Verletzte.

§ 34
(1) Die Synodalrichterin oder der Synodalrichter 
entscheidet ohne Schöffinnen oder Schöffen, ob 
das Hauptverfahren einzuleiten ist oder nicht.
(2) Gegen die Ablehnung des Hauptverfahrens ist 
Beschwerde zulässig; über sie entscheidet das Syn-
odalobergericht ohne Schöffinnen oder Schöffen 
endgültig. Beschwerdeberechtigt sind die Synodal-
anwältin oder der Synodalanwalt und die Synodal-
vertretung.
(3) Ein abgelehnter Antrag kann nur auf Grund 
neuer Tatsachen oder Beweismittel wieder aufge-
nommen werden.

§ 35
Für das Verfahren kommen die Vorschriften der 
jeweils geltenden Strafprozessordnung zur Anwen-
dung, soweit sie nach der Natur der Sache passen. 
Wer durch eine Handlung eines Geistlichen oder 
einer Geistlichen verletzt wurde, hat die Rechte, 
die einem oder einer Verletzten nach der jeweils 
geltenden Strafprozessordnung zustehen. Insbe-

sondere hat jeder und jede, der bzw. die durch eine 
Handlung eines Geistlichen oder einer Geistlichen 
in seinem bzw. ihrem Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung verletzt wurde, die Rechte, die nach der 
jeweils geltenden Strafprozessordnung einem Ne-
benkläger bzw. einer Nebenklägerin zustehen. Die 
Regeln der jeweils geltenden Strafprozessordnung 
zur Kostentragung geltend entsprechend; die Kos-
ten, die nach der jeweils geltenden Strafprozessord-
nung vom Staat zu tragen sind, trägt das Bistum.

§ 36
Den Zeuginnen oder Zeugen werden auf Antrag 
die erforderlichen Auslagen erstattet. Über den 
Antrag entscheidet die oder der Vorsitzende. Der 
Beschluss ist unanfechtbar.

§ 37
(1) Erscheint die oder der Angeschuldigte ohne 
rechtmäßigen Grund nicht, so kann ohne Rück-
sicht darauf verfahren werden.
(2) Die oder der Angeschuldigte kann jede oder je-
den bei einem deutschen Gericht zugelassene An-
wältin oder zugelassenen Anwalt, eine Geistliche 
oder einen Geistlichen oder ein anderes Mitglied 
des Bistums als Verteidigerin oder Verteidiger be-
stellen oder sich selbst verteidigen.
(3) Bestellt die oder der Angeschuldigte keine oder 
keinen bei einem deutschen Gericht zugelassene 
Anwältin oder zugelassenen Anwalt als Verteidige-
rin oder Verteidiger, so kann das Gericht eine sol-
che oder einen solchen bestellen.

§ 38
Zur Vornahme von Zeugenvernehmungen und an-
deren Handlungen, die nicht vom Synodalgericht 
oder einer dazu beauftragten Person vorgenommen 
werden können, wird eine staatliche Behörde er-
sucht. Ist das nicht tunlich oder zwecklos, so muss 
ohne Rücksicht darauf verfahren werden.

§ 39
Anstatt eines förmlichen Eides wird den Zeugin-
nen oder Zeugen das Gelöbnis abgenommen: „Ich 
gelobe, nach bestem Wissen und Gewissen die rei-
ne Wahrheit zu sagen“.
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§ 40
Das Gericht verurteilt die oder den Angeschuldig-
ten zu einer in § 3 Nr. 2 vorgesehenen Strafe oder 
spricht sie oder ihn frei; es kann auch eine in § 3 Nr. 
1 vorgesehene Strafe verhängen, sofern die Verhält-
nismäßigkeit dies gebietet. Zwangsmaßregeln sind 
unzulässig.

Teil 3: Rechtskraft 
und Ausführung der Urteile

§ 41
Gegen alle Urteile des Synodalgerichts steht der 
oder dem Angeschuldigten und der Synodalanwäl-
tin oder dem Synodalanwalt Berufung an das Syn-
odalobergericht frei. Diese ist binnen einer Woche 
nach der Verkündung des Urteils in Anwesenheit 
der oder des Angeschuldigten, andernfalls binnen 
einer Woche nach Zustellung des Urteils bei der 
oder dem Vorsitzenden des Synodalgerichts einzu-
legen.

§ 42
Auf das Verfahren beim Synodalobergericht finden 
die vorstehenden Bestimmungen sinngemäße An-
wendung.

§ 43
Die Urteile des Synodalobergerichts werden mit ih-
rer Verkündung rechtskräftig.

§ 44
Die Ausführung der rechtskräftigen Erkenntnisse 
ordnet die Bischöfin oder der Bischof an.

§ 45
Auf Antrag der oder des Angeschuldigten wird 
ein freisprechendes Erkenntnis im Amtlichen Kir-
chenblatt abgedruckt.

Synodalverwaltungsgerichtsordnung 
(SVO)

§ 1 Rechtsweg
(1) In allen kirchenrechtlichen Streitigkeiten zwi-
schen kirchlichen Stellen des Bistums untereinan-

der sowie zwischen den Einzelnen und kirchlichen 
Stellen einschließlich der Streitigkeiten, die sich aus 
der Vergütungs- und Versorgungsordnung (VVO)5 
ergeben, ist der Rechtsweg zu den Gerichten der 
Synodalverwaltungsgerichtsbarkeit gegeben. Der 
Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten ist ausge-
schlossen.
(2) Kirchliche Stellen sind alle Ämter, Organe und 
sonstigen kirchlichen Stellen des Bistums, der Lan-
des- und Bezirkssynoden, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körper-
schaften kirchlichen Rechts.

§ 2 Statthafte Klagearten
Statthafte Klagearten sind die Anfechtungsklage, 
die Verpflichtungsklage, die allgemeine Leistungs-
klage und die Feststellungsklage.

§ 3 Gerichtsstand und Instanzen
(1) Das Synodalverwaltungsgericht hat seinen Sitz 
in Bonn. Es können Gerichtstage außerhalb des Sit-
zes im Inland abgehalten werden. Als postalischer 
Sitz des Synodalverwaltungsgerichts gilt die Privat-
anschrift der Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden. 
Bezüglich der postalischen Anschrift des Synodal-
obergerichts gelten die Regelungen der DGS.
(2) Das Synodalverwaltungsgericht entscheidet im 
ersten Rechtszug.
(3) Das Synodalobergericht entscheidet über die Be-
rufung gegen die Urteile und über die Beschwerde 
gegen die sonstigen Entscheidungen des Synodal-
verwaltungsgerichts.

§ 4 Zusammensetzung
(1) Das Synodalverwaltungsgericht besteht aus der 
Synodalverwaltungsrichterin als Vorsitzender oder 
dem Synodalverwaltungsrichter als Vorsitzendem 
und einer weltlichen Schöffin oder einem weltli-
chen Schöffen und einer geistlichen Schöffin oder 
einem geistlichen Schöffen. Das Synodaloberge-
richt besteht bei Verfahren nach dieser Ordnung 
aus drei ständigen Mitgliedern und vier weltlichen 
Schöffinnen oder Schöffen.
(2) Die Schöffinnen oder Schöffen nehmen nur an 
der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfäl-
lung teil.
(3) Die Synodalverwaltungsrichterin oder der Syn-
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odalverwaltungsrichter entscheidet als Einzelrich-
terin oder Einzelrichter,
1. wenn eine Entscheidung im Eilverfahren bean-
tragt ist,
2. wenn eine Beteiligte oder ein Beteiligter die Ent-
scheidung im schriftlichen Verfahren beantragt, 
die übrigen Beteiligten dem zustimmen und die 
Synodalverwaltungsrichterin oder der Synodalver-
waltungsrichter eine mündliche Verhandlung nicht 
für erforderlich hält.
(4) Unter den gleichen Voraussetzungen entschei-
den die ständigen Mitglieder des Synodaloberge-
richts.
(5) Die Beschwerde gegen einen Beschluss der Syn-
odalverwaltungsrichterin oder des Synodalverwal-
tungsrichters in einem Eilverfahren ist binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung zu erheben.

§ 5 Befähigung zum Amt 
der Synodalverwaltungsrichterin 
oder des Synodalverwaltungsrichters
Zur Synodalverwaltungsrichterin oder zum Syno-
dalverwaltungsrichter kann ernannt werden, wer 
nach staatlichem Recht die Befähigung zum Rich-
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst hat.

§ 6 Auslosung der Schöffinnen 
und Schöffen
Die Schöffinnen oder die Schöffen werden für jede 
mündliche Verhandlung und, sofern das Urteil 
ohne vorhergehende mündliche Prüfung ergehen 
soll, für jede Urteilsfällung in der durch § 4 Abs. 1 
bestimmten Anzahl durch das Los bestimmt. Für 
die Ziehung der Lose gelten die Bestimmungen 
des Disziplinarrechts der Geistlichen (DGS) ent-
sprechend. Die Synodalanwältin oder der Synodal-
anwalt kann sich durch eine Geistliche oder einen 
Geistlichen des Bistums vertreten lassen.

§ 6a Aufwandsentschädigung und Kosten 
(1) Die Mitglieder der kirchlichen Gerichte sind 
ehrenamtlich tätig. Sie erhalten eine Aufwands-
entschädigung. Der Bischof oder die Bischöfin 
bestimmen die Aufwandsentschädigung unter Be-
rücksichtigung der Beanspruchung der Mitglieder 
durch Verordnung.
(2) Die Mitglieder erhalten weiter Ersatz ihrer Rei-
sekosten und Ersatz ihrer sonstigen notwendigen 

Auslagen gegen Nachweis, eine Pauschalierung ist 
möglich.
(3) Der unterliegende Teil trägt die Kosten des 
Verfahrens, Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte teils ob-
siegt, teils unterliegt, sind die Kosten gegeneinan-
der aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Die 
Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels 
fallen demjenigen zur Last, der das Rechtsmittel 
eingelegt hat. Wer einen Antrag, eine Klage, ein 
Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf zu-
rücknimmt, hat die Kosten zu tragen. Im Übrigen 
entscheidet das Gericht über die Kosten nach billi-
gem Ermessen. Die Entscheidung ist nicht anfecht-
bar.
(4) Als Kosten des Verfahrens gelten:
1. die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwen-
dungen der Beteiligten,
2. die durch Vernehmung von Zeuginnen oder 
Zeugen oder Hinzuziehung von Sachverständigen 
entstandenen Aufwendungen,
3. sonstige Auslagen.
(5) Das Gericht setzt den Gegenstandswert nach 
billigem Ermessen fest. Die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. Im Übrigen finden die Vorschriften 
des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte entsprechende Anwen-
dung. Die Entschädigung für Zeugen, Zeuginnen 
und Sachverständige richtet sich nach dem Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetz.

§ 7 Anwendung anderer Vorschriften
Auf die Gerichtsverfassung ist das Disziplinarrecht 
der Geistlichen (DGS) in der jeweiligen Fassung 
entsprechend anzuwenden, soweit dieses Gesetz 
nicht entgegensteht. Auf das Verfahren ist die staat-
liche Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweiligen 
Fassung mit Ausnahme der Vorschriften über das 
Widerspruchsverfahren anzuwenden, soweit sie 
nach der Natur der Sache passt und die Vorschrif-
ten der SVO nicht entgegenstehen.

§ 8 Beteiligung der Synodalanwältin 
oder des Synodalanwalts
Die Synodalanwältin oder der Synodalanwalt kann 
einem Verfahren jederzeit als Beteiligte oder als Be-
teiligter beitreten.
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Ordnung für die Pfarramtsprüfung

Die Pfarramtsprüfung ist eine Voraussetzung für 
die Wählbarkeit zur Pfarrerin oder zum Pfarrer 
im Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in 
Deutschland. Sie bildet den Abschluss der Ausbil-
dung als Pfarramtsanwärterin oder Pfarramtsan-
wärter und wird abgenommen von den Mitglie-
dern des Bischöflichen Dozentenkollegiums.

§ 1 Meldung zur Pfarramtsprüfung
Die Meldung zur Pfarramtsprüfung erfolgt bei der 
oder dem Vorsitzenden des Dozentenkollegiums. 
Der oder die Vorsitzende gibt davon der Bischöfin 
oder dem Bischof und den übrigen Mitgliedern des 
Dozentenkollegiums Kenntnis.

§ 2 Zulassung zur Prüfung
Über die Zulassung zur Pfarramtsprüfung ent-
scheidet die Bischöfin oder der Bischof im Einver-
nehmen mit dem Dozentenkollegium.

§ 3 Schriftliche Arbeiten
Von der Kandidatin oder dem Kandidaten sind fol-
gende schriftliche Arbeiten einzureichen:
a) Für die Fächer Homiletik und Katechetik je zwei 
Predigten und zwei Katecheseentwürfe nach Auf-
gabenstellung durch die Fachdozentin oder den 
Fachdozenten. Diese Arbeiten sind vier Wochen 
vor dem Prüfungstermin der Bischöfin oder dem 
Bischof und den Mitgliedern des Dozentenkollegi-
ums zuzustellen.
b) Eine Zulassungsarbeit von mindestens 44.000 
bis 66.000 Zeichen mit Leerzeichen. Die Arbeit 
wird der Bischöfin oder dem Bischof und den Mit-
gliedern des Dozentenkollegiums zur Beurteilung 
zugeschickt. Die Bewertung erfolgt durch die Fach-
dozentin oder den Fachdozenten und das Dozen-
tenkollegium.

§ 4 Nähere Bestimmungen zur Zulassungs-
arbeit
(1) Das Thema der Zulassungsarbeit bezieht sich 
auf die im § 5 angegebenen Themenbereiche und 
reflektiert ein in der Praxis als besonders relevant 
erkanntes Thema. Seine Wahl bleibt in der Regel 
der Kandidatin oder dem Kandidaten überlassen; 
das Dozentenkollegium kann aber ein bestimmtes 

Gebiet festlegen, wenn die Weiterbildung der Kan-
didatin oder des Kandidaten in diesem Fach unbe-
dingt erforderlich erscheint. Das Thema der Arbeit 
wird mit dem zuständigen Fachdozentin oder dem 
Fachdozenten festgelegt.
(2) Die Frist zwischen schriftlicher Festlegung des 
Themas und Einsendung der Arbeit darf vier Mo-
nate nicht überschreiten. Eine Überschreitung 
dieser Frist ist spätestens zwei Wochen vor Ablauf 
gegenüber der Vorsitzenden, dem Vorsitzenden des 
Dozentenkollegiums schriftlich zu begründen.
(3) Wird eine Fristverlängerung aufgrund der 
schriftlichen Begründung gewährt, berät die Fach-
dozentin oder Fachdozent mit dem Dozentenkol-
legium über die Dauer der Fristverlängerung. Diese 
darf den Zeitraum von vier Wochen nicht über-
schreiten.
(4) Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, 
wird die Arbeit mit der Note 5=mangelhaft bewer-
tet.
(5) Wenn die abgegebene Arbeit mit der Note 
5=mangelhaft bewertet wird, kann einmal eine 
neue Arbeit eingereicht werden. Sie darf aus dem-
selben Fach wie die erste Arbeit ausgewählt werden, 
muss sich aber inhaltlich wesentlich vom Thema 
der ersten Arbeit unterscheiden. Das neue Thema 
muss innerhalb von vier Wochen nach Bekanntga-
be der Note durch den oder die Vorsitzende festge-
legt werden. Die Frist zwischen schriftlicher Fest-
legung des Themas und Einsendung der zweiten 
Arbeit darf vier Monate nicht überschreiten. Eine 
Fristverlängerung ist nicht möglich.
(6) Wird auch die zweite Arbeit nicht fristgerecht 
abgegeben oder mit 5=mangelhaft bewertet, ist die 
Pfarramtsprüfung endgültig nicht bestanden. Dies 
hat den Verlust des Prüfungsanspruches zur Folge 
und führt dazu, dass die Kandidatin oder der Kan-
didat nicht für den hauptamtlichen Dienst zugelas-
sen werden kann.

§ 5 Mündliche Prüfung
(1) Nach Annahme der schriftlichen Zulassungs-
arbeit wird der Termin für die mündliche Prüfung 
festgelegt.
(2) Die Fachdozentinnen und Fachdozenten spre-
chen ein Thema zur Praxisreflexion ab und geben 
entsprechende Literaturhinweise, deren Thematik 
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der mündlichen Prüfung zugrunde liegt. Diese er-
streckt sich auf:
1. Das Thema der schriftlichen Arbeit und auf die 
Praxis folgender Fachgebiete:
2. Liturgie
3. Kirchenrecht
4. Pastoraltheologie
5. Katechetik
6. Homiletik

Für jedes Gebiet stehen 20 Minuten zur Verfügung.
(3) Die Festsetzung der Noten geschieht unmittel-
bar nach der Prüfung, wobei die Fachdozentin oder 
der Fachdozent ihre oder seine Stimme jeweils zu-
erst abgibt. Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 
in der schriftlichen Arbeit oder einer der mündli-
chen Prüfungen nur die Note 5=mangelhaft er-
reicht wurde.
(6) Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. 
Dabei kann die Nachprüfung auf die Fächer be-
grenzt werden, in denen eine schlechtere Note als 
3=befriedigend erreicht wurde.
(7) Der Verlauf der Prüfung wird durch die Proto-
kollführerin oder den Protokollführer im Protokoll 
der Sitzungen des Dozentenkollegiums festgehal-
ten.
(8) Über die bestandene Prüfung erhält die Kandi-
datin oder der Kandidat von der oder dem Vorsit-
zenden des Dozentenkollegiums ein Zeugnis.

Erarbeitet vom Dozentenkollegium am 3. Novem-
ber 2020, durch Bischöfliche Verordnung gemäß 
SGO § 117 genehmigt und mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt in Kraft gesetzt.
Bonn, den 12. November 2020
L.S., Dr. Matthias Ring, Bischof

Ordnung der Gemeindepraktika
für Priesteramtskandidatinnen 
und Priesteramtskandidaten

§ 1
Die Praktika haben folgende Ziele:
(1) Die Praktikantin oder der Praktikant soll sich 
selbst in der Realität konkreter alt-katholischer Ge-
meinden erleben.

(2) Die Praktika sollen es ermöglichen, verschiede-
ne Bereiche der Gemeindearbeit kennenzulernen 
und innerhalb dieser Bereiche auch selbst Verant-
wortung zu übernehmen.
(3) In der Frage des eigenen beruflichen und spiri-
tuellen Weges soll die Praktikantin oder der Prak-
tikant durch konkrete Erfahrungen eine Entschei-
dungshilfe bekommen.
(4) Den für die Ausbildung Verantwortlichen dient 
das Praktikum als Entscheidungshilfe hinsicht-
lich der Eignung der Priesteramtskandidatinnen 
und Priesteramtskandidaten für den kirchlichen 
Dienst.

§ 2
(1) Zur Ausbildungszeit im Bischöflichen Seminar 
gehören zwei Gemeindepraktika. Ein Praktikum 
soll vier Wochen dauern und ein weiteres von 
Aschermittwoch bis Ostern.
Das erste Praktikum kann schon im 1. Studienab-
schnitt stattfinden.
(2) Die Praktika sollen in unterschiedlich geprägten 
Gemeinden stattfinden.
(3) Die Praktikumsgemeinde wird von der Direk-
torin oder dem Direktor des Bischöflichen Semi-
nars ausgesucht, die oder der die Bischöfin oder 
den Bischof und das Dozentenkollegium darüber 
informiert.
(4) Vor dem Praktikum führen die Direktorin oder 
der Direktor des Bischöflichen Seminars und die 
Dozentin oder der Dozent für Pastoraltheologie 
jeweils auf der Basis dieser Praktikumsordnung ein 
Vorbereitungsgespräch mit der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer als auch mit der Praktikantin oder dem 
Praktikanten.
(5) Zum Ende des Praktikums findet ein Auswer-
tungsgespräch statt, an dem die Pfarrerin oder der 
Pfarrer, die Praktikantin oder der Praktikant und 
die Dozentin oder der Dozent für Pastoraltheologie 
teilnehmen.
(6) Die Praktikantin oder der Praktikant reflektiert 
das Praktikum. Hierzu erstellt sie oder er einen 
Praktikumsbericht, den die Direktorin oder der 
Direktor des Bischöflichen Seminars spätestens 
vier Wochen nach Beendigung des Praktikums zur 
Weiterleitung an die Bischöfin oder den Bischof 
und die Mitglieder des Dozentenkollegiums erhält.
(7) Die Pfarrerin oder der Pfarrer gibt innerhalb 
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von vier Wochen nach Beendigung des Praktikums 
eine schriftliche Einschätzung des Praktikums und 
der Praktikantin oder des Praktikanten anhand der 
vorgegebenen Inhalte (vgl. §3). Der Bericht geht an 
die Direktorin oder den Direktor des Bischöflichen 
Seminars zur Weiterleitung an die Bischöfin oder 
den Bischof und die Mitglieder des Dozentenkol-
legiums.
(8) Der Praktikantin oder dem Praktikanten wird 
von der Direktorin oder von dem Direktor des Bi-
schöflichen Seminars eine Bescheinigung über das 
Praktikum ausgestellt.
(9) Die Kosten der Praktika (Unterkunft, An- und 
Abreise, Verpflegungspauschale) trägt das Bistum.

§ 3
Folgende Inhalte sollen bei der Gestaltung der 
Praktikumszeit berücksichtigt werden (soweit in 
der Gemeinde vorhanden):
(1) Kennenlernen von geistlichem Leben (gemein-
sames Gebet von Pfarrerin oder Pfarrer und Prakti-
kantin oder Praktikant)
(2) Teilnahme an den Gottesdiensten und Gebets-
zeiten der Gemeinde (Mitgestaltung von Gottes-
diensten, auch durch Übernahme einer Predigt mit 
Vor- und Nachgespräch mit der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer)
(3) Zeiten für eigene Stille
(4) Kennenlernen der verschiedenen Gruppierun-
gen der
Gemeinde, Gespräche mit anderen Gemeindemit-
gliedern im Hinblick auf den Beruf der Pfarrerin 
oder des Pfarrers (z.B. Kirchenvorstandsmitglieder, 
Priesterinnen und Priester im Ehrenamt)
(5) Teilnahme an Sitzungen des Kirchenvorstandes, 
Dekanatspastoralkonferenzen usw.
(6) Teilnahme an Katechesen und deren Vorberei-
tungen
(7) Teilnahme am Religionsunterricht und dessen 
Vorbereitung
(8) Teilnahme an Kasualgesprächen (nach Rück-
sprache mit den Beteiligten)
(9) Kranken- und Hausbesuche zusammen mit der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer (ggf. auch allein)
(10) Teilnahme an ökumenischen Veranstaltungen
(11) Kennenlernen diakonischer Aktivitäten
(12) Kennenlernen des Alltags und der Tätigkeiten 
einer Pfarrerin oder eines Pfarrers

Erarbeitet vom Dozentenkollegium am 3. Novem-
ber 2020, durch Bischöfliche Verordnung gemäß 
SGO § 117 genehmigt und mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt in Kraft gesetzt.
Bonn, den 12. November 2020
L.S., Dr. Matthias Ring, Bischof

Ordnung des 
Bischöflichen Dozentenkollegiums

Das Bischöfliche Dozentenkollegium hat sich die 
folgende Ordnung gegeben:

§ 1 Mitglieder, Vorsitz
(1) Dem Bischöflichen Dozentenkollegium gehö-
ren an:
1. die Direktorin oder der Direktor des Bischöfli-
chen Seminars, die oder der im Einvernehmen mit 
der Synodalvertretung und nach Anhörung des 
Dozentenkollegiums von der Bischöfin oder dem 
Bischof ernannt werden kann (§ 114.4 SGO),
2. die von der Bischöfin oder dem Bischof auf Vor-
schlag des Dozentenkollegiums ernannten Dozen-
tinnen und Dozenten,
3. die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
für Alt-Katholische Theologie an der Universität 
Bonn (§115.2 SGO),
4. die oder der Beauftragte für den Fernkurs,
5. die oder der Beauftragte für die Ausbildung der 
Pfarramtsanwärterinnen und -anwärter,
6. die oder der Beauftragte für die Ausbildung der 
Geistlichen im Auftrag.
(2) Das Dozentenkollegium wählt eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden aus seiner Mitte (§ 115.2 
SGO). Unter 3 genannte Personen sowie die wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Universitätsseminars sind nicht für den Vorsitz 
wählbar und nehmen an Beratungen und Entschei-
dungen, die Personen betreffen, welche zugleich an 
der Universität Bonn eingeschrieben sind, nicht 
teil.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof ist zu allen Sit-
zungen eingeladen.
(4) Dozentinnen und Dozenten scheiden aus dem 
Kollegium durch Rücktritt aus oder werden von 
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der Bischöfin oder dem Bischof mit Zustimmung 
der Synodalvertretung abberufen.

§ 2 Beschlussfassung
(1) Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen des 
Dozentenkollegiums. Sie oder er gibt mindestens 
eine Woche vor der Sitzung die Tagesordnung be-
kannt.
(2) Der Verlauf der Sitzung und die Beschlüsse wer-
den protokollarisch festgehalten. Zu Beginn jeder 
Sitzung wird das Protokoll der vorangegangenen 
genehmigt bzw. über evtl. Beanstandungen ent-
schieden.
(3) Das Dozentenkollegium ist bei Anwesenheit 
von mehr als der Hälfte der Mitglieder beschluss-
fähig. Beschlüsse erfolgen mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden.

§ 3 Aufgaben
Das Bischöfliche Dozentenkollegium ist
1. mitverantwortlich für die studiumsbegleitende 
Ausbildung der Priesteramtskandidatinnen und 
Priesteramtskandidaten,
2. mitverantwortlich für die Ausbildung der Pfarr-
amtsanwärterinnen und Pfarramtsanwärter,
3. mitverantwortlich für die Ausbildung der Geist-
lichen im Auftrag,
4. nimmt die kirchlichen Abschlussprüfungen (mit 
Ausnahme der Prüfungen für den Fernkurs) ab,
5. entscheidet ggf. über die Äquivalenz von Ab-
schlussprüfungen,
die Voraussetzung für die Übernahme eines Pfarr-
amtes oder eines Geistlichen Dienstes im Ehren-
amt sind,
6. wirkt bei der Fortbildung der Geistlichen des Bis-
tums mit,
7. nimmt die Aufgaben eines theologischen Fach-
gremiums wahr.

§ 4 Studiumsbegleitende Ausbildung 
der Priesteramtskandidatinnen und 
Priesteramtskandidaten
(1) Die Bischöfin oder der Bischof erlässt auf Vor-
schlag des Dozentenkollegiums eine Ausbildungs-
ordnung für Priesteramtskandidatinnen und Pries-
teramtskandidaten (vgl. § 117,2.3 SGO).
(2) Die Direktorin oder der Direktor leitet im Ein-

vernehmen mit dem Dozentenkollegium die studi-
umsbegleitende Ausbildung der Priesteramtskan-
didatinnen und Priesteramtskandidaten.
(3) Die Bischöfin oder der Bischof bestellt eine Spi-
ritualin oder einen Spiritual. Sie oder er leitet im 
Einvernehmen mit dem Dozentenkollegium die 
spirituelle Ausbildung der Priesteramtskandidatin-
nen und Priesteramtskandidaten (vgl. § 118 SGO).
(4) Vor der eventuellen Entlassung einer Priester-
amtskandidatin oder eines Priesteramtskandidaten 
durch die Bischöfin oder den Bischof ist die Direk-
torin oder der Direktor sowie das Dozentenkollegi-
um anzuhören (vgl. § 119 SGO).

§ 5 Ausbildung 
der Pfarramtsanwärterinnen 
und Pfarramtsanwärter
(1) Die Bischöfin oder der Bischof benennt eine 
Ausbildungsbeauftrage oder einen Ausbildungs-
beauftragten für die Pfarramtsanwärterinnen und 
-anwärter. Sie bzw. er nimmt seine bzw. ihre Aufga-
be im Einvernehmen mit dem Dozentenkollegium 
wahr.
(2) Bei der Entscheidung über die Länge der even-
tuell noch zu absolvierenden Ausbildungszeit als 
Pfarramtsanwärterin oder Pfarramtsanwärter im 
Falle von Priesterinnen und Priestern ohne Pfarr-
amtsprüfung, die als Geistliche im Ehrenamt in 
unserer Kirche tätig sind bzw. die aus anderen Kir-
chen in den hauptamtlichen Dienst übernommen 
werden sollen, muss die Zustimmung des Dozen-
tenkollegiums eingeholt werden (vgl. § 77,3 SGO).
(3) Im Rahmen der von der Bischöfin oder dem 
Bischof und der Synodalvertretung zu findenden 
Entscheidung über die Eignung einer Pfarramts-
anwärterin oder eines Pfarramtsanwärters zum 
hauptamtlichen Dienst wird das Dozentenkollegi-
um angehört.

§ 6 Geistliche im Auftrag
(1) Die Bischöfin oder der Bischof benennt eine 
Beauftragte oder einen Beauftragten für die Geist-
lichen im Auftrag. Sie bzw. er nimmt seine bzw. ihre 
Aufgabe im Einvernehmen mit dem Dozentenkol-
legium wahr.
(2) Vor der Übernahme von Geistlichen im Auftrag 
ist das Bischöfliche Dozentenkollegium anzuhören 
(vgl. § 79,1 SGO).
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(3) Das Dozentenkollegium entscheidet über Aus-
nahmefälle, in denen Geistliche im Auftrag nicht 
den Masterstudiengang AÖTh, sondern ersatzwei-
se die Kolloquiumsprüfung absolvieren; deren Stu-
diums- und Prüfungsanforderungen orientieren 
sich an denen des Master-Studiengangs AÖTh (vgl. 
§ 79,5 SGO).

§ 7 Geistliche im Ehrenamt
(1) Die oder der Beauftragte für den Theologischen 
Fernkurs leitet diesen im Einvernehmen mit dem 
Dozentenkollegium.
(2) Vor der Zulassung von Geistlichen im Ehren-
amt bzw. vor der Ordination von Personen, die für 
den Geistlichen Dienst im Ehrenamt vorgesehen 
sind, ist das Dozentenkollegium anzuhören (vgl. §§ 
80, 1 und 3 und 88,3 SGO).

§ 8 Weiteres
(1) Die theologische Ausbildung der Mitglieder 
einer Gemeinschaft wird in Absprache mit der 
Bischöfin oder dem Bischof, dem Dozentenkol-
legium, der Leiterin oder dem Leiter des Instituts 
geweihten Lebens oder der Kommunität sowie der 
oder dem Beauftragten nach § 3 einvernehmlich 
geklärt.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof erteilt die kirch-
liche Bevollmächtigung für die Erteilung von 
Religionsunterricht nach Anhörung der Synodal-
vertretung und des Dozentenkollegiums (vgl. § 2 
Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung für 
den Religionsunterricht).

§ 9 Kirchliche Abschlussprüfungen
(1) Es existieren folgende kirchliche Abschlussprü-
fungen:
− das Pfarrexamen bzw. Pfarramtsprüfung,
− die Kolloquiumsprüfung (vgl. § 75,5 SGO),
− die Ergänzungsprüfung in Alt-Katholischer 
Theologie,
− die Abschlussprüfungen des Theologischen 
Fernkurses.
(2) Die Bischöfin oder der Bischof erlässt auf Vor-
schlag des Dozentenkollegiums die zugehörigen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen.
(3) Über die Gleichwertigkeit von Ausbildungs- 
und Studienabschlüssen, die Voraussetzung für die 
Übernahme des geistlichen Dienstes im Ehrenamt 

oder des Pfarramts sind, entscheidet das Dozenten-
kollegium (vgl. §§ 63,2; 63,3 SGO).

§ 10 Theologisches Fachgremium
(1) Das Bischöfliche Dozentenkollegium diskutiert 
als Fachgremium aktuell das Bistum betreffende 
theologische Fragestellungen.
(2) Es kann dabei als Beratungsgremium der Bi-
schöfin oder des Bischofs fungieren, aber auch 
eigenständige Anträge an die Synode stellen (vgl. 
§ 10,2 SGO).
(3) Entscheidet die Synode über den Verlust des 
Leitungsamts des Bischofs wegen Glaubensabfalls, 
ist das Dozentenkollegium anzuhören (vgl. § 26,4 
SGO).
(4) Vor der Exkardination eines Geistlichen wegen 
Glaubensabfalls ist das Dozentenkollegium anzu-
hören (vgl. § 65,3 SGO).

§ 11 Vernetzung
(1) Innerhalb des Bischöflichen Dozentenkolle-
giums werden im Sinne von Koordinierung und 
Synergie regelmäßig Informationen zwischen dem 
Bischöflichen Seminar, dem Universitätsseminar, 
dem Theologischen Fernkurs und der Kirchenlei-
tung (Bischöfin oder Bischof) ausgetauscht.
(2) Die Lehrbeauftragten des Universitätsseminars 
für die Fächer Homiletik, Katechetik, Kirchen-
recht, Liturgie und Pastoraltheologie werden in 
der Regel aus dem Kreis des Dozentenkollegiums 
berufen.
(3) Das Dozentenkollegium berät in regelmäßigen 
Abständen mit der Kirchenleitung Fragen der Per-
sonalentwicklung.
(4) Die Mitglieder des Dozentenkollegiums bilden 
sich in ihren jeweiligen Fachgebieten regelmäßig 
fort und übernehmen innerhalb des Bistums die 
Rolle von Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren.
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Ordnung 
zur Einrichtung und Anerkennung von 
Instituten des geweihten Lebens (IGL), 
ordensähnlichen und sonstigen 
Gemeinschaften (Kommunitäten)

§ 1 Definition
Die Bestimmungen dieser Ordnung gelten für
1. Institute des geweihten Lebens (IGL), manifes-
tiert in einem durch Profess geweihten Leben von 
Mitgliedern, bestehend in einer auf Dauer angeleg-
ten Lebensweise in einer örtlichen Wohngemein-
schaft,
2. andere geistliche Gemeinschaften, die nicht 
durch eine Profess gebunden sind, aber nach festen 
Regeln in einer örtlichen Wohngemeinschaft leben 
(Kommunitäten), und
3. geistliche Gemeinschaften, die nach festen Re-
geln, aber nicht in einer örtlichen Wohngemein-
schaft (lose Kommunitäten) leben.

§ 2 Einrichtung, Anerkennung, Auflösung
(1) Die Bischöfin oder der Bischof kann im Einver-
nehmen mit der Synodalvertretung IGL, Kommu-
nitäten oder lose Kommunitäten einrichten oder 
entsprechenden Anträgen bestehender IGL, Kom-
munitäten oder loser Kommunitäten auf Anerken-
nung entsprechen.
(2) Ein IGL oder eine Kommunität kann von der 
Bischöfin oder dem Bischof im Einvernehmen mit 
der Synodalvertretung als Personalgemeinde einge-
richtet werden.
(3) Liegen die Voraussetzungen der §§ 4 oder 8 dau-
erhaft nicht vor oder ist dies aus anderen, schwer-
wiegenden Gründen geboten, kann die Bischöfin 
oder der Bischof im Einvernehmen mit der Syno-
dalvertretung ein IGL, eine Kommunität oder eine 
lose Kommunität auflösen oder die Anerkennung 
zurücknehmen.

§ 3 Beauftragte oder Beauftragter für IGL, 
Kommunitäten und lose Kommunitäten
(1) Die Bischöfin oder der Bischof ernennt ein Mit-
glied der Gemeinschaft der Ordinierten zur oder 
zum Beauftragten für IGL, Kommunitäten und 
lose Kommunitäten. Sie oder er nimmt die ihr oder 
ihm von der Bischöfin oder dem Bischof übertra-
genen Aufgaben war. Dazu gehören insbesondere:

− die Visitationen der entsprechenden Einrichtun-
gen,
− die Koordinierung der theologischen Aus- und 
Weiterbildung,
− die Vernetzung der IGL, Kommunitäten und lo-
sen Kommunitäten auf Bistumsebene.
(2) Die oder der Beauftragte ist erster Ansprechpart-
ner bei Konfliktfällen, begleitet den Entstehungs-
prozess der IGL, der Kommunitäten oder losen 
Kommunitäten im Bistum und regelt in Absprache 
mit ihnen alle notwendigen Entscheidungen.

§ 4 Prüfung von Anträgen auf Einrichtung 
oder Anerkennung
(1) Grundvoraussetzung für die Einrichtung oder 
Anerkennung eines IGL, einer Kommunität oder 
einer losen Kommunität ist die Mindestzahl von 
jeweils 3 Mitgliedern mit Profess oder fester Mit-
gliedschaft. Die Absicht, ein gemeinsames geist-
liches Leben nach den Regeln der betreffenden 
Kommunität zu führen, muss vorhanden sein. Die 
Mitglieder müssen mehrheitlich der Alt-Katholi-
schen Kirche angehören.
(2) Entsprechende Anträge eines IGL, einer Kom-
munität oder einer losen Kommunität werden 
durch eine von der Bischöfin oder vom Bischof ein-
gesetzten Kommission geprüft. Die Kommission 
prüft, ob:
(a) − das Partikularrecht,
− die Satzungen und Verträge,
− das spirituelle Leben und die liturgische Praxis
den Grundsätzen der Alt-Katholischen Gemein-
schaft entsprechen und nicht im Widerspruch zur 
SGO stehen,
(b) das IGL oder die Kommunität über die erfor-
derlichen finanziellen Mittel verfügt, um seine 
Aufgaben selbstständig zu erfüllen und seinen Mit-
gliedern eine ausreichende soziale Absicherung zu 
gewährleisten und
(c) das für die Leitung des IGL, der Kommunität 
oder der losen Kommunität vorhandene oder vor-
gesehene Mitglied ein unbescholtenes Vorleben 
durch Vorlage eines erweiterten Führungszeug-
nisses sowie einer Erklärung, dass keine Verfahren 
schweben, nachweisen kann.
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§ 5 Partikularrecht
Die einzelnen Gemeinschaften regeln ihr Gemein-
schaftsleben und Einzelheiten über das von den 
Mitgliedern gegebenenfalls abzulegende Gelübde 
oder Versprechen nach ihrem Partikularrecht, wel-
ches nicht im Widerspruch zur SGO stehen darf.
 
§ 6 Noviziat
Sofern ein Noviziat in einem IGL vorgesehen ist, 
setzt die Aufnahme in das Noviziat die Volljährig-
keit voraus.

§ 7 Wahl einer Leiterin oder eines Leiters
Die Leiterin oder Leiter wird von der beschlussfas-
senden Versammlung der jeweiligen Gemeinschaft 
gewählt. Das Ergebnis der Wahl wird der Bischö-
fin oder dem Bischof sowie der Synodalvertretung 
mitgeteilt.

§ 8 Leitung eines IGL
Ein als Leiterin oder Leiter gewähltes Mitglied des 
IGL oder einer Kommunität vertritt die Gemein-
schaft nach außen und regelt die internen Ange-
legenheiten. Es soll nur im Ausnahmefall für die 
wirtschaftlichen Belange der Gemeinschaft zustän-
dig sein.

§ 9 Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde
Die öffentlichen seelsorgerischen und liturgischen 
Aktivitäten außerhalb der Gemeinschaft müssen 
mit der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständi-
gen Pfarrer der Gemeinde oder des Seelsorgebezirks 
einvernehmlich abgestimmt werden.

§ 10 Mitwirkung im Bistum
Eine als Personalgemeinde eingerichtete IGL oder 
Kommunität wählt eines seiner alt-katholischen 
Mitglieder als stimmberechtigtes Mitglied in die 
Bistumssynode und gegebenenfalls in die Landes-
synode.

§ 11 Beschlussfassende Versammlung
(1) Die internen Belange des IGL oder einer Kom-
munität werden durch Abstimmung in einer be-
schlussfassenden Versammlung geregelt. Dieses gilt 
auch für die Wahlen. Die beschlussfassende Ver-
sammlung muss mindestens einmal im Jahr einbe-
rufen werden. Näheres regelt das Partikularrecht. 

Die Einladungen werden der Bischöfin oder dem 
Bischof mit 6-wöchiger Frist mitgeteilt.
(2) Zur beschlussfassenden Versammlung sind nur 
Mitglieder mit fester Mitgliedschaft zugelassen. 
Die Bischöfin oder der Bischof oder eine von ihr 
oder ihm beauftragte Person hat Stimmrecht in der 
beschlussfassenden Versammlung.
(3) Von den Sitzungen der beschlussfassenden Ver-
sammlung sind Ergebnisprotokolle anzufertigen 
und der Bischöfin oder dem Bischof innerhalb 
einer Frist von 2 Wochen nach der Versammlung 
zuzusenden. Auf Verlangen der Synodalvertretung 
sind zusätzlich dazugehörige Schriftstücke der Bi-
schöfin oder dem Bischof zu übersenden.

§ 12 Visitationen, Jahres- und 
Finanzberichte
(1) Die Bischöfin oder der Bischof üben das Visita-
tionsrecht aus, sofern es nicht nach § 3 delegiert 
wurde.
(2) Jahresberichte sind analog zu den Seelsorgebe-
richten der Gemeinden bis zu den in der SGO und 
den vom Bistum vorgegebenen Terminen an die Bi-
schöfin oder den Bischof zu senden. Finanzberichte 
sind entsprechend fristgerecht über die oder den 
Beauftragten nach § 3 an die Finanzkommission zu 
senden.

§ 13 Ausbildung
(1) Die interne Ausbildung einer Gemeinschaft 
nach § 1 regelt gegebenenfalls das Partikularrecht.
(2) Die theologische Ausbildung der Mitglieder 
einer Gemeinschaft wird in Absprache mit der 
Bischöfin oder dem Bischof, dem Dozentenkolle-
gium, der Leiterin oder dem Leiter des IGL oder 
der Kommunität sowie der oder dem Beauftragten 
nach § 3 einvernehmlich geklärt.
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Sexuelle Grenzverletzungen 
und sexuelle Gewalt
Prävention und Intervention

Leitlinien für das Katholische Bistum
 der Alt-Katholiken in Deutschland 

Diese Leitlinien gegen sexuelle Grenzverletzungen 
und sexuelle Gewalt legen die grundlegenden Posi-
tionen unserer Kirche dar. Sie beschreiben zunächst 
die Gründe, weshalb wir uns gegen solche Verlet-
zungshandlungen positionieren (Teil 1). Anschlie-
ßend werden Maßnahmen vorgestellt, wie wir vor 
solchen Verletzungshandlungen schützen (Teil 2) 
und wie wir eingreifen, wenn sie begangen wurden 
(Teil 3). 
Die Leitlinien können nicht endgültig und ver-
bindlich sämtliche theologischen, ethischen, recht-
lichen und pädagogischen Konflikte und Zwei-
felsfragen lösen. Sie wollen in erster Linie sexuelle 
Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt durch Ver-
antwortliche* unserer Kirche verhindern und emp-
fehlende Handlungsanweisung zur Prävention und 
Intervention geben. Mit den Leitlinien wollen wir 
eine Kultur der Achtsamkeit und des Hinschauens 
fördern und unsere Wahrnehmung im Umgang 
mit anderen schärfen, um darauf zu achten, wo 
Grenzen überschritten werden. Sexuelle Grenzver-
letzungen und sexuelle Gewalt in unserer Kirche zu 
verhindern ist Ziel und Aufgabe von uns allen.

Diese Leitlinien verwenden einige Begriffe in einer 
spezifischen Bedeutung, z. B. Bistumsleitung. Die-
se Begriffe sind im Text mit einem * markiert und 
werden im Glossar auf Seite 40 erläutert.
Diese Leitlinien wurden nicht von Grund auf neu 
entwickelt, sondern beruhen auf Texten, die in der 
römisch-katholischen Kirche, in den evangelischen 
Kirchen und von anderen Institutionen entwickelt 
wurden sowie auf weiterer Fachliteratur. Die genau-
en Quellenangaben werden auf Seite 42 genannt.
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2.7 Aus- und Fortbildung sowie Reflexion
2.8 Organisation der Präventionsarbeit
3.1 Grundprobleme der Interventionsarbeit
3.1.1 Unterscheidung möglicher Situationen
3.1.2 Zielkonflikte
3.1.3 Lösungsansatz für diese Zielkonflikte
3.2 Grundsätze zur Informationsweitergabe und 
zum Beteiligtenschutz
3.2.1 Informationsweitergabe und Beteiligten-
schutz in der Aufklärungsphase
3.2.2 Informationsweitergabe und Beteiligten-
schutz bei einer sicher festgestellten Verletzung
3.2.3 Informationsweitergabe und Beteiligten-
schutz bei einer sicher ausgeschlossenen Verletzung
3.2.4 Informationsweitergabe und Beteiligten-
schutz bei einem unaufklärbaren Ereignis
3.2.5 Informationsweitergabe und Beteiligten-
schutz bei der Beteiligung eines Kindes
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arbeit
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3.3.4 Vorläufige Sicherungsmaßnahmen bis zur Auf-
klärung der Vorwürfe
3.3.5 Verhältnis von staatlichen und kirchlichen Er-
mittlungen
3.4 Grundsätze bei einer sicher festgestellten Ver-
letzung
3.4.1 Hilfen für den Verletzten oder die Verletzte 
und sein bzw. ihr Umfeld
3.4.2 Konkrete Interventionsmaßnahmen
3.5 Grundsätze bei einer sicher ausgeschlossenen 
Verletzung
3.6 Grundsätze bei einem unaufklärbaren Ereignis
3.7 Organisation der Interventionsarbeit
3.7.1 Ansprechpersonen für Hinweise auf Verlet-
zungen
3.7.2 Beratende Fachleute
3.7.3 Beratungsgremium für ethische Zweifelsfälle
3.7.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Glossar
Verwendete Literatur

1 Grundlagen

1.1 Theologische Einordnung
Wer hat mich berührt? So fragt Jesus im Markus- 
und im Lukasevangelium (Mk 5,31 und Lk 8,45). 
Seine Jüngerinnen und Jünger sind erstaunt. Es 
drängen sich so viele Menschen um Jesus, dass diese 
Frage unverständlich scheint. Und doch stellt sich 
heraus, dass Jesus sich auf seine Wahrnehmung ver-
lassen kann. Es ist eine an Blutfluss erkrankte Frau, 
die sich von dieser Berührung Heilung verspricht.
Jesus wird nicht nur an dieser Stelle als hochsensibel 
beschrieben. Er berührt Menschen – durch Worte 
und Handlungen. Und er lässt sich berühren – von 
der Menschen Fragen, von ihrem Leid und auch im 
körperlichen Sinn.

Berührung kann tröstlich sein. Berührung kann 
Mut machen. Berührung kann Geborgenheit 
schenken. Berührung kann Spaß machen. Berüh-
rung kann heilen.
Es soll auch zukünftig das Kind gekuschelt werden, 
das Heimweh hat oder getröstet werden will. Es sol-
len auch zukünftig Kinder, Jugendliche und deren 
Leiterinnen und Leiter sportlich und spielerisch ak-
tiv und dabei körperlich in Kontakt sein. Es sollen 
auch zukünftig Menschen in den Arm genommen 

werden, denen dies guttut. Und schließlich sollen 
auch zukünftig Zärtlichkeiten zwischen sich Ver-
liebenden und Liebenden möglich sein.

Wir wollen auch zukünftig über Gefühle und 
Emotionen miteinander sprechen. Wir wollen den 
Schmerz der Trauer, die Verunsicherung, die das 
Leid mit sich bringt, wir wollen unsere Ängste, 
unser Hadern, unsere Wut und auch unsere Zu-
versicht, unsere Hoffnung, unseren Glauben, die 
prickelnden Gefühle des Lebens und vieles mehr 
mitteilen und teilen.

Jegliche Berührung – ob verbal, visuell oder körper-
lich – setzt ein gegenseitiges Einverständnis voraus. 
Sensibel wahrzunehmen, welche Berührungen ge-
wünscht sind und welche Berührungen Grenzen 
verletzen, ist unabdingbar für ein Zusammenleben, 
das Jesus uns vorgelebt hat und das uns Wohl und 
Heil verspricht.

Es ist zutiefst menschlich, dass diese Grenzen im-
mer wieder verletzt werden. Das bringt schon die 
Tatsache mit sich, dass Menschen Berührung sehr 
unterschiedlich wahrnehmen und das, was jetzt po-
sitiv erlebt wird, in einer ähnlichen Situation grenz-
überschreitend erfahren werden kann. 
Grenzverletzungen können allerdings vermieden 
werden, indem Menschen ihr Sprechen und Han-
deln reflektieren und dadurch sensibler werden. 
Grenzverletzungen müssen vermieden und auch 
dann geahndet werden, wenn sie unachtsam, leicht-
fertig, respektlos oder gar vorsätzlich geschehen. 
Die Folgen für die Betroffenen sind nicht selten 
schwerwiegend und traumatisch.

Wenn Berührungen nicht gewollt und nicht heil-
voll sind, dann werden die einen Grenzen setzen 
können. Andere aber sind dazu nicht selbstständig 
in der Lage, z. B. Kinder, die zu schwach zur Ge-
genwehr sind, Frauen, die traumatisiert sind, Män-
ner, die nicht gelernt haben, über ihre Gefühle zu 
sprechen.
Wenn Berührungen verletzen oder gar die Unver-
sehrtheit des eigenen Lebens bedrohen, dann ist 
eine solche Gegenwehr für die Einzelne oder den 
Einzelnen in der Regel unmöglich.
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Wir brauchen Umgänge, um miteinander Sensi-
bilität und Respekt vor den eigenen Grenzen und 
denen anderer zu lernen bzw. diese zu verbessern.
Wir brauchen Strukturen, wenn wir mit Grenz-
verletzungen umgehen und sie vermindern helfen 
wollen.
Und schließlich brauchen wir auch Interventionen, 
wenn Menschen zu Täterinnen und Tätern wer-
den.

Fragen wir mit Jesus: Wer berührt mich? Von wem 
will ich mich berühren lassen? Wen möchte ich be-
rühren? Wer möchte von mir berührt werden?

In diesem Sinne hat die Kommission „Missbrauch 
und Prävention“ im Auftrag der Synode der Alt-Ka-
tholischen Kirche gearbeitet und die folgenden 
Leitlinien erstellt.

1.2 Begriffsklärungen und Hintergründe

1.2.1 Sexuelle Gewalt und 
Verletzungshandlungen
Als sexuelle Gewalt bezeichnen wir in diesen Leit-
linien jede Verletzung der sexuellen Selbstbestim-
mung.
Mit diesem Begriff meinen wir alle Handlungen, 
− die einen sexuellen, sexualisierten oder sexisti-
schen Kontext haben, 
− die die persönliche Grenze eines anderen Men-
schen überschreiten und 
− denen die betroffene Person nicht zustimmt 
(bzw. nicht zustimmen kann).
Der Begriff sexuelle Gewalt ist sehr weit. Er be-
zieht sich nicht nur auf sexuellen Missbrauch oder 
nur auf Sexualstraftaten, sondern er umfasst alle 
Verhaltensweisen, die von der betroffenen Person 
als unerwünscht, als grenzüberschreitend oder als 
verletzend wahrgenommen werden (auch wenn die 
handelnde Person eine solche Wirkung nicht beab-
sichtigt hat).
In diesem Text benutzen wir den Begriff Gewalt 
also in einem spezifischen Sinn, wie er insbesonde-
re unter Pädagogen und Psychologen verbreitet ist. 
Der Gewaltbegriff in diesem Text unterscheidet 
sich sowohl von dem umgangssprachlichen Ge-
waltbegriff (das Anwenden von körperlicher Stär-
ke, um jemanden zu verletzen oder ihn zu etwas zu 

zwingen), als auch von den unterschiedlichen juris-
tischen Gewaltbegriffen.
Um verschiedene Formen sexueller Gewalt zu be-
schreiben, ist es sinnvoll, drei Kategorien zu unter-
scheiden: 
− sexuelle Grenzverletzungen (siehe 1.2.3)
− sexuelle Übergriffe (siehe 1.2.4)
− strafbare Formen sexueller Gewalt (siehe 1.2.5).
Um diesen Text sprachlich möglichst einfach zu 
halten, benutzen wir den Begriff Verletzungshand-
lung als Oberbegriff für jede Verhaltensweise, die 
eine sexuelle Grenzverletzung, ein sexueller Über-
griff oder eine strafbare Form sexueller Gewalt ist – 
unabhängig davon, wer sie begeht, wem gegenüber 
sie begangen wird, welche Absicht dahintersteht, 
welche Folge sie hat und ob sie eine Straftat* ist oder 
nicht.

1.2.2 Machtasymmetrien 
und Machtmissbrauch
Manche Menschen sind der Macht anderer Men-
schen asymmetrisch ausgesetzt. Hierzu gehören 
insbesondere Minderjährige und schutzbedürftige 
Erwachsene. 
Machtasymmetrien haben ihre Ursache oft in ge-
sellschaftlich definierten Abhängigkeiten. Solche 
Abhängigkeiten können auch in Institutionen (wie 
z. B. unserer Kirche) entstehen.
Sexuelle Gewalt – vor allem gegen Minderjährige 
und gegen schutzbedürftige Erwachsene – ist nicht 
unbedingt Ausdruck einer abweichenden Sexua-
lität. Jedenfalls dann, wenn sie absichtlich verübt 
wird, ist sie in erster Linie Machtmissbrauch gegen-
über der abhängigen Person.

1.2.3 Sexuelle Grenzverletzungen
Eine sexuelle Grenzverletzung ist jede Handlung, 
bei der jemand die persönliche Grenze eines ande-
ren Menschen in sexualisierter Form überschreitet. 
Dies muss nicht unbedingt absichtlich geschehen. 
Es kann vorkommen, dass jemand versehentlich 
nicht erkennt, dass sein oder ihr Verhalten von ei-
nem anderen als „zu nah“ empfunden wird.
Grenzverletzungen können z. B. sein (sofern sie von 
der betroffenen Person als eine Grenzverletzung 
empfunden werden):
− jemanden mit Kosenamen ansprechen
− jemanden ungefragt fotografieren
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− jemanden umarmen
− ein Kind auf den Schoß nehmen oder über den 
Kopf streicheln
− keine ausreichenden Vorkehrungen treffen, um 
bei Umkleide-, Wasch- oder Schlafsituationen die 
Privatsphäre der Betroffenen zu schützen
− bei Spielen oder Übungen nicht ausreichend be-
rücksichtigen, dass die Teilnehmer unterschiedli-
ches Körperempfinden haben können 
− bei Spielen oder Übungen den Betroffenen keine 
Möglichkeit lassen, nicht an dem Spiel bzw. an der 
Übung teilzunehmen
− vorübergehend die pädagogische bzw. seelsorge-
rische Rolle verlassen (z. B. gegenüber Minderjähri-
gen Probleme aus der eigenen Beziehung erörtern).
Das Ziel, möglichst keine Grenzverletzung zu bege-
hen, kann man nicht vollständig erreichen. Gerade 
bei der pädagogischen und bei der seelsorgerischen 
Arbeit kann man nicht vor jeder Maßnahme de-
ren Bedeutung für die persönliche Grenze der be-
troffenen Person sowie eine eventuell bestehende 
Machtasymmetrie umfassend analysieren.
Trotzdem ist eine Grenzverletzung – insbeson-
dere, wenn sie in einem seelsorgerischen oder pä-
dagogischen Abhängigkeitsverhältnis geschieht 
– ein persönlicher und fachlicher Fehler. Oft hät-
te eine gründlichere Vorüberlegung geholfen, die 
Grenzverletzung zu vermeiden. Deshalb sollte jede 
Grenzverletzung zum Anlass genommen werden, 
zu prüfen, wie sich ähnliche Fälle zukünftig ver-
meiden lassen.
Wenn jemand Grenzverletzungen fortsetzt, ob-
wohl er sie erkannt hat, dann etablieren sie eine 
Kultur der Grenzverletzung und stellen Übergriffe 
dar.

1.2.4 Sexuelle Übergriffe
Als sexuelle Übergriffe bezeichnen wir massive (vor 
allem: wiederholte und / oder beabsichtigte) sexu-
elle Grenzverletzungen. Es spielt keine Rolle, ob 
sie vom Gesetzgeber unter Strafe gestellt sind oder 
nicht.
Sexuelle Übergriffe können beispielsweise sein:
− eine andere Person mit Blicken ausziehen 
− eine andere Person beim Duschen beobachten
− intensiv auf primäre oder sekundäre Geschlechts-
organe einer anderen Person schauen („glotzen“)
− den Körper einer anderen Person kommentieren

− jemanden in ein Gespräch mit sexualisiertem In-
halt verwickeln
− erotische oder zweideutige Textnachrichten sen-
den
− erotische Film- oder Fotoaufnahmen anfertigen
− erotische Spiele (z. B. Flaschendrehen, „Wahrheit 
oder Pflicht“)
− Zungenküsse
− primäre oder sekundäre Geschlechtsorgane einer 
anderen Person berühren
− jemanden zum Geschlechtsverkehr drängen.
Wenn solche Handlungen in einem (insbesondere 
pädagogischen oder seelsorgerischen) Abhängig-
keitsverhältnis vorkommen, dann sind sie nicht nur 
ein Fehler, sondern dann zeigen sie ein grundlegen-
des persönliches und fachliches Defizit. Sie über-
schreiten die Grenze zwischen Minderjährigen und 
Pädagogen bzw. zwischen Gemeindemitgliedern 
und Seelsorgern.
Täter und Täterinnen setzen sexuelle Übergriffe 
gezielt ein, um abhängige Personen (insbesondere 
Minderjährige und schutzbedürftige Erwachsene) 
sowie deren Umfeld zu desensibilisieren und so se-
xuellen Missbrauch vorzubereiten. Sie schaffen ein 
Klima, in dem sexueller Missbrauch nicht so leicht 
auffällt oder in dem er bagatellisiert werden kann. 
Es kann vorkommen, dass sexuelle Übergriffe ri-
tualisiert werden (z. B. als Aufnahmeritual) und so 
über Generationen hinweg weitergegeben werden.

1.2.5 Strafbare Formen sexueller Gewalt
Die Formulierung strafbare Formen sexueller Ge-
walt bezeichnet solche Verletzungshandlungen, 
die vom Gesetzgeber unter Strafe gestellt wurden. 
Dazu zählen beispielsweise:
− Kinder* zu sexuellen Handlungen überreden 
(auch mittels digitaler Medien)
− Kinderpornografie herstellen, verbreiten oder 
besitzen
− anale, orale, vaginale Vergewaltigung.

1.2.6 Verletzungshandlungen von 
und unter Minderjährigen
Verletzungshandlungen können auch von Minder-
jährigen gegenüber anderen Minderjährigen be-
gangen werden. Für (versehentliche) Grenzverlet-
zungen ist das selbstverständlich, aber auch sexuelle 
Übergriffe und Sexualstraftaten kommen vor (bzw. 
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Handlungen, die strafbar wären, falls das handeln-
de Kind bereits strafmündig wäre).
Auch Machtasymmetrien können sich unter Min-
derjährigen entwickeln. Solche Machtungleich-
gewichte gibt es vor allem zwischen einer Gruppe 
und Einzelnen; zwischen Älteren und Jüngeren; 
zwischen Stärkeren und Schwächeren. Verletzungs-
handlungen, die in solchen Machtungleichgewich-
ten stattfinden, können von außen leicht mit Mob-
bing / Bullying verwechselt werden.
Oft sind mehrere Minderjährige sowohl als Opfer 
wie als Täter beteiligt. Innerhalb einer Peergroup 
kann ein starkes Schweigegebot herrschen, sich 
gegenseitig nicht zu verraten, was die Verwicklung 
dieser Minderjährigen als Opfer-Täter verstärkt. 
Kirchenfreizeiten und ähnliche Veranstaltungen 
weisen ein erhöhtes Risiko für Verletzungshand-
lungen unter Minderjährigen auf. Dies hängt unter 
anderem damit zusammen, dass sich hier private 
und formale Rollen (z. B. ältere Jugendliche als eh-
renamtliche Betreuer) vermischen.
Unter Minderjährigen finden Verletzungshand-
lungen nicht selten digital statt oder werden zumin-
dest digital begleitet durch Benutzung von Smart-
phones, Tablets usw. 
Es kommt vor, dass Verletzungshandlungen als „ju-
gendliches Experimentierverhalten“ bagatellisiert 
werden.

1.2.7 Seelsorgerische und pädagogische 
Beziehungsarbeit
Wer seelsorgerisch oder pädagogisch tätig ist, arbei-
tet mit Menschen und baut zu ihnen Beziehungen 
und Vertrauensverhältnisse auf. Vor allem dann, 
wenn man mit Minderjährigen und schutzbedürf-
tigen Erwachsenen arbeitet, ist diese Beziehungs-
arbeit besonderen Anforderungen ausgesetzt:
Einerseits weisen diese Beziehungen Gemeinsam-
keiten mit nicht-professionellen Beziehungen (z. B. 
freundschaftlichen oder familiären Beziehungen) 
auf: Zur professionellen seelsorgerischen und pä-
dagogischen Arbeit gehört es, dem Gegenüber zu 
vertrauen, eine authentische Persönlichkeit zu sein 
und auch – abhängig von dem Alter, dem Entwick-
lungsstand, dem biografischen und dem kulturel-
len Hintergrund des Gegenübers – emotionale und 
ggf. auch körperliche Nähe zuzulassen.

Andererseits unterscheiden sich diese Beziehun-
gen aber grundlegend von nicht-professionellen 
Beziehungen: Minderjährige und schutzbedürfti-
ge Erwachsene können oft nicht frei entscheiden, 
wer ihre Bezugsperson sein soll. Sie können ihrer 
Bezugsperson nicht oder nur sehr begrenzt auswei-
chen. 
Gerade diese Verbindung von Nähe und einge-
schränkter Ausweichmöglichkeit macht seelsorge-
rische und pädagogische Arbeit attraktiv für (po-
tentielle) Täter und Täterinnen. 
Wenn man diese Umstände zusammen betrachtet, 
dann ergibt sich eine entscheidende Herausforde-
rung der Präventionsarbeit: Man muss Verletzungs-
handlungen verhindern, darf aber gleichzeitig not-
wendige Nähe nicht einschränken.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, muss 
man klären, welche Verhaltensweisen zur professi-
onellen Beziehungsarbeit gehören und welche Ver-
haltensweisen diesen Bereich verlassen (also eine 
Verletzungshandlung darstellen): 
In einer professionellen Beziehung dient die Nähe 
nicht dem oder der Erwachsenen (dem Seelsorger 
oder der Seelsorgerin bzw. dem Pädagogen oder 
der Pädagogin), sondern allein deren Gegenüber. 
Wer eine professionelle Beziehung aufbaut, darf 
diese nicht nutzen, um eigene (körperliche oder 
emotionale) Bedürfnisse zu befriedigen. Erwach-
sene dürfen sich in professionellen Beziehungen 
zu Minderjährigen weder von eigenen Bedürfnis-
sen noch von persönlichen Interessen leiten lassen, 
sondern müssen ihr Handeln an dem Wohl und an 
den Interessen der Minderjährigen ausrichten. Au-
thentisch sein bedeutet zwar, seine Persönlichkeit 
einzubringen. Es bedeutet aber nicht, seine eigenen 
Interessen über die der Minderjährigen zu stellen. 
Die Erwachsenen treten mit den Minderjährigen 
nicht in eine Art „Austauschverhältnis“ im Sinne 
von „Vertrauen gegen Vertrauen“, „Leistung gegen 
Gegenleistung“.
In einer professionellen Beziehung ist weniger Nähe 
zulässig als in einer privaten Beziehung (z. B. zwi-
schen Eltern und Kind); unzulässig ist es z. B., den 
Menschen, mit dem man arbeitet, auf den Mund zu 
küssen oder sich vor ihm nackt auszuziehen.  
Eine professionelle Beziehung ist zeitlich begrenzt 
und endet mit dem Ende des jeweiligen Angebots. 
Außerdem ist sie durch die Aufgabe begrenzt, die 
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vor Beginn der Tätigkeit klar definiert sein muss. 
Falls es in besonderen Ausnahmefällen darüber hi-
naus zu einem Kontakt kommt, dann muss dieser 
Kontakt transparent sein (z. B. indem die Eltern 
informiert werden).

2 Prävention

2.1 Risikomanagement
In unserer Kirche versammeln sich ständig Men-
schen – Minderjährige, schutzbedürftige Erwach-
sene und Erwachsene.
Minderjährige nehmen beispielsweise an Freizei-
ten oder Ausflugsfahrten teil oder sie treffen sich 
im Kinder- und Jugendtreff der Gemeinde. Eltern 
überlassen ihre Kinder den Pfarrerinnen und Pfar-
rern, den Betreuerinnen und Betreuern usw. Hier-
bei wird viel Beziehungsarbeit geleistet, die uns alle 
zusammenbringt. Dabei entsteht Gemeinschaft, 
die getragen wird von persönlichen Kontakten und 
Vertrauen.
Wir erwarten, dass vor allem Minderjährige und 
schutzbedürftige Erwachsene vor Verletzungs-
handlungen geschützt werden. Deshalb ist es unsere 
Aufgabe (nicht nur die Aufgabe der Bistums- und 
der Gemeindeleitung*, sondern auch die Aufgabe 
jedes einzelnen Gemeindemitglieds – also von uns 
allen), die Risiken gerade für die uns anvertrauten 
Minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachse-
nen so weit wie möglich zu minimieren.
Ein bestehendes Risiko können wir nur dann mini-
mieren, wenn wir es erkannt haben. Deshalb müs-
sen wir für eine aktive Prävention die Risikofakto-
ren kennen. Dies ist die Grundvoraussetzung für 
unsere weiteren Präventionsmaßnahmen; nur so 
können wir Fälle von sexueller Gewalt vermeiden. 
Um die Risikofaktoren zu erkennen, führt man 
eine sogenannte Risikoanalyse durch. Unter einer 
Risikoanalyse versteht man die Untersuchung und 
Identifizierung von Gefährdungsrisiken in den ver-
schiedenen Bereichen kirchlicher Arbeit, in denen 
jemand (insbesondere: Minderjährige und schutz-
bedürftige Erwachsene) durch sexuelle Gewalt ver-
letzt werden könnte.
In jeder Organisation unserer Kirche (im Bistum, 
in den Dekanaten, in den Gemeinden und in an-
deren Organisationen wie dem Bund Alt-Katho-
lischer Frauen und dem Bund Alt-Katholischer 

Jugend) analysieren wir mögliche Risiken. Wir 
dokumentieren die Maßnahmen, die wir ergreifen, 
und wir evaluieren diese Maßnahmen.
Im Rahmen einer Risikoanalyse prüfen wir zum 
Beispiel Verantwortlichkeiten, Abläufe, Räumlich-
keiten und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme 
(einschließlich der Erreichbarkeit über digitale 
Medien). Wir diskutieren, welche Nähe und wel-
che Distanz zur Zielgruppe angemessen sind. Wir 
betrachten Momente und Gegebenheiten, die in 
unserer Kirche (unserer Gemeinde / unserer kirch-
lichen Organisation) bestehen und die sexuelle Ge-
walt begünstigen oder ermöglichen. 
Dabei kann es sinnvoll sein, dass dies nicht jede Ge-
meinde für sich erledigt, sondern sich mehrere Or-
ganisationen (z. B. die Gemeinden eines Dekanats) 
gemeinsam dieser Aufgabe widmen. Indem wir 
miteinander das Thema bearbeiten, profitieren wir 
vom Wissen und von den Erfahrungen der jeweils 
anderen.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind dann unsere 
Grundlage, auf der wir unsere Schutzkonzepte ent-
wickeln und anpassen und – falls erforderlich – un-
sere Organisation verändern.
Die identifizierten Risikofaktoren, die ergriffenen 
Maßnahmen und deren Wirkung überprüfen wir 
regelmäßig in festgelegten Zeitabständen (sinnvoll 
sind z. B. fünf Jahre).

2.2 Mitwirkungsmöglichkeiten

2.2.1 Beteiligungsmöglichkeiten 
bei Entscheidungsprozessen
Ein wichtiger Baustein zur Prävention von Verlet-
zungshandlungen ist es, alle Menschen – insbe-
sondere Minderjährigen und schutzbedürftigen 
Erwachsenen – bei allen Ereignissen und Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen, die sie betreffen. Dies 
gilt auf allen Ebenen unserer Kirche – in den Ge-
meinden, in den Dekanaten, im Bistum und in an-
deren kirchlichen Organisationen (z. B. dem Bund 
Alt-Katholischer Jugend und dem Bund Alt-Ka-
tholischer Frauen).
Wir achten darauf, unsere Entscheidungsprozesse 
so zu gestalten, dass Minderjährige und schutz-
bedürftige Erwachsene sich tatsächlich aktiv be-
teiligen können. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 
gestalten wir so, dass sie für Minderjährige und 
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schutzbedürftige Erwachsene geeignet sind. Dies 
können z. B. Kinderkonferenzen sein, die Wahl 
von Gruppensprechern oder die Einrichtung von 
Vertrauenspersonen, an die sich Minderjährige und 
schutzbedürftige Erwachsene wenden können.

2.2.2 Beschwerdemöglichkeiten innerhalb 
unserer Kirche
Zu den Mitwirkungsmöglichkeiten gehören auch 
alters- und behindertengerechte Beschwerdemög-
lichkeiten.
Wir wollen eine positive Beschwerdekultur entwi-
ckeln, um so die fachliche Arbeit zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Indem wir mit Beschwerden 
konstruktiv umgehen, geben wir allen Beteiligten 
einen festgelegten Rahmen, innerhalb dessen sie 
Probleme ansprechen können. Dadurch schaffen 
wir zugleich klare und sichere Arbeitsstrukturen.
Beschwerden nehmen wir ernst. Wir behandeln sie 
sachlich und professionell. Meldungen bagatellisie-
ren wir nicht. Wir gehen Vorwürfen nach, damit 
sie geklärt und damit Missstände aufgedeckt wer-
den. So ermöglichen wir Veränderungen.
Durch systematische Beschwerdeverfahren legen 
wir fest, wie wir mit Beschwerden in unserer Kir-
che (in dem Bistum, in einer Gemeinde, in einer 
anderen Organisation unserer Kirche) umgehen. 
Hierbei regeln wir vor allem, wer Beschwerden be-
arbeitet (die Kontaktmöglichkeiten werden öffent-
lich bekannt gemacht), wie Beschwerden bearbeitet 
werden, wie die Vertraulichkeit einer Beschwerde 
gewahrt wird, wie Beschwerden dokumentiert wer-
den, welche Ziele das Beschwerdeverfahren hat, wie 
Veränderungsmaßnahmen eingeleitet werden, wer 
wann wen über den Ausgang eines Beschwerdever-
fahrens informiert und wie das Beschwerdeverfah-
ren evaluiert und weiterentwickelt wird.
Diese Aspekte schneiden wir auf die jeweilige Ge-
meinde bzw. Organisation unserer Kirche zu, je 
nach strukturellen, konzeptionellen und regiona-
len Gegebenheiten.
Damit Beschwerdeverfahren funktionieren, ge-
nügt es aber nicht, dass sie formell festgelegt sind. 
Wichtig ist, dass es in jeder Gemeinde und in jeder 
kirchlichen Organisation eine beschwerdefreund-
liche Haltung gibt. Wir alle müssen eine Kultur 
schaffen, die geprägt ist durch einen wertschätzen-
den Umgang aller Beteiligten und ein professionel-

les Selbstverständnis, das Fehler als Bestandteil der 
alltäglichen Berufspraxis begreift und als Auslöser 
der Veränderung wertschätzt. Dann dürfen wir da-
mit rechnen, dass Betroffene – insbesondere auch 
Minderjährige und schutzbedürftige Erwachsene – 
Beschwerdemöglichkeiten nutzen.
Damit eine solche Kultur entsteht, ist es wichtig, 
dass wir an der Entwicklung und Einführung der 
Beschwerdeverfahren alle beteiligen, gegen deren 
Handlungen man sich beschweren könnte (vor al-
lem sämtliche Verantwortlichen* unserer Kirche) 
und ihre Bedenken, Vorbehalte und Ängste ernst 
nehmen, die sie gegen ein Beschwerdeverfahren 
haben.

2.2.3 Beschwerdemöglichkeiten außerhalb 
unserer Kirche
Neben dem innerkirchlichen Beschwerdeverfahren 
benennen wir externe Ansprechpersonen, an die 
sich insbesondere Minderjährige und schutzbedürf-
tige Erwachsene, aber auch z. B. Eltern, Betreuer 
sowie alle Verantwortlichen* unserer Kirche wen-
den können. Diese externen Ansprechpersonen ha-
ben eine ausreichende Distanz zu unserer Kirche, 
sie sind neutral und unabhängig (das heißt vor al-
lem: gegenüber der Bistums- und Gemeindeleitung 
weder weisungsabhängig noch weisungsbefugt) 
und leicht erreichbar.
Die externen Ansprechpersonen können z. B. in 
spezialisierten Fachberatungsstellen arbeiten, mit 
denen das Bistum eine Vereinbarung über ihre Tä-
tigkeit schließt.
Die Namen und Kontaktdaten der externen An-
sprechpersonen machen wir allgemein bekannt (z. 
B. auf der Homepage des Bistums).

2.2.4 Erziehungspartnerschaft
Die Verantwortlichen* unserer Kirche besprechen 
das Thema Prävention gegen sexuelle Gewalt mit 
Eltern, deren Kinder an Veranstaltungen unserer 
Kirche teilnehmen oder die sich in Einrichtungen 
unserer Kirche aufhalten.
Im Hinblick auf schutzbedürftigen Erwachsenen 
werden solche Gespräche mit den Angehörigen 
und gesetzlichen Betreuern geführt.

Sonstige Ordnungen Leitlinien gegen sexuelle Grenzverletzungen



105

2.2.5 Information über 
Mitwirkungsmöglichkeiten
Wir informieren Minderjährige und schutzbe-
dürftige Erwachsene über ihre Rechte, damit sie 
sie nutzen können. Hierbei nutzen wir eine leichte 
Sprache. 
Wir ermutigen sie dazu, ihre Rechte und ihre Mit-
entscheidungsmöglichkeiten zu nutzen. 
Wenn Minderjährige und schutzbedürftige Er-
wachsene ihre Rechte kennen und positive Erfah-
rung bei der Wahrnehmung dieser Rechte machen, 
dann können sie besser einschätzen, wann ihre 
Rechte und Grenzen überschritten werden.

2.3 Sexualpädagogisches Konzept
Wir entwickeln für unsere Kirche ein sexualpäda-
gogisches Konzept. Dieses Konzept hat nicht das 
Ziel, Vorgaben für unsere Sexualität zu machen. 
In erster Linie bietet es denen Orientierung, die in 
unserer Kirche (insbesondere mit Minderjährigen) 
seelsorgerisch oder pädagogisch arbeiten.
Das sexualpädagogische Konzept gibt die grund-
legende Haltung unserer Kirche zu Sexualität 
wieder. Es berücksichtigt die altersgerechte Ent-
wicklung der Minderjährigen, die Gegebenheiten 
der schutzbedürftigen Erwachsenen und den kul-
turellen Hintergrund aller Beteiligten (auch der 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, der Pädagoginnen 
und Pädagogen). Es benennt klar, wann genau die 
Grenze von körperlicher Nähe hin zu einer Verlet-
zungshandlung überschritten wird.
Dieses Konzept dient auch dazu, dass sich die Ver-
antwortlichen* unserer Kirche mit Themen wie Se-
xualität und sexueller Orientierung, Intimität und 
Beziehungsgestaltung sowie dem Wahrnehmen 
und Anerkennen von Grenzen fachlich und per-
sönlich auseinandersetzen.
Das sexualpädagogische Konzept wird so formu-
liert, dass auch Minderjährige und schutzbedürfti-
ge Erwachsene es leicht verstehen können. 
Wir veröffentlichen dieses Konzept (z. B. auf der 
Homepage des Bistums). Wir sorgen dafür, dass 
alle Verantwortlichen* unserer Kirche, die mit 
Minderjährigen arbeiten, dieses Konzept kennen.

2.4 Personalmanagement
Die Personalverantwortlichen unserer Kirche 
sorgen dafür, dass die Verantwortlichen* unserer 

Kirche an der Prävention gegen sexuelle Gewalt 
mitwirken. Sie thematisieren dies schon im Vor-
stellungsgespräch, während der Einarbeitungszeit 
sowie in weiterführenden Mitarbeitergesprächen 
und stellen sicher, dass sich alle Verantwortlichen* 
unserer Kirche in diesem Bereich fortbilden.
Alle hauptamtlichen Verantwortlichen* unserer 
Kirche legen (entsprechend den gesetzlichen und 
arbeitsrechtlichen Regelungen) ein erweitertes 
Führungszeugnis vor. Für ehrenamtlich Tätige be-
steht eine solche Pflicht allerdings nur, falls die ge-
setzlichen Regelungen des jeweiligen Bundeslandes 
es bestimmen.
Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit 
Minderjährigen bzw. je nach Aufgabe und Einsatz 
prüfen die Personalverantwortlichen unserer Kir-
che im Einzelfall, ob eine Verantwortliche* oder ein 
Verantwortlicher* unserer Kirche eine Selbstaus-
kunftserklärung vorlegen muss, in der sie bzw. er 
angibt, ob gegen sie bzw. gegen ihn strafrechtliche 
Verfahren eingeleitet wurden und zu welchem Ab-
schluss sie gekommen sind.

2.5 Verhaltenskodex
Klare Verhaltensregeln ermöglichen den Verant-
wortlichen* unserer Kirche, in ihrer Beziehungs-
arbeit ein professionelles Nähe-Distanz-Verhältnis 
zu schaffen und für einen respektvollen Umgang 
und eine offene Kommunikationskultur zu sorgen. 
Deshalb erstellen wir einen Verhaltenskodex und 
binden dabei sowohl Minderjährige und schutz-
bedürftige Erwachsene als auch betroffene Verant-
wortliche* unserer Kirche ein. 
Es erscheint sinnvoll, dass das Bistum zusammen 
mit dem Bund Alt-Katholischer Jugend eine Vor-
lage für einen solchen Verhaltenskodex erarbeitet. 
Anschließend können jede Gemeinde und jede an-
dere kirchliche Organisation diese Vorlage entwe-
der übernehmen oder auf ihre individuelle Situati-
on anpassen. Auch hierbei werden die Betroffenen 
einbezogen; dies kann beispielsweise im Rahmen 
von Freizeitveranstaltungen oder Firmvorbereitun-
gen geschehen.
Die Verantwortlichen* unserer Kirche erkennen 
den (jeweils für ihren Arbeitsbereich geltenden) 
Verhaltenskodex an, indem sie ihn unterzeichnen. 
Dies ist eine verbindliche Voraussetzung für eine 
An- und Einstellung, für eine Weiterbeschäftigung 
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sowie auch für eine Beauftragung zu einer ehren-
amtlichen Tätigkeit. Die Sanktionen, die drohen, 
wenn der Verhaltenskodex nicht eingehalten wird, 
machen wir allen Verantwortlichen* unserer Kir-
che bekannt.
Wir veröffentlichen die Verhaltenskodizes (z. B. auf 
der Homepage der jeweiligen kirchlichen Organi-
sation und / oder des Bistums).

2.6 Kirchen- und arbeitsrechtliche 
Anweisungen
Für die Verantwortlichen unserer Kirche, die 
weisungsgebunden sind (z. B. kirchen- oder ar-
beitsrechtlich), erlässt unsere Kirche kirchen- bzw. 
arbeitsrechtlich verbindliche Anweisungen, um 
insbesondere Minderjährige und schutzbedürftige 
Erwachsene zu schützen. Diese Anweisungen kön-
nen mit dem Verhaltenskodex inhaltlich identisch 
sein. Sie können auch einen solchen Kodex vorweg-
nehmen, solange er noch entwickelt wird.

2.7 Aus- und Fortbildung sowie Reflexion
Wenn Seelsorgerinnen, Seelsorger, Pädagoginnen 
und Pädagogen in der Präventionsarbeit gut ausge-
bildet sind, dann sinkt die Gefahr von Verletzungs-
handlungen. Eine gute Ausbildung ist die Basis 
für eine professionelle Beziehungsarbeit. Sie sorgt 
dafür, dass versehentliche Verletzungshandlungen 
vermieden und bewusste Verletzungshandlungen 
erkannt und unterbunden werden.
Deshalb sorgen wir dafür, dass die Verantwortli-
chen* unserer Kirche fundiert aus- und fortgebildet 
werden und über ihre Tätigkeit als Seelsorger bzw. 
Pädagogen reflektieren. Dies gilt zumindest für alle 
Verantwortlichen* unserer Kirche (einschließlich 
aller ehrenamtlich tätigen), die mit Minderjährigen 
und schutzbedürftigen Erwachsenen arbeiten. 
In der Aus- und Fortbildung und in der Reflexion 
werden die emotionale und soziale Kompetenz und 
die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit der 
Verantwortlichen* unserer Kirche geschult. Außer-
dem beschäftigen sie sich unter anderem mit folgen-
den Fragen:
− Welche Nähe und welche Distanz sind bei ihren 
professionellen Beziehungen angemessen?
− Wie nehmen sie das Nähe- und Distanzbedürf-
nis des Gegenübers sensibel wahr?
− Wie beachten sie auf der nonverbalen Bezie-

hungs- und Kommunikationsebene das Abgren-
zungsbedürfnis des Gegenübers?
− Welche Arbeitsvorgänge bringen besondere (ge-
gebenenfalls sogar intime) Nähe mit sich?
− Können sich daraus ambivalente Situationen ent-
wickeln?
− Wie geht man mit solchen Situationen um?
− Wie verarbeitet man problematische Situationen?
− Wie bringt man anderen bei, ihre Grenzen klar-
zumachen?
− Welche Strategien nutzen Täterinnen und Täter?
− Welche Vorgänge und welche institutionellen 
Strukturen begünstigen sexuelle Gewalt?
− Welche Straftatbestände und welche weiteren 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen gibt es in 
diesem Zusammenhang?
− Welche Psychodynamiken spielen bei Opfern se-
xueller Gewalt eine Rolle?
− Welche Hilfen gibt es für Betroffene?
Die Aus- und Fortbildungen sowie die Reflexionen 
werden von qualifizierten Ausbildern bzw. Supervi-
soren durchgeführt.
Gemeinden, die an der Ausbildung mitarbeiten (z. 
B. indem sie Praktikantinnen und Praktikanten 
oder Vikarinnen und Vikare bei sich aufnehmen), 
kommt eine Vorbildfunktion zu. Dort werden den 
Auszubildenden Arbeitsabläufe vorgelebt. Deshalb 
sorgen wir dafür, dass solche Gemeinden ein beson-
deres Augenmerk auf die Präventionsarbeit legen.

2.8 Organisation der Präventionsarbeit
Das Bistum, die Gemeinden und alle anderen Or-
ganisationen unserer Kirche (z. B. die Dekanate, 
der Bund Alt-Katholischer Jugend und der Bund 
Alt-Katholischer Frauen) sind dafür verantwort-
lich, dass in ihrem jeweiligen Bereich die Präventi-
onsarbeit stattfindet. 
Die Bistumsleitung* ernennt eine oder mehrere 
qualifizierte Personen als Präventionsbeauftragte, 
welche die Präventionsarbeit unterstützen, vernet-
zen, koordinieren und steuern. Sie beraten beim 
Risikomanagement, bei den Mitwirkungsmög-
lichkeiten, bei der Erstellung bzw. Anpassung der 
Verhaltenskodizes, bei der Entwicklung und Um-
setzung von Präventionskonzepten und bei der 
Planung und Durchführung von Präventionspro-
jekten. Sie stellen sicher, dass alle Verantwortlichen* 
unserer Kirche ausreichend in der Präventionsar-
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beit geschult sind, organisieren Aus- und Fortbil-
dungen sowie Supervisionen zur Reflexion, vermit-
teln geeignete Referentinnen und Referenten und 
entwickeln Informationsmaterialien. Sie vernetzen 
die Präventionsarbeit inner- und außerhalb unserer 
Kirche und halten Kontakt zu Fachberatungsstel-
len gegen sexuelle Gewalt.
Es gibt eine genügende Zahl an Präventionsbeauf-
tragten, so dass jede Gemeinde und jede kirchliche 
Organisation einen Ansprechpartner für Präventi-
onsfragen haben, der bzw. die sie bei der Präventi-
onsarbeit berät und ihr hilft. 
In den Organisationen unserer Kirche, die ein 
Qualitätsmanagement durchführen, bezieht sich 
das Qualitätsmanagement auch auf die Präventi-
onsarbeit.

3 Intervention

Keine Prävention kann Verletzungshandlungen 
mit absoluter Sicherheit ausschließen. Deshalb be-
reiten wir uns darauf vor einzugreifen, wenn (mög-
licherweise) eine Verletzung geschehen ist. Damit 
möchten wir begangene Verletzungen aufklären, 
akute Verletzungen schnellstmöglich beenden und 
zukünftige Wiederholungen verhindern.
Eine Intervention kann „juristisch“ erfolgen (staat-
lich, strafrechtlich, kirchenrechtlich usw.). Dies ist 
aber nicht in jedem Fall notwendig. Wichtig ist, 
dass die Intervention dem konkreten Fall angemes-
sen ist:
− Wenn z. B. ein zwölfjähriger Junge ein gleich-
altriges Mädchen gegen deren Willen geküsst hat, 
dann dürfte es üblicherweise genügen, pädagogisch 
auf den Jungen einzuwirken. 
− Wenn ein Betreuer die Tür zu einer Umkleide-
kabine öffnet, weil er meint, dass sich dort niemand 
aufhält, und dort ein Mädchen antrifft, das sich 
umzieht, dann kann es ausreichen, wenn man mit 
dem Betreuer und dem Mädchen ein klärendes 
Gespräch führt und dafür sorgt, dass es in Zukunft 
ein eindeutiges Zeichen gibt, damit der Betreuer er-
kennen kann, ob jemand in der Umkleidekabine ist 
oder nicht (z. B. ein „Besetzt“-Schild). 
− Es kann auch sinnvoll sein, sich bewusst gegen 
eine Intervention zu entscheiden. Wenn sich z. B. 
bei einer Ferienfreizeit vier Jungen ein Vierbettzim-
mer teilen und ein Junge von den übrigen verlangt, 

dass sie den Raum verlassen, während er sich dort 
umzieht, dann verletzen die übrigen drei Jungen 
seine Grenze, wenn sie im Raum bleiben. Anderer-
seits kann man auch sagen, dass der Junge die Gren-
zen der übrigen drei verletzt (wenn auch nicht ihre 
sexuellen Grenzen), denn er will sie zwingen, den 
Raum zu verlassen. 
Wenn der Junge sich bei einem Leiter beschwert, 
dann kann dieser Leiter zwar eingreifen. Er kann z. 
B. mit allen vier Jungen sprechen. Er kann auch eine 
Alternative suchen, wo sich der Junge in Ruhe um-
ziehen kann. Der Leiter kann sich aber auch ent-
scheiden, (vorerst) nicht einzugreifen, damit die vier 
Jungen erst einmal selbst versuchen, eine Lösung zu 
entwickeln. Wichtig ist nur, dass dem Leiter klar 
ist, dass es um eine sexuelle Grenzverletzung geht 
und dass er diesen Umstand bei seiner Reaktion 
berücksichtigt.
− Bei schwerwiegenderen Verletzungen (insbeson-
dere, wenn sie strafbar sind), genügen derartige In-
terventionen natürlich nicht. Dann müssen schär-
fere Maßnahmen ergriffen werden.

3.1 Grundprobleme der Interventionsarbeit

3.1.1 Unterscheidung möglicher Situationen
Es gibt keine Patentlösung, die wir in jedem Fall 
schematisch anwenden und damit alle Probleme lö-
sen könnten. Beispielsweise müssen wir einen Pries-
ter, der ein Kind* zum Geschlechtsverkehr zwingt, 
anders behandeln als achtjährige Kinder, die bei 
einer Erstkommunions-Vorbereitungsgruppe in ei-
ner Pause ein gleichaltriges Kind festhalten und es 
gegen dessen Willen auf den Mund küssen.
Bevor man entscheiden kann, welche Maßnahmen 
angemessen sind (ob z. B. Strafverfolgungsbehör-
den eingeschaltet werden; ob der oder die Verlet-
zende von seinen bzw. ihren Aufgaben entbunden 
wird), beurteilt man zunächst, 1. wie sicher die vor-
liegenden Informationen sind, 2. wie intensiv die 
mögliche Verletzung war und 3. wer die Beteiligten 
sind:

3.1.1.1 Unterschiedliche Informationsstände
Um einzuschätzen, wie sicher die vorliegenden In-
formationen sind, unterscheidet man zwei Phasen: 
− In der ersten Phase ist unklar, was geschehen ist, 
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aber es gibt Möglichkeiten, um das Ereignis aufzu-
klären (Aufklärungsphase). 
− In der zweiten Phase sind alle Aufklärungsmög-
lichkeiten ausgeschöpft.
In dieser zweiten Phase sind drei Ergebnisse mög-
lich: 
− Entweder steht zweifelsfrei fest, dass eine Verlet-
zung stattgefunden hat; 
− oder es steht zweifelsfrei fest, dass keine Verlet-
zung stattgefunden hat; 
− oder es bleibt unsicher, was geschehen ist.
Wenn man nach den Informationsständen unter-
scheidet, gibt es also vier denkbare Situationen: 
− noch nicht aufgeklärtes Ereignis (Aufklärungs-
phase, siehe hierzu 3.2.1 und 3.3)
− sicher festgestellte Verletzung (siehe hierzu 3.2.2 
und 3.4)
− sicher ausgeschlossene Verletzung (siehe hierzu 
3.2.3 und 3.5)
− unaufklärbares Ereignis (siehe hierzu 3.2.4 und 
3.6).

3.1.1.2 Unterschiedliche 
Verletzungsintensitäten
Bei der Intensität der Verletzung unterscheidet 
man zwischen sexuellen Grenzverletzungen, sexu-
ellen Übergriffen und strafbaren Formen sexueller 
Gewalt (siehe hierzu oben bei 1.2.3, 1.2.4 und 1.2.5). 

3.1.1.3 Unterschiedliche Beteiligte
Sowohl bei dem oder der Verletzenden als auch bei 
dem oder der Verletzten unterscheidet man zwi-
schen Erwachsenen, Minderjährigen und schutz-
bedürftige Erwachsenen.

3.1.2 Zielkonflikte
Wenn wir nach einer (möglichen*) Verletzung ein-
greifen, verfolgen wir verschiedene Ziele. Leider 
gibt es Fälle, in denen einige unserer Ziele mitein-
ander unvereinbar sind. 
Bei einer idealen Lösung, die sämtliche Ziele er-
reicht, 
− hat ein aufmerksamer Beobachter eine zuständi-
ge Stelle darauf hingewiesen, dass möglicherweise 
eine Verletzung geschehen ist
− hat kein Seelsorger das Beichtgeheimnis gebro-
chen
− wurde zweifelsfrei aufgeklärt, was geschehen ist

− wurde das Wohl aller beteiligten Kinder* sicher-
gestellt
− wurde die oder der Verletzte nicht noch weiter 
verletzt (nicht durch unsere Maßnahmen, nicht 
durch ein Strafverfahren, nicht durch ein Bekannt-
werden der Vorfälle ohne Zustimmung des oder 
der Verletzten)
− erhielt der oder die Verletzte alle notwendigen 
Hilfen (von uns, aber z. B. auch vom Jugendamt, 
von Therapeuten oder von Rechtsanwälten)
− hat der oder die Verletzende eingesehen, falsch 
gehandelt zu haben und ändert sein bzw. ihr Ver-
halten 
− hat ein Gericht die oder den Verletzenden (falls 
seine bzw. ihre Verletzung eine Straftat* war) zu ei-
ner Strafe verurteilt 
− hat die Bistumsleitung* gegen die oder den Ver-
letzenden (falls er ein Verantwortlicher* bzw. sie 
eine Verantwortliche* unserer Kirche ist) alle ange-
messenen kirchen-, arbeits- und dienstrechtlichen 
Maßnahmen ergriffen
− hat niemand den Ruf eines oder einer angeblich 
Verletzenden, der bzw. die fälschlicherweise be-
schuldigt worden ist, beeinträchtigt 
− hat niemand einen Vorfall vertuscht 
− hat die Bistumsleitung* alle Beteiligten – jeden-
falls nach Abschluss des Verfahrens – über alle Ein-
zelheiten des Verfahrens informiert.

Dass es uns nicht immer möglich ist, alle Ziele zu 
erreichen, zeigen folgende Beispiele:
− Wenn ein Kind* möglicherweise missbraucht 
worden ist, muss einerseits der Fall aufgeklärt wer-
den. Ansonsten bestehen die Gefahren, dass entwe-
der der Täter bzw. die Täterin nicht überführt wer-
den kann und weitere Taten begeht oder – falls der 
Verdacht falsch ist – der angebliche Täter bzw. die 
angebliche Täterin zu Unrecht beschuldigt wird. 
Andererseits muss man das Kindeswohl schützen. 
Um den Fall aufzuklären, muss das Kind* von 
geschulten, professionellen Fachkräften befragt 
werden, um sicherzustellen, dass die Erinnerung 
des Kindes* nicht durch die Befragung verfälscht 
wird. Diese Fachkräfte gibt es bei staatlichen Stel-
len (Polizei / Staatsanwaltschaft). Wenn das Kind* 
aber durch Polizisten, Staatsanwälte und Richter 
befragt wird, dann besteht die Gefahr, dass das 
Kind* hierdurch weiter traumatisiert wird (weitere 
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Einzelheiten hierzu unter 3.3.1 und 3.3.2; jedenfalls 
sollte niemals eine unausgebildete Person eigene lai-
enhafte „Ermittlungen“ durchführen).
− Wenn jemand eine Information erhält, die vage 
ist, aber auf eine Verletzung hinweisen könnte, 
dann kommt es vor, dass diese Person einerseits 
helfen will, andererseits aber befürchtet, den mög-
licherweise Verletzenden* bzw. die möglicherweise 
Verletzende* zu Unrecht zu belasten.
− Wenn die Bistumsleitung* erfährt, dass ein Ver-
antwortlicher* oder eine Verantwortliche* unserer 
Kirche möglicherweise eine Verletzung begangen 
hat, dann will sie einerseits den Eindruck vermei-
den, die Vorwürfe zu vertuschen, aber andererseits 
auch nicht die (möglicherweise zu Unrecht) be-
schuldigte Person durch eine öffentliche Erklärung 
vorverurteilen.

3.1.3 Lösungsansatz für diese Zielkonflikte
Wenn wir nicht alle unsere Ziele erreichen können, 
haben wir prinzipiell drei Möglichkeiten:
− Wir können unsere Ziele priorisieren und un-
wichtige Ziele aufgeben, um wichtigere Ziele un-
eingeschränkt umzusetzen.
− Wir können einen Kompromiss erarbeiten und 
versuchen, alle Ziele möglichst weitgehend (aber 
eben nicht vollständig) umzusetzen.
− Wir können diese beiden Ansätze kombinieren 
und zunächst unwichtigere Ziele aufgeben, um 
zwischen den wichtigeren Zielen einen Kompro-
miss zu erreichen.
Weil die beiden letzten Ansätze die größte Chance 
für ein gutes Ergebnis bieten, legen wir sie den fol-
genden Grundregeln für die Interventionsarbeit zu 
Grunde. 
Die folgenden Grundsätze sind in vielen Fällen 
sinnvoll, weil sie Zielkonflikte angemessen lösen. 
Trotzdem wenden wir diese Regeln nie schema-
tisch und rücksichtslos an, sondern bemühen uns 
in jedem Einzelfall, eine Lösung zu finden, die für 
alle Beteiligten die beste ist.

3.2 Grundsätze zur Informationsweitergabe 
und zum Beteiligtenschutz
Mit den Regeln zur Informationsweitergabe und 
zum Schutz der Beteiligten schützen wir nicht nur 
die Rechte aller Beteiligten, sondern ermutigen 
auch potentielle Hinweisgeber, die zuständigen 

Stellen auf Verletzungen hinzuweisen. Wenn ein 
Hinweisgeber darauf vertrauen kann, dass sein 
Hinweis zu keiner Rufschädigung führt, dann ist 
er eher bereit, seine Information weiterzugeben.

3.2.1 Informationsweitergabe und 
Beteiligtenschutz in der Aufklärungsphase
In der Aufklärungsphase geben wir nur an kirch-
liche und staatliche Stellen Informationen weiter 
(unabhängig von der Qualität der Informationen, 
also bloße Gerüchte vom Hörensagen ebenso wie 
Vermutungen, die auf ganz konkreten Tatsachen 
beruhen). 
Diese Stellen sind vor allem:
− die Bischöfin oder der Bischof
− die Ansprechpersonen für Hinweise auf Verlet-
zungen
− das zuständige Jugendamt
− die zuständige Staatsanwaltschaft
Die Öffentlichkeit (Gemeindeöffentlichkeit / Pres-
se) informieren wir zu diesem Zeitpunkt nicht.
An staatliche Stellen darf jede und jeder Informati-
onen weitergeben. Die Informationsweitergabe an 
die (Gemeinde-) Öffentlichkeit soll aber organisiert 
ablaufen (Einzelheiten hierzu unten bei 3.7.4).
Sich anonymisiert oder pseudonymisiert durch 
Fachstellen beraten zu lassen, ist jederzeit möglich.

3.2.2 Informationsweitergabe und 
Beteiligtenschutz bei einer sicher 
festgestellten Verletzung
Bei einer sicher festgestellten Verletzung geben wir 
Informationen nur dann an die Öffentlichkeit, 
wenn der oder die Verletzte damit einverstanden ist. 

3.2.3 Informationsweitergabe und
 Beteiligtenschutz bei einer sicher 
ausgeschlossenen Verletzung
Bei einer sicher ausgeschlossenen Verletzung geben 
wir Informationen nur dann an die Öffentlichkeit, 
wenn der fälschlich Beschuldigte damit einverstan-
den ist.

3.2.4 Informationsweitergabe und 
Beteiligtenschutz bei einem 
unaufklärbaren Ereignis
Bei einem unaufklärbaren Ereignis geben wir kei-
ne Informationen an die Öffentlichkeit. Falls es 
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sinnvoll ist, informieren wir aber eine geeignete, 
neutrale Person, die zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet ist und vor Ort darauf achtet, ob es neue 
Anhaltspunkte für Verletzungen gibt. 

3.2.5 Informationsweitergabe und
 Beteiligtenschutz bei der Beteiligung 
eines Kindes
Wenn einer der Beteiligten (der oder die möglicher-
weise Verletzende* und die oder der möglicherweise 
Verletzte*) ein Kind* ist, geben wir nur dann Infor-
mationen an die Öffentlichkeit, wenn sowohl das 
Kind* als auch dessen Erziehungsberechtigte dies 
ausdrücklich wünschen.

3.2.6 Organisation der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
Siehe hierzu unter 3.7.4.

3.3 Grundsätze in der Aufklärungsphase

3.3.1 Umgang mit Erstinformationen
Alle Verantwortlichen* unserer Kirche, die Infor-
mationen erhalten, wonach es möglicherweise zu 
einer Verletzungshandlung gekommen ist (auch 
Gerüchte, anonyme Schreiben und unplausibel 
erscheinende Informationen), geben diese Infor-
mationen sofort an die Bistumsleitung* oder an die 
Ansprechpersonen für Hinweise auf Verletzungen 
weiter. Ausgenommen sind nur Informationen, die 
im Rahmen der Beichte oder der Seelsorge erlangt 
wurden.
Kein Verantwortlicher* und keine Verantwortliche 
unserer Kirche führt eigene Aufklärungsmaßnah-
men durch (dies ist allein die Aufgabe von hochspe-
zialisierten Fachkräften, die eine Ausbildung und 
Erfahrung haben bei der Aufklärung von Fällen 
sexueller Gewalt, siehe hierzu auch unter 3.3.2). Ins-
besondere nimmt er bzw. sie ohne Rücksprache mit 
der Bistumsleitung* keinen Kontakt mit dem oder 
der möglicherweise Verletzenden* und der oder 
dem möglichen Verletzten* auf. Gegenüber Drit-
ten (insbesondere auch der Gemeinde) bewahrt die 
bzw. der Verantwortliche* Stillschweigen.
Für andere Kirchenmitglieder sind diese Regeln 
nicht verpflichtend. Es ist aber ratsam, dass sich 
auch andere Kirchenmitglieder (also wir alle) an 
diese Regeln halten, denn so ermöglichen wir, dass 

die Vorwürfe sorgfältig aufgeklärt werden und 
eine angemessene Reaktion erfolgt. Deshalb sollte 
jeder, der eine Information über eine Verletzungs-
handlung erhält, sich an die Ansprechpersonen für 
Hinweise auf Verletzungen wenden (siehe Seite 38).

3.3.2 Weitere Aufklärung
Bei der weiteren Aufklärung gibt es einen Konflikt 
zwischen zwei Zielen: 
− Einerseits möchten wir, dass das Geschehen auf-
geklärt wird. Nur dann kann man wirksam weitere 
Verletzungen unterbinden, auf den möglicherweise 
Verletzenden oder die möglicherweise Verletzende 
einwirken und – falls er bzw. sie eine Straftat* be-
gangen hat – ihn bzw. sie bestrafen. (Beispielswei-
se können wir einem Priester oder einer Priesterin 
nicht verbieten, als Seelsorger zu arbeiten, nur weil 
es – möglicherweise falsche – Gerüchte gibt, dass er 
bzw. sie Kinder* missbraucht, wir ihm bzw. ihr aber 
nichts nachweisen können.)
− Andererseits möchten wir die oder den Verletz-
ten vor weiteren Verletzungen bewahren. Aufklä-
rungsmaßnahmen können aber solche weiteren 
Verletzungen mit sich bringen. Insbesondere in 
Strafverfahren müssen Polizisten und Richter in-
tensiv nachfragen, weil sie sich ansonsten nicht von 
der Schuld der bzw. des Beschuldigten überzeugen 
können.

Dieser Zielkonflikt ist so schwierig, weil das Ge-
schehen oft nur mit Hilfe der oder des Verletzten 
aufgeklärt werden kann. Jede Verzögerung und je-
des Gespräch mit dem oder der Verletzten birgt die 
Gefahr, dass seine bzw. ihre Aussage wertlos wird 
und das Geschehen deshalb nicht mehr aufgeklärt 
werden kann.
Um die Aufklärung sicherzustellen und um die 
oder den Verletzten vor weiterer Verletzung zu 
schützen, ist es unbedingt notwendig, dass nur eine 
hochspezialisierte Fachkraft, die für die Befragung 
von Verletzten besonders ausgebildet ist, solche Ge-
spräche führt.
Wenn eine ungeschulte Person nach Gutdünken 
mit einem oder einer möglicherweise Verletzten 
spricht (oder sogar noch weitere laienhafte „Ermitt-
lungen“ durchführt), dann kann später nicht mehr 
geklärt werden, ob diese Person die Erinnerung der 
bzw. des Verletzten beeinflusst hat.

Sonstige Ordnungen Leitlinien gegen sexuelle Grenzverletzungen



111

Jedes Gespräch mit einem oder einer möglicherwei-
se Verletzten* oder einem Zeugen bzw. einer Zeu-
gin kann die Erinnerung verändern (nicht nur bei 
Kindern*). Anschließend ist es kaum oder gar nicht 
mehr möglich, sicher zu sagen, welche Erinnerung 
auf einer tatsächlichen Wahrnehmung beruht und 
welche Erinnerung ein Irrtum ist.
Dann würde nicht nur die Verfolgung des mögli-
chen Täters bzw. der möglichen Täterin, sondern 
auch die Prävention von zukünftigen Taten beein-
trächtigt. Je eher die Aussage durch einen professi-
onellen Vernehmer aufgenommen wird, desto grö-
ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aufklären 
kann, was wirklich geschehen ist, um auf dieser 
Basis alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Aus diesem Grund sollte jeder, der eine Informa-
tion über eine Verletzungshandlung erhält, sich an 
die Ansprechpersonen für Hinweise auf Verletzun-
gen wenden.
Weil die Aussage so wichtig ist (um weitere Verlet-
zungen zu verhindern und um ggf. den Verletzen-
den oder die Verletzende zu bestrafen), gilt die Re-
gel: Je intensiver die mögliche Verletzung war, desto 
wichtiger ist die Aufklärung. 
Das heißt konkret:
− Bei allen schweren Straftaten* (deren Mindest-
strafe eine Freiheitsstrafe ist, z. B. Vergewaltigung 
oder sexueller Missbrauch von Kindern*), informie-
ren wir die Strafverfolgungsbehörden immer. 
Eine Ausnahme gibt es nur, wenn es mit absoluter 
Sicherheit zu keinem Strafverfahren kommen kann 
(insbesondere, weil der Beschuldigte noch nicht 
strafmündig oder bereits verstorben ist). In diesen 
Fällen informieren wir aber ggf. andere staatliche 
Stellen (vor allem das Jugendamt) und führen – 
wenn möglich – ein kirchenrechtliches Ermitt-
lungsverfahren durch.
− Bei leichteren Straftaten* (die auch mit einer 
Geldstrafe geahndet werden können), informieren 
wir die Strafverfolgungsbehörden in der Regel. 
Eine Ausnahme zu dieser Regel ist insbesondere 
dann möglich, wenn es wahrscheinlich nicht zu 
weiteren Taten kommen wird, es wahrscheinlich 
keine anderen Verletzten gibt und die oder der Ver-
letzte darum bittet, die Strafverfolgungsbehörden 
nicht zu informieren. Wenn wir die Strafverfol-
gungsbehörden nicht informieren, machen wir die 
Gründe dafür aktenkundig.

− Wenn die möglichen Verletzungen zweifelsfrei 
keine Straftaten* sind, informieren wir die Strafver-
folgungsbehörden nicht. 
− Die Bistumsleitung* prüft aber in jedem Einzel-
fall, ob weitere interne Ermittlungen notwendig 
sind. Auch hier gilt: Je schwerer die mögliche Ver-
letzung, desto wichtiger ist ihre Aufklärung.
− Falls ein Kind* beteiligt war, dessen Kindeswohl 
gefährdet sein könnte, informieren wir in aus-
nahmslos jedem Fall das Jugendamt.
Es ist oft nicht leicht, einzuschätzen, welcher dieser 
Fälle vorliegt. Diese Entscheidung kann man nur 
treffen, wenn man hierfür besonders ausgebildet ist. 
Deshalb sollte jeder, der eine Information über eine 
Verletzungshandlung erhält, sich an die Ansprech-
personen für Hinweise auf Verletzungen wenden.

3.3.3 Erste Hilfen für die oder den
 (möglichen) Verletzten
Dem oder der (möglichen) Verletzten* geben 
wir jeden notwendigen Beistand, den er bzw. sie 
wünscht. Dies sind insbesondere seelsorgerische, 
medizinische und psychologische Hilfen sowie 
rechtliche Unterstützung.
Die Bistumsleitung* hilft dem oder der Verletzten, 
diese Maßnahmen zu finanzieren. Beispielsweise un-
terstützt sie ihn bzw. sie dabei, die ihm bzw. ihr zuste-
henden staatlichen Leistungen zu erhalten.
Falls es sich bei der oder dem (möglicherweise) Ver-
letzenden um einen Verantwortlichen* oder eine Ver-
antwortliche* unserer Kirche handelt, dann finan-
ziert die Bistumsleitung* alle notwendigen Hilfen, 
soweit sie nicht vom Staat übernommen werden.
Falls Kinder* betroffen sind, arbeitet die Bistums-
leitung* eng mit den zuständigen staatlichen Stel-
len (z. B. Jugendamt) zusammen.

3.3.4 Vorläufige Sicherungsmaßnahmen 
bis zur Aufklärung der Vorwürfe
Falls die Bistumsleitung* feststellt, dass sich die 
Vorwürfe gegen eine Verantwortliche* oder einen 
Verantwortlichen* unserer Kirche richten, sie zu-
mindest nicht völlig unplausibel sind und die Mög-
lichkeit besteht, dass der oder die möglicherweise 
Verletzende* weitere Taten begeht, dann sorgt die 
Bistumsleitung* dafür, dass sich diese Person von 
allen Tätigkeiten fernhält, bei denen sie erneut Ver-
letzungen begehen könnte. 
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Falls es sich lediglich um Grenzverletzungen ohne 
jede strafrechtliche Bedeutung handelt, kann dies 
in einem Gespräch mit dem oder der möglicher-
weise Verletzenden geschehen. 
Falls der Verdacht besteht, dass eine Verletzung 
stattgefunden hat, die eine Straftat* wäre, dann er-
greift die Bistumsleitung* Maßnahmen gegen die 
möglicherweise Verletzende bzw. den möglicher-
weise Verletzenden nur in Absprache mit den Straf-
verfolgungsbehörden. Sofern es notwendig und 
angemessen ist, stellt die Bistumsleitung* die mög-
licherweise Verletzende bzw. den möglicherweise 
Verletzenden vom Dienst frei, bis die Vorwürfe ge-
klärt sind. Sie kann ihr bzw. ihm auch auferlegen, 
sich vom Dienstort fernzuhalten.
Die Bistumsleitung* achtet darauf, dass die Öf-
fentlichkeit (insbesondere die Gemeinde) so lange 
nichts von den Vorwürfen erfährt, bis der Vorfall 
aufgeklärt ist. Sie kann eine Verantwortliche oder 
einen Verantwortlichen der örtlichen Gemeinde 
(z. B. ein Mitglied des Kirchenvorstands) über die 
Vorwürfe informieren, falls dies notwendig ist, um 
den möglicherweise Verletzenden* bzw. die mögli-
cherweise Verletzende* zu überwachen; diese bzw. 
dieser örtliche Verantwortliche ist verpflichtet, 
Stillschweigen zu bewahren.
Die Bistumsleitung* informiert den oder die mög-
lichen Verletzten über die vorläufigen Maßnahmen 
und bittet ihn zugleich, vorläufig jedenfalls in der 
Öffentlichkeit Stillschweigen zu bewahren, um die 
Aufklärung nicht zu gefährden. Verpflichtet ist der 
bzw. die mögliche Verletzte hierzu aber nicht.

3.3.5 Verhältnis von staatlichen und 
kirchlichen Ermittlungen
Kirchengerichtliche und andere kirchenrechtliche 
Verfahren sind den staatlichen (Straf-) Verfahren 
nachrangig. Die Verantwortlichen für diese Ver-
fahren* achten darauf, mit diesen Verfahren die 
staatlichen Verfahren in keinem Fall zu behindern.
Die kirchenrechtlichen Verfahren führen wir ins-
besondere dann durch, wenn noch nicht alle Mög-
lichkeiten für eine Aufklärung ausgeschöpft sind, 
die zuständigen staatlichen Stellen den Sachverhalt 
aber nicht aufklären (insbesondere, weil der Be-
schuldigte verstorben oder unauffindbar, die vorge-
worfenen Tat verjährt, nicht strafbar oder nur von 
sehr geringem Gewicht ist).

Die Verantwortlichen für die kirchenrechtlichen 
Verfahren* können alle Maßnahmen durchführen, 
die auch staatlichen Behörden zur Verfügung ste-
hen (z. B. forensisch-psychiatrische Gutachten zur 
Risikoabschätzung des Beschuldigten einholen), 
soweit sie damit nicht gegen kirchliche oder staatli-
che Gesetze verstoßen oder die Maßnahmen unver-
hältnismäßig sind.
Falls die Verantwortlichen* der kirchlichen Stellen, 
die diese kirchenrechtlichen Verfahren durchfüh-
ren, keine Ausbildung und Erfahrung bei der Auf-
klärung von Fällen sexueller Gewalt haben, dann 
lassen sie sich von Fachleuten beraten.

3.4 Grundsätze bei einer sicher 
festgestellten Verletzung

3.4.1 Hilfen für den Verletzten oder die 
Verletzte und sein bzw. ihr Umfeld
Welche Hilfen für den Verletzten oder die Verletz-
te und welche Maßnahmen gegen die Verletzende 
oder den Verletzenden notwendig sind, hängt vom 
Einzelfall ab. Im Allgemeinen gilt: Je schwerer die 
Folgen der Verletzung, desto umfassender die Hil-
fe für die Verletzte bzw. den Verletzten; je schwerer 
die Verletzung, desto intensiver die Einwirkung auf 
den Verletzenden oder die Verletzende.
Die Helfer achten darauf, die oder den Verletzten 
nicht auf die (vom Verletzenden zugewiesene) Op-
ferrolle zu reduzieren, sondern ihn bzw. sie ganz-
heitlich zu sehen.
Über die ersten Hilfen hinaus erhält die oder der 
Verletzte auch weiterhin alle notwendige Unter-
stützung. Der oder die Verletzte kann Hilfsange-
bote unserer Kirche (insbesondere in der Seelsorge) 
und auch die Hilfe nichtkirchlicher Einrichtungen 
in Anspruch nehmen (z. B. Therapien, Rechtsbe-
ratungen oder Kuraufenthalte). Genauso wie bei 
den ersten Hilfen sorgt die Bistumsleitung* dafür, 
dass diese Maßnahmen finanziert werden. Diese 
Möglichkeiten bestehen auch dann, wenn der Fall 
verjährt oder die oder der Verletzende verstorben 
ist (so dass es nicht zu einer strafrechtlichen Verur-
teilung kam). Falls Kinder* betroffen sind, arbeitet 
die Bistumsleitung* weiterhin eng mit den Eltern / 
Sorgeberechtigten und den zuständigen staatlichen 
Stellen (z. B. Jugendamt) zusammen.
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Die Bistumsleitung* sorgt dafür, dass auch das Um-
feld der oder des Verletzten Unterstützung erhält, 
falls und soweit dies notwendig ist.

3.4.2 Konkrete Interventionsmaßnahmen
Die Bistumsleitung* informiert die örtlichen Ver-
antwortlichen (Gemeindeleitung* / Dekanatslei-
tung) über den Fall. Bistum, Dekanat und Gemein-
de arbeiten zusammen, um dem oder der Verletzten 
zu helfen, um den Fall aufzuarbeiten und um dafür 
zu sorgen, dass sich solche Vorfälle nicht wieder-
holen (insbesondere wirken sie auf die Verletzende 
oder den Verletzenden ein). Sie prüfen sorgfältig, ob 
ihre eigenen (seelsorgerischen und pädagogischen) 
Mittel hierfür ausreichen, oder ob sie externe Un-
terstützung benötigen (z. B. von Beratungsstellen 
oder Therapeuten). Sie achten darauf, nur solche 
Maßnahmen zu ergreifen, die in dem konkreten 
Fall erforderlich sind.
Falls der oder die Verletzende ein Kind* ist, ist es Sa-
che der Eltern, auf das Kind* einzuwirken. Die Bis-
tumsleitung* und die örtliche Gemeindeleitung* 
unterstützen die Eltern dabei, falls sie es wünschen. 
Falls die Gefahr besteht, dass die Eltern ihrer Auf-
gabe nicht gerecht werden, informiert die Bistums-
leitung* staatliche Stellen (z. B. Jugendamt, im Ein-
zelfall evtl. auch Schule oder Soziale Dienste).
Falls die Tat durch eine Verantwortliche* oder 
durch einen Verantwortlichen* unserer Kirche be-
gangen wurde, stellt die Bistumsleitung* (ggf. mit 
Unterstützung der örtlichen Gemeindeleitung*) 
sicher, dass die oder der Verletzende keine erneuten 
Verletzungen begeht. Welche konkreten Maßnah-
men sie ergreift, hängt vom Einzelfall ab: Falls es 
sich z. B. um eine einfache Grenzverletzung gehan-
delt hat, kann ein Gespräch genügen, um den Ver-
letzenden oder die Verletzende so zu beeinflussen, 
dass er bzw. sie zukünftig keine Verletzungen mehr 
begeht. 
Falls der Täter oder die Täterin Minderjährige 
und schutzbedürftige Erwachsene misshandelt 
hat, dann stellt die Bistumsleitung* sicher, dass er 
bzw. sie nicht mehr in der Arbeit mit Minderjäh-
rigen und schutzbedürftigen Erwachsenen einge-
setzt wird. Falls es erforderlich ist, entlässt sie ihn 
bzw. sie aus dem kirchlichen Dienst. Bei der Frage, 
ob eine Verletzende oder ein Verletzender erneut 
Verantwortung in der Kirche übernehmen darf, 

berücksichtigt die Bistumsleitung*, ob dies ein Är-
gernis für die Gemeinde oder den Verletzten bzw. 
die Verletzte sein könnte (unabhängig davon, ob die 
Verletzung bereits verjährt ist).
Falls die Bistumsleitung* einer oder einem Ver-
antwortlichen* unserer Kirche Beschränkungen 
auferlegt, dann kontrolliert sie ständig, ob die bzw. 
der Verletzende diese Beschränkungen einhält (ggf. 
auch, wenn er im Ruhestand ist). Die örtliche Ge-
meindeleitung* unterstützt die Bistumsleitung* 
hierbei. Wird der oder die Verantwortliche* inner-
halb der Kirche in eine andere Gemeinde versetzt, 
dann informiert die Bistumsleitung* die neue Ge-
meindeleitung* über die Vorfälle.

3.5 Grundsätze bei einer sicher 
ausgeschlossenen Verletzung
Falls sich herausstellt, dass die Vorwürfe unbegrün-
det waren, informiert die Bistumsleitung* alle Per-
sonen, die von den Vorwürfen wissen (insbesondere 
den Hinweisgeber und auch die oder den angeblich 
Verletzenden). Gleichzeitig bittet sie diese Perso-
nen, die Informationen an alle weiterzugeben, die 
bereits von den Vorwürfen wissen, im Übrigen aber 
keine neuen Personen zu informieren.
In jedem Fall informiert die Bistumsleitung* die 
Gemeindeleitung* und bittet sie, darauf zu achten, 
ob es Gerüchte gibt und diese gegebenenfalls zu 
zerstreuen.
Sollte sich herausstellen, dass die Vorwürfe der Ge-
meinde (oder auch einer größeren Öffentlichkeit) 
bekannt geworden sind, dann unternimmt die Bis-
tumsleitung* alles notwendige, um den guten Ruf 
des oder der fälschlich Beschuldigten wiederherzu-
stellen.

3.6 Grundsätze bei einem unaufklärbaren 
Ereignis
Wenn man nicht sicher aufklären kann, was ge-
schehen ist, dann behandeln wir den angeblich 
Verletzenden oder die angeblich Verletzende so, als 
hätte es den Vorwurf gegen ihn bzw. gegen sie nie 
gegeben. Wir ergreifen keine Maßnahmen gegen 
ihn oder sie und schädigen seinen bzw. ihren Ruf 
nicht. 
Uns ist aber auch klar, dass die Vorwürfe mögli-
cherweise zutreffen. Deshalb ergreifen wir auch 
gegen die oder den möglicherweise Verletzten keine 
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Maßnahmen und schädigen auch ihren bzw. seinen 
Ruf nicht.
In diesen Fällen sind wir wachsam und achten da-
rauf, ob es neue Anzeichen für Verletzungen gibt. 
Diese Wachsamkeit stellen wir her, ohne die bzw. 
den angeblich Verletzenden bloßzustellen. Bei-
spielsweise kann die Bistumsleitung* eine örtliche 
Verantwortliche oder einen örtlichen Verantwort-
lichen (z. B. Pfarrerin oder Pfarrer, Diakonin oder 
Diakon oder ein Mitglied des Kirchenvorstandes) 
über die Sachlage informieren; diese bzw. dieser 
örtliche Verantwortliche ist zu Stillschweigen ver-
pflichtet. 
Es ist auch möglich, in der Gemeinde Veranstaltun-
gen durchzuführen, die Verletzungen im Allgemei-
nen thematisieren; dass es einen konkreten Anlass 
für diese Veranstaltung gibt, wird nicht bekanntge-
geben.

3.7 Organisation der Interventionsarbeit
Für die Interventionsarbeit schaffen wir eine Orga-
nisationsstruktur. Die Bistumsleitung* organisiert 
die Interventionsarbeit. 

3.7.1 Ansprechpersonen für Hinweise auf 
Verletzungen
Die Bistumsleitung* ernennt Ansprechpersonen, 
die Hinweise auf Verletzungen entgegennehmen. 
Diese Personen können Mitglieder unserer Kirche 
sein, dies ist allerdings nicht unbedingt notwendig. 
Sie gehören weder der Bistumsleitung an noch einer 
Dekanats- oder Gemeindeleitung. Sie können mit 
den Präventionsbeauftragten identisch sein oder sie 
beraten. Sie können auch mit den beratenden Fach-
leuten identisch sein.
Zu den Ansprechpersonen gehören mindestens 
eine Frau und mindestens ein Mann. Zu einer 
Ansprechperson wird nur ernannt, wer vertrauens-
würdig ist und die Gewähr dafür bieten, mit den 
Hinweisen, die er bzw. sie erhält, professionell und 
angemessen umzugehen. Die Ansprechpersonen 
kennen sich mit der Interventionsarbeit aus und 
bilden sich regelmäßig fort. Das Bistum finanziert 
diese Fortbildungen.
Die Bistumsleitung* macht die Namen und Kon-
taktmöglichkeiten der Ansprechpersonen allge-
mein bekannt (vor allem auch auf der Internetseite 
des Bistums).

3.7.2 Beratende Fachleute
Die Bistumsleitung* benennt – in Absprache mit 
den Ansprechpersonen – Fachleute aus den Gebie-
ten Seelsorge, Psychiatrie / Psychotherapie, Pädago-
gik, Strafrecht und Kirchenrecht, die Sachverstand 
im Bereich sexueller Gewalt haben. Diese Fachleute 
können Verantwortliche* unserer Kirche oder auch 
externe Fachkräfte sein, beispielsweise Mitarbeiter 
von Opferhilfeverbänden. Diese Fachleute beraten 
die Ansprechpersonen und andere Stellen der Bis-
tumsleitung*, z. B. in kirchengerichtlichen Verfah-
ren. 
Diese Fachleute achten darauf, ob sich in ihrem 
Fachgebiet neue Erkenntnisse ergeben, die eine 
Überarbeitung dieser Leitlinien notwendig ma-
chen. Wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
vorliegen, sorgt die Bistumsleitung* dafür, dass die 
Leitlinien aktualisiert werden.

3.7.3 Beratungsgremium für ethische 
Zweifelsfälle
Die Bistumsleitung* richtet ein Beratungsgremium 
ein, an das sich Einzelpersonen oder kirchliche Ins-
titutionen in ethischen Zweifelsfällen wenden kön-
nen (wenn z. B. ein Priester überlegt, das Beicht-
geheimnis zu brechen, um eine ihm gebeichtete 
schwere Straftat* anzuzeigen).
Es ist sinnvoll, wenn diesem Gremium mindestens 
zwei Seelsorgerinnen oder Seelsorger, eine Juris-
tin oder ein Jurist (möglichst mit Kenntnissen im 
alt-katholischen Kirchenrecht) und eine Psycholo-
gin oder ein Psychologe (möglichst mit einer Fort-
bildung in den Bereichen Beratung oder Coaching) 
angehören. Personen, die in der Bistumsleitung* 
eine Funktion ausüben (insbesondere Bischof oder 
Mitglied der Synodalvertretung), gehören diesem 
Gremium nicht an (ein Mitglied der Rechtskom-
mission kann diesem Gremium aber angehören).
Das Gremium darf andere Stellen (z. B. die oben 
genannten Fachleute) hinzuziehen. Fälle werden 
in dem Gremium anonym behandelt. Den Namen 
des Anfragenden gibt das Gremium nicht weiter.

3.7.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Für den Fall, dass die Presse oder eine breitere Öf-
fentlichkeit über Vorfälle informiert werden, ist 
allein die Bistumsleitung* für die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit verantwortlich. Sie bestimmt 
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eine geeignete Person, über die die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit erfolgt und die die betroffene 
Gemeinde bei deren Kontakt mit der Öffentlich-
keit berät und unterstützt.

Glossar
Diese Leitlinien verwenden einige Begriffe in ei-
ner spezifischen Bedeutung, z. B. junger Mensch 
oder Bistumsleitung. Diese Begriffe sind im Text 
mit einem * markiert und werden hier im Glossar 
erläutert.

Mit Bistumsleitung sind alle Stellen gemeint, die 
Verantwortung für das Bistum übernehmen. Dies 
sind z. B. Synode, Synodalvertretung, Bischof und 
Generalvikar. Hierunter fallen aber auch weitere 
Stellen, die erst noch geschaffen werden. Wer genau 
eine bestimmte Aufgabe durchführt, lassen diese 
Leitlinien offen; dies zu bestimmen ist Sache der 
Bistumsleitung.
Mit Gemeindeleitung sind alle Stellen gemeint, die 
Verantwortung für eine Gemeinde übernehmen. 
Dies sind in erster Linie der Ortspfarrer und die 
Mitglieder des Kirchenvorstands. Es können aber 
auch – je nach den örtlichen Gegebenheiten – ein 
Diakon, ein Pfarrverweser, ein Jugendbeauftragter 
oder Inhaber ähnlicher Ämter sein.
Als Minderjährige werden in diesem Text alle Per-
sonen bezeichnet, die jünger als 18 Jahre sind.
Die Verantwortlichen für kirchengerichtliche und 
andere kirchenrechtliche Verfahren sind alle Perso-
nen, die entsprechend der Ordnungen und Satzun-
gen unserer Kirche Aufgaben in derartigen Verfah-
ren wahrnehmen.
In diesem Text wird der Begriff Verletzung als 
Oberbegriff für jede Art von sexueller Gewalt be-
nutzt (siehe oben bei 1.2). 
Er ist unabhängig von: 
(a) der Intensität der Handlung, 
(b) der subjektiven Sicht des Handelnden (absicht-
lich oder versehentlich), 
(c) der Art der Beteiligten (Erwachsene oder Kin-
der; Verantwortliche unserer Kirche oder andere 
Personen), 
(d) der Frage, ob sich der oder die Handelnde regel-
konform oder regelwidrig verhalten hat, 
(e) der Frage, ob die Handlung eine Straftat ist und 
(f) der Frage, ob eine Intervention erforderlich ist. 

Der Begriff Verletzung bezeichnet dabei sowohl 
die Verletzungshandlung als auch die Folge bei der 
oder dem Verletzten (z. B. dessen Gefühl, dass der 
oder die Verletzende mit seiner bzw. ihrer Hand-
lung eine Grenze überschritten hat).
Der- oder diejenige, dessen bzw. deren Handlung 
eine Verletzung darstellt, wird in diesem Text als 
Verletzender bzw. als Verletzende bezeichnet. Der- 
oder diejenige, bei dem bzw. bei der diese Handlung 
einer Verletzung verursacht, wird Verletzter bzw. 
Verletzte genannt. Auch dies geschieht unabhängig 
von der Intensität der Handlung, der subjektiven 
Sicht usw. Diese Wortwahl hat zwei Gründe: Zum 
einen soll dieser Text möglichst leicht verständ-
lich sein. Zum anderen soll klargestellt werden, 
dass nicht jeder und jede, die bzw. der eine sexuelle 
Grenze überschreitet, direkt eine Sexualstraftäterin 
bzw. ein Sexualstraftäter ist. Solche „Etiketten“ ver-
engen den Blick und fokussieren ihn auf strafbare 
Handlungen. Sie bergen die Gefahr, einen Vorfall 
oder einen Beteiligten bzw. eine Beteiligte anders 
wahrzunehmen, als er oder sie tatsächlich war oder 
ist, denn bei solchen Etiketten schwingen oft eine 
Menge unausgesprochener Begleitbedeutungen 
mit. Sie sind deshalb nicht hilfreich, wenn man sol-
che Vorfälle aufklären und zukünftige Wiederho-
lungen verhindern will. 
Aus demselben Grund wird jemand, bei der oder 
dem (noch) nicht klar ist, ob er bzw. sie eine Verlet-
zung begangen hat, als ein möglicherweise Verlet-
zender bzw. möglicherweise Verletzende bezeichnet 
und entsprechend von möglicher Verletzung und 
möglicherweise Verletztem bzw. möglicherweise 
Verletzter gesprochen. Dies ist unabhängig davon, 
wie wahrscheinlich diese Möglichkeit ist; der Be-
griff umfasst alles von einem unplausiblen Gerücht 
bis zu einem dringenden Verdacht.
Wenn man aber über eine Handlung spricht, die 
eindeutig eine Straftat ist (z. B. eine Vergewalti-
gung), spricht natürlich nichts dagegen, dies auch 
eindeutig und klar so zu benennen und von Tat, 
Täterin bzw. Täter und Geschädigte bzw. Geschä-
digtem zu sprechen.
Eine Straftat ist jede Handlung, die in einem Ge-
setz mit Strafe bedroht ist.
Ein Verantwortlicher unserer Kirche bzw. eine Ver-
antwortliche unserer Kirche ist jede Person, die eine 
Funktion in unserer Kirche ausübt. Dies können 
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Amtsträger oder Ehrenamtliche sein. Zu den Ver-
antwortlichen gehören Bischöfin oder Bischof und 
Priesterinnen und Priester genauso wie Mitglieder 
eines Kirchvorstandes, Leiter einer Jugendfreizeit 
und Eltern, die Erstkommunions-Vorbereitungs-
gruppen leiten.
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Präambel
Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Be-
reich ist es, die Tätigkeit der Dienststellen und Ein-
richtungen des Katholischen Bistums der Alt-Ka-
tholiken in Deutschland zu fördern.
Dabei muss gewährleistet sein, dass die oder der 
Einzelne durch den Umgang mit ihren oder seinen 
personenbezogenen Daten in ihrem oder seinem 
Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Zu diesem 
Zweck wird die folgende Bischöfliche Verordnung 
erlassen:

Kapitel 1 – Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck 
(1) Zweck dieser Verordnung ist es, die oder den 
Einzelnen davor zu schützen, dass sie oder er durch 
den Umgang mit personenbezogenen Daten in den 
Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird.

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich
(1) Diese Bischöfliche Verordnung gilt für die ganz 
oder teilweise automatisierte Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten sowie für die nichtautomati-
sierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespei-
chert werden sollen.
(2) Soweit besondere kirchliche oder staatliche 
Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten 
einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden 
sind, gehen sie den Vorschriften dieser Anordnung 
vor sofern sie das Datenschutzniveau dieser Verord-
nung nicht unterschreiten. 
(3) Die Verpflichtung zur Wahrung des Beicht- und 
Seelsorgegeheimnisses, anderer gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten oder von anderen Berufs- 
oder besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf 
gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unbe-
rührt.

§ 3 Organisatorischer Anwendungsbereich
(1) Dieses Verordnung gilt für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch folgende kirchliche 
Stellen: 
a) das Bistum und die Gemeinden,
b) die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, An-
stalten, Werke, Einrichtungen und die sonstigen 
kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform.
(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit 
diese im Rahmen der Tätigkeiten einer oder eines 
Verantwortlichen oder einer Auftragsverarbeiterin 
oder eines Auftragsverarbeiters erfolgt, unabhängig 
davon, wo die Verarbeitung stattfindet, wenn diese 
im Rahmen oder im Auftrag einer kirchlichen Stel-
le erfolgt.
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§ 4 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Aus-
druck:
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Per-
son“) beziehen; als identifizierbar wird eine natür-
liche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 
Ausdruck der physischen, physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann;
2. „besondere Kategorien personenbezogener 
Daten“: personenbezogene Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Mei-
nungen, religiöse oder weltanschauliche Über-
zeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische 
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natür-
lichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum 
Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person. Die Zugehörigkeit zu einer 
Kirche oder Religionsgemeinschaft ist keine beson-
dere Kategorie personenbezogener Daten;
3. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe auto-
matisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Of-
fenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-
schen oder die Vernichtung;
4. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markie-
rung gespeicherter personenbezogener Daten mit 
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschrän-
ken;
5. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung per-
sonenbezogener Daten, die nach bestimmten Kri-
terien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral oder nach funktiona-

len oder geografischen Gesichtspunkten geordnet 
geführt wird;
6. „Profiling“ jede Art der automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten ver-
wendet werden, um bestimmte persönliche As-
pekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, 
zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 
natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusa-
gen;
7. „Anonymisieren“ die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten derart, dass die Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr 
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen 
Person zugeordnet werden können;
8. „Pseudonymisieren“ die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in einer Weise, dass die personen-
bezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-
cher Informationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisa-
torischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleis-
ten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen 
Person zugewiesen werden; 
9. „Verantwortliche oder Verantwortlicher“ die na-
türliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten entschei-
det; 
10. „Auftragsverarbeiterin oder Auftragsverar-
beiter“ eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die per-
sonenbezogene Daten im Auftrag der oder des Ver-
antwortlichen verarbeitet;
11. Empfängerin oder Empfänger eine natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offen-
gelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr 
um einen Dritten handelt oder nicht;
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12. „Dritte oder Dritter“ eine natürliche oder juris-
tische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verant-
wortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Per-
sonen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
der oder des Verantwortlichen oder der Auftrags-
verarbeiterin oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 
13. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede 
freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Wil-
lensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, 
mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass 
sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einverstanden ist;
14. „Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob un-
beabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, 
zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefug-
ten Offenlegung von beziehungsweise zum unbe-
fugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, 
die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden;
15. „genetische Daten“ personenbezogene Daten 
zu den ererbten oder erworbenen genetischen Ei-
genschaften einer natürlichen Person, die eindeu-
tige Informationen über die Physiologie oder die 
Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und 
insbesondere aus der Analyse einer biologischen 
Probe der betreffenden natürlichen Person gewon-
nen wurden;
16. „biometrische Daten“ mit speziellen techni-
schen Verfahren gewonnene personenbezogene 
Daten zu den physischen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen 
Person, die die eindeutige Identifizierung dieser na-
türlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie 
Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;
17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, 
die sich auf die körperliche oder geistige Gesund-
heit einer natürlichen Person, einschließlich der 
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, be-
ziehen und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen;
18. „Drittland“ ein Land außerhalb der Europäi-
schen Union oder des europäischen Wirtschafts-
raums;

19. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische 
Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nach-
gehen;
20. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus 
einem herrschenden Unternehmen und den von 
diesem abhängigen Unternehmen besteht;
21. „Datenschutzaufsicht“ die von der Bischöfin 
oder vom Bischof gemäß §§ 42 ff. errichtete unab-
hängige, mit der Datenschutzaufsicht beauftragte 
kirchliche Behörde;
22. „Bistumsdatenschutzbeauftragte oder Bistums-
datenschutzbeauftragter“ die Leiterin oder den Lei-
ter der Datenschutzaufsicht;
23. „Betriebliche Datenschutzbeauftragte oder Be-
trieblicher Datenschutzbeauftragter“ die von der 
Verantwortlichen oder den vom Verantwortlichen 
oder von der den Auftrag verarbeitenden Person 
benannte Datenschutzbeauftragte oder benannten 
Datenschutzbeauftragten;
24. Beschäftigte sind insbesondere 
a) die Bischöfin oder der Bischof, Pfarrerinnen 
und Pfarrer, Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare, die 
Geistlichen im Auftrag, Pfarramtsanwärterinnen 
und Pfarramtsanwärter,
b) in einem Arbeitsverhältnis stehende Personen, 
c) zu ihrer Berufsbildung tätige Personen,
d) Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben sowie an Abklärungen der berufli-
chen Eignung oder Arbeitserprobungen (Rehabi-
litationen), 
e) in anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen tätige Personen,
f) nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder 
dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder in ver-
gleichbaren Diensten tätige Personen,
g) Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Perso-
nen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in 
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichge-
stellten, 
h) sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerben-
de sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis 
beendet ist. 
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Kapitel 2 – Grundsätze 

§ 5 Grundsätze für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten
(1) Personenbezogene Daten müssen
a) auf rechtmäßige und in einer für die betroffene 
Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet wer-
den;
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit die-
sen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise wei-
terverarbeitet werden;
c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 
Maß beschränkt sein; insbesondere sind personen-
bezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseud-
onymisieren, soweit dies nach dem Verwendungs-
zweck möglich ist und der Aufwand nicht außer 
Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht;
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem 
neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verar-
beitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden;
e) in einer Form gespeichert werden, die die Iden-
tifizierung der betroffenen Personen nur so lange 
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verar-
beitet werden, erforderlich ist;
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine ange-
messene Sicherheit der personenbezogenen Daten 
gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter 
oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbe-
absichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung 
oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen.
(2) Die oder der Verantwortliche ist für die Einhal-
tung der Grundsätze des Absatz 1 verantwortlich 
und muss deren Einhaltung nachweisen können.

§ 6 Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
(1) Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens 
eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
a) Diese Verordnung oder eine andere kirchliche 
oder eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt sie 
oder ordnet sie an;
b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten für ei-
nen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt;
c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Ver-
trags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 
ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffe-
nen Person erfolgen;
d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung erforderlich, der die oder der 
Verantwortliche unterliegt;
e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswich-
tige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen;
f) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich, die im kirchlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
die der oder dem Verantwortlichen übertragen 
wurde;
g) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berech-
tigten Interessen der oder des Verantwortlichen 
oder einer oder eines Dritten erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen 
Person um einen Minderjährigen handelt. Buchsta-
be g) gilt nicht für die von öffentlich-rechtlich or-
ganisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer 
Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.
(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als 
zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Da-
ten erhoben wurden, ist nur rechtmäßig, wenn
a) eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwin-
gend voraussetzt und kirchliche Interessen nicht 
entgegenstehen,
b) die betroffene Person eingewilligt hat,
c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffe-
nen Person liegt, und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks 
ihre Einwilligung verweigern würde,
d) Angaben der betroffenen Person überprüft wer-
den müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen,
e) die Daten allgemein zugänglich sind oder die 
oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, 
es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der be-
troffenen Person an dem Ausschluss der Zweckän-
derung offensichtlich überwiegt,
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f) es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange 
des Gemeinwohls erforderlich ist,
g) es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 
Absatz 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Er-
ziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne 
des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung 
von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist,
h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte eines Dritten erforderlich 
ist,
i) es zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungs-
vorhabens das Interesse der betroffenen Person 
an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich 
überwiegt und der Zweck der Forschung auf ande-
re Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann oder 
j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit 
ihres Dienstes dies erfordert.
(3) Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht 
vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- 
und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, 
der Revision, der Durchführung von Organisati-
onsuntersuchungen für die oder den Verantwort-
lichen, im kirchlichen Interesse liegenden Archiv-
zwecken, wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken 
dient. Das gilt auch für die Verarbeitung zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken durch die oder 
den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
entgegenstehen.
(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen 
Zweck als zu demjenigen, zu dem die personen-
bezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der 
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer 
kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so ist 
die Verarbeitung nur rechtmäßig, wenn die Verar-
beitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen 
Zweck, zu dem die personenbezogenen Daten ur-
sprünglich erhoben wurden, vereinbar ist.
(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensi-

cherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsge-
mäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage 
verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden. 
(6) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten für andere Zwecke ist 
nur zulässig, wenn dies zur Durchführung wis-
senschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 
kirchliche Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens das Interesse der betroffenen 
Person an dem Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung 
auf andere Weise nicht oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand erreicht werden kann. Bei 
dieser Abwägung ist im Rahmen des kirchlichen 
Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem 
Forschungsvorhaben besonders zu berücksichtigen.
(7) Die Verarbeitung von besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten zu den in § 11 Absatz 2 
Buchstabe h) und Absatz 3 genannten Zwecken 
richtet sich nach den für die in § 11 Absatz 2 Buch-
stabe h) und Absatz 3 genannten Personen gelten-
den Geheimhaltungspflichten.

§ 7 Einwilligung
(1) Wird die Einwilligung bei der betroffenen Per-
son eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verar-
beitung sowie, soweit nach den Umständen des 
Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die 
Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzu-
weisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie 
auf der freien Entscheidung der betroffenen Person 
beruht.
(2) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, so-
weit nicht wegen besonderer Umstände eine andere 
Form angemessen ist. Erfolgt die Einwilligung der 
betroffenen Person durch eine schriftliche Erklä-
rung, die noch andere Sachverhalte betrifft, so muss 
das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den an-
deren Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile 
der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn 
sie einen Verstoß gegen diese Verordnung darstel-
len.
(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung 
liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Absatz 
2 Satz 1 auch dann vor, wenn durch die Schriftform 
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der bestimmte Forschungszweck erheblich beein-
trächtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis 
nach Absatz 1 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich 
die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten 
Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.
(4) Soweit besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten verarbeitet werden, muss sich die Ein-
willigung darüber hinaus ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen. 
(5) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, 
muss die oder der Verantwortliche nachweisen kön-
nen, dass die betroffene Person in die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat.
(6) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Ein-
willigung jederzeit zu widerrufen. Durch den Wi-
derruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betrof-
fene Person wird vor Abgabe der Einwilligung 
hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der 
Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der 
Einwilligung sein.
(7) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung frei-
willig erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung 
getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung 
eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer 
Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten abhängig 
ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforder-
lich sind.
(8) Personenbezogene Daten einer oder eines Min-
derjährigen, der oder dem elektronisch eine Dienst-
leistung oder ein vergleichbares anderes Angebot 
von einer kirchlichen Stelle gemacht wird, dürfen 
nur verarbeitet werden, wenn die oder der Minder-
jährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 
Hat die oder der Minderjährige das sechzehnte Le-
bensjahr noch nicht vollendet, ist die Verarbeitung 
nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilli-
gung durch den Personensorgeberechtigten erteilt 
wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unternimmt unter Berücksichtigung der verfügba-
ren Technik angemessene Anstrengungen, um sich 
in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwil-
ligung durch den Personensorgeberechtigten oder 
mit dessen Zustimmung erteilt wurde. Hat  die 
oder der Minderjährige das dreizehnte Lebensjahr 
vollendet und handelt es sich ausschließlich um ein 

kostenfreies Beratungsangebot einer kirchlichen 
Stelle, so ist für die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten der oder des Minderjährigen eine Ein-
willigung durch den Personensorgeberechtigten 
oder dessen Zustimmung nicht erforderlich.

§ 8 Datengeheimnis 
Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen 
ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Daten-
geheimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme 
ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis schriftlich 
zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 9 Offenlegung gegenüber kirchlichen 
und öffentlichen Stellen 
(1) Die Offenlegung personenbezogener Daten an 
Stellen im Geltungsbereich des § 3 ist zulässig, wenn
a) sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
offenlegenden oder der empfangenden kirchlichen 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und
b) die Voraussetzungen des § 6 vorliegen.
(2) Die Offenlegung personenbezogener Daten auf 
Ersuchen der empfangenden kirchlichen Stelle ist 
darüber hinaus nur zulässig, wenn dieses Verfahren 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Inte-
ressen der betroffenen Person und der Aufgaben 
oder Geschäftszwecke der beteiligten kirchlichen 
Stellen angemessen ist.
(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Of-
fenlegung trägt die offenlegende kirchliche Stelle. 
Erfolgt die Offenlegung auf Ersuchen der empfan-
genden kirchlichen Stelle, trägt diese die Verant-
wortung. In diesem Falle prüft die offenlegende 
kirchliche Stelle nur, ob das Ersuchen im Rahmen 
der Aufgaben der empfangenden kirchlichen Stelle 
liegt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prü-
fung der Zulässigkeit der Offenlegung besteht. 
(4) Die empfangende kirchliche Stelle darf die of-
fengelegten Daten für den Zweck verarbeiten, zu 
dessen Erfüllung sie ihr offengelegt werden. Eine 
Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist 
nur unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 zu-
lässig. 
(5) Für die Offenlegung personenbezogener Daten 
gegenüber öffentlichen Stellen und an kirchliche 
Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des § 3 gel-

Sonstige OrdnungenDatenschutz (KDO)



124

ten die Absätze 1 bis 4 entsprechend, sofern sicher-
gestellt ist, dass bei dem empfangenden Stelle ausrei-
chende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 
(6) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach 
Abs. 1 und Abs. 2 offengelegt werden dürfen, wei-
tere personenbezogene Daten der betroffenen Per-
son oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass 
eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch 
dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Inte-
ressen der betroffenen Person oder eines Dritten an 
deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; 
eine Verarbeitung dieser Daten durch die empfan-
gende Stelle ist unzulässig. 
(7) Abs. 6 gilt entsprechend, wenn personenbezoge-
ne Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weiter-
gegeben werden.

§ 10 Offenlegung gegenüber nicht 
kirchlichen und nicht öffentlichen Stellen 
(1) Die Offenlegung personenbezogener Daten 
gegenüber nicht kirchlichen Stellen, nicht öffentli-
chen Stellen oder sonstigen Empfängerinnen oder 
Empfängern ist zulässig, wenn 
a) sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der of-
fenlegenden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben 
erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, 
die eine Nutzung nach § 6 zulassen würden, oder
b) die Empfängerin oder der Empfänger ein be-
rechtigtes Interesse an der Kenntnis der offen zu 
legenden Daten glaubhaft darlegt und die betrof-
fene Person kein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Offenlegung hat, es sei denn, dass 
Grund zu der Annahme besteht, dass durch die 
Offenlegung die Wahrnehmung des Auftrags der 
Kirche gefährdet würde.
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Of-
fenlegung trägt die offenlegende kirchlichen Stelle. 
(3) In den Fällen der Offenlegung nach Abs. 1 
Buchstabe b) unterrichtet die offenlegende Stelle 
die betroffene Person von der Offenlegung ihrer 
Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, 
dass sie davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, 
wenn die Unterrichtung wegen der Art der perso-
nenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person 
nicht geboten erscheint, wenn die Unterrichtung 

die öffentliche Sicherheit gefährden oder dem 
kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde. 
(4) Die oder der Dritte, an die oder den die Daten 
übermittelt werden, darf diese nur für den Zweck 
verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie 
ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle 
hat sie oder ihn darauf hinzuweisen. Eine Verarbei-
tung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, 
wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig 
wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

§ 11 Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten 
(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten ist untersagt.
(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:
a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung 
der genannten personenbezogenen Daten für einen 
oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich ein-
gewilligt,
b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit die oder 
der Verantwortliche oder die betroffene Person die 
ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht 
der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes er-
wachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren 
diesbezüglichen Pflichten nachkommen kann, so-
weit dies nach kirchlichem oder staatlichen Recht 
oder nach einer Dienstvereinbarung nach der 
Mitarbeitervertretungsordnung, die geeignete Ga-
rantien für die Grundrechte und die Interessen der 
betroffenen Person vorsehen, zulässig ist,
c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger 
Interessen der betroffenen Person oder einer ande-
ren natürlichen Person erforderlich und die betrof-
fene Person ist aus körperlichen oder rechtlichen 
Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben,
d) die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchliche 
Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten 
und unter der Voraussetzung, dass sich die Ver-
arbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder 
ehemalige Mitglieder der kirchlichen Einrichtung 
oder auf Personen, die im Zusammenhang mit de-
ren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr 
unterhalten, bezieht und die personenbezogenen 
Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen nach außen offengelegt werden,
e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezo-
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gene Daten, die die betroffene Person offensichtlich 
öffentlich gemacht hat,
f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder bei Handlungen der kirchlichen Gerichte im 
Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich,
g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchli-
chen Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu 
dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des 
Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene 
und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Per-
son vorsieht, aus Gründen eines erheblichen kirch-
lichen Interesses erforderlich,
h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Be-
urteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, 
für die medizinische Diagnostik, die Versorgung 
oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbe-
reich oder für die Verwaltung von Systemen und 
Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf 
der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen 
Rechts oder aufgrund eines Vertrags mit einer oder 
einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und 
vorbehaltlich der in Absatz 3 genannten Bedingun-
gen und Garantien erforderlich,
i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen 
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Si-
cherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung 
und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf 
der Grundlage kirchlichen oder staatlichen Rechts, 
das angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, 
vorsieht, erforderlich, oder
j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des kirch-
lichen oder staatlichen Rechts, das in angemesse-
nem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den 
Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt 
und angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Grundrechte und Interessen der be-
troffenen Person vorsieht, für im kirchlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statis-
tische Zwecke erforderlich.
(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen 
Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h) ge-

nannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese 
Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verant-
wortung verarbeitet werden und dieses Fachperso-
nal nach dem kirchlichen oder staatlichen Recht 
dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die 
Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die 
ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem Recht 
einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.
(4) In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik, der Implemen-
tierungskosten und der Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ri-
siken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen angemessene und spezifische Maßnahmen 
zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person 
vorzusehen.

§ 12 Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder 
damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 
aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 
dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht zu-
lässig ist.

§ 13 Verarbeitung, für die eine 
Identifizierung der betroffenen Person 
nicht erforderlich ist
(1) Ist für die Zwecke, für die eine Verantwortliche 
oder ein Verantwortlicher personenbezogene Da-
ten verarbeitet, die Identifizierung der betroffenen 
Person durch die oder den Verantwortlichen nicht 
oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser nicht ver-
pflichtet, zur bloßen Einhaltung dieser Verordnung 
zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzu-
holen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person 
zu identifizieren.
(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Ab-
satz 1 nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die 
betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet 
er die betroffene Person hierüber, sofern möglich. 
In diesen Fällen finden die §§ 17 bis 22 keine An-
wendung, es sei denn, die betroffene Person stellt 
zur Ausübung ihrer in diesen Bestimmungen nie-
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dergelegten Rechte zusätzliche Informationen be-
reit, die ihre Identifizierung ermöglichen.

Kapitel 3 − Informationspflichten 
der oder des Verantwortlichen 
und Rechte der betroffenen Person

§ 14 Transparente Information, 
Kommunikation und Modalitäten 
für die Ausübung der Rechte 
der betroffenen Person
(1) Die oder der Verantwortliche trifft geeignete 
Maßnahmen, um der betroffenen Person innerhalb 
einer angemessenen Frist alle Informationen gemäß 
den §§ 15 und 16 und alle Mitteilungen gemäß den 
§§ 17 bis 24 und 34, die sich auf die Verarbeitung 
beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher 
und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache, ggf. auch mit standardisierten 
Bildsymbolen, zu übermitteln; dies gilt insbeson-
dere für Informationen, die sich speziell an Min-
derjährige richten. Die Übermittlung der Infor-
mationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der 
betroffenen Person verlangt, kann die Information 
mündlich erteilt werden, sofern die Identität der 
betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen 
wurde.
(2) Die oder der Verantwortliche erleichtert der 
betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte ge-
mäß den §§ 17 bis 24. In den Fällen des § 13 Absatz 
2 darf sich die oder der Verantwortliche nur dann 
weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Per-
son auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den §§ 
17 bis 24 tätig zu werden, wenn er glaubhaft macht, 
dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person 
zu identifizieren. 
(3) Die oder der Verantwortliche stellt der betrof-
fenen Person Informationen über die auf Antrag 
gemäß den §§ 17 bis 24 ergriffenen Maßnahmen 
unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. 
Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlän-
gert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
Komplexität und der Anzahl von Anträgen erfor-
derlich ist. Die oder der Verantwortliche unterrich-
tet die betroffene Person innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über eine Fristverlän-

gerung, zusammen mit den Gründen für die Ver-
zögerung. Stellt die betroffene Person den Antrag 
elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elek-
tronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts 
anderes angibt. 
(4) Wird die oder der Verantwortliche auf den 
Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so 
unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzöge-
rung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und 
über die Möglichkeit, bei der Datenschutzaufsicht 
Beschwerde zu erheben oder einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einzulegen.
(5) Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie alle 
Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den §§ 17 
bis 24 und 34 werden unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Bei offenkundig unbegründeten oder – 
insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – 
exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann 
die oder der Verantwortliche 
a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die 
Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die 
Mitteilung oder die Durchführung der beantrag-
ten Maßnahme berücksichtigt werden, oder
b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu wer-
den.
Die oder der er Verantwortliche hat den Nachweis 
für den offenkundig unbegründeten oder exzessi-
ven Charakter des Antrags zu erbringen.
(6) Hat die oder der Verantwortliche begründete 
Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die 
den Antrag gemäß den §§ 17 bis 23 stellt, so kann 
er unbeschadet des § 13 zusätzliche Informationen 
anfordern, die zur Bestätigung der Identität der be-
troffenen Person erforderlich sind.

§ 15 Informationspflicht bei Erhebung 
von personenbezogenen Daten 
bei der betroffenen Person
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betrof-
fenen Person erhoben, so teilt die oder der Verant-
wortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt 
der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen;
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten;
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c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Da-
ten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung;
d) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 Buchsta-
be g) beruht, die berechtigten Interessen, die von 
der oder dem Verantwortlichen oder einem Dritten 
verfolgt werden;
e) gegebenenfalls die Empfängerinnen oder Emp-
fänger  oder Kategorien von Empfängerinnen oder 
Empfängern der personenbezogenen Daten und
f) gegebenenfalls die Absicht der oder des Verant-
wortlichen, die personenbezogenen Daten an oder 
in ein Drittland oder an eine internationale Orga-
nisation zu übermitteln sowie das Vorhandensein 
oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses 
der Europäischen Kommission oder im Falle von 
Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis auf die 
geeigneten oder angemessenen Garantien und die 
Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten 
ist oder wo sie verfügbar sind.
(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 
1 stellt die oder der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 
folgende weitere Informationen zur Verfügung, die 
notwendig sind, um eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten:
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens 
der oder des Verantwortlichen über die betreffen-
den personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-
gung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen 
die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit;
c) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 Buchsta-
be b) oder § 11 Absatz 2 Buchstabe a) beruht, das 
Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit 
zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung berührt wird;
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Da-
tenschutzaufsicht;
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Da-
ten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder 
für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die 
betroffene Person verpflichtet ist, die personenbe-

zogenen Daten bereitzustellen, und welche mögli-
chen Folgen die Nichtbereitstellung hätte und
f) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 24 
Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 
– aussagekräftige Informationen über die involvier-
te Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person.
(3) Beabsichtigt die oder der Verantwortliche, 
die personenbezogenen Daten für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die per-
sonenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt 
er der betroffenen Person vor dieser Weiterverar-
beitung Informationen über diesen anderen Zweck 
und alle anderen maßgeblichen Informationen ge-
mäß Absatz 2 zur Verfügung.
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit die betroffene Person bereits über 
die Informationen verfügt oder die Informations-
erteilung an die betroffene Person einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde und das 
Interesse der betroffenen Person an der Informati-
onserteilung nach den Umständen des Einzelfalls, 
insbesondere wegen des Zusammenhangs, in dem 
die Daten erhoben wurden, als gering anzusehen 
ist.
(5) Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine An-
wendung, 
a) wenn und soweit die Daten oder die Tatsache ih-
rer Speicherung aufgrund einer speziellen Rechts-
vorschrift oder wegen überwiegender berechtigter 
Interessen Dritter geheim gehalten werden müssen 
und das Interesse der betroffenen Person an der 
Auskunftserteilung zurücktreten muss,
b) wenn die Erteilung der Information die Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 
Ansprüche beeinträchtigen würde und die Interes-
sen der oder des Verantwortlichen an der Nichter-
teilung der Information die Interessen der betroffe-
nen Person überwiegen oder
c) wenn durch die Auskunft die Wahrnehmung des 
Auftrags der Kirche gefährdet wird.
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§ 16 Informationspflicht, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben wurden
(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben, so teilt die oder der 
Verantwortliche der betroffenen Person über die 
in § 15 Absätze 1 und 2 genannten Informationen 
hinaus mit
a) die zu ihr erhobenen Daten und
b) aus welcher Quelle die personenbezogenen Da-
ten stammen und gegebenenfalls, ob sie aus öffent-
lich zugänglichen Quellen stammen.
(2) Die oder der Verantwortliche erteilt die Infor-
mationen
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Um-
stände der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Er-
langung der personenbezogenen Daten, längstens 
jedoch innerhalb eines Monats,
b) falls die personenbezogenen Daten zur Kom-
munikation mit der betroffenen Person verwendet 
werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Mitteilung an sie, oder, 
c) falls die Offenlegung an eine andere Empfänge-
rin oder einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, 
spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.
(3) Beabsichtigt die oder der Verantwortliche, 
die personenbezogenen Daten für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die per-
sonenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er 
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbei-
tung Informationen über diesen anderen Zweck 
und alle anderen maßgeblichen Informationen ge-
mäß Absatz 1 zur Verfügung.
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn und soweit
a) die betroffene Person bereits über die Informati-
onen verfügt,
b) die Erteilung dieser Informationen sich als un-
möglich erweist oder einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere 
für die Verarbeitung für im kirchlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische 
Zwecke oder soweit die in Absatz 1 genannte Pflicht 
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt. In diesen Fällen ergreift die oder 

der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der be-
rechtigten Interessen der betroffenen Person, ein-
schließlich der Bereitstellung dieser Informationen 
für die Öffentlichkeit,
c) die Erlangung oder Offenlegung durch kirchli-
che Rechtsvorschriften, denen die oder der Verant-
wortliche unterliegt und die geeignete Maßnah-
men zum Schutz der berechtigten Interessen der 
betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt 
ist oder 
d) die personenbezogenen Daten gemäß dem staat-
lichen oder dem kirchlichen Recht dem Berufs-
geheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen 
Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher ver-
traulich behandelt werden müssen.
(5) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, 
wenn die Erteilung der Information
a) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 
Abs. 1 Buchstabe a)
1. die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zu-
ständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufga-
ben gefährden würde oder
2. oder die Information dem kirchlichen Wohl 
Nachteile bereiten würde und deswegen das Inter-
esse der betroffenen Person an der Informationser-
teilung zurücktreten muss,
b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 
Absatz 1 Buchstabe b) die Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprü-
che beeinträchtigen würde und nicht das Interesse 
der betroffenen Person an der Informationsertei-
lung überwiegt.
(6) Unterbleibt eine Information der betroffenen 
Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift die 
oder der Verantwortliche geeignete Maßnahmen 
zum Schutz der berechtigten Interessen der betrof-
fenen Person. Der Verantwortliche hält schriftlich 
fest, aus welchen Gründen er von einer Information 
abgesehen hat.

§ 17 Auskunftsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von der 
oder dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber 
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie 
ein Recht auf Auskunft über diese personenbezoge-
nen Daten und auf folgende Informationen:
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a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die 
verarbeitet werden;
c) die Empfängerinnen oder Empfänger oder Ka-
tegorien von Empfängerinnen und Empfängern, 
gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt wer-
den, insbesondere bei Empfängerinnen oder Emp-
fängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen;
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung 
durch die oder den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Da-
tenschutzaufsicht; 
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei 
der betroffenen Person erhoben werden, alle verfüg-
baren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 24 
Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen 
– aussagekräftige Informationen über die involvier-
te Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person.
(2) Werden personenbezogene Daten an oder in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, 
über die geeigneten Garantien gemäß § 40 im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung unterrichtet 
zu werden.
(3) Die oder der Verantwortliche stellt eine Kopie 
der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren 
Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann 
die oder der Verantwortliche ein angemessenes 
Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten 
verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag 
elektronisch, so sind die Informationen in einem 
gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu 
stellen, sofern sie nichts anderes angibt.
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 

3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
nicht beeinträchtigen.
(5) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Per-
son gegenüber einem kirchlichen Archiv besteht 
nicht, wenn das Archivgut nicht durch den Namen 
der Person erschlossen ist oder keine Angaben ge-
macht werden, die das Auffinden des betreffenden 
Archivguts mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 
ermöglichen.
(6) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person 
besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, wenn
a) die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 
5 oder nach § 16 Absatz 5 nicht zu informieren ist 
oder
b) die Daten
1. nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungs-
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder
2. ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder 
der Datenschutzkontrolle dienen und die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern würde sowie eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.
(7) Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind 
zu dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunfts-
erteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu 
begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die die 
Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunfts-
verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 
Die zum Zweck der Auskunftserteilung an die be-
troffene Person und zu deren Vorbereitung gespei-
cherte Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeitet 
werden; für andere Zwecke ist die Verarbeitung 
nach Maßgabe des § 20 einzuschränken.
(8) Wird der betroffenen Person durch eine kirch-
liche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 Buchstabe a) 
keine Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen dem 
oder Bistumsdatenschutzbeauftragten zu erteilen, 
soweit nicht das Bistum im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch kirchliche Interessen erheblich beeinträch-
tigt würden.
(9) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft 
über personenbezogene Daten, die durch eine 
kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 Buch-
stabe a) weder automatisiert verarbeitet noch nicht 
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automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem 
gespeichert werden, besteht nur, soweit die betroffe-
ne Person Angaben macht, die das Auffinden der 
Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der 
Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Ver-
hältnis zu dem von der betroffenen Person geltend 
gemachten Informationsinteresse steht.

§ 18 Recht auf Berichtigung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von der oder 
dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichti-
gung sie betreffender unrichtiger personenbezoge-
ner Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung 
der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene 
Person das Recht, die Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogener Daten – auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
(2) Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn 
die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken 
im kirchlichen Interesse verarbeitet werden. Be-
streitet die betroffene Person die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit 
einer Gegendarstellung einzuräumen. Das zustän-
dige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung 
den Unterlagen hinzuzufügen.

§ 19 Recht auf Löschung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von der 
oder dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich 
gelöscht werden, und die oder der Verantwortliche 
ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüg-
lich zu löschen, sofern mindestens einer der folgen-
den Gründe zutrifft:
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwe-
cke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden, nicht mehr notwendig;
b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-
gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß § 6 Ab-
satz 1 Buchstabe b) oder § 11 Absatz 2 Buchstabe a) 
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung;
c) die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es lie-
gen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt 
gemäß § 23 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verar-
beitung ein;

d) die personenbezogenen Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet;
e) die Löschung der personenbezogenen Daten 
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht 
erforderlich, dem die oder der Verantwortliche un-
terliegt.

(2) Hat die oder der Verantwortliche die perso-
nenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist 
er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, 
so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten an-
gemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um 
für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen 
die Löschung aller Links zu diesen personenbezo-
genen Daten oder von Kopien oder Replikationen 
dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Ver-
arbeitung erforderlich ist 
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung und Information;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, 
die die Verarbeitung nach kirchlichem oder staat-
lichem Recht, dem die oder der Verantwortliche 
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die der oder 
dem Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 11 Ab-
satz 2 Buchstabe h) und i) sowie § 11 Absatz 3;
d) für im kirchlichem Interesse liegende Archiv-
zwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit 
das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un-
möglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen so-
wie zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten.
(4) Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des 
Rechts auf Löschung das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß § 20. Dies gilt nicht, wenn 
die personenbezogenen Daten unrechtmäßig ver-
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arbeitet wurden. Als Einschränkung der Verarbei-
tung gelten auch die Sperrung und die Eintragung 
eines Sperrvermerks.

§ 20 Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verar-
beitung zu verlangen, wenn mindestens eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es der oder dem Verant-
wortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der perso-
nenbezogenen Daten zu überprüfen;
b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die be-
troffene Person lehnt die Löschung der personen-
bezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezoge-
nen Daten;
c) die oder der Verantwortliche benötigt die perso-
nenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbei-
tung nicht länger, die betroffene Person benötigt 
sie jedoch zur Geltendmachung von Rechtsansprü-
chen oder zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten oder
d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die 
Verarbeitung gemäß § 23 Absatz 1 eingelegt und es 
steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe 
der oder des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen.
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 ein-
geschränkt, so dürfen diese personenbezogenen 
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur 
mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur 
Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder 
zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet wer-
den.
(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird 
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.
(4) Die in Absatz 1 Buchstabe a), b) und d) vorge-
sehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 
voraussichtlich die Verwirklichung der im kirchli-

chen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich 
machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 
Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erfor-
derlich sind.

§ 21 Mitteilungspflicht im Zusammenhang 
mit der Berichtigung oder Löschung
 personenbezogener Daten oder 
der Einschränkung der Verarbeitung
Die oder der Verantwortliche teilt allen Empfänge-
rinnen oder Empfängern, denen personenbezogene 
Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder 
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine 
Einschränkung der Verarbeitung nach §§ 18, 19 Ab-
satz 1 und 20 mit, es sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden. Die oder der Verantwortliche 
unterrichtet die betroffene Person über diese Emp-
fängerinnen oder Empfänger, wenn die betroffene 
Person dies verlangt.

§ 22 Recht auf Datenübertragbarkeit
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, die sie einer 
oder einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch die oder den Verantwortlichen, 
dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß 
§ 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder § 11 Absatz 2 Buch-
stabe a) oder auf einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 
Buchstabe c) beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Ver-
fahren erfolgt.
(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Daten-
übertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene 
Person das Recht zu erwirken, dass die personen-
bezogenen Daten direkt von einer oder einem 
Verantwortlichen einer oder einem anderen Ver-
antwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist.
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 
19 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Ver-
arbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufga-
be erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt 
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oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die 
der oder dem Verantwortlichen übertragen wurde.
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 
(5) Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht 
nicht, soweit dieses Recht voraussichtlich die Ver-
wirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden 
Archivzwecke unmöglich macht oder ernsthaft be-
einträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich sind.

§ 23 Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffen-
der personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 
Absatz 1 Buchstabe f) oder g) erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling. Die oder der Ver-
antwortliche verarbeitet die personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person überwiegen, oder die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung von Rechts-
ansprüchen oder der Ausübung oder Verteidigung 
von Rechten. Das Recht auf Widerspruch gegen-
über einer Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 Buchsta-
be a) besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein 
zwingendes kirchliches Interesse besteht, das die 
Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder 
eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, 
um Direktwerbung oder Fundraising zu betreiben, 
so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffen-
der personenbezogener Daten zum Zwecke der-
artiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung oder 
Fundraising in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verar-
beitung für Zwecke der Direktwerbung oder Fund-
raising, so werden die personenbezogenen Daten 
nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum 
Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr aus-
drücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte 
Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in 

einer verständlichen und von anderen Informatio-
nen getrennten Form zu erfolgen.
(5) Die betroffene Person hat das Recht, aus Grün-
den, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffen-
der personenbezogener Daten, die zu wissenschaft-
lichen oder historischen Forschungszwecken oder 
zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im kirchlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich.

§ 24 Automatisierte Entscheidungen im 
Einzelfall einschließlich Profiling
(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht ei-
ner ausschließlich auf einer automatisierten Verar-
beitung – einschließlich Profiling – beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Ver-
trags zwischen der betroffenen Person und der oder 
dem Verantwortlichen erforderlich ist,
b) aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften, 
denen die oder der Verantwortliche unterliegt, zu-
lässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freihei-
ten sowie der berechtigten Interessen der betroffe-
nen Person enthalten oder
c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen 
Person erfolgt.
(3) In den in Absatz 2 Buchstabe a) und c) genann-
ten Fällen trifft  die oder der Verantwortliche 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und 
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens der oder des Verantwortlichen, auf Darle-
gung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung 
der Entscheidung gehört.
(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf 
besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
beruhen, sofern nicht § 11 Absatz 2 Buchstabe a) 
oder g) gilt und angemessene Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berech-
tigten Interessen der betroffenen Person getroffen 
wurden.
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§ 25 Unabdingbare Rechte der oder des 
Betroffenen 
(1) Die Rechte der oder des Betroffenen auf Aus-
kunft (§ 17) und auf Berichtigung (§ 18), Löschung 
(§ 19) oder Einschränkung der Verarbeitung (§ 20) 
können nicht durch Rechtsgeschäfte ausgeschlos-
sen oder beschränkt werden. 
(2) Sind die Daten der oder des Betroffenen auto-
matisiert in einer Weise gespeichert, dass mehrere 
Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist die 
oder der Betroffene nicht in der Lage, festzustellen, 
welche Stelle die Daten gespeichert hat, so kann sie 
oder er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist 
verpflichtet, das Vorbringen der oder des Betrof-
fenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, 
weiterzuleiten. Die oder der Betroffene ist über die 
Weiterleitung zu unterrichten. 
 
Kapitel 4 – Verantwortliche und 
Auftragsverarbeiterinnen 
oder Auftragsverarbeiter

§ 26 Technische und organisatorische 
Maßnahmen 
(1) Die oder der Verantwortliche und die Auftrags-
verarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter haben 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeiten und Schwere der Risiken für die Rech-
te und Freiheiten natürlicher Personen geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzni-
veau zu gewährleisten und einen Nachweis hierüber 
führen zu können. Diese Maßnahmen schließen 
unter anderem ein:
a) die Pseudonymisierung, die Anonymisierung 
und die Verschlüsselung personenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
auf Dauer sicherzustellen;
c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbe-
zogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem 
physischen oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederherzustellen;

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, 
Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbei-
tung.
(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutz-
niveaus sind insbesondere die Risiken zu berück-
sichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, 
insbesondere durch – ob unbeabsichtigt oder un-
rechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung, 
unbefugte Offenlegung von oder unbefugten Zu-
gang zu personenbezogenen Daten, die übermit-
telt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet 
wurden.
(3) Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck steht. 
(4) Die Einhaltung eines nach dem EU-Recht zerti-
fizierten Verfahrens kann als Faktor herangezogen 
werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verant-
wortlichen gemäß Absatz 1 nachzuweisen.
(5) Die oder der Verantwortliche und die Auftrags-
verarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter unter-
nehmen geeignete Schritte um sicherzustellen, dass 
ihnen unterstellte Personen, die Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anwei-
sung der oder des Verantwortlichen verarbeiten, es 
sei denn, sie sind nach kirchlichem oder staatlichem 
Recht zur Verarbeitung verpflichtet.

§ 27 Datenschutz durch Technikgestaltung 
und Voreinstellungen
(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik, der Implementierungskosten, der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Ver-
arbeitung sowie der unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Ver-
arbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verant-
wortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 
der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeit-
punkt der eigentlichen Verarbeitung technische 
und organisatorische Maßnahmen, die geeignet 
sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzu-
setzen und die notwendigen Garantien in die Ver-
arbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen 
dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der 
betroffenen Personen zu schützen.
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(2) Die oder der Verantwortliche trifft technische 
und organisatorische Maßnahmen, die geeignet 
sind, durch Voreinstellung grundsätzlich nur per-
sonenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den 
jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erfor-
derlich ist, zu verarbeiten. Diese Verpflichtung gilt 
für die Menge der erhobenen personenbezogenen 
Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Spei-
cherfrist und ihre Zugänglichkeit. Solche Maß-
nahmen müssen insbesondere geeignet sein, dass 
personenbezogene Daten durch Voreinstellungen 
nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimm-
ten Zahl von natürlichen Personen zugänglich ge-
macht werden.
(3) Ein nach dem EU-Recht genehmigtes Zertifi-
zierungsverfahren kann als Faktor herangezogen 
werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Anforderungen nachzuweisen.

§ 28 Gemeinsam Verantwortliche
(1) Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die 
Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, 
so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in 
einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer 
von ihnen welche Verpflichtungen gemäß dieser 
Verordnung erfüllt, insbesondere wer den Informa-
tionspflichten gemäß den §§ 15 und 16 nachkommt.
(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 enthält die je-
weiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehun-
gen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber 
der betroffenen Person. Über den wesentlichen die 
Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen-
den Inhalt der Vereinbarung wird die betroffene 
Person informiert.
(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung 
gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre 
Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und 
gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen 
geltend machen.

§ 29 Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Auftrag 
(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag einer oder 
eines Verantwortlichen, so arbeitet diese oder dieser 
nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Ga-
rantien dafür bieten, dass geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen so durchgeführt 
werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den 

Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den 
Schutz der Rechte der betroffenen Person gewähr-
leistet.
(2) Die Auftragsverarbeiterin oder der Auftragsver-
arbeiter nimmt keine weitere Auftragsverarbeite-
rin oder keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne 
vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche 
Genehmigung der oder des Verantwortlichen in 
Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen 
Genehmigung informiert die Auftragsverarbei-
terin oder der Auftragsverarbeiter die oder den 
Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte 
Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die 
Ersetzung anderer Auftragsverarbeiterinnen oder 
Auftragsverarbeiter, wodurch die oder der Verant-
wortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige 
Änderungen Einspruch zu erheben.
(3) Die Verarbeitung durch eine Auftragsverarbei-
terin oder einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf 
der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht, 
dem Recht der Europäischen Union oder dem 
Recht ihrer Mitgliedstaaten, der bzw. das die Auf-
tragsverarbeiterin oder den Auftragsverarbeiter in 
Bezug auf die oder den Verantwortlichen bindet 
und in dem
a) Gegenstand der Verarbeitung
b) Dauer der Verarbeitung,
c) Art und Zweck der Verarbeitung,
d) die Art der personenbezogenen Daten,
e) die Kategorien betroffener Personen und
f) die Pflichten und Rechte der oder des Verant-
wortlichen
festgelegt sind.
(4) Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstru-
ment sieht insbesondere vor, dass die Auftragsverar-
beiterin oder der Auftragsverarbeiter
a) die personenbezogenen Daten nur auf doku-
mentierte Weisung der oder des Verantwortlichen 
– auch in Bezug auf die Übermittlung personenbe-
zogener Daten an ein Drittland oder eine interna-
tionale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht 
durch das kirchliche Recht, das Recht der Europäi-
schen Union oder das Recht ihrer Mitgliedstaaten, 
dem die Auftragsverarbeiterin oder der Auftrags-
verarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in 
einem solchen Fall teilt die Auftragsverarbeiterin 
oder der Auftragsverarbeiter der oder dem Verant-
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wortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor 
der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht 
eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen 
kirchlichen Interesses verbietet;
b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten befugten Personen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer an-
gemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen;
c) alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen er-
greift; 
d) die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme der Dienste eines 
weiteren Auftragsverarbeiters einhält;
e) angesichts der Art der Verarbeitung die Verant-
wortliche oder den Verantwortlichen nach Mög-
lichkeit mit geeigneten technischen und organi-
satorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner 
Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahr-
nehmung der in den §§ 15 bis 25 genannten Rechte 
der betroffenen Person nachzukommen;
f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung 
und der ihm zur Verfügung stehenden Informatio-
nen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der 
in den §§ 26, 33 bis 35 genannten Pflichten unter-
stützt;
g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbei-
tungsleistungen alle personenbezogenen Daten 
nach Wahl der oder des Verantwortlichen entwe-
der löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem 
kirchlichen Recht oder dem Recht der Europäi-
schen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten 
eine Verpflichtung zur Speicherung der personen-
bezogenen Daten besteht;
h) der oder dem Verantwortlichen alle erforderli-
chen Informationen zum Nachweis der Einhaltung 
der in diesem Paragraphen niedergelegten Pflichten 
zur Verfügung stellt und Überprüfungen – ein-
schließlich Inspektionen –, die von der oder dem 
Verantwortlichen oder einem anderen von dieser 
oder diesem beauftragten prüfenden Person durch-
geführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt. Die 
Auftragsverarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter 
informiert die oder den Verantwortlichen unver-
züglich, falls sie oder er der Auffassung ist, dass eine 
Weisung gegen diese Verordnung oder gegen ande-
re kirchliche Datenschutzbestimmungen oder Da-

tenschutzbestimmungen der Europäischen Union 
oder ihrer Mitgliedstaaten verstößt.
(5) Nimmt die Auftragsverarbeiterin oder der 
Auftragsverarbeiter die Dienste einer weiteren 
Auftragsverarbeiterin oder eines weiteren Auf-
tragsverarbeiters in Anspruch, um bestimmte 
Verarbeitungstätigkeiten im Namen der oder des 
Verantwortlichen auszuführen, so werden dieser 
weiteren Auftragsverarbeiterin oder diesem wei-
teren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags 
oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem 
kirchlichen Recht oder dem Recht der Union oder 
dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union dieselben Datenschutzpflichten 
auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Recht-
sinstrument zwischen der oder dem Verantwort-
lichen und der Auftragsverarbeiterin oder dem 
Auftragsverarbeiter gemäß den Absätzen 3 und 4 
festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende 
Garantien dafür geboten werden müssen, dass die 
geeigneten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Ver-
arbeitung entsprechend den Anforderungen dieser 
Verordnung erfolgt. Kommt die weitere Auftrags-
verarbeiterin oder der weitere Auftragsverarbeiter 
ihren oder seinen Datenschutzpflichten nicht nach, 
so haftet die erste Auftragsverarbeiterin oder der 
erste Auftragsverarbeiter gegenüber der oder dem 
Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
jener anderen Auftragsverarbeiterin oder jenes an-
deren Auftragsverarbeiters. 
(6) Die Einhaltung nach europäischem Recht ge-
nehmigter Verhaltensregeln oder eines nach eu-
ropäischem Recht genehmigten Zertifizierungs-
verfahrens durch eine Auftragsverarbeiterin oder 
einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor heran-
gezogen werden, um hinreichende Garantien im 
Sinne der Absätze 1 und 5 nachzuweisen.
(7) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwi-
schen der oder dem Verantwortlichen und der 
Auftragsverarbeiterin oder dem Auftragsverarbei-
ter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinst-
rument im Sinne der Absätze 3, 4 und 5 ganz oder 
teilweise auf den in den Absatz 8 genannten Stan-
dardvertragsklauseln beruhen, auch wenn diese Be-
standteil einer der oder dem Verantwortlichen oder 
der Auftragsverarbeiterin oder dem Auftragsverar-
beiter erteilten Zertifizierung sind.
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(8) Die Datenschutzaufsicht kann Standardver-
tragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 
bis 5 genannten Fragen festlegen.
(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument 
im Sinne der Absätze 3 bis 5 ist schriftlich abzufas-
sen, was auch in einem elektronischen Format erfol-
gen kann. Maßgebend sind die Formvorschriften 
der §§ 126 ff. BGB.
(10) Eine Auftragsverarbeiterin oder ein Auftrags-
verarbeiter, die oder der unter Verstoß gegen diese 
Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbei-
tung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung 
als Verantwortlicher.
(11) Die Auftragsverarbeiterin oder der Auftragsver-
arbeiter darf die Daten nur innerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder des Europä-
ischen Wirtschaftsraums verarbeiten. Abweichend 
von Satz 1 ist die Verarbeitung in Drittstaaten 
zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission gemäß § 40 Absatz 1 
vorliegt oder wenn die Datenschutzaufsicht selbst 
festgestellt hat, dass dort ein angemessenes Daten-
schutzniveau besteht.
(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten entsprechend, wenn 
die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfah-
ren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch 
andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und 
dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten 
nicht ausgeschlossen werden kann.

§ 30 Verarbeitung unter der Aufsicht der 
oder des Verantwortlichen 
oder der Auftragsverarbeiterin 
oder des Auftragsverarbeiters
Die Auftragsverarbeiterin oder der Auftragsver-
arbeiter und jede der oder dem Verantwortlichen 
oder der Auftragsverarbeiterin oder dem Auftrags-
verarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu per-
sonenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 
ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen 
verarbeiten, es sei denn, dass sie nach kirchlichem 
Recht, dem Recht der Europäischen Union oder 
dem Recht ihrer Mitgliedstaaten zur Verarbeitung 
verpflichtet sind.

§ 31 Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten
(1) Jede und jeder Verantwortliche ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten zu 
führen. 
(2) Dieses Verzeichnis hat sämtliche folgende Anga-
ben zu enthalten:
1. Name, Anschrift und Kontaktdaten der oder des 
Verantwortlichen, sowie Kontaktdaten eines/einer 
benannten Datenschutzbeauftragten;
2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetz-
liche oder nach der Verfassung der Stelle berufene 
Leiter,
3. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -ver-
arbeitung oder -nutzung, sowie die Rechtsgrundla-
ge der Datenverarbeitung
4. eine Beschreibung der betroffenen Personen-
gruppen und der diesbezüglichen Daten oder Da-
tenkategorien,
5. Empfängerinnen oder Empfänger oder Kategori-
en von Empfängerinnen oder Empfängern, denen 
die Daten mitgeteilt werden können, 
6. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
7. eine geplante Datenübermittlung in ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation, 
8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, 
vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach 
§ 26 dieser Verordnung zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Bearbeitung angemessen sind, 
9. zugriffsberechtigte Personen oder Personengrup-
pen. 
(3) Jede Auftragsverarbeiterin oder jeder Auftrags-
verarbeiter und gegebenenfalls seine Vertreterin 
oder sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen 
Kategorien von im Auftrag einer oder eines Verant-
wortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verar-
beitung, die Folgendes enthält:
1. den Namen und die Kontaktdaten der Auftrags-
verarbeiterin oder des Auftragsverarbeiters oder der 
Auftragsverarbeiterinnen oder Auftragsverarbeiter 
und jeder oder jedes Verantwortlichen, in deren 
oder dessen Auftrag die Auftragsverarbeiterin oder 
der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenen-
falls der Vertreterin oder des Vertreters der oder des 
Verantwortlichen oder der Auftragsverarbeiterin 
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oder des Auftragsverarbeiters und einer oder eines 
etwaigen Datenschutzbeauftragten;
2. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auf-
trag jeder oder jedes Verantwortlichen durchge-
führt werden;
3. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbe-
zogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation, einschließlich der Angabe 
des betreffenden Drittlands oder der betreffenden 
internationalen Organisation, sowie bei den in Ar-
tikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Daten-
übermittlungen die Dokumentierung geeigneter 
Garantien;
4. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 26 dieser Verordnung.
(4) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Ver-
zeichnis ist in Textform oder schriftlich zu führen, 
was auch in einem elektronischen Format erfolgen 
kann.
(5) Die oder der Verantwortliche oder der Auftrags-
verarbeiter stellen der Datenschutzaufsicht das Ver-
zeichnis auf Anfrage zur Verfügung.

§ 32 Zusammenarbeit 
mit der Datenschutzaufsicht
Die oder er Verantwortliche und die Auftragsver-
arbeiterin oder der Auftragsverarbeiter arbeiten auf 
Anfrage der Datenschutzaufsicht mit dieser bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

§ 33 Meldung von Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten 
an die Datenschutzaufsicht
(1) Die oder der Verantwortliche meldet der Da-
tenschutzaufsicht unverzüglich die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, wenn diese 
Verletzung eine Gefahr für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen darstellt. Erfolgt die 
Meldung nicht binnen 72 Stunden, nachdem die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
bekannt wurde, so ist ihr eine Begründung für die 
Verzögerung beizufügen.
(2) Wenn der Auftragsverarbeiterin oder dem Auf-
tragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten bekannt wird, meldet er 
diese unverzüglich der oder dem Verantwortlichen.

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbeson-
dere folgende Informationen:
a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten, soweit mög-
lich mit Angabe der Kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen Personen, der betroffenen 
Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffe-
nen personenbezogenen Datensätze;
b) den Namen und die Kontaktdaten der oder des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder einer 
sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen;
c) eine Beschreibung der möglichen Folgen der Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten;
d) eine Beschreibung der von der oder dem Verant-
wortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen.
(4) Wenn und soweit die Informationen nach Ab-
satz 3 nicht zeitgleich bereitgestellt werden können, 
stellt die oder der Verantwortliche diese Informa-
tionen ohne unangemessene weitere Verzögerung 
schrittweise zur Verfügung.
(5) Die oder der Verantwortliche dokumentiert 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Da-
ten einschließlich aller damit im Zusammenhang 
stehenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die 
ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumen-
tation muss der Datenschutzaufsicht die Überprü-
fung der Einhaltung der Bestimmungen der Absät-
ze 1 bis 4 ermöglichen.

§ 34 Benachrichtigung der betroffenen 
Person über Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten
(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen zur Folge, so benachrichtigt die oder der 
Verantwortliche die betroffene Person unverzüg-
lich von der Verletzung. 
(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der 
betroffenen Person beschreibt in klarer und einfa-
cher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten und enthält zumindest 
die in § 33 Absatz 3 Buchstabe b), c) und d) genann-
ten Informationen und Maßnahmen.
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(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person 
gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist:
a) Die oder der Verantwortliche hat geeignete tech-
nische und organisatorische Maßnahmen getroffen 
und auf die von der Verletzung betroffenen perso-
nenbezogenen Daten angewandt, insbesondere 
solche, durch die die personenbezogenen Daten für 
alle Personen, die nicht zum Zugang zu den perso-
nenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich 
gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung;
b) die oder der Verantwortliche hat durch nachträg-
lich getroffene Maßnahmen sichergestellt, dass die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 
gemäß Absatz 1 nicht mehr gefährdet sind;
c) die Benachrichtigung erfordert einen unverhält-
nismäßigen Aufwand. In diesem Fall hat ersatz-
weise eine öffentliche Bekanntmachung oder eine 
ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die 
betroffenen Personen vergleichbar wirksam infor-
miert werden.
(4) Wenn die oder der Verantwortliche die betrof-
fene Person nicht bereits über die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt 
hat, kann die Datenschutzaufsicht unter Berück-
sichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
zu einem hohen Risiko führt, von der oder dem 
Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen, 
oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass 
bestimmte der in Absatz 3 genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind.

§ 35 Datenschutz-Folgenabschätzung und 
vorherige Konsultation
(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere 
bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der 
Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
zur Folge, so führt die oder der Verantwortliche 
vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehe-
nen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz perso-
nenbezogener Daten durch. Für die Untersuchung 
mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit 
ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschät-
zung vorgenommen werden.
(2) Die oder der Verantwortliche holt bei der 

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschät-
zung den Rat des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten ein, sofern ein solcher benannt wurde.
(3) Ist die oder der Verantwortliche nach Anhörung 
des betrieblichen Datenschutzbeauftragten der An-
sicht, dass ohne Hinzuziehung der Datenschutz-
aufsicht eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
nicht möglich ist, kann er der Datenschutzaufsicht 
den Sachverhalt zur Stellungnahme vorlegen.
(4) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß 
Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen erfor-
derlich:
a) systematische und umfassende Bewertung per-
sönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich 
auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Pro-
filing gründet und die ihrerseits als Grundlage für 
Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegen-
über natürlichen Personen entfalten oder diese in 
ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten oder von perso-
nenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurtei-
lungen und Straftaten gemäß § 12 oder
c) systematische umfangreiche Überwachung öf-
fentlich zugänglicher Bereiche.
(5) Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Ver-
arbeitungsvorgänge erstellen und veröffentlichen, 
für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung ge-
mäß Absatz 1 durchzuführen ist. Sie kann ferner 
eine Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen 
erstellen und veröffentlichen, für die keine Daten-
schutz-Folgenabschätzung erforderlich ist.
(6) Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich 
an den Listen der Aufsichtsbehörden des Bundes 
und der Länder orientieren. Gegebenenfalls ist der 
Austausch mit staatlichen Aufsichtsbehörden zu 
suchen.
(7) Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst 
insbesondere:
a) eine systematische Beschreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verar-
beitung, gegebenenfalls einschließlich der von  der 
oder dem Verantwortlichen verfolgten berechtig-
ten Interessen;
b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhält-
nismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug 
auf den Zweck;
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c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 
1 und
d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Ab-
hilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Si-
cherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die 
der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt 
und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese 
Verordnung eingehalten wird.
(8) Die oder Der Verantwortliche holt gegebenen-
falls die Stellungnahme der betroffenen Personen 
oder ihrer Vertreterinnen oder Vertreter zu der be-
absichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schut-
zes gewerblicher oder kirchlicher Interessen oder 
der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein.
(9) Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundla-
ge im kirchlichen Recht, dem die oder der Verant-
wortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechts-
vorschriften den konkreten Verarbeitungsvorgang 
oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln 
und bereits im Rahmen der allgemeinen Folgenab-
schätzung im Zusammenhang mit dem Erlass die-
ser Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht.
(10) Erforderlichenfalls führt die oder der Ver-
antwortliche eine Überprüfung durch, um zu 
bewerten, ob die Verarbeitung gemäß der Daten-
schutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; 
dies gilt zumindest, wenn hinsichtlich des mit den 
Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Än-
derungen eingetreten sind.
(11) Die oder der Verantwortliche konsultiert vor 
der Verarbeitung die Datenschutzaufsicht, wenn 
aus der Datenschutz-Folgenabschätzung hervor-
geht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur 
Folge hat, sofern die oder der Verantwortliche keine 
Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.

Kapitel 5 – Betriebliche 
Datenschutzbeauftragte

§ 36 Benennung von betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten
(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 
Buchstabe a) benennen schriftlich eine betriebliche 
Datenschutzbeauftragte oder einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten 
(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 

Buchstabe b) benennen schriftlich eine betriebliche 
Datenschutzbeauftragte oder einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, wenn
a) sich bei ihnen in der Regel mindestens zehn Per-
sonen ständig mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beschäftigen,
b) die Kerntätigkeit der oder des Verantwortlichen 
oder der Auftragsverarbeiterin oder des Auftrags-
verarbeiters in der Durchführung von Verarbei-
tungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer 
Art, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke eine um-
fangreiche regelmäßige und systematische Über-
wachung von betroffenen Personen erforderlich 
machen, 
c) die Kerntätigkeit der oder des Verantwortlichen 
oder der Auftragsverarbeiterin oder des Auftrags-
verarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
oder von personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß 
§ 12 besteht oder
d) die oder der Verantwortliche oder die Auftrags-
verarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter Verar-
beitungstätigkeiten vornehmen, die eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung gemäß § 35 bedingen.
(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 
Absatz 1 kann unter Berücksichtigung ihrer Orga-
nisationsstruktur und ihrer Größe eine gemeinsa-
me betriebliche Datenschutzbeauftragte oder ein 
gemeinsamer betrieblicher Datenschutzbeauftrag-
ter benannt werden.
(4) Die oder der Verantwortliche oder die Auf-
tragsverarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter 
veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten und teilt die-
se Daten der Datenschutzaufsicht mit.
(5) Die oder der betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte kann Beschäftigte oder Beschäftigter der 
oder des Verantwortlichen oder der Auftragsver-
arbeiterin oder des Auftragsverarbeiters sein oder 
ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Ver-
einbarung erfüllen. Ist die oder der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte Beschäftigte oder Beschäf-
tigter der oder des Verantwortlichen, finden § 42 
Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 entsprechende Anwen-
dung.
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(6) Zur oder zum betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten darf nur benannt werden, wer die zur 
Erfüllung seiner bzw. ihrer Aufgaben erforderliche 
Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.
(7) Zur oder Zum betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten darf diejenige Person nicht benannt 
werden, die mit der Leitung der Datenverarbeitung 
beauftragt ist oder der  die Leitung der kirchlichen 
Stelle obliegt. Andere Aufgaben und Pflichten der 
oder des Benannten dürfen im Übrigen nicht so 
umfangreich sein, dass die oder der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte ihren bzw. seinen Aufga-
ben nach dieser Verordnung nicht umgehend nach-
kommen kann.
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung 
einer oder eines betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten besteht, hat die oder der Verantwortliche 
oder die Auftragsverarbeiterin oder der Auftrags-
verarbeiter die Erfüllung der Aufgaben nach § 38 
in anderer Weise sicherzustellen. Dies kann auch 
durch das freiwillige Benennen einer oder eines 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten geschehen.

§ 37 Rechtsstellung der oder des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(1) Die oder der betriebliche Datenschutzbeauftrag-
te ist der Leitung der kirchlichen Stelle unmittelbar 
zu unterstellen. Sie oder er ist bei der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben auf dem Gebiet des Da-
tenschutzes weisungsfrei. Sie oder er darf wegen der 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht benach-
teiligt werden.
(2) Die oder Der Verantwortliche und die Auftrags-
verarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter stellen 
sicher, dass die oder der   betriebliche Datenschutz-
beauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle 
mit dem Schutz personenbezogener Daten zusam-
menhängenden Fragen eingebunden wird. Sie un-
terstützen die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
oder den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben, in-
dem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben er-
forderlichen Mittel und den Zugang zu personen-
bezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen zur 
Verfügung stellen. Zur Erhaltung der zur Erfüllung 
seiner bzw. ihrer Aufgaben erforderlichen Fach-
kunde haben die oder der Verantwortliche oder die 
Auftragsverarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter 

der oder dem betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen in angemessenem Umfang zu er-
möglichen und deren Kosten zu übernehmen. § 43 
Absätze 9 und 10 gelten entsprechend.
(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und 
unmittelbar an die betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte oder den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten wenden.
(4) Ist eine betriebliche Datenschutzbeauftragte 
oder ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
benannt worden, so ist die Kündigung ihres oder 
seines Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, 
dass Tatsachen vorliegen, welche die oder den Ver-
antwortlichen oder die Auftragsverarbeiterin oder 
den Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist 
berechtigen. Nach der Abberufung als betriebliche 
Datenschutzbeauftragte  oder betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter ist die Kündigung innerhalb 
eines Jahres nach der Beendigung der Benennung 
unzulässig, es sei denn, dass die oder der Verant-
wortliche oder die Auftragsverarbeiterin oder der 
Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist be-
rechtigt ist.
(5) Die oder der Verantwortliche und die Auftrags-
verarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter stellen 
sicher, dass die Wahrnehmung anderer Aufgaben 
und Pflichten durch die betriebliche Datenschutz-
beauftragte oder den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten nicht zu einem Interessenkonflikt führt.

§ 38 Aufgaben der oder des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten
Die oder der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
wirkt auf die Einhaltung dieser Verordnung und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu 
diesem Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an die 
Datenschutzaufsicht gem. §§ 42 ff. wenden. Er oder 
sie hat insbesondere
a) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenver-
arbeitungsprogramme, mit deren Hilfe personen-
bezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu über-
wachen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der 
automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten rechtzeitig zu unterrichten,
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b) die Verantwortliche oder den Verantwortlichen 
oder die Auftragsverarbeiterin oder den Auftrags-
verarbeiter zu unterrichten und zu beraten,
c) die bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen 
mit den Vorschriften dieser Verordnung sowie an-
derer Vorschriften über den Datenschutz und mit 
den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Da-
tenschutzes vertraut zu machen,
d) auf Anfrage der oder des Verantwortlichen oder 
der Auftragsverarbeiterin oder des Auftragsver-
arbeiters diesen bei der Durchführung einer Da-
tenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei 
der Überprüfung, ob die Verarbeitung gemäß der 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, zu unter-
stützen und
e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbei-
ten.

Kapitel 6 – Übermittlung personenbezo-
gener Daten an und in Drittländer 
oder an internationale Organisationen

§ 39 Allgemeine Grundsätze
Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die 
bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Über-
mittlung an ein Drittland oder an eine internati-
onale Organisation verarbeitet werden sollen, ist 
nur zulässig, wenn die oder der Verantwortliche 
und die Auftragsverarbeiterin oder der Auftrags-
verarbeiter die in dieser Verordnung niedergelegten 
Bedingungen einhalten. Dies gilt auch für die etwa-
ige Weiterübermittlung personenbezogener Daten 
durch das betreffende Drittland oder die betreffen-
de internationale Organisation.

§ 40 Datenübermittlung auf der Grundlage 
eines Angemessenheitsbeschlusses oder 
bei geeigneten Garantien
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten 
an oder in ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation ist zulässig, wenn ein Angemes-
senheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
vorliegt und dieser Beschluss wichtigen kirchlichen 
Interessen nicht entgegensteht. 
(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nach Ab-
satz 1 nicht vor, ist eine Übermittlung personen-
bezogener Daten an oder in ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation auch dann zuläs-
sig, wenn 
a) in einem rechtsverbindlichen Instrument geeig-
nete Garantien für den Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen sind oder
b) die oder der Verantwortliche oder die Auftrags-
verarbeiterin oder der Auftragsverarbeiter nach Be-
urteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung 
eine Rolle spielen, davon ausgehen kann, dass geeig-
nete Garantien zum Schutz personenbezogener 
Daten bestehen.
Die oder der Verantwortliche und die Auftragsver-
arbeiterin oder der Auftragsverarbeiter haben die 
Übermittlung nach Buchstabe a) und b) zu doku-
mentieren und die kirchliche Datenschutzaufsicht 
über Übermittlungen nach Buchstabe b) zu unter-
richten.

§ 41 Ausnahmen
Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach 
§ 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien nach § 40 
Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personen-
bezogener Daten an oder in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation nur unter einer 
der folgenden Bedingungen zulässig:
a) die betroffene Person hat in die Übermittlung 
eingewilligt;
b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines 
Vertrages zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbei-
ter oder zur Durchführung von vorvertraglichen 
Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person 
erforderlich;
c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur 
Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person 
von der oder dem Verantwortlichen oder der Auf-
tragsverarbeiterin oder dem Auftragsverarbeiter 
mit einer anderen natürlichen oder juristischen 
Person geschlossenen Vertrages verantwortlich; 
d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des 
öffentlichen oder kirchlichen Interesses notwendig;
e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich;
f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichti-
ger Interessen der betroffenen Person oder anderer 
Personen erforderlich, sofern die betroffene Person 
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aus physischen oder rechtlichen Gründen außer-
stande ist, ihre Einwilligung zu geben.

Kapitel 7 – Datenschutzaufsicht

§ 42 Bestellung der oder des Bistumsdaten-
schutzbeauftragten als Leiterin oder Leiter 
der Datenschutzaufsicht
(1) Die Bischöfin oder der Bischof bestellt mit Zu-
stimmung der Synodalvertretung für das Bistum 
eine Bistumsdatenschutzbeauftragte oder einen 
Bistumsdatenschutzbeauftragten. Die Bestellung 
erfolgt für die Dauer von fünf Jahren. Die mehrma-
lige erneute Bestellung ist zulässig.
(2) Zur Bistumsdatenschutzbeauftragten oder 
zum Bistumsdatenschutzbeauftragten darf nur 
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
nachweislich besitzt. Die oder der Bistumsdaten-
schutzbeauftragte soll der alt-katholischen Kirche 
angehören. Die oder der Bistumsdatenschutzbe-
auftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
oder seiner Pflichten und die Einhaltung des für 
die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu 
verpflichten.
(3) Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit 
widerrufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deut-
sches Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter 
auf Lebenszeit dessen Entlassung aus dem Dienst 
rechtfertigen, oder Gründe vorliegen, die nach der 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rah-
men kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils 
geltenden Fassung eine Kündigung rechtfertigen. 
(4) Auf Antrag der oder des Bistumsdatenschutz-
beauftragten nimmt die Bischöfin oder der Bischof 
die Bestellung zurück.

§ 43 Rechtsstellung der oder des 
Bistumsdatenschutzbeauftragten 
(1) Die oder der Bistumsdatenschutzbeauftragte ist 
in Ausübung ihrer oder seiner Tätigkeit an Wei-
sungen nicht gebunden und nur dem kirchlichen 
Recht (Kirchliche Ordnungen und Satzungen) 
und dem für die Kirchen verbindlichen staatlichen 
Recht unterworfen. Die Ausübung ihrer oder sei-
ner Tätigkeit geschieht in organisatorischer und 
sachlicher Unabhängigkeit. Die Dienstaufsicht ist 

so zu regeln, dass die Unabhängigkeit nicht beein-
trächtigt wird.
(2) Die oder der Bistumsdatenschutzbeauftragte 
übt ihr oder sein Amt haupt- oder nebenamtlich 
aus. Sie oder er sieht von allen mit den Aufgaben 
ihres oder seines Amtes nicht zu vereinbarenden 
Handlungen ab und übt während seiner Amtszeit 
keine andere mit ihrem oder seinem Amt nicht 
zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 
Tätigkeit aus. Dem stehen Tätigkeiten als Daten-
schutzbeauftragte oder Datenschutzbeauftragter 
bzw. Datenschutzberaterin oder Datenschutzbe-
rater außerhalb des Anwendungsbereichs des § 3 
nicht entgegen.
(3) Das der Bestellung zur oder zum Bistumsdaten-
schutzbeauftragten zugrunde liegende Dienstver-
hältnis kann während der Amtszeit nur unter den 
Voraussetzungen des § 42 Absatz 3 beendet werden. 
Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum 
von einem Jahr nach der Beendigung der Amtszeit 
entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäf-
tigungsverhältnis fortgeführt wird oder sich an-
schließt.
(4) Der oder dem Bistumsdatenschutzbeauftragten 
wird die für die Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufga-
ben angemessene Personal- und Sachausstattung 
zur Verfügung gestellt, damit sie bzw. er ihre bzw. 
seine Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen 
kann. Sie bzw. er verfügt über einen eigenen jähr-
lichen Haushalt, der gesondert auszuweisen ist und 
veröffentlicht wird. Er unterliegt der Rechnungs-
prüfung durch die dafür von dem Bistum bestimm-
te Stelle, soweit hierdurch ihre bzw. seine Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt wird.
(5) Die oder der Bistumsdatenschutzbeauftragte 
wählt das notwendige Personal aus, das von einer 
kirchlichen Stelle, ggf. der Datenschutzaufsicht 
selbst, angestellt wird. Die von ihr bzw. ihm ausge-
wählten und von der kirchlichen Stelle angestellten 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter unterstehen der 
Dienst- und Fachaufsicht der oder des Bistumsda-
tenschutzbeauftragten und können nur mit ihrem 
bzw. seinem Einverständnis von der kirchlichen 
Stelle gekündigt, versetzt oder abgeordnet werden. 
Die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sehen von 
allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu ver-
einbarenden Handlungen ab und üben während 
ihrer Amtszeit keine anderen mit ihrem Amt nicht 
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zu vereinbarenden entgeltlichen oder unentgeltli-
chen Tätigkeiten aus.
(6) Die oder Bistumsdatenschutzbeauftragte kann 
Aufgaben der Personalverwaltung und Personal-
wirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertra-
gen oder sich deren Hilfe bedienen. Diesen dürfen 
personenbezogene Daten der Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter übermittelt werden, soweit deren 
Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufga-
ben erforderlich ist.
(7) Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbe-
hörde im Sinne des § 96 Strafprozessordnung. Die 
oder der Bistumsdatenschutzbeauftragte trifft die 
Entscheidung über Aussagegenehmigungen für 
sich und ihren bzw. seinen Bereich in eigener Ver-
antwortung. Die Datenschutzaufsicht ist oberste 
Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungs-
gerichtsordnung.
(8) Die oder Der Bistumsdatenschutzbeauftragte 
benennt aus dem Kreis seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter  die oder der im Fall ihrer oder seiner Verhinde-
rung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft.
(9) Die oder der Bistumsdatenschutzbeauftrag-
te, seine Vertreterin oder sein Vertreter und seine 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind  auch nach 
Beendigung ihrer Aufträge, verpflichtet, über die 
ihnen in dieser Eigenschaft bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen. 
(10) Die oder der Bistumsdatenschutzbeauftragte, 
seine Vertreterin oder sein Vertreter und die Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter dürfen, auch wenn 
ihre Aufträge beendet sind, über solche Angelegen-
heiten ohne Genehmigung der oder des amtieren-
den Bistumsdatenschutzbeauftragten weder vor 
Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Er-
klärungen abgeben. Die Genehmigung, als Zeugin 
oder Zeuge auszusagen, wird in der Regel erteilt. 
Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, 
Straftaten anzuzeigen.

§ 44 Aufgaben der Datenschutzaufsicht 
(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Ein-
haltung der Vorschriften dieser Verordnung sowie 

anderer Vorschriften über den Datenschutz. Sie 
oder er kann den kirchlichen Stellen, dem Bistum 
und der Synodalvertretung Empfehlungen zur Ver-
besserung des Datenschutzes geben. Des Weiteren 
kann sie oder er die Bischöfin oder den Bischof und 
die Synodalvertretung in Fragen des Datenschutzes 
beraten.
(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten kirchlichen Stellen 
sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit
a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge 
zu leisten,
b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zur unterstützen. Ihr ist dabei insbeson-
dere 
1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle 
Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten stehen, namentlich in die gespeicherten Da-
ten und in die Datenverarbeitungsprogramme und
2. während der Dienstzeit zum Zwecke von Prü-
fungen Zutritt zu allen Diensträumen, die der Ver-
arbeitung und Aufbewahrung personenbezogener 
Daten dienen, zu gewähren.
c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüber-
prüfungen durch die Datenschutzaufsicht zuzulas-
sen.
(3) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht im 
Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs insbesonde-
re folgende Aufgaben:
a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklä-
ren. Besondere Beachtung finden dabei spezifische 
Maßnahmen für Minderjährige;
b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über 
legislative und administrative Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen in Bezug auf die Verarbeitung beraten;
c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbei-
terinnen oder Auftragsverarbeiter für die ihnen aus 
dieser Verordnung entstehenden Pflichten sensibi-
lisieren;
d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informa-
tionen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund 
dieser Verordnung zur Verfügung stellen und ge-
gebenenfalls zu diesem Zweck mit staatlichen und 
sonstigen kirchlichen Datenschutzaufsichtsbehör-
den zusammenarbeiten;
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e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person 
oder Beschwerden einer Stelle oder einer Organi-
sation befassen, den Gegenstand der Beschwerde 
in angemessenem Umfang untersuchen und den 
Beschwerdeführer innerhalb einer angemessenen 
Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Un-
tersuchung unterrichten; zur Erleichterung der 
Einlegung von Beschwerden hält die Datenschutz-
aufsicht Musterformulare in digitaler und Papier-
form bereit.
f) Untersuchungen über die Anwendung dieser 
Ordnung durchführen, auch auf der Grundlage 
von Informationen einer anderen Behörde;
g) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie 
sich auf den Schutz personenbezogener Daten aus-
wirken, insbesondere die Entwicklung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie und 
der Geschäftspraktiken;
h) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten 
erstellen und führen, für die gemäß § 35 entweder 
keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung durchzuführen ist;
i) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Ver-
arbeitungsvorgänge leisten;
j) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese 
Ordnung und die im Zusammenhang mit diesen 
Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und
k) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit 
dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen.
(4) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit Muster für Standardvertrags-
klauseln zur Verfügung stellen.
(5) Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die 
betroffene Person unentgeltlich. Bei offensichtlich 
unbegründeten Anträgen kann jedoch die Daten-
schutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf einen neu-
erlichen Antrag der betroffenen Person hin davon 
abhängig machen, dass eine angemessene Gebühr 
für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird.
(6) Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen 
Tätigkeitsbericht, der der Bischöfin oder dem Bi-
schof vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wird. Der Tätigkeitsbericht soll auch eine 
Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des 
Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthal-
ten.
(7) Zu ihrem oder seinem Aufgabenbereich gehört 
die Zusammenarbeit mit den staatlichen Daten-

schutzaufsichtsbehörden und den staatlichen Be-
auftragten für den Datenschutz.

§ 45 Zusammenarbeit mit anderen 
Datenschutzaufsichtsbehörden
Um zu einer möglichst einheitlichen Anwendung 
der Datenschutzbestimmungen beizutragen, wirkt 
die Datenschutzaufsicht auf eine Zusammenarbeit 
mit den staatlichen und den sonstigen kirchlichen 
Aufsichtsbehörden hin.

§ 46 Beanstandungen 
durch die Datenschutzaufsicht 
(1) Stellt die Datenschutzaufsicht Verstöße gegen 
Vorschriften dieser Bischöflichen Verordnung oder 
gegen andere Datenschutzbestimmungen oder 
sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten fest, so macht sie diese aktenkundig 
und beanstandet sie diese unter Setzung einer an-
gemessenen Frist zur Behebung gegenüber der oder 
dem Verantwortlichen. 
(2) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung 
getroffen, dass eine Datenschutzverletzung objektiv 
vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfahren 
vor den staatlichen Zivilgerichten über den Scha-
densersatz das Fehlen einer solchen nicht entgegen-
gehalten werden.
(3) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht be-
hoben, so verständigt die Datenschutzaufsicht die 
Synodalvertretung und fordert sie zu einer Stel-
lungnahme auf. Diese Stellungnahme soll auch 
eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandungen der Datenschutz-
aufsicht getroffen worden sind.
(4) Die Datenschutzaufsicht kann von einer Bean-
standung absehen oder auf eine Stellungnahme der 
Synodalvertretung verzichten, wenn es sich um un-
erhebliche Mängel handelt, deren Behebung mitt-
lerweile erfolgt ist. Die Datenschutzaufsicht kann 
außerdem auf eine Stellungnahme der Synodalver-
tretung verzichten, wenn eine sofortige Entschei-
dung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen 
Interesse notwendig erscheint.
(5) Der Bescheid gemäß Absatz 1 kann Anordnun-
gen enthalten, um einen rechtmäßigen Zustand 
wiederherzustellen oder Gefahren für personen-
bezogene Daten abzuwehren. Insbesondere ist die 
Datenschutzaufsicht befugt anzuordnen:
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a) Verarbeitungsvorgänge auf bestimmte Weise 
und innerhalb einer von der Datenschutzaufsicht 
zu bestimmenden Frist mit dieser Verordnung in 
Einklang zu bringen,
b) die von einer Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten betroffene Person entsprechend 
zu benachrichtigen,
c) eine vorübergehende oder endgültige Beschrän-
kung sowie ein Verbot der Verarbeitung,
d) personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu 
löschen oder deren Verarbeitung zu beschränken 
und die Empfängerinnen oder die Empfänger die-
ser Daten entsprechend zu benachrichtigen,
e) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an 
eine Empfängerin oder einen Empfänger in einem 
Drittland oder an eine internationale Organisation,
f) den Anträgen der betroffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen.
Die oder der Verantwortliche hat diese Anordnun-
gen binnen der genannten Frist – falls eine solche 
nicht bezeichnet ist, unverzüglich – umzusetzen.
(6) Die Datenschutzaufsicht ist befugt, zusätzlich 
zu oder anstelle von den in Absatz 5 genannten 
Maßnahmen eine Geldbuße zu verhängen. Nähe-
res regelt § 50.
(7) Mit der Beanstandung kann die Datenschutz-
aufsicht Vorschläge zur Beseitigung der Mängel 
und zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes 
verbinden.
(8) Bevor eine Beanstandung, insbesondere in Ver-
bindung mit der Anordnung von Maßnahmen 
nach Absätzen 5 oder 6 erfolgt, ist der oder dem 
Verantwortlichen innerhalb einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Ent-
scheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Von 
der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie 
nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten, 
insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung we-
gen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interes-
se notwendig erscheint.

Kapitel 8 – Beschwerde, gerichtlicher 
Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen

§ 47 Beschwerde bei der 
Datenschutzaufsicht 
(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines an-
derweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwer-
de bei der Datenschutzaufsicht, wenn sie  der An-
sicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen Vorschriften die-
ser Verordnung oder gegen andere Datenschutzvor-
schriften verstößt. Die Einhaltung des Dienstweges 
ist dabei nicht erforderlich.
(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft die oder 
der Datenschutzaufsicht den Sachverhalt. Sie for-
dert die oder den Verantwortlichen, die Empfän-
gerin oder den den Empfänger und/oder die oder 
den Dritten zur Stellungnahme auf, soweit der In-
halt des Vorbringens den Tatbestand einer Daten-
schutzverletzung erfüllt.
(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt 
werden, weil sie oder er sich im Sinne des Abs. 1 an 
die Datenschutzaufsicht gewendet hat. 
(4) Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Be-
schwerdeführer bzw. die Beschwerdeführerin über 
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach § 48.

§ 48 Gerichtlicher Rechtsbehelf gegen eine 
Entscheidung der Datenschutzaufsicht 
oder gegen die Verantwortliche oder den 
Verantwortlichen oder die Auftragsverar-
beiterin oder den Auftragsverarbeiter
(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbe-
schadet des Rechts auf Beschwerde bei der Daten-
schutzaufsicht (§ 47) das Recht auf einen gericht-
lichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden 
Bescheid der Datenschutzaufsicht. Dies gilt auch 
dann, wenn sich die Datenschutzaufsicht nicht 
mit einer Beschwerde nach § 47 befasst oder die be-
troffene Person nicht innerhalb von drei Monaten 
über den Stand oder das Ergebnis der erhobenen 
Beschwerde gemäß § 47 in Kenntnis gesetzt hat.
(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines 
Rechts auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht 
(§ 47) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbe-
helf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund 
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dieser Verordnung zustehenden Rechte infolge 
einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung 
stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten verletzt wurden.
(3) Für gerichtliche Rechtsbehelfe gegen eine Ent-
scheidung der Datenschutzaufsicht oder eine Ver-
antwortliche oder einen Verantwortlichen oder 
eine Auftragsverarbeiterin oder einen Auftragsver-
arbeiter ist das kirchliche Gericht in Datenschutz-
angelegenheiten zuständig.

§ 49 Haftung und Schadenersatz
(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die-
se Verordnung ein materieller oder immaterieller 
Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schaden-
ersatz gegen die kirchliche Stelle als Verantwortli-
che oder als Verantwortlicher oder als Auftragsver-
arbeiterin oder als Auftragsverarbeiter.
(2) Eine Auftragsverarbeiterin oder ein Auftrags-
verarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung 
verursachten Schaden nur dann, wenn sie oder er 
ihren oder seinen speziell den Auftragsverarbeitern 
auferlegten Pflichten aus dieser Verordnung nicht 
nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der 
rechtmäßig erteilten Anweisungen der oder des für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder ge-
gen diese Anweisungen gehandelt hat.
(3) Eine Verantwortliche oder rein Verantwortli-
cher oder eine Auftragsverarbeiterin oder ein Auf-
tragsverarbeiter ist von der Haftung gemäß Absatz 
1 befreit, wenn er nachweist, dass sie oder er in kei-
nerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist. 
(4) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, kann die betroffene Person eine ange-
messene Entschädigung in Geld verlangen.
(5) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht ermitteln, welche 
von mehreren beteiligten kirchlichen Stellen als 
Verantwortliche oder als Verantwortlicher oder 
Auftragsverarbeiterin oder Auftragsverarbeiter den 
Schaden verursacht hat, so haftet jede als Verant-
wortliche oder Verantwortlicher für den gesamten 
Schaden.
(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.
(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver-
schulden der betroffenen Person mitgewirkt, ist 

§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden.
(8) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte 
Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende An-
wendung.

§ 50 Geldbußen
(1) Verstößt eine Verantwortliche oder ein Verant-
wortlicher oder eine Auftragsverarbeiterin oder 
ein Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Bestimmungen dieser Verordnung, so kann 
die Datenschutzaufsicht eine Geldbuße verhängen.
(2) Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die 
Verhängung von Geldbußen gemäß diesem Para-
graphen für Verstöße gegen diese Verordnung in 
jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend ist.
(3) Geldbußen werden je nach den Umständen des 
Einzelfalls verhängt. Bei der Entscheidung über die 
Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag 
wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend be-
rücksichtigt:
a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter 
Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des 
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der 
Zahl der von der Verarbeitung betroffenen Perso-
nen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 
Schadens;
b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;
c) jegliche von der oder dem Verantwortlichen oder 
der Auftragsverarbeiterin oder dem Auftragsverar-
beiter getroffenen Maßnahmen zur Minderung des 
den betroffenen Personen entstandenen Schadens;
d) Grad der Verantwortung der oder des Verant-
wortlichen oder der Auftragsverarbeiterin oder des 
Auftragsverarbeiters unter Berücksichtigung der 
von ihnen gemäß § 26 getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen;
e) etwaige einschlägige frühere Verstöße der oder 
des Verantwortlichen oder der Auftragsverarbeite-
rin oder des Auftragsverarbeiters;
f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Daten-
schutzaufsicht, um dem Verstoß abzuhelfen und 
seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu 
mindern;
g) Kategorien personenbezogener Daten, die von 
dem Verstoß betroffen sind; 
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h) Art und Weise, wie der Verstoß der Datenschutz-
aufsicht bekannt wurde, insbesondere ob und ge-
gebenenfalls in welchem Umfang die oder der Ver-
antwortliche oder die Auftragsverarbeiterin oder 
der Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;
i) Einhaltung der früher gegen den für die betref-
fende Verantwortliche oder den betreffenden 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiterin oder 
Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegen-
stand angeordneten Maßnahmen (§ 46 Absatz 5), 
wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden;
j) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden 
Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar oder 
mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle 
Vorteile oder vermiedene Verluste.
(4) Verstößt eine Verantwortliche oder ein Verant-
wortlicher oder eine Auftragsverarbeiterin oder ein 
Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 
verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen die-
ser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag 
der Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwie-
gendsten Verstoß.
(5) Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 
Geldbußen von bis zu 500.000 EUR verhängt.
(6) Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 
Absatz 1, soweit sie im weltlichen Rechtskreis öf-
fentlich-rechtlich verfasst sind, werden keine 
Geldbußen verhängt; dies gilt nicht, soweit sie als 
Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen.
(7) Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, 
in welchem sie einen objektiven Verstoß gegen 
diese Verordnung festgestellt hat, einschließlich 
der von ihr verhängten Höhe der Geldbuße an die 
nach staatlichem Recht zuständige Vollstreckungs-
behörde weiter. Unbeschadet ihrer jeweiligen 
Rechtsform ist die Datenschutzaufsicht Inhaberin 
der Bußgeldforderung und mithin Vollstreckungs-
gläubigerin Die nach staatlichem Recht zuständige 
Vollstreckungsbehörde ist an die Feststellung der 
Datenschutzaufsicht hinsichtlich des Verstoßes 
und an die von dieser festgesetzten Höhe der Geld-
buße gebunden. Sofern das staatliche Recht die Zu-
ständigkeit einer solchen Vollstreckungsbehörde 
nicht vorsieht, erfolgt die Vollstreckung auf dem 
Zivilrechtsweg.

Kapitel 9 – Vorschriften für besondere 
Verarbeitungssituationen

§ 51 Beobachtung öffentlich zugänglicher 
Räume mit optisch-elektronischen 
Einrichtungen 
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räu-
me mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Vi-
deoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
a) zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung 
des Hausrechts oder 
b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für 
konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen. 
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verant-
wortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen 
erkennbar zu machen.
(3) Die Verarbeitung, insbesondere die Speicherung 
oder Verwendung von nach Absatz 1 erhobenen 
Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des ver-
folgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen überwiegen. 
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene 
Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist die-
se über eine Verarbeitung entsprechend §§ 15 und 16 
zu benachrichtigen. 
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforder-
lich sind oder schutzwürdige Interessen der Betrof-
fenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 52 Datenverarbeitung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses 
(1) Personenbezogene Daten einer oder eines Be-
schäftigten einschließlich der Daten über die Reli-
gionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung und 
die Erfüllung von Loyalitätsobliegenheiten dürfen 
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erho-
ben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für 
die Entscheidung über die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder nach Begründung 
des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durch-
führung oder Beendigung erforderlich ist. 
(2) Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen perso-
nenbezogene Daten einer oder eines Beschäftigten 
dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 
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wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhalts-
punkte den Verdacht begründen, dass die oder der 
Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straf-
tat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das 
schutzwürdige Interesse der oder des Beschäftigten 
an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art 
und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht 
unverhältnismäßig sind oder eine Rechtsvorschrift 
dies vorsieht. 
(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personen-
bezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder 
in oder aus einer nicht automatisierten Datei verar-
beitet, genutzt oder für die Verarbeitung oder Nut-
zung in einer solchen Datei erhoben werden.
(4) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils gelten-
den Mitarbeitervertretungsordnung bleiben unbe-
rührt.

§ 53 Datenverarbeitung zu 
wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen oder histori-
schen Forschung oder der Statistik erhobene oder 
gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur 
für diese Zwecke verarbeitet werden.
(2) Die Offenlegung personenbezogener Daten an 
andere als kirchliche Stellen für Zwecke der wissen-
schaftlichen oder historischen Forschung oder der 
Statistik ist nur zulässig, wenn diese sich verpflich-
ten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwe-
cke zu verarbeiten und die Vorschriften der Absätze 
3 und 4 einzuhalten. Der kirchliche Auftrag darf 
durch die Offenlegung nicht gefährdet werden.
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anony-
misieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder 
Statistikzweck möglich ist. Bis dahin sind die 
Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden können. Sie dürfen mit 
den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, 
soweit der Forschungs- oder Statistikzweck dies er-
fordert.
(4) Die Veröffentlichung personenbezogener Da-

ten, die zum Zwecke wissenschaftlicher oder his-
torischer Forschung oder der Statistik übermittelt 
wurden, ist nur mit Zustimmung der übermitteln-
den kirchlichen Stelle zulässig. Die Zustimmung 
kann erteilt werden, wenn
a) die betroffene Person eingewilligt hat oder
b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnis-
sen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich 
ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme be-
steht, dass durch die Veröffentlichung der Auftrag 
der Kirche gefährdet würde oder schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Person überwiegen.

§ 54 Datenverarbeitung durch die Medien
(1) Soweit personenbezogene Daten von kirchli-
chen Stellen ausschließlich zu eigenen journalis-
tisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken 
verarbeitet werden, gelten von den Vorschriften 
dieser Verordnung nur die §§ 8, 26 und 49. Soweit 
personenbezogene Daten zur Herausgabe von Ad-
ressen-, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnis-
sen verarbeitet werden, gilt Satz 1 nur, wenn mit der 
Herausgabe zugleich eine journalistisch-redaktio-
nelle oder literarische Tätigkeit verbunden ist.
(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verar-
beitung personenbezogener Daten zur Veröffent-
lichung von Gegendarstellungen der betroffenen 
Person, so sind diese Gegendarstellungen zu den 
gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe 
Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst.
(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in 
ihrem oder seinem Persönlichkeitsrecht beein-
trächtigt, so kann sie oder er Auskunft über die 
der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu ihrer 
oder seiner Person gespeicherten Daten verlangen. 
Die Auskunft kann verweigert werden, soweit aus 
den Daten auf die berichtenden oder einsendenden 
Personen oder die Gewährsleute von Beiträgen, 
Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionel-
len Teil geschlossen werden kann. Die betroffene 
Person kann die Berichtigung unrichtiger Daten 
verlangen.

Kapitel 10 – Schlussvorschriften

§ 55 Ermächtigungen 
Die zur Durchführung dieser Verordnung erfor-
derlichen Regelungen trifft die Bischöfin oder der 
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Bischof im Einvernehmen mit der Synodalvertre-
tung. Sie oder er legt insbesondere fest: 
a) den Inhalt der schriftlichen Verpflichtungserklä-
rung gemäß § 8 Satz 2, 
b) die technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 26. 

§ 56 Übergangsbestimmungen
(1) Die bisherige Bestellung des oder der Bistumsda-
tenschutzbeauftragten, dessen oder deren Amtszeit 
noch nicht abgelaufen ist, bleibt unberührt, soweit 
hierbei die Regelungen der §§ 42 ff. Beachtung 
finden. Entsprechendes gilt für den bestellten Ver-
treter oder die bestellte Vertreterin der oder des Bis-
tumsdatenschutzbeauftragten.
(2) Bisherige Bestellungen der betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch nicht 
abgelaufen sind, bleiben unberührt, soweit hierbei 
die Regelungen der §§ 36 ff. Beachtung finden.
(3) Vereinbarungen über die Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener Daten im 
Auftrag nach § 8 der Bischöflichen Verordnung 
über den Kirchlichen Datenschutz aus dem Jahr 
2016 (veröffentlicht im Amtsblatt 1/2016) in der 
bisher geltenden Fassung gelten fort. Sie sind bis 
zum 31.12.2018 an diese Ordnung anzupassen.
(4) Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten ge-
mäß § 31 sind bis zum 31.12.2018 zu erstellen.
(5) Betriebliche Datenschutzbeauftragte gemäß 
§ 36 sind bis zum 31. Juli 2018 zu bestellen. Der Er-
werb der erforderlichen Fachkunde kann bis zum 
30. November 2018 erfolgen.

§ 57 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Überprüfung
(1) Diese Bischöfliche Verordnung tritt am 24. Mai 
2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Bischöfliche Verordnung über 
den kirchlichen Datenschutz aus dem Jahr 2016, 
veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 1/2016, 
außer Kraft. 
(2) Diese Verordnung soll innerhalb von drei Jahren 
ab Inkrafttreten überprüft werden. Dabei ist die 
Stellungnahme der Datenschutzaufsicht einzuho-
len.

Bonn, 24. Mai 2018 
LS, Bischof Dr. Matthias Ring
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Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit

Präambel
Mit dieser Regelung will das Katholische Bistum 
der Alt-Katholiken in Deutschland als Dienstgeber 
der Geistlichen und Arbeitgeber der Angestellten 
dem gewachsenen Bedürfnis nach einer flexiblen 
Gestaltung der Lebensarbeitszeit entsprechend sei-
ner Möglichkeiten nachkommen. Der von der Syn-
ode 2018 erteilte Arbeitsauftrag zur Regelung eines 
„Sabbaticals“ für Pfarrerinnen und Pfarrer wurde 
von der Synodalvertretung in diese umfassendere 
Verordnung integriert. Es gelten daher ausschließ-
lich die folgenden Regelungen.

§ 1 Grundsatz
(1) Der Dienst einer Pfarrerin oder eines Pfarrers 
kann auf Wunsch in der Weise eingeschränkt 
werden, dass Pfarrerinnen und Pfarrer für einen 
im Einzelfall festzulegenden Zeitraum mit verrin-
gerten Bezügen den Dienst in vollem Umfang ver-
sehen (Ansparphase) und in unmittelbarem An-
schluss an die Ansparzeit für die Dauer von bis zu 
einem Jahr bei Fortzahlung der Bezüge vom Dienst 
freigestellt werden (Freistellungsphase).
(2) Die Freistellungsphase wird ausschließlich un-
ter Verwendung des ersparten Wertguthabens fi-
nanziert. Das Wertguthaben stellt die Summe der 
nicht ausgezahlten Teile des regelmäßigen Brut-
to-Entgelts während der Ansparphase dar. Ohne 
ausreichendes Wertguthaben ist keine Freistellung 
im Rahmen dieser Regelung möglich.
(3) Mögliche Freistellungsgründe sind: Persönli-
che Auszeit (Sabbatical), Vorruhestand, Pflegezeit, 
Weiterbildung.
(4) Die Freistellungsphase muss mehr als einen 
Monat betragen. Kurzfristige Freistellungen in 
einer Länge von bis zu einem Monat werden über 
den vergüteten Erholungsurlaub oder unbezahlten 
Sonderurlaub nach § 18 (6) f DEVO abgedeckt.
(5) Eine Freistellung darf bei Pfarrerinnen und 
Pfarrern erst nach fünf Jahren seit Übernahme ei-
nes rechtmäßig übertragenen Amtes (§ 64 SGO) 
beginnen (Wartezeit).
(6) Sofern nicht anders geregelt, gelten diese Rege-
lungen auch für Angestellte des Bistums, die sich 
nicht in einem befristeten oder geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnis befinden.

§ 2 Wertguthabenvereinbarung, 
Ansparphase 
(1) Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers und 
nach Zustimmung des zuständigen Dekans oder 
der zuständigen Dekanin und mit Genehmigung 
der Synodalvertretung wird eine schriftliche Wert-
guthabenvereinbarung abgeschlossen, in der u.a.
• der geplante Freistellungsgrund,
• Beginn und Dauer der Ansparphase
• Festlegung des Anteils, der laufend vergütet wird 
und des Anteils, der als Wertguthaben jeweils gut-
geschrieben und auf den in der Ansparphase ver-
zichtet wird sowie
• der geplante Zeitraum der Freistellung festgelegt 
werden.
(2) Der Abschluss einer Wertguthabenvereinba-
rung begründet noch keine Freistellung aus dem 
geplanten oder einem anderen Grund oder zum 
geplanten oder anderen Zeitraum, sondern ist le-
diglich eine notwendige Voraussetzung für den Ab-
schluss einer konkreten Freistellungsvereinbarung 
zu einem späteren Zeitpunkt.
(3) Handelt es sich bei der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller um eine Dekanin oder einen Dekan, 
muss die Zustimmung der Generalvikarin / des 
Generalvikars vorliegen.
(4) Mit Abschluss der Wertguthabenvereinbarung 
beginnt die Ansparphase.
(5) Für die Wertguthabenvereinbarung gelten die 
§§ 7b bis 7f SGB IV entsprechend, soweit diese auf 
das Bistum Anwendung finden und in dieser Ver-
ordnung nichts anderes geregelt ist.
(6) Wertguthaben werden nicht verzinst.
(7) Die §§ 26 und 27 DEVO finden auf angesparte 
Wertguthaben keine Anwendung.

§ 3 Freistellungsvereinbarung
(1) Rechtzeitig vor Beginn der geplanten Freistel-
lung wird mit Genehmigung der Synodalvertre-
tung eine Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, 
in der insbesondere der konkrete Freistellungs-
grund, der Umfang der Freistellung und der kon-
krete Zeitraum der Freistellung festgelegt sind.
(2) Der Abschluss der Freistellungsvereinbarung 
erfolgt auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers 
mit Zustimmung der Synodalvertretung. Der An-
trag muss spätestens drei Monate vor Beginn der 
Freistellungsphase vorgelegt werden.
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(3) Die Genehmigung der Freistellung durch die Sy-
nodalvertretung ist nur möglich, wenn die dienst-
lichen Belange eine Freistellung zulassen und die 
Vertretung für die Dauer der Freistellung gewähr-
leistet ist. Sie bedarf
• der vorherigen Anhörung des örtlichen Kirchen-
vorstandes (nicht bei Vorruhestandsregelung) und
• der vorherigen Zustimmung der zuständigen De-
kanin oder des zuständigen Dekans. § 2 (3) findet 
hier analog Anwendung.
(4) Der Abschluss der Freistellungsvereinbarung 
setzt weiterhin die vollständige Finanzierung aus 
dem zu Beginn der Freistellungsphase vorliegenden 
Wertguthaben voraus.

§ 4 Freistellungsphase
(1) Beginn und Ende der Freistellungsphase sind in 
der Freistellungsvereinbarung festgelegt (siehe § 3).
(2) Während der Freistellungsphase erhält die 
Pfarrerin oder der Pfarrer das angesparte Wertgut-
haben nach Abzug der Beiträge zur Sozialversiche-
rung entsprechend der Freistellungsvereinbarung 
ratierlich ausgezahlt.
(3) Die Dienstpflichten der Pfarrerin oder des 
Pfarrers nach den §§ 89-92 SGO ruhen während 
der Freistellungsphase, soweit eine vollständige 
Freistellung in der Freistellungsphase vereinbart 
wurde. Die Pfarrerin oder der Pfarrer bleibt aber 
auch während der Freistellungsphase Inhaberin 
oder Inhaber der Pfarrstelle. Ihre oder seine Mit-
gliedschaft im Kirchenvorstand ruht während 
einer vollständigen Freistellung. Die Vertretung 
der Gemeinde erfolgt nach § 71 (2) SGO. Ein be-
stehender Anspruch auf die Dienstwohnung bleibt 
unberührt.
(4) Im Falle der vollständigen Freistellung im Rah-
men einer Vorruhestandsregelung sind die Rege-
lungen nach Abs. (3) nicht anwendbar. Mit Beginn 
der vollständigen Freistellung scheidet die Pfarrerin 
oder der Pfarrer nach § 75 (1).1 SGO aus dem Amt. 
Das Dienstverhältnis endet entsprechend § 75 (1).2 
SGO mit dem Ende der Freistellungsphase. Mit Be-
ginn der vollständigen Freistellung endet die Stel-
lenbesetzung nach § 69 SGO.
(5) Bei den Angestellten des Bistums ruht während 
einer vollständigen Freistellung das Anstellungs-
verhältnis.

(6) Während der Freistellungsphase besteht über 
die Auszahlung des Wertguthabens hinaus kein 
Anspruch auf Vergütung.
(7) Während der Freistellungsphase wird kein Ur-
laubsanspruch erdient.

§ 5 Vorzeitige Beendigung der Freistellung
(1) Die Freistellung endet außer durch Zeitablauf 
oder Tod mit Beginn von Mutterschutz, Elternzeit, 
Eintritt in den Ruhestand oder Beendigung des 
Dienstverhältnisses.
(2) Die Freistellung kann darüber hinaus nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes abgebrochen 
werden. Die Entscheidung über einen Abbruch 
trifft die Synodalvertretung. 
(3) Endet die Freistellung vorzeitig nach Absatz 1 
oder 2, erhält die Pfarrerin oder der Pfarrer das üb-
rige Wertguthaben brutto ausgezahlt. Verstirbt die 
Pfarrerin oder der Pfarrer in der Zeit der Freistel-
lung, erhalten die Hinterbliebenen das übrige 
Wertguthaben.
(4) Die Auszahlung eines Wertguthabens erfolgt 
im Rahmen der monatlichen Entgeltabrechnung 
unter Einhaltung der lohnsteuerlichen und sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschriften.

Sonstige OrdnungenFlexibilisierung der Lebensarbeitszeit
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Erteilung 
der kirchlichen Bevollmächtigung 
für den Religionsunterricht

Bischof Dr. Matthias Ring hat mit Zustimmung 
der Synodalvertretung die folgende bischöfliche 
Verordnung erlassen:

§ 1 
Wer alt-katholischen Religionsunterricht an einer 
staatlichen Schule erteilt, bedarf der kirchlichen 
Bevollmächtigung.

§ 2 
Die Bischöfin oder der Bischof erteilt die kirchliche 
Bevollmächtigung nach Anhörung der Synodal-
vertretung und des Dozentenkollegiums.

§ 3 
(1) Die Bevollmächtigung wird in der Regel zeitlich 
unbefristet verliehen und gilt im gesamten Bistum. 
(2) Die Bevollmächtigung wird nach erfolgreichem 
Abschluss einer geeigneten Ausbildung, bei päda-
gogischer Eignung und Erfüllung der persönlichen 
Voraussetzungen auf Antrag verliehen. 

§ 4 
Ernannte Pfarrerinnen und Pfarrer besitzen die 
Bevollmächtigung von Amts wegen, es sei denn, 
bei ihrer Ernennung ist etwas anderes bestimmt 
worden. 

§ 5 
Die Bischöfin oder der Bischof entzieht die kirch-
liche Bevollmächtigung nach Anhörung der Syn-
odalvertretung, wenn nicht gewährleistet ist, dass 
die bevollmächtigte Person in ihrer Lehre auf dem 
Boden des katholischen Glaubens steht und für die 
Grundsätze der Kirche eintritt, die in den §§ 1 und 
2 der Synodal- und Gemeindeordnung sowie in den 
kirchlichen Ordnungen und Satzungen niederge-
legt sind. Die bevollmächtigte Person wird über die 
Bedenken oder die Gründe für den beabsichtigten 
Entzug schriftlich vorab informiert. Sie hat Gele-
genheit, dazu eine Stellungnahme abzugeben.

§ 6 
In dringenden Fällen kann die Bischöfin oder der 
Bischof anordnen, dass die kirchliche Bevollmäch-
tigung bis zu einer abschließenden Entscheidung 
mit sofortiger Wirkung ruht. Die bevollmächtigte 
Person hat die Erteilung des Religionsunterrichts 
daraufhin bis zu einer endgültigen Entscheidung 
einzustellen. 

§ 7 
Mit dem Entzug der Bevollmächtigung endet die 
erforderliche Vollmacht, alt-katholischen Religi-
onsunterricht zu erteilen.

§ 8 
Über die Erteilung der kirchlichen Bevollmächti-
gung sowie über Maßnahmen des Entzugs und des 
Ruhens unterrichtet die Bischöfin oder der Bischof 
unverzüglich die zuständige staatliche Behörde.

§ 9 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung im Amtlichen Kirchenblatt des Katholischen 
Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland in 
Kraft.

Sonstige Ordnungen Religionsunterricht
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Alt-Katholisches Friedhofswesen

1. Friedhöfe, die jetzt oder zukünftig unter dem 
Dach der alt-katholischen Kirche betrieben wer-
den, stehen in der Trägerschaft des Bistums. Abwei-
chende Trägerschaften, die bei Inkrafttreten dieser 
Regelung bestehen, bleiben hiervon unberührt.

2. Zur Koordination aller mit dem alt-katholischen 
Friedhofswesen und seinem weiteren Aufbau zu-
sammenhängenden Fragestellungen errichtet die 
Bischöfin oder der Bischof einen „Friedhofsaus-
schuss“. Die Bischöfin oder der Bischof ernennt die 
Mitglieder des Ausschusses im Einvernehmen mit 
der Synodalvertretung. Der Friedhofsausschuss 
tagt nach Bedarf unter dem Vorsitz der Generalvi-
karin oder des Generalvikars.

3. Im Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in 
Deutschland findet mindestens einmal jährlich 
eine Konferenz für das alt-katholische Friedhofs-
wesen statt.

4. Die laufende Verwaltung der alt-katholischen 
Friedhöfe führt das Bistum als öffentlich-rechtli-
cher Träger unter der Bezeichnung „Alt-Katholi-
sche Friedhöfe“ durch. Diese Verwaltung hat ihren 
Sitz in Bonn. Sie wird geleitet von einer oder einem 
Friedhofsbeauftragten, die oder der geborenes 
Mitglied des Friedhofsausschusses ist. Soweit fach-
lich erforderlich, bedient sich das Bistum für die 
Friedhofsverwaltung externer Dienstleister, insbe-
sondere für Genehmigungsverfahren und sonstige 
rechtliche Fragen einer im Friedhofsrecht versierten 
Anwaltskanzlei und für die Buchhaltung und steu-
errechtliche Fragen einer entsprechend qualifizier-
ten Steuerberaterkanzlei.

5. Nach Ablauf der jeweiligen gesetzlich vorge-
schriebenen Ruhezeiten und wenn die Ruhezeit 
der entsprechenden Urne nicht verlängert wurde, 
garantiert das Bistum als Träger eine Endbestat-
tung im Element Erde. Diese Endbestattung findet 
(solange kein anderer Friedhof als Endbestattungs-
friedhof festgelegt wird) auf dem alt-katholischen 
Gräberfeld des kommunalen Friedhofs der Stadt 
Unkel am Rhein statt. Jede Ausnahme von der 

Endbestattung im Element Erde bedarf der Geneh-
migung der alt-katholischen Friedhofsverwaltung.

Friedhofswesen Sonstige Ordnungen
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Ordnung 
des Bundes Alt-Katholischer Jugend (baj)

Nach § 12 der Satzung des BAJ (AKBl. Nr. 2/1994, 
S. 18) bedurften Änderungen der Satzung „eines 
Beschlusses der Synode oder von Bischof und Syn-
odalvertretung“. Die vorliegende Ordnung ist eine 
Modifikation der Satzung von 1996 und wurde von 
der Bistumsjugendvollversammlung am 04. Ok-
tober 2014 in Mainz beschlossen und in der 416. 
Sitzung am 5./6. Dezember 2014 von Bischof und 
Synodalvertretung in Kraft gesetzt.

Abschnitt 1: Allgemeines

§ 1 Name, Zweck
Der Bund Alt-Katholischer Jugend (baj) ist die 
Jugendorganisation im Katholischen Bistum der 
Alt-Katholiken in Deutschland (Bistum). Ihm 
obliegt die eigenverantwortliche Gestaltung der 
Jugendarbeit im Rahmen dieser Ordnung und der 
Ordnungen und Satzungen des Bistums. 

§ 2 Ziele und Aufgaben
Der baj will junge Menschen befähigen, ihr Leben 
aus dem Glauben heraus zu gestalten, und sie auf 
dem Prozess der Identitätsbildung begleiten und 
Lernprozesse ermöglichen. Er will junge Menschen 
zu einem Leben in Gemeinschaft und Solidarität 
führen. Die Struktur des baj soll jungen Menschen 
Freiräume für eigenes Engagement bieten und sie 
zur Übernahme von Verantwortung animieren. 
Der baj will Kirche und Gesellschaft mitgestalten, 
und sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung einsetzen. Dabei sind alle An-
gebote des baj grundsätzlich ökumenisch offen. 

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglied des baj sind alle Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen des Bistums zwischen 
12 und 28 Jahren. Gewählte Mandatsträgerinnen 
oder Mandatsträger bleiben bis zum Ablauf ihrer 
Amtsperiode auch über diese Altersgrenze hinaus 
Mitglied. 

Abschnitt 2: Gemeindeebene

§ 4 Leitung, Organisation
Jugendliche in den Gemeinden haben das Recht, 
eine eigene Leitung zu wählen, und ihre Struktur 
und Arbeitsformen im Rahmen dieser Ordnung 
selbst zu bestimmen. Es sollte nach den Gewohn-
heiten der Gemeinde eine Jugendleiterin oder ein 
Jugendleiter bestimmt werden, die oder der die Ge-
meindejugend nach außen vertritt. 

Abschnitt 3: Gemeinden 
ohne Dekanatszugehörigkeit

§ 5 Zuordnung
Gemeinden, die keinem Dekanat angehören, sind 
direkt der Bistumsjugendleitung zugeordnet, so-
fern sie sich nicht selbst einem Dekanat zuordnen. 

Abschnitt 4: Dekanatsebene

§ 6 Dekanatsjugendvollversammlung
1. Oberstes beschließendes Organ auf Dekanats-
ebene ist die Dekanatsjugendvollversammlung. Sie 
tagt mindestens einmal im Jahr, und trifft Entschei-
dungen im Rahmen dieser Ordnung und der Ge-
schäftsordnung (§ 13). 
2. Insbesondere sind ihr folgende Aufgaben vorbe-
halten: 
− Festlegung der inhaltlichen Arbeit auf Dekanats-
ebene; 
− Haushaltsplanung; 
− Entgegennahme des Jahresberichts der Deka-
natsjugendleitung und des Kassenberichts; 
− Entlastung der Dekanatsjugendleitung und der 
Kassiererin oder des Kassierers; 
− Wahl der Dekanatsjugendleitung; 
− Wahl von Kassiererin oder Kassierer;
− Wahl von zwei Kassenprüferinnen oder Kassen-
prüfern. 
3. Auf Antrag von zwei Gemeindejugendvollver-
sammlungen oder Beschluss der Dekanatsjugend-
leitung ist eine außerordentliche Dekanatsjugend-
vollversammlung einzuberufen. 
4. Zur Dekanatsjugendvollversammlung gehö-
ren stimmberechtigt alle Mitglieder des baj dieses 
Dekanates. Das passive Wahlrecht ist an ein Min-
destalter von 18 Jahren für die Dekanatsjugendlei-
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terin oder den Dekanatsjugendleiter und 16 Jahren 
für die übrigen Mitglieder der Dekanatsjugendlei-
tung gebunden.
5. Der Dekanatsjugendvollversammlung gehören 
beratend an: 
− die Dekanatsjugendseelsorgerin oder der Deka-
natsjugendseelsorger
− die Dekanin oder der Dekan
− eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landessy-
nodalrates 
− eine Vertreterin oder ein Vertreter der Bistums-
jugendleitung 
6. Anträge können vor und während der Versamm-
lung eingebracht werden. Die Vollversammlung 
wählt und beschließt mit absoluter Mehrheit. 
7. Ergänzungen zu dieser Ordnung können von der 
Dekanatsjugendvollversammlung mit Zweidrittel-
mehrheit beschlossen werden. Diese treten nach 
Zustimmung der Bistumsjugendleitung in Kraft. 

§ 7 Dekanatsjugendleitung
1. Die Dekanatsjugendleitung wird von der De-
kanatsjugendvollversammlung für zwei Jahre 
gewählt. Sie leitet zwischen den Dekanatsjugend-
vollversammlungen im Rahmen der Beschlüsse der 
Dekanats- und Bistumsjugendvollversammlung 
die Arbeit des baj auf Dekanatsebene. 
2. Ihre Aufgaben sind: 
− Ausführung der Beschlüsse der Dekanatsjugend-
vollversammlung; 
− Organisation von thematischen Wochenenden 
und Freizeiten; 
− Organisation von Bildungsangeboten; 
− Kontakt zu und Unterstützung von Jugendli-
chen, Gruppen, Seelsorgerinnen oder Seelsorgern 
und Jugendverantwortlichen in den Gemeinden. 
− Vertretung nach innen und außen; 
− Mitarbeit im baj auf Bistumsebene. 
3. Der Dekanatsjugendleitung gehören an: 
− die Dekanatsjugendleiterin oder der Dekanatsju-
gendleiter;
− die Schriftführerin oder der Schriftführer. 
Es können bis zu zwei stellvertretende Dekanats-
jugendleiterinnen oder Dekanatsjugendleiter ge-
wählt werden. Die Dekanatsjugendseelsorgerin 
oder der Dekanatsjugendseelsorger gehört der De-
kanatsjugendleitung von Amts wegen als gleichbe-
rechtigtes Mitglied an. 

4. Die Dekanin oder der Dekan kann eine vakante 
Funktion mit Zustimmung der Bistumsjugendlei-
tung kommissarisch besetzen. 
5. Die Dekanatsjugendleitung tagt mindestens 
zweimal im Jahr. Sie ist von der Dekanatsjugend-
leiterin oder dem Dekanatsjugendleiter mindestens 
eine Woche vorher einzuberufen. Die Dekanatsju-
gendleitung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Abschnitt 5: Bistumsebene

§ 8 Bistumsjugendvollversammlung
1. Oberstes beschließendes Organ auf Bistumsebe-
ne ist die Bistumsjugendvollversammlung. Sie tagt 
alle zwei Jahre, und trifft im Rahmen dieser Ord-
nung und der Geschäftsordnung (§ 13) die grundle-
genden Entscheidungen. 
2. Insbesondere sind ihr folgende Aufgaben vorbe-
halten: 
− Festlegung der inhaltlichen Arbeit auf Bistums-
ebene; 
− Änderung dieser Ordnung (§ 15); 
− Entgegennahme der Berichte der Bistumsju-
gendleitung und der Dekanatsjugendleitungen so-
wie des Kassenberichtes; 
− Entlastung der Bistumsjugendleitung; 
− Wahl der Bistumsjugendleitung.
3. Auf Antrag von fünf Gemeindejugendvollver-
sammlungen oder zwei Dekanatsjugendleitungen 
oder auf Beschluss der Bistumsjugendleitung ist 
eine außerordentliche Bistumsjugendvollversamm-
lung einzuberufen. 
4. Zur Bistumsjugendvollversammlung gehören 
stimmberechtigt alle Mitglieder des baj. Das passi-
ve Wahlrecht ist an ein Mindestalter von 18 Jahren 
für die Bistumsjugendleiterin oder den Bistums-
jugendleiter und 16 Jahren für die Schriftführerin 
oder den Schriftführer gebunden. 
5. Der Bistumsjugendvollversammlung gehören be-
ratend an: 
− die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistums-
jugendseelsorger;
− die Bischöfin oder der Bischof; 
− eine Vertreterin oder ein Vertreter der Synodal-
vertretung. 
6. Anträge können vor und während der Versamm-
lung eingebracht werden. Die Bistumsjugendvoll-
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versammlung wählt und beschließt mit absoluter 
Mehrheit. Änderungen dieser Ordnung bedürfen 
der Zweidrittelmehrheit. 

§ 9 Bistumsjugendleitung
1. Die Bistumsjugendleitung wird von der Bistums-
jugendvollversammlung für zwei Jahre gewählt. Sie 
leitet zwischen den Bistumsjugendvollversamm-
lungen im Rahmen der Beschlüsse der Bistumsju-
gendvollversammlung die Arbeit des baj. 
2. Ihre Aufgaben sind: 
− Ausführung der Beschlüsse der Bistumsjugend-
vollversammlung; 
− Förderung und Koordination der Jugendarbeit in 
den Dekanaten; 
− Förderung und Koordination der Jugendarbeit in 
den Gemeinden; 
− Organisation von thematischen Wochenenden 
und Freizeiten; 
− Organisation von Bildungsangeboten; 
− Organisation oder Vermittlung von Gruppenlei-
tungsausbildungen; 
− Vertretung nach innen und außen; 
− Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
mit der Internationalen Alt-Katholischen Jugend 
(IAKJ/IOCY) und mit der anglikanischen Jugend. 
3. Der Bistumsjugendleitung gehören an: 
− die Bistumsjugendleiterin oder der Bistumsju-
gendleiter; 
− die stellvertretende Bistumsjugendleiterin oder 
der stellvertretende Bistumsjugendleiter; 
− die Schriftführerin oder der Schriftführer. 
Von Amts wegen gehören der Bistumsjugendlei-
tung als gleichberechtigte Mitglieder an: 
− die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistums-
jugendseelsorger;
− die Auslandskontaktpersonen. 
Gibt es mehrere Auslandskontaktpersonen, so 
haben diese in der Bistumsjugendleitung nur eine 
Stimme. 
4. Die Bischöfin oder der Bischof kann eine vakan-
te Funktion mit Zustimmung der Bistumsjugend-
seelsorgerin oder dem Bistumsjugendseelsorger 
kommissarisch besetzen. 
5. Die Bistumsjugendleitung tagt mindestens zwei-
mal im Jahr. Sie ist von der Bistumsjugendleiterin 
oder dem Bistumsjugendleiter mindestens 14 Tage 
vorher einzuberufen. Die Bistumsjugendleitung ist 

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. 

§10 Bistumsjugendseelsorgerin bzw. 
Bistumsjugendseelsorger
Der Synodenbeschluss mit seinen Modifikationen 
über die Bistumsjugendseelsorgerin oder den Bis-
tumsjugendseelsorger ist Bestandteil dieser Ord-
nung.

§ 11 Kassenführung
Die Kassenführung des baj auf Bistumsebene ob-
liegt dem Bischöflichen Ordinariat.

§ 12 Auslandskontaktpersonen
1. Nach vorheriger Ausschreibung der Funktion 
werden eine oder mehrere Auslandskontaktperso-
nen durch die Bistumsjugendleitung für zwei Jahre 
gewählt. Die Bewerberinnen oder Bewerber sollten 
die erforderliche Eignung aufweisen. 
2. Die Auslandskontaktpersonen vertreten den baj 
auf internationaler Ebene. 

§ 13 Geschäftsordnung
Nähere Bestimmungen zu den Aufgaben der ein-
zelnen Organe des baj und ihrer Arbeitsweise er-
geben sich aus der Geschäftsordnung, die durch 
Beschluss der Bistumsjugendleitung nach Zustim-
mung von Bischöfin oder Bischof und Synodalver-
tretung in Kraft tritt. 

Abschnitt 6: Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

§ 14 Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt nach Zustimmung von Bi-
schof und Synodalvertretung in Kraft. Die vor-
hergehende Satzung für die Jugendarbeit ist somit 
aufgehoben. 

§ 15 Änderungen
Änderungen dieser Ordnung treten erst nach Zu-
stimmung von Bischöfin oder Bischof und Syno-
dalvertretung in Kraft. 
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Geschäftsordnung für den 
Bund Alt-Katholischer Jugend (baj) 

(Entsprechend § 13 der Ordnung des baj)

Teil 1 beschlossen von der Bistumsjugendleitung 
am 01.11.1996 in München, genehmigt von Bischof 
und Synodalvertretung am 09.11.1996. 
Teil 2 beschlossen von der Bistumsjugendleitung 
am 04.07.1997 in Berlin, genehmigt von Bischof 
und Synodalvertretung am 20.09.1997.
Modifiziert von der Bistumsjugendvollversamm-
lung am 4. Oktober 2014 in Mainz, genehmigt von 
Bischof und Synodalvertretung in der 416. Sitzung 
am 5./6. Dezember 2014.

§ 1 Bistumsjugendleitung
Die Bistumsjugendleitung führt die laufenden 
Geschäfte des baj auf Bistumsebene. Dabei ist eine 
sinnvolle Aufgabenverteilung vorzunehmen. 
Die Bistumsjugendleiterin oder der Bistumsju-
gendleiter vertritt den baj gegenüber dem Bistum 
und nach außen, und leitet die Sitzungen der Bis-
tumsjugendleitung und Bistumsjugendvollver-
sammlungen. 
Die stellvertretende Bistumsjugendleiterin oder der 
stellvertretende Bistumsjugendleiter übernimmt 
die Aufgaben der Bistumsjugendleiterin oder des 
Bistumsjugendleiters bei deren oder dessen Verhin-
derung, und pflegt außerdem den Kontakt zu den 
Kindern und Jugendlichen in den keinem Dekanat 
angeschlossenen Gebieten. 
Die Schriftführerin oder der Schriftführer fertigt 
die Protokolle und schickt diese innerhalb von vier 
Wochen den Mitgliedern der Bistumsjugendlei-
tung, den Dekanatsjugendleitungen und der Bi-
schöfin oder dem Bischof zu. Sie oder er bewahrt 
ferner Durchschläge aller wichtigen Schriftstücke 
auf und führt ein Adressenverzeichnis. 
Einladungen zu Sitzungen der Bistumsjugendlei-
tung müssen den Mitgliedern spätestens 14 Tage 
vorher schriftlich unter Angabe der geplanten Ta-
gesordnung bekanntgegeben werden. 
Die Ergebnisse der Sitzungen sind zu protokollie-
ren.

§ 2 Bistumsjugendvollversammlung
Die Bistumsjugendvollversammlung wählt die 
Mitglieder der Bistumsjugendleitung. Die Wahl 
der Bistumsjugendleitung erfolgt in separaten Vor-
gängen für jede zu besetzende Funktion in der in 
der Satzung genannten Reihenfolge. Mitglieder 
einer Dekanatsjugendleitung sind in die Bistumsju-
gendleitung wählbar. 
Die Bistumsjugendvollversammlung kann ferner 
über Anträge und Resolutionen abstimmen. 
Einladungen zur Bistumsjugendvollversammlung 
müssen den Jugendlichen des Bistums spätestens 
vier Wochen vorher durch Mitteilung an die Pfarr-
ämter und Veröffentlichung in der Kirchenzeitung 
unter Angabe der geplanten Tagesordnung be-
kanntgegeben werden. 
Die Ergebnisse der Bistumsjugendvollversamm-
lung sind zu protokollieren. 

§ 3 Dekanatsjugendleitung
Die Bestimmungen zur Bistumsjugendleitung 
(§ 1) gelten sinngemäß für die Dekanatsjugendlei-
tungen. 

§ 4 Dekanatsjugendvollversammlung
Die Bestimmungen zur Bistumsjugendvollver-
sammlung (§ 2) gelten sinngemäß für die Dekanats-
jugendvollversammlungen.

§ 5 Auslandskontaktperson
Die Auslandskontaktperson vertritt den baj auf 
internationaler Ebene, insbesondere gegenüber 
anderen alt-katholischen und anglikanischen Ju-
gendverbänden. Sie ist dabei an die Beschlüsse der 
Bistumsjugendleitung gebunden und hat diese re-
gelmäßig über ihre Arbeit zu informieren. 
Die Auslandskontaktperson wird von der Bistums-
jugendleitung für zwei Jahre gewählt. Es können 
mehrere Auslandskontaktpersonen gewählt wer-
den. In diesem Fall ist eine sinnvolle Aufgabenver-
teilung vorzunehmen.

§ 6 Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die 
absolute Mehrheit der Stimmen. Kommt eine 
absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nicht zu-
stande, wird im zweiten Wahlgang eine Stichwahl 
durchgeführt. Kommt eine absolute Mehrheit auch 
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dabei nicht zustande, genügt im dritten Wahlgang 
eine einfache Mehrheit. Abgestimmt wird durch 
Handzeichen. Bei Wahlen und auf Antrag einer 
der anwesenden stimmberechtigten Personen wird 
geheim abgestimmt. 

Beschluss 
über die Bistumsjugendseelsorgerin 
oder den Bistumsjugendseelsorger 
des Katholischen Bistums 
der Alt-Katholiken in Deutschland 

Beschlossen von der 46. Ordentlichen Bistums-
synode 1981 (AKBl. 1/1982); Abschnitte 2 und 3 
geändert sowie Abschnitt 5 eingefügt von der 53. 
Ordentlichen Bistumssynode 1997 (AKBl. 2/1997). 
Abschnitt 1 Satz 2 sowie Abschnitt 3 Satz 3 redakti-
onell angepasst an die Änderung der Ordnung des 
baj. 
Modifiziert und beschlossen von der Bistumsju-
gendvollversammlung am 04. Oktober 2014 in 
Mainz, in Kraft gesetzt von Bischof und Synodal-
vertretung in der 416. Sitzung am 5./6. Dezember 
2014.

(1) Amt
Die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistums-
jugendseelsorger ist Beauftragte oder Beauftragter 
und Kontaktperson der Bischöfin oder des Bischofs 
und der Synodalvertretung für die Jugendlichen 
im Katholischen Bistum der Alt-Katholiken in 
Deutschland. Als solche oder solcher ist sie oder er 
gleichberechtigtes Mitglied der Bistumsjugendlei-
tung. Fachliche Qualifikation und Erfahrung mit 
Jugendarbeit sind Voraussetzung für diese Aufgabe.

(2) Aufgabenbereich
Die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistums-
jugendseelsorger ist Mitglied der Bistumsjugend-
leitung. Dazu nimmt sie oder er an den Sitzungen 
der Bistumsjugendleitung teil und steht den Ju-
gendleiterinnen oder Jugendleitern bei Problemen 
beratend und unterstützend zur Seite. Bistums-
jugendseelsorgerin oder Bistumsjugendseelsorger 

und Bistumsjugendleitung sind gemeinsam für alle 
überregionalen Jugendaktivitäten verantwortlich, 
insbesondere für Jugendfahrten und Jugendfrei-
zeiten. Wenn es keine funktionsfähige Bistums-
jugendleitung gibt, leitet die Bistumsjugendseel-
sorgerin oder der Bistumsjugendseelsorger die 
überregionale Jugendarbeit. 
Die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistums-
jugendseelsorger sorgt dafür, dass die Anliegen der 
kirchlichen Gremien in der Bistumsjugendleitung 
sowie die Anliegen der Bistumsjugendleitung in 
den kirchlichen Gremien angemessen vertreten 
werden. Die Bistumsjugendseelsorgerin oder der 
Bistumsjugendseelsorger bemüht sich, als Ver-
trauensperson und Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner für die Anliegen der Jugendlichen 
im Bistum, insbesondere bei übergemeindlichen 
Jugendaktivitäten, zur Verfügung zu stehen. Sie 
oder er ergänzt so die Jugendseelsorge in den Ge-
meinden, ohne sie zu verdrängen oder zu ersetzen. 
Die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistumsju-
gendseelsorger gehört der Geistlichkeit an. 

(3) Einsetzungsmodus und Amtszeit
Die Bistumsjugendseelsorgerin oder der Bistums-
jugendseelsorger wird jeweils drei Monate nach 
Ablauf jeder Ordentlichen Bistumssynode von 
Bischöfin oder Bischof und Synodalvertretung er-
nannt. Wiederernennung ist möglich. Die Bistums-
jugendleitung kann bis zur Synode Kandidatinnen 
oder Kandidaten vorschlagen. Die Ernennung der 
von Bischöfin oder Bischof und Synodalvertre-
tung vorgesehenen Person erfolgt, falls nicht die 
Bistumsjugendleitung sie nach ihrer Befragung 
mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder abgelehnt 
hat. An der entsprechenden Abstimmung nimmt 
die bisherige Bistumsjugendseelsorgerin oder der 
bisherige Bistumsjugendseelsorger nicht teil. Die 
Bistumsjugendleitung muss ihre Entscheidung 
schriftlich begründen. Eine spätere Ablehnung ist 
nicht mehr möglich. Es können im Einvernehmen 
von Bischöfin oder Bischof, Synodalvertretung und 
Bistumsjugendleitung auch mehrere Referentinnen 
oder Referenten bestimmt werden. 

(4) Vorzeitige Erledigung des Amtes
Legt eine Bistumsjugendseelsorgerin oder ein Bis-
tumsjugendseelsorger vorzeitig ihr oder sein Amt 
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nieder oder kann sie oder er es aus persönlichen 
Gründen nicht mehr wahrnehmen, sollen Bischö-
fin oder Bischof und Synodalvertretung möglichst 
sofort eine vorläufige Vertreterin oder einen vor-
läufigen Vertreter bestimmen. Eine Neuernennung 
hat spätestens drei Monate danach gemäß dem 
Einsetzungsmodus unter (3) zu erfolgen und gilt 
nur für die Zeit bis drei Monate nach Ablauf der 
nächsten Ordentlichen Bistumssynode. Die Wie-
derernennung ist möglich. 

(5) Änderungen
Änderungen dieser Ordnung treten nach Zustim-
mung von Bischöfin oder Bischof und Synodalver-
tretung in Kraft.
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Ordnung für die Landessynode 
der Alt-Katholischen Kirche 
in Baden-Württemberg − 2009 − (OLSy)

Die Landessynode

§ 1
Die Bischöfin oder der Bischof und die Synodal-
vertretung des Katholischen Bistums der Alt-Ka-
tholiken in Deutschland übertragen gemäß 
§§ 107-110 der Synodal- und Gemeindeordnung die 
Wahrnehmung der gemeinsamen Angelegenheiten 
des im Land Baden-Württemberg gelegenen Teils 
des Bistums der „Landessynode der Alt-Katho-
lischen Kirche in Baden-Württemberg“. Ebenso 
übertragen ihr die alt-katholischen Gemeinden in 
Baden-Württemberg ihre gesamtkirchliche Vertre-
tung sowie die Sorge für die gemeinsamen Angele-
genheiten.

Für die Landessynodalordnung gelten gemäß § 110 
SGO folgende Grundsätze:
Die Landessynode ist zuständig für
a) die Wahl des Landessynodalrats (LSR), der 
Rechnerin oder des Rechners und der Rechnungs-
prüferinnen oder Rechnungsprüfer;
b) die Entgegennahme der Jahresrechnungen seit 
der letzten Landessynode und die Entlastung des 
Landessynodalrates;
c) Fragen der Festigung und Förderung ihrer Orga-
nisation innerhalb des Landes; dies sind insbeson-
dere Anträge zur Gründung neuer Seelsorgestellen, 
Begrenzung der Pfarramtsbezirke und Verteilung 
der Diaspora; ferner Öffentlichkeitsarbeit, Besor-
gung von Mitteln für Landeszwecke und derglei-
chen;
d) die Begutachtung der ihr von der Bischöfin oder 
dem Bischof, der Bistums-Synode oder der Syno-
dalvertretung vorgelegten Fragen;
e) die Feststellung von Anträgen und Berichten an 
die Bistums-Synode und gegebenenfalls die Durch-
führung ihrer Beschlüsse innerhalb des Landes;
f) die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen 
Seelsorgern und Gemeinden, die nicht geistliche 
Amtsführung betreffen, im ersten Rechtsgang;
g) die Entscheidung über Beschwerden gegen Kir-
chenvorstände im ersten Rechtsgang, die Entschei-

dung über Beschwerden gegen den Landessynodal-
rat.
h) Die Beschlussfassung über die Erhebung der Kir-
chensteuer.

§ 2
Mitglieder der Landessynode sind:
1. die Bischöfin oder der Bischof oder ihre Stellver-
treterin oder sein Stellvertreter
2. der Landessynodalrat;
3. die Mitglieder der Geistlichkeit, die im Land 
Baden-Württemberg Seelsorgedienst als Pfarrerin 
oder Pfarrer, Pfarrverweserin oder Pfarrverweser, 
Pfarrvikarin oder Pfarrvikar oder Pfarrdiakonin 
oder Pfarrdiakon mit bestandenem Pfarrexamen 
(siehe § 64 Satz 1 SGO) ausüben; 
4. zwei Delegierte der Geistlichen mit Zivilberuf, 
die im Land Baden-Württemberg Seelsorgedienste 
ausüben.
5. die gewählten Abgeordneten der Gemeinden;
6. die Rechnerin oder der Rechner, jedoch nur mit 
beratender Stimme.

§ 3
Jede Gemeinde wählt auf angefangene 150 ihrer 
Mitglieder eine Abgeordnete oder einen Abge-
ordneten und eine Ersatzabgeordnete oder einen 
Ersatzabgeordneten. Wählbar ist, wer in den Kir-
chenvorstand gewählt werden kann. Für die Be-
messung der Seelenzahl ist der Seelsorgebericht 
über das der Wahl vorangegangene Kalenderjahr 
maßgebend. Für die Wahl gelten die entsprechen-
den Bestimmungen der SGO über die Wahl der 
Kirchenvorstände. (§ 48 und 49 SGO) 

§ 4
1. Die ordentliche Landessynode tritt alle drei Jahre 
zusammen.
2. Eine außerordentliche Landessynode kann der 
Landessynodalrat jederzeit einberufen. Er muss sie 
einberufen auf Antrag von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder des Landessynodalrats oder von 
mindestens sechs Gemeinden, deren Antrag von 
den Gemeindeversammlungen beschlossen ist (ent-
sprechend § 6 Abs. 2 SGO).
3. Die Verhandlungen sind, sofern nicht ausdrück-
lich anders beschlossen wird, öffentlich.
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§ 5
1. Ort und Zeit der Landessynode bestimmt der 
Landessynodalrat im Einvernehmen mit dem Kir-
chenvorstand des Tagungsortes. Drei Monate vor 
Zusammentritt der Landessynode sind die Bischö-
fin oder der Bischof, die geistlichen Mitglieder im 
Sinne des § 2, 3 und 4 und die Gemeinden schrift-
lich einzuladen.
2. Innerhalb der folgenden sechs Wochen sind die 
Wahlen der Abgeordneten durchzuführen.
3. Die Abgeordneten und Ersatzabgeordneten der 
Landessynode müssen sechs Wochen vor der Lan-
dessynode vom Pfarramt der oder dem Vorsitzen-
den des Landessynodalrats benannt werden.

§ 6
Die Tagesordnung einer ordentlichen Landessyno-
de enthält folgende Punkte:
1. Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder durch den Landessynodalrat;
2. Bestellung zweier Schriftführerinnen oder 
Schriftführer für das Protokoll der Landessynode 
und einer Tagungsleiterin oder eines Tagungslei-
ters;
3. Berichte des Landessynodalrates und der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer;
4. Entlastung des Landessynodalrats;
5. Wahl der Wahlleiterin oder des Wahlleiters und 
zweier Stimmzählerinnen oder Stimmzähler;
6. Wahl der oder des Vorsitzenden des Landessyn-
odalrats;
7. Wahl der übrigen Mitglieder des Landessynodal-
rats;
8. Wahl einer oder eines Geistlichen und zweier 
Laien als Ersatzmitglieder des Landessynodalrats;
9. Wahl der Rechnerin oder des Rechners und der 
Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer;
10. Anträge.

§ 7
Antragsberechtigt sind die Bischöfin oder der Bi-
schof, der Landessynodalrat, die jeweiligen Deka-
natspastoralkonferenzen sowie die Gemeinden. 
Anträge müssen mit Begründung spätestens fünf 
Wochen vor der Synode bei der oder dem Vorsit-
zenden des Landessynodalrats eingehen. Diese oder 
dieser stellt sie spätestens drei Wochen vor der Syno-
de der Bischöfin oder dem Bischof, den Geistlichen, 

den Kirchenvorständen und den Abgeordneten der 
Gemeinden mit der Tagesordnung sowie weiteren 
für die Verhandlung notwendigen Unterlagen zu.

§ 8
1. Die Landessynode ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind; 
bei Beschlussunfähigkeit gilt § 56 Abs. 1 SGO ent-
sprechend.
2. Die Landessynode entscheidet mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
3. Beschlüsse über Änderung der Landessynoda-
lordnung bedürfen einer 2/3 Mehrheit und der 
Genehmigung durch die Synodalvertretung. Sie 
werden im Amtlichen Kirchenblatt des Bistums 
verkündet.

§ 9
1. Vor Beginn der Verhandlungen der Landessyno-
de werden die Vollmachten der Synodalen geprüft, 
und es wird die Anwesenheitsliste erstellt.
2. Über die Verhandlung der Landessynode wird 
von den Schriftführerinnen oder Schriftführern 
ein Protokoll angefertigt. Dieses wird in der konsti-
tuierenden Sitzung, wozu mindestens eine Schrift-
führerin oder ein Schriftführer des Protokolls der 
Landessynode anwesend sein muss, durch den Lan-
dessynodalrat genehmigt und danach allen Syno-
dalen zugeschickt.

§ 10
Die Landessynode wählt eine Wahlleiterin oder 
einen Wahlleiter und zwei Stimmenzählerinnen 
oder Stimmenzähler. Sie nehmen die Wahlvor-
schläge entgegen. Die oder der Vorsitzende des 
Landessynodalrats benötigt im ersten Wahlgang 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. 
Die übrigen Mitglieder des Landessynodalrats, die 
Rechnerin oder der Rechner und die Rechnungs-
prüferinnen oder Rechnungsprüfer werden mit 
einfacher Mehrheit gewählt.

§ 11
1. Die Kosten der Landessynode und die Reisekos-
ten des Landessynodalrats und der Rechnungsprü-
ferinnen oder Rechnungsprüfer trägt die Landessy-
nodalkasse.
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2. Die Reisekosten der Geistlichen und der gewähl-
ten Abgeordneten tragen die Gemeinden.

Der Landessynodalrat

§ 12
1. Der Landessynodalrat ist die ständige Vertretung 
der Landessynode. Er besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, ihrem oder seinem Stellvertreter und 
drei weiteren Mitgliedern.
2. Von diesen fünf Mitgliedern müssen zwei Geist-
liche und drei Laien sein. Bei der Wahl sollen die 
Regionen des Landes entsprechend berücksichtigt 
werden. Aus einer Gemeinde kann nur jeweils ein 
Mitglied dem LSR angehören.
3. Bei seiner ersten Sitzung wählt der Landessyno-
dalrat aus seiner Mitte die stellvertretende Vorsit-
zende oder den stellvertretenden Vorsitzenden.
4. Die Rechnerin oder der Rechner nimmt an den 
Sitzungen des Landessynodalrats mit beratender 
Stimme teil.

§ 13
Wenn ein Mitglied des Landessynodalrats aus-
scheidet, rückt ein Ersatzmitglied nach. Sind keine 
Ersatzleute mehr vorhanden, wählt der Landessy-
nodalrat Mitglieder hinzu. Bei Ausscheiden der 
Rechnerin oder des Rechners beauftragt der Lan-
dessynodalrat kommissarisch eine Nachfolgerin 
oder einen Nachfolger bis zur nächsten Landessy-
node.

§ 14
Die Aufgaben des Landessynodalrats sind:
1. ständige Vertretung der Landessynode;
2. Einberufung der Landessynode;
3. Durchführung der Beschlüsse der Landessynode;
4. Erstellung eines Haushaltsplanes, die Vorlage 
der Jahresrechnung und die Verwaltung des kirch-
lichen Vermögens im Rahmen der geltenden Be-
stimmungen;
5. Beschluss über die Erhebung von Kirchensteuer 
aus Lohn- und Einkommensteuer, aus den Steuern 
aus geringfügigen Beschäftigungen und der Kapi-
talertragssteuer.
6. Entscheidung von Streitfällen zwischen Geistli-
chen und Gemeinden, soweit sie nicht die geistliche 
Amtsführung betreffen, im ersten Rechtsgang;

7. Vorschläge an die Bischöfin oder den Bischof 
über Änderung der Pfarrbezirke und über Einrich-
tung neuer Seelsorgestellen;
8. Öffentlichkeitsarbeit.

§ 15
1. Der Landessynodalrat als ständige Vertretung der 
Landessynode wird gerichtlich und außergericht-
lich durch seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzen-
den vertreten. Diese oder dieser leitet die Landes-
synode (§ 9 SGO entsprechend), beruft und leitet 
die Sitzungen des LSR. Der Wohnort der oder des 
Vorsitzenden ist zugleich Sitz des Landessynodalra-
tes und Gerichtsstand.
2. Der Landessynodalrat soll mindestens zweimal 
im Jahr tagen.
3. Die Niederschrift über die Sitzungen des Lan-
dessynodalrats werden der Bischöfin oder dem Bi-
schof, den Mitgliedern des LSR, den Dekaninnen 
oder Dekanen und der Rechnerin oder dem Rech-
ner innerhalb von vier Wochen zugestellt.

§ 16
Die oder der Vorsitzende des Landessynodalrats 
ist bei Abwesenheit von mehr als zehn Tagen ver-
pflichtet, die Stellvertreterin oder den Stellvertreter 
mit den Geschäften zu beauftragen. Sind beide zu 
gleicher Zeit abwesend oder verhindert, so hat die 
oder der Vorsitzende ein anderes Mitglied des LSR 
schriftlich zu bevollmächtigen.

§ 17
Bischöfin oder Bischof und Landessynodalrat sind 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung min-
destens zwei Wochen zuvor zu den ordentlichen 
Sitzungen einzuladen. Der Landessynodalrat ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend sind. Er fasst die Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit. In Fällen, die die oder der 
Vorsitzende für dringlich erklärt, ist die schriftliche 
Abstimmung zulässig, wenn kein Widerspruch da-
gegen erhoben wird.

§ 18
1. Die Landessynodalkasse wird von der Rechnerin 
oder dem Rechner geführt, die oder der auf Wei-
sung des Landessynodalrats bzw. der oder des Vor-
sitzenden des LSR tätig wird.
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2. Die Geschäftskosten trägt die Landessynodal-
kasse.
3. Die Mitglieder des Landessynodalrats erhalten 
bei Teilnahme an den Sitzungen Reisekosten und 
Tagegeld vergütet.

Geschäftsordnung der Landessynode

§ 19
Der Landessynodalrat stellt zu Beginn durch eines 
seiner Mitglieder die Reihenfolge fest, in der die 
Beratungsgegenstände zur Verhandlung gelangen.

§ 20
Schriftlich eingereichte und von wenigstens sechs 
Mitgliedern unterzeichnete Abänderungsvorschlä-
ge und Zusätze zu den Vorlagen werden mit dem 
betreffenden Gegenstand gleichzeitig zur Beratung 
gestellt.

§ 21
Jedes Mitglied kann bei der Beratung selbst eine 
Abänderung oder einen Zusatz beantragen. Es hat 
diesen Antrag schriftlich und mit seinem Namen 
unterzeichnet einer Schriftführerin oder einem 
Schriftführer (§ 6,2 OLSy) zu überreichen. Die 
oder der Vorsitzende hat dann zunächst die Un-
terstützungsfrage zu stellen. Wird der Antrag von 
wenigstens sechs Mitgliedern unterstützt, so wird 
der Antrag zur Beratung zugelassen, und die An-
tragstellerin oder der Antragsteller erhält das Wort 
zur Begründung.

§ 22
Der Landessynodalrat hat für jede Vorlage eine 
Berichterstatterin oder einen Berichterstatter zu er-
nennen. Diese oder dieser hat, wenn die Vorlage an 
die Reihe kommt, das Wort, nachdem die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller ihren oder seinen 
Antrag vorgebracht und begründet hat.

§ 23
Ist eine Frage vom Landessynodalrat oder von der 
Synode an einen Ausschuss von Fachleuten oder an 
eine einzelne Person zur Begutachtung überwiesen, 
so wird die Beratung mit der Berichterstattung die-
ser Person bzw. der oder des vom Ausschuss bestell-
ten Berichterstatterin oder Berichterstatters und 

Gegenberichterstatterin oder Gegenberichterstat-
ters eröffnet.

§ 24
Über die Trennung der Erörterung in eine allge-
meine und eine besondere entscheidet auf Vor-
schlag der oder des Vorsitzenden die Synode.

§ 25
Wer über den zur Beratung gestellten Gegenstand 
reden will, hat sich mündlich oder schriftlich bei ei-
ner Schriftführerin oder einem Schriftführer (§ 6,2 
OLSy) zum Wort zu melden und zugleich anzuge-
ben, ob sie oder er für oder gegen den betreffenden 
Antrag sprechen will. Die Schriftführerin oder der 
Schriftführer hat die angemeldeten Rednerinnen 
oder Redner in der Reihenfolge ihrer Anmeldung 
aufzuzeichnen und die oder der Vorsitzende ihnen 
nach dieser Reihenfolge möglichst abwechselnd 
einer Person gegen, einer für das Wort zu erteilen.

§ 26
In der allgemeinen Erörterung sowohl wie in jeder 
besonderen kann ein Mitglied nur einmal das Wort 
ergreifen. Zur Berichtigung bestimmt bezeichneter 
Tatsachen kann einer Rednerin oder einem Redner 
von der oder dem Vorsitzenden noch einmal das 
Wort erteilt werden, zur Beteiligung an der Erörte-
rung nur mit vorheriger Genehmigung der Synode.

§ 27
Die oder der Vorsitzende darf, um tatsächliche Mit-
teilungen und Berichte zu machen, welche die Be-
ratung zu fördern geeignet sind, jederzeit, nachdem 
eine Rednerin oder ein Redner zu Ende gesprochen 
hat, das Wort ergreifen. Zu demselben Zweck kann 
auch die Berichterstatterin oder der Berichterstat-
ter des Landessynodalrates (§ 22) oder eines Aus-
schusses (§ 23) jederzeit das Wort erhalten, jedoch 
nicht mehr als dreimal während der Beratung über 
einen Abschnitt.

§ 28
Keine Rednerinnen oder Redner, mit Ausnahme 
der Berichterstatterinnen oder Berichterstatter und 
der Antragstellerinnen oder Antragsteller, dürfen 
ohne besondere Erlaubnis der Synode länger als 
zehn Minuten sprechen.
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§ 29
Auf den schriftlichen Antrag von sechs Mitgliedern 
hat die oder der Vorsitzende die Frage zu stellen, ob 
die Erörterung geschlossen werden soll. Die Synode 
entscheidet darüber mit einfacher Mehrheit ohne 
Erörterung. Bleibt die Abstimmung zweifelhaft, so 
ist der Schlussantrag abgelehnt.

§ 30
Zu einer Bemerkung der Geschäftsordnung kann 
jederzeit jedes Mitglied das Wort verlangen, jedoch 
erst, wenn die einzelne Rednerin oder der einzelne 
Redner geendet hat.

§ 31
Ist die Rednerliste erschöpft oder der Schluss der 
Erörterung angenommen (§ 29), so ist den Mitglie-
dern das Wort zu erteilen, welche sich zu einer per-
sönlichen Bemerkung gemeldet haben.

§ 32
Nach dem Schluss der Erörterung können noch 
dasjenige Mitglied, welches den Antrag gestellt 
oder eine Abänderung oder einen Zusatz dazu be-
antragt hat, oder wenn es mehrere Mitglieder sind, 
ein von ihnen zu bestimmendes Mitglied, ferner 
die Berichterstatterin oder der Berichterstatter 
des Landessynodalrates (§ 22) oder die Berichter-
statterin oder der Berichterstatter und die Gegen-
berichterstatterin oder der Gegenberichterstatter 
eines Ausschusses (§ 23) das Wort verlangen. Auch 
die oder der Vorsitzende darf vor der Abstimmung 
noch einmal sprechen.

§ 33
Eine Person, die vom Beratungsgegenstand ab-
schweift, sich unangemessener Ausdrücke bedient 
oder die Redezeit (§ 28) überschreitet, ist von der 
oder dem Vorsitzenden zu erinnern. Beachtet sie 
diese Erinnerung nicht, so ist sie zur Ordnung zu 
rufen. Wird auch der Ordnungsruf nicht beachtet, 
so ist ihr das Wort zu entziehen.

§ 34
Gegen den Ordnungsruf und die Entziehung des 
Wortes kann die Synode angerufen werden. Die 
Synode entscheidet darüber, nachdem die oder der 

Vorsitzende gesprochen hat, ohne weitere Erörte-
rung mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 35
Die Abstimmung geschieht durch Erheben der 
Stimmkarte, in zweifelhaften Fällen durch eine 
von den Schriftführerinnen oder Schriftführern 
vorzunehmende Abzählung. Auf schriftliches Ver-
langen von zehn Mitgliedern ist namentliche Ab-
stimmung vorzunehmen.

§ 36
Das Stimm- und Wahlrecht derjenigen Geistli-
chen und Gemeindeabgeordneten ruht, die selbst 
oder deren Gemeinden länger als ein Jahr mit den 
Leistungen für allgemeine kirchliche Zwecke oder 
mit den amtlich vorgeschriebenen Berichten im 
Rückstand sind, es sei denn, dass der Landessyno-
dalrat ausdrücklich Befreiung oder Aufschub zuge-
standen hat.

§ 37
1) Ist zu dem Beratungsgegenstand ein vorentschei-
dender Antrag eingebracht, so kommt dieser zuerst 
zur Abstimmung.
2) Alle Abänderungsanträge sind in der Reihenfol-
ge zur Abstimmung zu bringen, in der sie sich am 
weitesten von der Fassung des Landessynodalrates 
oder des Ausschusses entfernen. Über beantragte 
Zusätze zu einem Antrag wird vor der Abstim-
mung über den Antrag selbst abgestimmt.

§ 38
Die oder der Vorsitzende gibt vor der Abstimmung 
die Reihenfolge an, in welcher die einzelnen Ab-
stimmungen vorgenommen werden sollen. Wird 
gegen ihren oder seinen Vorschlag eine Einrede 
erhoben, so entscheidet die Synode ohne vorherige 
Erörterung.

§ 39
Bei allen entscheidenden Abstimmungen ist abso-
lute Mehrheit erforderlich (§ 18 SGO)

§ 40
1) Wird ein Beschluss mit einer Mehrheit von we-
niger als zwei Drittel der Stimmen gefasst, so gilt er 
nur dann als endgültig, wenn nicht von der Min-
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derheit oder vom Landessynodalrat auf Grund von 
§ 18 Abs. 2 SGO die Überweisung der Frage an die 
nächste Synode verlangt wird. Dieses Verlangen ist 
entweder von sämtlichen auf der Synode anwesen-
den Mitgliedern des Landessynodalrates oder von 
wenigstens einem Drittel sämtlicher Mitglieder der 
Synode unterzeichnet, der oder dem Vorsitzenden 
zu übergeben und von dieser oder diesem der Syn-
ode mitzuteilen.
2) Ist dieses Verlangen eingebracht, so ist die betref-
fende Frage der nächsten Synode nochmals vorzu-
legen, die dann endgültig entscheidet.

§ 41
Die Nummerierung der Paragraphen, die sich auf 
die SGO beziehen, werden automatisch der gelten-
den SGO angeglichen.

§ 42
Diese Landessynodalordnung für Baden-Würt-
temberg wurde im vorliegenden Wortlaut auf der 
Landessynode in Baden-Baden am 21. März 2009 
beschlossen und am 27. November 2009 von der 
Synodalvertretung des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland genehmigt. Sie ist 
damit in Kraft getreten.
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Ordnung für die Landessynode der 
Alt-Katholischen Kirche in Bayern (2018)

§ 1 Zuständigkeit der Landessynode 
(SGO § 110)
Im Einvernehmen mit dem Bischof und der Sy-
nodalvertretung des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland haben sich die in 
Bayern gelegenen Gemeinden zur „Landessynode 
der Alt-Katholischen Kirche im Freistaat Bayern“ 
zusammengeschlossen zur Wahrnehmung der ge-
meinsamen Angelegenheiten des bayerischen Teils 
des Bistums.
Die Landessynode ist zuständig für:
1. Die Wahl des Landessynodalrates; s.a. SGO § 110, 
Abs. 1;
2. Fragen der Förderung, Festigung und Verbrei-
tung der alt-katholischen Bewegung innerhalb des 
Bundeslandes;
3. Aufbringung und Verwendung von Mitteln für 
Landeszwecke;
4. Anträge an die Bischöfin oder den Bischof und 
die Synodalvertretung auf Gründung neuer Seel-
sorge- und Gottesdienststellen und auf die Vertei-
lung der Diaspora;
5. die Erstellung von Gutachten auf Ersuchen der 
Bischöfin oder des Bischofs, der Bistumssynode 
oder der Synodalvertretung;
6. die Feststellung von Anträgen und Berichten an 
die Bistumssynode und gegebenenfalls die Durch-
führung ihrer Beschlüsse innerhalb des Landes;
7. die Entscheidung über Beschwerden gegen den 
Landessynodalrat. 

§ 2 Mitglieder der Landessynode
1. Die Bischöfin oder der Bischof oder eine von ihr 
oder ihm beauftragte Stellvertretung;
2. der Landessynodalrat;
3. Die Mitglieder der Geistlichkeit, die im Land 
Bayern voll- oder teilzeitlichen Seelsorgedienst aus-
üben sowie drei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Geistlichen im Ehrenamt, die im Land Bayern ei-
nen Seelsorgedienst ausüben;
4. die gewählten Abgeordneten der Gemeinden;
5. die jeweiligen Geschäftsführerinnen oder Ge-
schäftsführer des Kirchensteueramtes und der Lan-
dessynodalkasse, jedoch ohne Stimmrecht. 

§ 3 Zusammenkunft der Landessynode
1. Die ordentliche Landessynode tritt mindestens 
alle vier Jahre zusammen.
2. Eine außerordentliche Landessynode kann der 
Landessynodalrat jederzeit einberufen. Dies muss 
er tun auf Antrag von mindestens einem Drittel des 
Landessynodalrates oder von mindestens vier Kir-
chengemeinden; deren Antrag muss von den Ge-
meindeversammlungen beschlossen worden sein.

§ 4 Einladung und Wahl 
der Abgeordneten zur Landessynode
1. Ort und Zeit der Landessynode bestimmt der 
Landessynodalrat im Einvernehmen mit dem Kir-
chenvorstand des Tagungsortes. Mindestens vier 
Monate vor Zusammentritt der Landessynode sind 
die Bischöfin oder der Bischof, die geistlichen Mit-
glieder im Sinne des § 2 Abs. 3 und die Kirchenge-
meinden schriftlich einzuladen.
2. Die Mitglieder und Ersatzleute der Landessyno-
de müssen mindestens vier Wochen vor der Landes-
synode vom Pfarramt der Gemeinde der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten benannt werden. 

§ 5 Wählbare Abgeordnete (Synodale)
Jede Gemeinde wählt auf je angefangene 200 ihrer 
Mitglieder eine Abgeordnete oder einen Abgeord-
neten und eine Ersatzabgeordnete oder einen Er-
satzabgeordneten. Für die Bemessung der Mitglie-
derzahl ist der Seelsorgebericht über das der Wahl 
vorangegangene Kalenderjahr maßgebend. Die 
Wahl geschieht nach der Wahlordnung für Kir-
chenvorstände und Synodalabgeordnete. Wählbar 
sind Gemeindemitglieder, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und mindestens zwei Jahre einer 
alt-katholischen Ortskirche angehören. 

§ 6 Anträge an die Landessynode
Antragsberechtigt sind die Bischöfin oder der Bi-
schof, der Landessynodalrat, die Geistlichenkon-
ferenz und die Gemeindeversammlungen. Die 
Anträge müssen mit Begründung mindestens acht 
Wochen vor der Synode bei der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landessynodalrates eingehen. 
Diese oder dieser stellt sie sechs Wochen vor der Sy-
node der Bischöfin oder dem Bischof, den Geistli-
chen, allen Vorsitzenden der Kirchenvorstände und 
den bereits benannten Abgeordneten zu. 
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§ 7 Tagesordnung 
der ordentlichen Landessynode
1. Aufstellung der Anwesenheitsliste;
2. Prüfen der Vollmachten der Abgeordneten;
3. Wahl von zwei Schriftführerinnen oder Schrift-
führern und zwei nachweislich qualifizierten Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprüfern; 
4. Vorlage der Berichte des Landessynodalrates;
5. Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten;
6. Wahl der Mitglieder des Landessynodalrates und 
ihrer Ersatzleute;
7. Anträge.

§ 8 Beschlussfähigkeit der Landessynode
1. Die Landessynode ist beschlussfähig, wenn min-
destens drei Fünftel (60 Prozent) ihrer Mitglieder 
anwesend sind.
2. Die Landessynode entscheidet mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
3. Beschlüsse über die Änderung der Landessyno-
dalordnung bedürfen der Genehmigung durch die 
Synodalvertretung und werden im Amtlichen Kir-
chenblatt veröffentlicht. 

§ 9 Niederschrift der Landessynode
Die Niederschrift über die Beschlüsse der Lan-
dessynode wird von den Schriftführerinnen oder 
Schriftführern noch während der Synode angefer-
tigt und von ihnen unterschrieben. Die Nieder-
schrift wird der Bischöfin oder dem Bischof, den 
Geistlichen (§ 2 Abs. 3), den Synodalen, den Mit-
gliedern des Landessynodalrates, allen Vorsitzen-
den der Kirchenvorstände, dem Kirchensteueramt 
und der Landessynodalkasse innerhalb von acht 
Wochen zugestellt. 

§ 10 Kostenregelung
Die Kosten der Landessynode, die Reisekosten 
des Landessynodalrates und der Geistlichen nach 
§ 2, Abs. 3, trägt die Landessynodalkasse. Die Rei-
sekosten der gewählten Abgeordneten tragen die 
Gemeinden.

§ 11 Ständige Vertretung der Landessynode
1. Die ständige Vertretung der Landessynode ist der 
von ihr gewählte Landessynodalrat.
2. Der Landessynodalrat besteht aus der Präsiden-

tin oder dem Präsidenten und sechs gewählten Mit-
gliedern.
3. Der Landessynodalrat veröffentlicht mit der Ein-
ladung zur ordentlichen Landessynode eine erste 
Vorschlagsliste mit maximal sechs Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Landessynodalrat und 
einen gesonderten Vorschlag für eine Kandidatin 
oder einen Kandidaten zur Wahl als Präsidentin 
oder Präsidenten des Landessynodalrats.
4. Alle Gemeindeversammlungen können maxi-
mal je zwei weitere Kandidatinnen oder Kandida-
ten für den Landessynodalrat und eine Kandidatin 
oder einen Kandidaten für das Amt der Präsidentin 
oder des Präsidenten vorschlagen.
5. Die Landessynode wählt aus den Kandidatinnen 
oder Kandidaten sechs Mitglieder für den Landes-
synodalrat.
6.  Die Landessynode wählt aus den dann verblei-
benden Kandidatinnen oder Kandidaten drei Er-
satzleute zum Nachrücken in der Reihenfolge der 
auf sie entfallenen Stimmen.

§ 12 Wahl der Präsidentin 
oder des Präsidenten
Die Landessynode wählt aus den vorgeschlagenen 
Kandidatinnen oder Kandidaten die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Landessynodalrats. Die 
Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten erfolgt 
im ersten und zweiten Wahlgang mit absoluter 
Mehrheit, ab dem dritten Wahlgang reicht die re-
lative Mehrheit der Stimmen aus.

§ 13 Mitglieder des Landessynodalrates
1. Scheidet ein Mitglied aus, so rückt das Ersatzmit-
glied mit dem höchsten Stimmenergebnis nach.
2. Der Landessynodalrat wählt aus seiner Mitte die 
Stellvertreterin oder den Stellvertreter der Präsiden-
tin oder des Präsidenten.
3. Bei vorzeitigem Ausscheiden der Präsidentin 
oder des Präsidenten wählt der Landessynodalrat 
eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger; ebenso 
verfährt er bei vorzeitigem Ausscheiden der Rech-
nungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer. 

§ 14 Aufgaben des Landessynodalrates 
1. Ständige Vertretung der Landessynode;
2. Einberufung der Landessynode;
3. Durchführung der Beschlüsse der Landessynode;           
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4. Verwaltung des kirchlichen Vermögens im Rah-
men der geltenden Bestimmungen;
5. Jährliche Prüfung der Jahresabschlüsse und 
Haushaltspläne der Gemeinden. 
Die Prüfung erstreckt sich auf Form, Plausibilität, 
Nachhaltigkeit, Auffälligkeiten und Erfüllung fi-
nanzieller Verpflichtungen gegenüber Dritten.
6. Gewähren von Zuschüssen an die Gemeinden, 
kirchlichen Verbände und Projekte;
7. Entscheidung von Streitfällen zwischen Geistli-
chen und Gemeinden, soweit sie nicht die geistliche 
Amtsführung betreffen, im ersten Rechtsgang;
8. Stellungnahme bei Änderung der Pfarrbezirke;
9. Öffentlichkeitsarbeit;
10. Beschluss der Kirchensteuerordnung der 
Alt-Katholischen Kirche im Freistaat Bayern.
11. Vertragliche Beauftragung der Geschäftsführe-
rinnen oder Geschäftsführer des Kirchensteueram-
tes und der Landessynodalkasse unter Festsetzung 
der Rechte und Pflichten.

§ 15 Einladung zu Sitzungen des 
Landessynodalrates, Beschlussfähigkeit
Die Bischöfin oder der Bischof und der Landessy-
nodalrat sind schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung mindestens zwei Wochen zuvor zu den 
ordentlichen Sitzungen einzuladen. 
Der Landessynodalrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend 
sind. In Fällen, die die Präsidentin oder der Präsi-
dent für dringlich erklärt, ist ein Umlaufbeschluss 
möglich. 

§ 16 Innen- und Außenverhältnis 
des Landessynodalrates
1. Der Landessynodalrat wird gerichtlich und au-
ßergerichtlich durch die Präsidentin oder den Prä-
sidenten vertreten.
2. Diese oder dieser leitet die Landessynode, beruft 
und leitet die Sitzungen des Landessynodalrates. 
3. Die Niederschrift über die Sitzungen des Landes-
synodalrates hat die Präsidentin oder der Präsident 
der Bischöfin oder dem Bischof, jedem Mitglied 
des Landessynodalrates, dem Kirchensteueramt 
und der Landessynodalkasse spätestens nach vier 
Wochen zuzustellen. Die nicht vertraulichen Be-
schlüsse werden nach der Sitzung des Landessyn-
odalrates allen Vorsitzenden der Kirchenvorstände 

und Pfarrämtern zugestellt. Dies gilt auch für den 
jährlichen Haushaltsplan sowie die Jahresrechnung 
des Landessynodalrats. 

§ 17 Abwesenheit der Präsidentin 
oder des Präsidenten
Die Präsidentin oder der Präsident ist bei Abwe-
senheit außerhalb Bayerns oder Verhinderung von 
mehr als zehn Tagen Dauer verpflichtet, die Stell-
vertreterin oder den Stellvertreter zu verständigen. 
Sind beide zu gleicher Zeit abwesend oder verhin-
dert, so hat die Präsidentin oder der Präsident ein 
anderes Mitglied des Landessynodalrates schrift-
lich zu bevollmächtigen. 

§ 18 Landessynodalordnung
Die Landessynodalordnung tritt am Tag nach ih-
rer Verkündigung im Amtlichen Kirchenblatt des 
Bistums in Kraft. Diese Landessynodalordnung 
für Bayern wurde im vorliegenden Wortlaut auf 
der Landessynode in München am 9. Juni 2018 be-
schlossen. Die Synodalvertretung hat in ihrer 438. 
Sitzung am 5. Dezember 2018 die vorliegende Ord-
nung für die Landessynode der Alt-Katholischen 
Kirche in Bayern genehmigt.
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Landessynodalordnung 
der Alt-Katholischen Kirche in Hessen

Präambel
Die Bischöfin oder der Bischof und die Synodal-
vertretung des Katholischen Bistums der Alt-Ka-
tholiken in Deutschland übertragen gemäß §§ 107 
bis 110 der Synodal- und Gemeindeordnung die 
Wahrnehmung der gemeinsamen Angelegenheiten 
des im Land Hessen gelegenen Teils des Bistums 
der „Hessischen Alt-Katholischen Landessynode“. 
Ebenso übertragen ihr die hessischen alt-katholi-
schen Gemeinden ihre gemeinsame Vertretung, 
sowie die Sorge für die gemeinsamen Angelegen-
heiten.

§ 1 Zuständigkeit
Gemäß § 110 SGO ist die Landessynode zuständig 
für
1. die Wahl des Landessynodalrates (§ 79 Abs. 3, 
§ 50 Abs. 3 und § 52 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 SGO sind zu 
beachten);
2. Fragen der Förderung, Festigung und Verbrei-
tung der alt-katholischen Bewegung innerhalb des 
Landes Hessen (überörtliche Öffentlichkeitsarbeit 
in Schrifttum, Presse, Rundfunk und Fernsehen) 
in Kooperation mit dem für pastorale Fragen zu-
ständigen Dekanat, das über Hessen hinaus Teile 
weiterer Bundesländer umfasst;
3. Aufbringung und Verwendung von Mitteln für 
Landeszwecke;
4. Anträge an die Synodalvertretung auf Anerken-
nung neuer Gemeinden, Gründung neuer Seelsor-
gestellen und Verteilung der Diaspora;
5. Beratung und Beschluss über die ihr von der Bi-
schöfin oder dem Bischof, von der Bistumssynode 
oder der Synodalvertretung vorgelegten Fragen; die 
Erstellung von Gutachten auf Ersuchen der Bischö-
fin oder des Bischofs, der Synode oder der Synodal-
vertretung;
6. die Feststellung von Anträgen und Berichten an 
die Landessynode und gegebenenfalls die Durch-
führung ihrer Beschlüsse innerhalb des Landes 
Hessen;
7. die Entscheidung über Beschwerden gegen den 
Landessynodalrat oder gegen Kirchenvorstände;
8. die Durchführung und Organisation überört-
licher Veranstaltungen der hessischen alt-katho-

lischen Gemeinden unter Berücksichtigung der 
Dekanatsebene;
9. die Entgegennahme von Berichten des Landes-
synodalrates, der Rechnerin oder des Rechners der 
Landessynodalkasse und der Rechnungsprüferin-
nen oder Rechnungsprüfer sowie deren Entlastung.

§ 2 Mitgliedschaft
Mitglieder der Landessynode sind 
1. die Bischöfin oder der Bischof oder ihre oder sei-
ne Stellvertretung;
2. die Mitglieder des Landessynodalrats;
3. die gewählten Abgeordneten der Gemeinden;
4. die mit der Seelsorge einer alt-katholischen Pfarr-
gemeinde in Hessen beauftragten Geistlichen.
Eine Vertreterin oder ein Vertreter der in Hessen 
oder für eine hessische alt-katholische Gemeinde 
Seelsorgedienst ausübenden Geistlichen mit Zivil-
beruf kann Mitglied der Landessynode sein. Die 
Wahlordnung hierfür wird durch bischöfliche 
Verordnung im Einvernehmen mit dem Landessy-
nodalrat und den hessischen Geistlichen mit Zivil-
beruf erlassen.

§ 3 Abgeordnete
Jede Gemeinde wählt auf je angefangene Drei-
hundert der Mitgliederzahl eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten und mindestens so viele 
Ersatzabgeordnete, wie die Hälfte ihrer Abgeord-
netenzahl ausmacht. Der Landessynodalrat teilt 
jeder Gemeinde spätestens drei Monate vor einer 
Landessynode die auf die Gemeinde nach Maßgabe 
des Seelsorgeberichtes des vorangegangenen Kalen-
derjahres entfallende Zahl ihrer Abgeordneten mit. 
Für die Wählbarkeit gelten die Bestimmungen der 
§§ 8 Abs. 2, 49 SGO.

§ 4 Zeitläufe
1. Die ordentliche Landessynode tritt mindestens 
alle vier Jahre zusammen.
2. Eine außerordentliche Landessynode kann der 
Landessynodalrat jederzeit einberufen. Er muss sie 
einberufen auf Antrag von mindestens der Hälfte 
der Mitglieder des Landessynodalrates oder von 
mindestens zwei Gemeinden, deren Antrag auf 
Einberufung von ihren Gemeindeversammlungen 
beschlossen ist.
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3. Ort und Zeit der Landessynode bestimmt der 
Landessynodalrat im Einvernehmen mit dem Kir-
chenvorstand des Tagungsortes.
4. Acht Wochen vor dem Zusammentritt der Lan-
dessynode sind die Bischöfin oder der Bischof, die 
geistlichen Mitglieder im Sinne des § 2 Abs. 4 und 
5 und die Gemeinden schriftlich einzuladen. Bis 
spätestens sechs Wochen vor der Landessynode 
sind die Wahlen der Abgeordneten durchzufüh-
ren, deren Namen und Anschriften spätestens fünf 
Wochen vor Zusammentritt der Landessynode 
von den Pfarrämtern der oder dem Vorsitzenden 
des Landessynodalrates bekannt gegeben werden 
müssen.
5. Die Landessynode soll mit einem Gottesdienst 
beginnen und außer den Beratungen einen Vortrag 
zu einem aktuellen Thema enthalten. Gottesdienst 
und Vortrag sind öffentlich.

§ 5 Tagesordnung
Die Tagesordnung der Landessynode enthält min-
destens folgende Punkte: 
1. Bestellung zweier Schriftführerinnen oder 
Schriftführer für das Protokoll der Landessynode;
2. Bericht des Landessynodalrates;
3. Berichte der Rechnerin oder des Rechners und 
der Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer;
4. Wahl von vier Vertreterinnen oder Vertretern 
der Gemeinden in den Landessynodalrat, wobei 
möglichst jede Gemeinde mit einer Person vertre-
ten sein sollte;
5. Wahl der Rechnerin oder des Rechners und der 
Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer;
6. Anträge.

§ 6 Anträge
1. Antragsberechtigt sind die Bischöfin oder der 
Bischof, der Landessynodalrat, die Konferenz der 
Geistlichen des Dekanats Hessen, die Kirchenvor-
stände und die Gemeindeversammlungen.
2. Anträge müssen schriftlich mit Begründung 
spätestens vier Wochen vor der Landessynode bei 
der oder dem Vorsitzenden des Landessynodalrates 
eingehen. Diese oder dieser stellt sie spätestens drei 
Wochen vor der Landessynode der Bischöfin oder 
dem Bischof, den Synodalen und den Kirchenvor-
ständen mit der Tagesordnung sowie weiteren für 
die Verhandlung notwendigen Unterlagen zu.

3. Verspätet eingegangene Anträge und Anfra-
gen können von der Landessynode mit Dreivier-
tel-Mehrheit für dringlich erklärt und zur Behand-
lung zugelassen werden. Dies gilt nicht für Anträge 
auf Änderung der Ordnung der Landessynode.

§ 7 Beschlüsse
1. Die Landessynode ist beschlussfähig, wenn min-
destens zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend 
sind; bei Beschlussunfähigkeit gilt § 56 Abs. 1 SGO 
entsprechend.
2. Die Landessynode entscheidet mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Beschlüsse über eine Änderung der Ordnung der 
Landessynode bedürfen der Dreiviertel-Mehrheit 
und Genehmigung durch die Bischöfin oder den 
Bischof und die Synodalvertretung.

§ 8 Regularien
1. Vor Beginn der Verhandlungen der Landessyno-
de werden die Vollmachten der Synodalen geprüft 
und die Anwesenheitsliste erstellt.
2. Über die Verhandlungen der Landessynode wird 
von den Schriftführerinnen oder Schriftführern 
ein Protokoll angefertigt. Dieses wird in der auf die 
konstituierende Sitzung des Landessynodalrates 
folgenden ordentlichen Sitzung, an der mindestens 
eine Schriftführerin oder ein Schriftführer für die-
sen Tagesordnungspunkt teilnimmt, genehmigt 
und allen Synodalen sowie der Bischöfin oder dem 
Bischof und der Synodalvertretung zugeschickt.

§ 9 Verhandlungen
Die Verhandlungen der Landessynode sind öffent-
lich, sofern der Landessynodalrat dieses nicht aus-
drücklich anders beschließt.

§ 10 Landessynodalrat
Der Landessynodalrat ist die ständige Vertretung 
der Landessynode. Er besteht aus den auf Dauer 
mit der Seelsorge einer hessischen Pfarrgemeinde 
beauftragten Geistlichen und den vier von der Sy-
node gewählten Vertreterinnen oder Vertretern der 
Gemeinden sowie der gewählten Rechnerin oder 
dem gewählten Rechner. Die Rechnerin oder der 
Rechner ist beratendes Mitglied.
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§ 11 Wahlen
1. Für die Wahl des Landessynodalrates bestimmt 
die Landessynode eine Wahlleiterin oder einen 
Wahlleiter und zwei Stimmzählerinnen oder 
Stimmzähler. Sie nehmen die Wahlvorschläge ent-
gegen. Die Mitglieder des Landessynodalrats, die 
Rechnerin oder der Rechner und die Rechnungs-
prüferinnen oder Rechnungsprüfer werden mit 
einfacher Mehrheit gewählt.
2. Als Ersatzmitglieder gelten die nicht gewählten 
Kandidatinnen oder Kandidaten in der Reihenfol-
ge der für sie abgegebenen Stimmenzahl.
3. Die Wahl erfolgt geheim.

§ 12 Nachfolgeregelungen
1. Scheidet ein Mitglied des Landessynodalrates 
aus, rückt ein Ersatzmitglied nach. Ist die Zahl der 
Ersatzmitglieder erschöpft, wählt der Landessyno-
dalrat entsprechend Mitglieder hinzu.
2. Bei Ausscheiden der Rechnerin oder des Rech-
ners beauftragt der Landessynodalrat kommissa-
risch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger bis 
zur nächsten Landessynode.

§ 13 Vertretungsberechtigung, 
Sitz des Landessynodalrates
1. Der Landessynodalrat wird gerichtlich und au-
ßergerichtlich durch seine Vorsitzende oder seinen 
Vorsitzenden vertreten. Diese oder dieser leitet die 
Landessynode, beruft die Sitzungen des Landessy-
nodalrates ein und leitet sie. Sitz des Landessyno-
dalrates ist die jeweilige Adresse der oder des Vor-
sitzenden.
2. Der Landessynodalrat tagt mindestens einmal 
im Jahr. Die oder der Vorsitzende lädt zu den Sit-
zungen spätestens vier Wochen vorher unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung und mit Beifügung 
notwendiger Unterlagen ein. 
3. In dringenden Fällen kann im schriftlichen Um-
frageverfahren, ggf. per E-Mail eine Entscheidung 
herbeigeführt werden.
4. Der Landessynodalrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. 
Der Landessynodalrat entscheidet mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen.

§ 14 Aufgaben
1. Der Landessynodalrat führt zwischen den Lan-
dessynoden die laufenden Geschäfte im Rahmen 
dieser Ordnung. Ihm obliegt die Vorbereitung und 
Einberufung der Landessynode sowie die Durch-
führung der Beschlüsse der Landessynode. 
2. In seiner konstituierenden Sitzung wählt der 
Landessynodalrat aus seiner Mitte die erste Vor-
sitzende oder den ersten Vorsitzenden sowie die 
zweite Vorsitzende oder den zweiten Vorsitzenden 
in geheimer Wahl. Die oder der erste Vorsitzende 
ist ein Laie, die oder der zweite eine Geistliche oder 
ein Geistlicher. Ebenfalls in seiner konstituieren-
den Sitzung wählt der Landessynodalrat eine erste 
Schriftführerin oder einen ersten Schriftführer so-
wie eine zweite Schriftführerin oder einen zweiten 
Schriftführer.
3. Der Landessynodalrat erstellt den jährlichen 
Haushaltsplan. Der Landessynodalrat prüft die 
Jahresrechnung und erteilt der Rechnerin oder 
dem Rechner Entlastung. 
Der Landessynodalrat fasst den jährlichen Kir-
chensteuerbeschluss und reicht ihn dem Kultus-
ministerium des Landes Hessen zur Genehmigung 
ein. 
4. Der Landessynodalrat legt fest: 
Vergütung der Rechnerin oder des Rechners und 
Aufwandsentschädigung der oder des ersten Vor-
sitzenden gem. Anlage zur Besoldungs- und Sozi-
alordnung. Ferner die Vergütung von Reisekosten 
und Tagungsgebühren, die Genehmigung von 
Spenden und die Gewährung von Zuschüssen. 
Der Landessynodalrat fördert die pastoralen Ak-
tivitäten des Dekanats besonders in Hinblick auf 
überörtliche Veranstaltungen und Treffen.
5. Der Landessynodalrat ist verantwortlich für die 
Anwendung der kirchenrechtlichen und kirchen-
steuerlichen Bestimmungen gem. dem Amtlichen 
Kirchenblatt des Katholischen Bistums der Alt-Ka-
tholiken in Deutschland und gem. Staatsanzeiger 
für das Land Hessen. 
Der Landessynodalrat entscheidet über die Anträ-
ge auf Kappung der Kirchensteuer. 
Der Landessynodalrat erstellt jährlich – aufgrund 
der Seelsorgeberichte – eine Übersicht über Stand 
und Entwicklung der hessischen Gemeinden. 
6. Der Landessynodalrat erhält den Geschäftsbe-
richt der Gemeinden zeitgleich mit der Bistumslei-
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tung und ist berechtigt, die Finanzverwaltung der 
Gemeinden zu überprüfen. Der aus einer Überprü-
fung resultierende Bericht wird an die Finanzkom-
mission des Bistums weitergeleitet.

§ 15 Finanzen
Die Landessynodalkasse wird von der Rechnerin 
oder dem Rechner geführt, die oder der gemäß §11 
gewählt, verantwortlich und zeichnungsberechtigt 
ist. 
Die Aufgaben im Einzelnen: 
1. Nach der Finanzreform unseres Bistums sind der 
Staatszuschuss, das Kirchensteueraufkommen und 
das Vermögen der Landeskasse an die Zentralkas-
se des Bistums abzuführen. Somit verbleibt als von 
der Landessynodalkasse zu verwaltende Geldmittel 
der Sockelbetrag. Die Höhe des Sockelbetrags wird 
jährlich festgesetzt aufgrund der von der Landessy-
nodalkasse zu bewerkstelligenden Ausgaben.
2. Das Kirchensteueraufkommen regelt sich nach 
der jeweils gültigen Kirchensteuerordnung, veröf-
fentlicht im Amtlichen Kirchenblatt.

§ 16 Inkraftsetzung
Die Landessynodalordnung tritt mit der Verab-
schiedung durch die Landessynode vom 7. Mai 
2011 vorbehaltlich der Zustimmung und Geneh-
migung durch die Bischöfin oder den Bischof und 
die Synodalvertretung des Katholischen Bistums 
der Alt-Katholiken in Deutschland und entspre-
chender Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Landessynodalord-
nung vom 5. Juni 2004 außer Kraft.
Die Synodalvertretung hat diese Landessynodal-
ordnung in der 398. Sitzung am 9. und 10. Septem-
ber 2011 genehmigt.
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Ordnung für die Alt-Katholische 
Landessynode in Nordrhein-Westfalen

Präambel
Die Gemeinden des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken in Deutschland im Lande Nord-
rhein-Westfalen schließen sich im Einverneh-
men mit dem Bischof und der Synodalvertretung 
zur „Alt-Katholischen Landessynode in Nord-
rhein-Westfalen“ zusammen.

§ 1 Name und Sitz
1.  Der Zusammenschluss der im Lande Nord-
rhein-Westfalen gelegenen alt-katholischen Kir-
chengemeinden trägt den Namen „Alt-Katholische 
Landessynode in Nordrhein-Westfalen“.
2.  Sitz der Landessynode ist der Wohnort der oder 
des jeweiligen Vorsitzenden.

§ 2 Aufgaben der Landessynode
Der Landessynode in Nordrhein-Westfalen oblie-
gen
1.  die Förderung des kirchlichen Lebens im Land 
Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der alt-ka-
tholischen Bewegung
2.  die Entwicklung gemeinsamer Schwerpunkte 
und Ziele gemeinsamer Arbeit sowie die Förderung 
von Initiativen der einzelnen Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen (z.B. Dekanatsfrauentage, Deka-
natstage, Dekanatswochenenden, Seniorenfreizei-
ten, Kinder- und Jugendarbeit, Männergruppen)
3.  die Stellung von Anträgen an die Bistumssynode 
und die Durchführung von Synodenbeschlüssen 
innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen
4.  die Mitwirkung bei der Abgrenzung der Pfarr-
amts- und Seelsorgebezirke, der Versorgung der Di-
aspora und der Errichtung neuer Gottesdienst- und 
Seelsorgestationen
5.  die Genehmigung der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Landessynodalrats
6.  die Genehmigung des durch den Landessyno-
dalrat jeweils für ein Jahr aufzustellenden Haus-
haltsplanes
7.  die Mitwirkung bei der Festsetzung der Höhe 
des Kirchensteuerhebesatzes sowie des besonderen 
Kirchgeldes durch die Bischöfin oder den Bischof
8.  die Festlegung des Verteilungsschlüssels für an-

dere Einnahmen als solche aus Kirchensteuern (z.B. 
Friedhofsentgelte)
9.  die Wahl des Landessynodalrats
10. die Bestellung einer oder eines Kirchensteuerbe-
auftragten (§ 1 der Ordnung für Kirchensteuerbe-
auftragte)
11. alle weiteren Aufgaben, die den Landessynoden 
durch die Ordnungen und Satzungen des Bistums 
zugewiesen werden.

§ 3 Mitglieder der Landessynode
Stimmberechtigte Mitglieder der Landessynode 
sind:
1.  die Bischöfin oder der Bischof oder eine von ihr 
oder ihm beauftragte Stellvertreterin oder Stellver-
treter
2.  die Mitglieder des Landessynodalrats
3.  von jeder Gemeinde zwei Abgeordnete – Wähl-
bar ist, wer die Voraussetzungen zur Wahl in den 
Kirchenvorstand erfüllt. Die Wahl erfolgt für 
jeweils sechs Jahre. Für die Wahl gelten die Be-
stimmungen der Wahl zum Kirchenvorstand ent-
sprechend.  –
4.  die gewählten Pfarrerinnen und Pfarrer und die 
Geistlichen im Auftrag
5.  zwei gewählte Vertreterinnen oder Vertreter der 
Geistlichen mit Zivilberuf.
Mitglieder mit beratender Stimme sind:
je eine Vertreterin oder ein Vertreter aller alt-katho-
lischen Verbände und Stiftungen im Land Nord-
rhein-Westfalen.

§ 4 Einberufung und Ort der Landessynode
Die Landessynode wird einmal jährlich vom Lan-
dessynodalrat zur ordentlichen Sitzung einberufen. 
Der Termin und der Ort werden jeweils jährlich im 
Voraus von der Landessynode festgesetzt. Der Lan-
dessynodalrat ist berechtigt und auf Verlangen von 
Bischöfin oder Bischof, Synodalvertretung oder 
eines Drittels der Mitglieder der Landessynode 
verpflichtet, eine außerordentliche Sitzung einzu-
berufen.

§ 5 Anträge
Antragsberechtigt sind:
die Bischöfin oder der Bischof
die Synodalvertretung
der Landessynodalrat
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die Gemeindeversammlungen
die Kirchenvorstände
die Pastoralkonferenz im Land Nordrhein-Westfa-
len
die Konferenz der ehrenamtlichen Geistlichen im 
Land Nordrhein-Westfalen.
Anträge sind mit Begründung spätestens acht Wo-
chen vor der Landessynode schriftlich dem Landes-
synodalrat einzureichen. Nicht fristgerechte gestell-
te Anträge, die von der Bischöfin oder dem Bischof, 
vom Landessynodalrat oder von mindestens einem 
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder unter-
stützt werden, sind auf Beschluss der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder der Landessynode zur 
Tagesordnung zuzulassen. Soweit diese Anträge 
ein Thema betreffen, welches sich nicht aus der Ta-
gesordnung ergibt, ist eine Beschlussfassung nicht 
möglich.

§ 6 Verhandlung der Landessynode
(1) Die Tagesordnung einer ordentlichen Landessy-
node enthält die folgenden Punkte:
1.  Feststellung der Anwesenheitsliste und Prüfung 
der Vollmachten der Mitglieder
2.  Gegebenenfalls: Genehmigung des Protokolls 
der vorangegangenen Sitzung
3.  Wahl zweier Personen zur Protokollführung
4.  Bericht des Landessynodalrats
5.  Berichte der Kassenführung der Landessynodal-
kasse sowie der mit der Rechnungsprüfung beauf-
tragten Personen
6.  Entlastung des Landessynodalrats
7.  Genehmigung des Haushaltsplanes mit Vor-
schlag zum Hebesatz der Kirchensteuer und zum 
Kirchgeld
8.  Beschluss über die Verteilung der Mittel, die laut 
Haushalt an die Gemeinden auszuzahlen sind
9.  Wahlen zum Landessynodalrat, falls erforder-
lich
10. Wahl zweier Personen zur Rechnungsprüfung 
und einer Ersatzperson für jeweils ein Jahr.
(2) Weitere Tagesordnungspunkte sind:
1.  Themen und Termine von Dekanatsveranstal-
tungen
2.  Aussprache zu den Berichten der Gemeinden
3.  Anträge
 Verschiedenes.

(3) Die Bischöfin oder der Bischof oder deren Stell-
vertretung hat jederzeit Rederecht. 
(4) Der Landessynodalrat kann weitere Personen 
mit beratender Stimme zulassen.

§ 7 Beschlussfähigkeit und Beschlüsse
1. Die Landessynode ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Bei fehlender Beschluss-
fähigkeit ergeht eine erneute Einladung zu einem 
Termin, der spätestens sechs Wochen nach dem 
Termin der ursprünglichen Sitzung liegt. Diese 
Sitzung ist dann unabhängig von der Zahl der an-
wesenden, stimmberechtigten Mitglieder der Lan-
dessynode beschlussfähig.
2. Die Landessynode entscheidet mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
3. Änderungen dieser Satzung bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder der Landessynode. Sie werden wirksam 
mit der Veröffentlichung im Amtlichen Kirchen-
blatt.
4. Beschlüsse treten mit der Bekanntgabe des Ab-
stimmungsergebnisses in Kraft.
5. Die Gemeinden sind gehalten, die Beschlüsse in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen.

§ 8 Niederschrift
Von jeder Sitzung der Landessynode wird ein Pro-
tokoll angefertigt, das von der oder dem Vorsitzen-
den und zwei weiteren Mitgliedern des Landessy-
nodalrats sowie den beiden Protokollführenden zu 
unterzeichnen ist. Je eine Ausfertigung des Proto-
kolls ist den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
sowie der Bischöfin oder dem Bischof binnen acht 
Wochen zuzusenden.

§ 9 Kosten
Die Kosten der Landessynode sowie die Fahrtkos-
ten des Landessynodalrats trägt die Landessyno-
dalkasse. Die Fahrtkosten der Geistlichen sowie 
der gewählten Abgeordneten tragen die jeweiligen 
Gemeinden.

§ 10 Aufgaben des Landessynodalrats
Die Landessynode wird ständig durch den Landes-
synodalrat vertreten. Zu seinen Aufgaben gehören:
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1. die Führung der laufenden Geschäfte. Insbeson-
dere obliegt ihm die Einladung zur Landessynode 
sowie die Durchführung der dort gefassten Be-
schlüsse
2. die Aufstellung des Haushaltsplanes und dessen 
Vorlage in der Landessynode zur Genehmigung
3. die Entgegennahme der Abrechnungen der Lan-
dessynodalkasse Nordrhein-Westfalen und des 
Prüfberichtes
4. die Mitwirkung bei der Erstellung eines Stellen-
planes für das Land Nordrhein-Westfalen durch 
Bischöfin oder Bischof und Synodalvertretung und 
die Stellungnahme bei geplanten Besetzungen und 
Stellenauflösungen
5. die Mitwirkung bei der Auswahl einer Dekanats-
jugendseelsorgerin oder eines Dekanatsjugendseel-
sorgers
6. die Mitwirkung bei Entscheidungen gem. § 6 
Abs.7 KStO-NW und § 9 Abs. 2 KStO-NW
7. die Bestellung einer Rendantin oder eines Ren-
danten
8. die Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit 
den im Bistum dafür verantwortlichen Personen
9. die Führung eines Archivs
10. alle weiteren Aufgaben, die den Landessyno-
dalräten durch die Ordnungen und Satzungen des 
Bistums zugewiesen werden.
Der Landessynodalrat ist der Landessynode re-
chenschaftspflichtig. Er berichtet der Bischöfin 
oder dem Bischof mindestens einmal pro Jahr über 
seine Tätigkeit. Er leitet den Haushaltsplan sowie 
die Jahresrechnung spätestens acht Wochen vor der 
Tagung der Landessynode der Bischöfin oder dem 
Bischof zur Kenntnis zu.

§ 11 Mitglieder des Landessynodalrats
(1) Die Dekanin oder der Dekan ist Mitglied und 
Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Landessynodal-
rats.
(2) Die Landessynode wählt aus ihrer Mitte zwei 
Geistliche und vier Laien, die verschiedenen Ge-
meinden angehören sollen.

§ 12 Wahl und Amtszeit 
des Landessynodalrats
Die Mitglieder des Landessynodalrats werden 
erstmals zur Hälfte auf drei, zur Hälfte auf sechs 
Jahre gewählt. Dann findet alle drei Jahre eine Er-

neuerungswahl für die Hälfte der Mitglieder auf 
sechs Jahre statt. Es werden bei jeder Wahl drei 
Ersatzmitglieder gewählt, und zwar eine Geistliche 
oder ein Geistlicher und zwei weitere Mitglieder. 
Ausscheidende Geistliche dürfen nur durch Geist-
liche ersetzt werden, Laien nur durch Laien. Die 
gewählten Ersatzmitglieder sollen verschiedenen 
Gemeinden angehören. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Stimmberechtigten dürfen so vielen Kandi-
datinnen und Kandidaten ihre Stimme geben, 
wie Ämter zu besetzen sind. Die Mitglieder des 
Landessynodalrats und die Ersatzmitglieder wer-
den von der Landessynode mit absoluter Mehrheit 
gewählt. Ersatzmitglieder rücken bei Bedarf in der 
Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahl in 
den Landessynodalrat auf und vollenden die ver-
bleibende Amtszeit. Der Landessynodalrat wählt 
aus seiner Mitte die stellvertretende Vorsitzende 
oder den stellvertretenden Vorsitzenden.

§ 13 Sitzungen des Landessynodalrats
Es finden mindestens zwei Sitzungen des Landes-
synodalrats im Kalenderjahr statt. Auf Antrag der 
Hälfte der Mitglieder des Landessynodalrats muss 
zu einer außerordentlichen Sitzung eingeladen wer-
den. Die Einladung erfolgt durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden schriftlich mindestens zwei 
Wochen vor dem geplanten Termin unter Angabe 
der Tagesordnung. In dringenden Fällen kann im 
Umlaufverfahren eine Entscheidung herbeigeführt 
werden. Der Landessynodalrat ist beschlussfähig, 
wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist 
und mindestens vier Mitglieder anwesend sind. Die 
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder des Landessynodalrats gefasst.

§ 14 Protokolle des Landessynodalrats
Von den Sitzungen des Landessynodalrats und 
den Umlaufverfahren wird ein Ergebnisprotokoll 
erstellt. Das Protokoll ist von der oder dem Vorsit-
zenden und zwei weiteren Mitgliedern des Landes-
synodalrats zu unterzeichnen. Es ist der Bischöfin 
oder dem Bischof sowie den übrigen Mitgliedern 
des Landessynodalrats binnen acht Wochen zuzu-
senden.
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§ 15 Archiv
Die oder der Vorsitzende führt das Archiv der Lan-
dessynode und übergibt es spätestens vier Wochen 
nach einem Amtswechsel der oder dem dann am-
tierenden Vorsitzenden des Landessynodalrats.
§ 16 Landessynodalkasse
(1) Die Führung der Landessynodalkasse obliegt ei-
ner Rendantin oder einem Rendanten, die oder der 
vom Landessynodalrat bestellt wird.
(2) Die Aufgaben der Landessynodalkasse sind
a) die Verwaltung der der Landessynode zur Ver-
fügung stehenden Geldmittel unter Beachtung des 
Haushaltsplans
b) die Überprüfung der Abrechnungen der Finanz-
kassen der Gemeinden.
(3) Die Kassenführung ist dem Landessynodalrat 
rechenschaftspflichtig entsprechend den Bestim-
mungen des Staatskirchenrechts.
(4) Die Geschäftskosten trägt die Landessynode.

Abschlussbestimmungen
Diese Satzung wurde am 24.11.2012 durch die 
Landessynode beschlossen. Sie tritt nach der Ge-
nehmigung durch die Synodalvertretung sowie 
nach Bestätigung durch die Landesregierung mit 
der Veröffentlichung im Amtlichen Kirchenblatt 
in Kraft. Die Satzung des Gemeindeverbandes der 
Katholischen Pfarrgemeinden der Alt-Katholiken 
in Nordrhein-Westfalen vom 31. Oktober 1998 ist 
mit dem Inkrafttreten dieser Satzung aufgehoben.

Die Kirchensteuerordnung der Katholischen 
Gemeinden der Alt-Katholiken im Lande Nord-
rhein-Westfalen (KStO-NW) in der ab 1.1.2009 
geltenden Fassung wird dahingehend abgeändert, 
dass der Begriff „Vorstand des Gemeindeverban-
des“ jeweils durch das Wort „Landessynodalrat“ 
ersetzt wird.
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Satzung des Gemeindeverbandes 
der Alt-Katholischen Gemeinden 
im Land Rheinland-Pfalz

Die alt-katholischen Gemeinden im Land Rhein-
land-Pfalz übertragen entsprechend den Bestim-
mungen der Synodal- und Gemeindeordnung die 
Wahrnehmung der gemeinsamen Angelegenheiten 
dem Gemeindeverband der Alt-Katholischen Ge-
meinden im Land Rheinland-Pfalz.

1. Name und Sitz
Der Zusammenschluss der im Lande Rhein-
land-Pfalz gelegenen Kirchengemeinden der 
Alt-Katholiken trägt den Namen „Gemeindever-
band der Alt-Katholischen Gemeinden im Land 
Rheinland-Pfalz“.
Der Sitz des Gemeindeverbandes ist der Wohnort 
des jeweiligen Vorsitzenden.

2. Organe des Gemeindeverbandes
der Alt-Katholischen Gemeinden 
im Land Rheinland-Pfalz 
Organe des Gemeindeverbandes sind
a) Die Verbandsversammlung
b) Der Vorstand

Die Verbandsversammlung

§ 1 Aufgaben der Verbandsversammlung
Der Verbandsversammlung Rheinland-Pfalz oblie-
gen
1. die Förderung des kirchlichen Lebens in den Ge-
meinden im Land Rheinland-Pfalz auf der Grund-
lage der alt-katholischen Bewegung;
2. die Entwicklung gemeinsamer Schwerpunkte 
und Ziele gemeinsamer Arbeit sowie Förderung 
von Initiativen der einzelnen Gemeinden im Land 
Rheinland-Pfalz;
3. die Sorge um Beteiligung der Gemeinden am 
Kirchensteueraufkommen;
4. die Mitwirkung bei der Abgrenzung der Pfarr-
amts- und Seelsorgebezirke, der Versorgung der Di-
aspora und der Errichtung neuer Gottesdienst- und 
Seelsorgestationen;
5. die Wahl des Vorstandes;
6. die Kontrolle der eingehenden Kirchensteuer im 
Land Rheinland-Pfalz;

7. die Feststellung von Anträgen und Berichten 
an die Bistumssynode und die Durchführung von 
Synodenbeschlüssen innerhalb des Landes Rhein-
land-Pfalz
8. die Vertretung der alt-katholischen Gemeinden 
gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz

§ 2 Mitglieder der Verbandsversammlung
Mitglieder der Verbandsversammlung sind
1. die Bischöfin oder der Bischof,
2. von jeder Gemeinde je eine Abgeordnete oder ein 
Abgeordneter. Wählbar ist, wer die Voraussetzun-
gen zur Wahl in den Kirchenvorstand erfüllt. Die 
Wahl erfolgt für jeweils vier Jahre. Die Wahl erfolgt 
in der Gemeindeversammlung.
3. die mit der Seelsorge der Gemeinden beauftrag-
ten Geistlichen.

§ 3 Einberufung und Ort 
der Verbandsversammlung
1. Die Verbandsversammlung wird mindestens alle 
zwei Jahre vom Vorstand zur ordentlichen Sitzung 
einberufen. Der Termin und der Ort werden vom 
Vorstand festgesetzt.
Der Vorstand ist berechtigt und auf Verlangen der 
Bischöfin oder des Bischofs oder der Synodalver-
tretung oder eines Drittels der Mitglieder der Ver-
bandsversammlung verpflichtet, eine außerordent-
liche Sitzung einzuberufen.
2. Die Einladung erfolgt durch den Vorstand un-
ter Angabe der vorgesehenen Tagesordnung min-
destens vier Wochen vor dem Sitzungstermin in 
schriftlicher Form.
Die Einladung ist allen Mitgliedern gem. § 2 zuzu-
senden.

§ 4 Die Bischöfin oder der Bischof
Die Bischöfin oder der Bischof kann eine Vertrete-
rin oder einen Vertreter mit Rede- und Stimmrecht 
entsenden. 

§ 5 Anträge
1. Antragsberechtigt sind die Bischöfin oder der Bi-
schof, der Vorstand, die Gemeindeversammlungen 
und Kirchenvorstände sowie die hauptamtlichen 
Geistlichen nach § 2.3.
2. Anträge sind mit Begründung acht Wochen vor 
der Verbandsversammlung schriftlich dem Vor-
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stand einzureichen und mit der Einladung allen 
Mitgliedern der Verbandsversammlung zuzusen-
den.
3. Nicht fristgerecht gestellte Anträge des Vorstan-
des oder von mindestens vier Mitgliedern werden 
auf Beschluss der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder der Verbandsversammlung zur Tagesord-
nung zugelassen.

§ 6 Verhandlung 
der Verbandsversammlung
Die Tagesordnung enthält in feststehender Reihen-
folge nachfolgende Punkte:
Genehmigung des Protokolls der vorausgegange-
nen Sitzung;
Feststellung der Anwesenheitsliste und Prüfung 
der Vollmachten der Mitglieder;
Wahl der Protokollführerin oder des Protokollfüh-
rers; 
Bericht des Vorstandes;
Berichte der Gemeinden; 
Bericht über die Entwicklung der Steuereinnah-
men im Land Rheinland-Pfalz;
Entlastung des Vorstandes;
Anträge gem. § 5;
Wahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes 
gem. § 12 und zweier Ersatzmitglieder gem. den Ab-
schlussbestimmungen dieser Satzung.

§ 7 Beschlussfähigkeit und Beschlüsse
1. Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder an-
wesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ergeht eine 
erneute Einladung zu einem Termin, der maximal 
6 Wochen nach dem Termin der ursprünglichen 
Sitzung liegt. Die Bestimmungen gem. § 3 der Sat-
zung sind dabei einzuhalten. Diese Verbandsver-
sammlung ist beschlussfähig unabhängig von der 
Zahl der anwesenden Mitglieder. Die Verbandsver-
sammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt.
Zur Änderung dieser Satzung ist eine Mehrheit 
von Zweidritteln der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung erforderlich.
2. Beschlüsse treten mit der Bekanntgabe des Ab-
stimmungsergebnisses in Kraft.

§ 8 Niederschrift
Von jeder Sitzung der Verbandsversammlung wird 
eine Niederschrift (Protokoll) angefertigt, die von 
der oder dem Vorsitzenden und der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter sowie der Protokollführerin 
oder dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
Je eine Ausfertigung der Niederschrift ist den 
Kirchenvorständen der Gemeinden in Rhein-
land-Pfalz sowie der Bischöfin oder dem Bischof 
innerhalb 6 Wochen zuzusenden.

§ 9 Kosten
Die Kosten der Verbandsversammlung sowie die 
Fahrtkosten tragen die Gemeinden. 

Der Vorstand

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 
Der Gemeindeverband wird ständig durch den 
Vorstand vertreten. Zu seinen Aufgaben gehören:
1. Die Führung der laufenden Geschäfte; insbe-
sondere obliegt ihm die Einladung zur Verbands-
versammlung sowie die Durchführung der dort 
gefassten Beschlüsse;
2. Die Erstellung eines Stellenplanes für das Land 
Rheinland-Pfalz zusammen mit der Bischöfin oder 
dem Bischof und der Synodalvertretung;
3. die Entscheidung gem. § 5 (4) KStO und bei Be-
schwerden gem. § 9 KStO;
4. Repräsentation der alt-katholischen Gemeinden 
im Land Rheinland-Pfalz;
5. Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der 
Referentin oder dem Referenten für Öffentlich-
keitsarbeit des Bistums;
6. die Führung eines Archivs. 
Der Vorstand ist der Verbandsversammlung re-
chenschaftspflichtig. Er erstattet der Bischöfin oder 
dem Bischof regelmäßig Bericht über seine Tätig-
keit. 

§ 11 Mitglieder des Vorstandes
Der Vorstand des Gemeindeverbandes der Alt-Ka-
tholischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz besteht 
aus drei Mitgliedern,
− davon höchstens eine Geistliche oder ein Geist-
licher und
− mindestens zwei weitere Mitglieder der Ver-
bandsversammlung aus verschiedenen Gemeinden.
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§ 12 Wahl und Amtszeit des Vorstandes
Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und zwei-
er Ersatzmitglieder erfolgt alle vier Jahre in der 
ordentlichen Sitzung der Verbandsversammlung. 
Die Stimmberechtigten erhalten jeweils so viele 
Stimmen, wie Ämter zu besetzen sind. Die Vor-
standsmitglieder und Ersatzleute werden von der 
Verbandsversammlung mit absoluter Mehrheit ge-
wählt. Die Amtszeit aller gewählten Mitglieder des 
Vorstandes beträgt vier Jahre.
Ersatzmitglieder rücken bei Bedarf in der Reihen-
folge der auf sie entfallenen Stimmenzahl in den 
Vorstand auf und vollenden die verbleibende Amts-
zeit.
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte die oder den 
Vorsitzenden und die stellvertretende Vorsitzende 
oder den stellvertretenden Vorsitzenden.

§ 13 Sitzungen des Vorstandes
Der Vorstand kommt mindestens einmal jähr-
lich zusammen. Auf Antrag entsprechend den 
Bestimmungen über die Antragsberechtigung 
zur Verbandsversammlung kommt er zu außeror-
dentlichen Sitzungen zusammen. Er wird durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden schriftlich 
unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist 
von zwei Wochen einberufen. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß 
einberufen ist und alle Mitglieder des Vorstandes 
anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit Mehr-
heit der Mitglieder des Vorstandes gefasst. 

§ 14 Protokolle des Vorstandes
1. Von den Sitzungen des Vorstandes wird ein Er-
gebnisprotokoll erstellt, das von den anwesenden 
Mitgliedern zu unterzeichnen ist. Dieses wird der 
Bischöfin oder dem Bischof sowie den Kirchenvor-
ständen zugesandt und der Verbandsversammlung 
im Rahmen des Berichtes jährlich zur Kenntnis 
gegeben.
2. Die oder der Vorsitzende führt das Archiv des 
Gemeindeverbandes und seiner Organe und über-
gibt es innerhalb von vier Wochen an die Nachfol-
gerin oder den Nachfolger.

Abschlussbestimmungen  
Diese Satzung wurde am 20. Mai 2011 durch die 
Verbandsversammlung in Neustadt an der Wein-
straße beschlossen. Sie tritt mit der Genehmigung 
durch Bischof und Synodalvertretung nach Bestä-
tigung durch die Landesregierung und Veröffentli-
chung im Amtlichen Kirchenblatt in Kraft.
Die bisherige Satzung des Gemeindeverbandes der 
Alt-Katholischen Gemeinden im Land Rhein-
land-Pfalz vom 11. November 1982 ist mit Inkraft-
treten dieser Satzung aufgehoben.

Die vorliegende Satzung des Gemeindeverbandes 
der Alt-Katholischen Gemeinden im Land Rhein-
land-Pfalz wurde am 28. Juni 2011 von der Synodal-
vertretung genehmigt.
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